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EXTRANJEROS

22 Fuente: http://www.zuwanderung.de/

En 1950 la cuota de extranjeros en la República Federal
Alemana ascendía a 500.000 personas, cifra que se ha incre-
mentando anualmente entre 200.000 y 300.000 personas has-
ta nuestros días; en los años 70, a causa de la crisis económi-
ca, el flujo de extranjeros se detuvo si bien con posterioridad
continuó aumentando debido básicamente a la progresiva re-
agrupación familiar y al movimiento de refugiados (en los años
90 el Gobierno Federal CDU/CSU/FDP) pacta con la oposi-
ción del SPD el “compromiso de asilo” modificando la Ley
Fundamental, introduciendo un nuevo artículo, el 16 a.2 en el
que se limita el derecho de asilo, (con esta norma el número
de solicitantes del asilo bajó significativamente).

En la actualidad viven en Alemania 7,3 millones de extran-
jeros, lo que supone el 8,9% de su población siendo el 2,4 ciu-
dadanos de la Unión Europea.

La mayor parte de los inmigrantes corresponden a las lla-
madas segunda o tercera generación, la mayoría es de nacio-
nalidad turca(25,6%), de Italia son un 8,2% de Servia y Mon-
tenegro un 7,7% de Grecia un 4,8% y de Polonia un 4,5%.

La distribución de extranjeros entre los Länder es muy di-
ferente. En Hamburgo reside el 19,5% y en Schleswig-Hols-
tein el 5%. Las ciudades que más extranjeros tienen son:
Offenbach 25,0%, Stuttgart un 24,5%, Frankfurt 24,1% o Mu-
nich con el 22,8%.

En el año 2000 se inicia un nuevo debate sobre la inmigra-
ción. El Ministro de Interior Otto Schily crea una Comisión en
la que se debaten las recomendaciones y propuestas de solu-
ción al problema y tras redactarse un informe se presenta el
proyecto ley de inmigración.

La ley sobre el fomento y limitación de la inmigración y de
regulación de la residencia y la integración de los ciudadanos de
la Unión y extranjeros de 20 de junio de 2002 sería posteriormen-
te anulada por la Sentencia del Tribunal Constitucional Federal
de 18 de diciembre de 2002, por no haber contado con la precep-
tiva obligación de consentimiento del Bundesrat.

II.1. Nacionalidad, extranjería e inmigración
 en la Ley Fundamental de 1949

Artículo 16 [Nacionalidad, extradición]
(1) Nadie podrá ser privado de la nacionalidad alemana. La

pérdida de la nacionalidad sólo podrá producirse en virtud de
una ley, y contra la voluntad del afectado únicamente cuando
éste no se convierta por ello en apátrida.

(2) Ningún alemán podrá ser extraditado al extranjero. No
obstante, se podrá hacer valer legítimamente una reglamenta-
ción contraria a esta disposición relativa a la extradición ha-
cia algún país miembro de la Unión Europea o hacia algún
tribunal internacional en la medida en que se respeten los prin-
cipios de derecho fundamental.

Artículo 73 (Legislación exclusiva de la Federación, catálogo]
La Federación tiene competencia legislativa exclusiva en

las siguientes materias:

2. la nacionalidad en el plano federal.
3. la libertad de circulación, el régimen de pasaportes, la

inmigración, la emigración y la extradición

Artículo 74 [Legislación concurrente de la Federación, catá-
logo]

La legislación concurrente se extiende a las siguientes
materias:

4. el régimen de residencia y establecimiento de los extran-
jejros;

6. los asuntos de los refugiados y los expulsados

Artículo 75 [Legislación marco de la Federación, catálogo]
1) En las condiciones establecidas en el artículo 72, la

Federación tiene el derecho a dictar disposiciones marco para
la legislación de los Länder en las materias siguientes:

5. el empadronamiento y los documentos de identidad;

Artículo 116 [Concepto de (ANF)alemán(ABF), recuperación
de la nacionalidad]

(1) A los efectos de la presente Ley Fundamental y salvo
disposición legal en contrario, es alemán quien posea la na-
cionalidad alemana o haya sido acogido en el territorio del
Reich tal como existía al 31 de diciembre de 1937, en calidad
de refugiado o de expulsado perteneciente al pueblo alemán o
de cónyugue o descendiente de aquél.

(2) Las personas que poseían nacionalidad alemana y que
fueron privadas de ella entre el 30 de enero de 1933 y el 8 de
mayo de 1945 por razones políticas, raciales o religiosas, al
igual que sus descendientes, recobrarán la nacionalidad alemana
si así lo solicitaran. Se considerará que no han perdido su na-
cionalidad si estas personas hubieran fijado su domicilio en
Alemania con posterioridad al 8 de mayo de 1945 y no hubie-
sen expresado voluntad en contrario.

II.1.1. Legislación federal

El 1 de enero de 2005 ha entrado en vigor la nueva Ley de
Inmigración que facilita la integración de los extranjeros, re-
gula los derechos y deberes tanto de los que ya residen en
Alemania como de los que desean residir en el país, siempre
desde la perspectiva de la integración y, para lograr este ob-
jetivo, se hace especial énfasis en el aprendizaje del idioma
alemán.

De la Ley, la más moderna de Europa, según algunas opi-
niones, recogemos a continuación un resumen elaborado por
el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores que aborda los
puntos clave de la norma:

“Titulos de residencia 22

La nueva ley define por primera vez el visado como títu-
lo de residencia autónomo. Esta disposición es relevante para
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estancias de corta duración, ya que en adelante el visado cons-
tituye expresamente una autorización de residencia temporal
(Aufenthaltsberechtigung). De conformidad con la Ley de
Extranjería vigente hasta la fecha, ésta se derivaba exclusi-
vamente de los títulos de residencia que se obtenían después
de la entrada en Alemania, es decir, ya dentro del país.

En lo que respecta a las estancias de larga duración, se
distingue únicamente entre el permiso de residencia básico,
de carácter temporal (Aufenthaltserlaubnis), y el permiso de
establecimiento, de carácter permanente Niederlassungserlaub-
nis). Para entrar por primera vez en Alemania es imprescin-
dible disponer, como hasta ahora, de un visado para el te-
rritorio federal (visado nacional), el cual se transforma en un
permiso de residencia básico o de establecimiento una vez que
el interesado se encuentra en Alemania. El permiso de resi-
dencia básico temporal se concede a los efectos de residen-
cia mencionados en la ley (formación, actividad profesional
remunerada, razones de derecho internacional, humanitarias,
políticas y familiares). El permiso de establecimiento perma-
nente se concede a los extranjeros que posean un permiso de
residencia básico desde hace cinco años y reúnan otros re-
quisitos adicionales (disponer de medios de subsistencia ga-
rantizados, carecer de antecedentes penales, dominar suficien-
temente el idioma alemán, etc.). 

• Estancias con fines formativos

Los extranjeros que deseen solicitar plaza o realizar estu-
dios en una institución educativa superior estatal o estatalmente
reconocida o en centros de formación similares podrán obte-
ner un permiso de residencia básico prorrogable. Una vez com-
pletados los estudios dicho permiso es prorrogable hasta un
año más a efectos de que el interesado pueda buscar un tra-
bajo adecuado a la formación recibida, siempre que el pues-
to pueda ser ocupado por extranjeros.

En casos particulares es posible expedir un permiso de re-
sidencia a los extranjeros interesados en participar en cursos
de idioma no preparatorios para la realización de estudios su-
periores o en estudiar en centros escolares. Siempre que la
Agencia Federal de Trabajo dé su consentimiento, además se
podrá otorgar un permiso de residencia para fines de forma-
ción profesional o formación profesional continua. 

• Migración laboral

El actual sistema de permisos de residencia (Aufenthalts-
genehmigung), por un lado, y permisos de trabajo (Arbeits-
genehmigung), por otro, es reemplazado desde el 1 de enero
de 2005 por un permiso de residencia básico (Aufenthaltser-
laubnis) que regulará al mismo tiempo el acceso al mercado
laboral. De este modo los extranjeros tendrán que dirigirse
en adelante a una sola autoridad: esto es, en el extranjero a
las misiones diplomáticas (oficinas de visados de las emba-
jadas y consulados) y en Alemania a las autoridades de ex-
tranjería (Ausländerbehörde). Con respecto a las actividades
laborales sujetas a autorización la administración laboral
interviene en el marco de un procedimiento interno de con-
formidad.

Para los extranjeros altamente cualificados la ley prevé la
posibilidad de concesión inmediata de un permiso de estable-
cimiento permanente (Niederlassungserlaubnis). Los familia-
res que les acompañen o que se reagrupen posteriormente pue-
den ejercer una actividad profesional.

Promoción del establecimiento de profesionales autónomos:
los profesionales autónomos obtienen generalmente un permiso
de residencia básico si realizan una inversión de al menos un

millón de euros y crean un mínimo de diez puestos de traba-
jo. De no reunirse estos requisitos, se examina caso por caso
la existencia de un interés económico prevalente o de un in-
terés regional particular, la incidencia del ejercicio de la ac-
tividad respectiva sobre la economía, así como la seguridad
de la financiación.

Los universitarios pueden prolongar su estancia en Alema-
nia hasta un año más después de completar sus estudios para
buscar trabajo.

La suspensión general de la contratación de trabajadores
escasamente cualificados o no cualificados sigue estando vi-
gente con las excepciones reglamentarias existentes para cier-
tas profesiones; además se puede otorgar una autorización en
casos particulares justificados si la contratación es de interés
público (Art. 18, pár. 4, AufenthG).

Desaparece el llamado “sistema de puntos”. Para ob-
tener un título de residencia se requiere una oferta de tra-
bajo concreta. En dicho caso, la autorización para ejercer
una actividad profesional se concederá por lo general en
función de las exigencias de Alemania como espacio econó-
mico y tomando en consideración la situación del mercado la-
boral. 

• Inmigración por razones humanitarias, políticas o simi-
lares. Asilo

Se sigue reconociendo por ley el estatuto de refugiado a
los solicitantes perseguidos por “actores no estatales” de con-
formidad con la directiva de la Unión Europea sobre normas
mínimas para conceder la condición de refugiado. Nuevo es
el reconocimiento de la persecución por razones de sexo, esto
es, amenaza contra la vida o integridad física de la persona
por razones de sexo. 

• Reagrupación familiar y reagrupación de menores

Las normas sobre reagrupación familiar y reagrupación de
menores no han sufrido variaciones sustanciales con respec-
to al derecho de extranjería anteriormente vigente.

A efectos de la reagrupación familiar, el extranjero resi-
dente en Alemania debe estar en posesión de un permiso de
establecimiento o de un permiso de residencia básico y disponer
de espacio suficiente en su vivienda. Además han de reunirse
otros requisitos adicionales en función del estatuto del extran-
jero ya residente en Alemania.

En el supuesto de reagrupación de menores se mantiene el
límite de edad de 16 años. En casos extremos o si los pronós-
ticos de integración son positivos, los jóvenes de entre 16 y
18 años pueden obtener un título de residencia. Nuevo es el
derecho de reagrupación que asiste a los progenitores residen-
tes en Alemania que tengan la patria potestad exclusiva sobre
sus hijos menores de 16 años (hasta la fecha dichos casos se
dejaban a la discreción de las autoridades).

 

• Promoción de la integración

La ley (AufenthG) reconoce por primera vez el derecho a
asistir a cursos de integración. Dicho título legal rige para los
extranjeros recién llegados a Alemania que vayan a perma-
necer duraderamente en el territorio federal y obtengan por
primera vez un permiso de residencia básico (Aufenthaltser-
laubnis) o un permiso de establecimiento (Niederlassungser-
laubnis) por razones humanitarias. A la inversa, los extranje-
ros que no dispongan de conocimientos básicos de alemán
hablado deben participar en estos cursos. 
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23 Consultar en lenguas alemana e inglesa: http://
www.bmi.bund.de/nn_174390/Internet/Content/Common/Anlagen/
Gesetze/Zuwanderungsgesetz

http://www.zuwanderung.de/downloads/Zuwanderungsgesetz_
gesamt.pdfhttp://www.bmi.bund.de/cln_012/nn_165090/Internet/Na-
v i g a t i o n / D E / T h e m e n / Z u w a n d e r u n g / D a t e n U n d F a k t e n /
datenUndFakten__node.html__nnn=true

http://www.bmi.bund.de/nn_174390/Internet/Content/Common/
A n l a g e n / G e s e t z e / Z u w a n d e r u n g s g e s e t z
__engl i sch , templa teId=raw,proper ty=publ ica t ionFi le .pdf /
Zuwanderungsgesetz_englisch

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen:

Inhaltsübersicht

Artikel 1 Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die
integration von Ausländern im Bundegebiet (Aufenthal-
tsgesetz – AufenthG)

• Causas de expulsión

Existen distintas causas de expulsión:
La expulsión es obligatoria en caso de condena del extran-

jero a una pena de privación de libertad o a una pena de pri-
sión de menores de un mínimo de tres años en razón de uno o
varios delitos dolosos, a una pena de privación de libertad o
a una pena de prisión de menores de un mínimo de dos años
(sin fianza) en razón de una violación dolosa de la Ley de Es-
tupefacientes (Betäubungsmittelgesetz) o de alteración del
orden público, o bien a una pena de privación de libertad (sin
fianza) por contrabando de personas. En cambio, la expulsión
por causa tasada se dicta en caso de presunción fundada de
que el extranjero pertenezca o apoye a un grupo terrorista o
de que ponga en peligro el régimen democrático de liberta-
des de la República Federal de Alemania, incite públicamen-
te al empleo de la violencia o amenace con emplearla él mis-
mo o haya liderado una asociación declarada ilícita por
sentencia firme que haya infringido disposiciones penales o
contravenido el régimen democrático de libertades.

La expulsión discrecional se dicta contra los denominados
“predicadores de odio”, es decir, contra quienes difunden ideas
que amparan los crímenes de guerra o el terrorismo de un modo
capaz de alterar la seguridad y el orden públicos, así como en
caso de incitación al odio o a la violencia contra partes de la
población o de ataques contra la dignidad humana en forma de
injurias, calumnias o difamación de partes de la población.

Además se prevé una expulsión discrecional en caso de
declaración falsa o incompleta en el procedimiento de visado.

Por norma, la protección especial contra la expulsión se
extingue, entre otros supuestos, en caso de expulsión obliga-
toria de traficantes de inmigrantes ilegales así como de miem-
bros de grupos terroristas, en caso de ponerse en peligro el
régimen democrático de libertades de la República Federal de
Alemania y en caso de liderarse una asociación declarada ilí-
cita por sentencia firme que haya infringido disposiciones pe-
nales o contravenido el régimen democrático de libertades.

La nueva ley (AufenthG) ofrece a las autoridades superiores
de los Länder (y del Ministerio Federal del Interior) la posibili-
dad de dictar órdenes de abandono del país inmediatamente eje-
cutables, sin previa expulsión ni aviso de expulsión, a fin de evitar
un peligro específico para la seguridad de la República Federal
de Alemania o una amenaza terrorista a partir de una estimación
del peligro fundada en los hechos. El extranjero, por su parte,
dispone de una protección cautelar dentro de los siete días si-
guientes a la notificación de la orden de abandono del país. 

• Reformas institucionales

La actual Oficina Federal de Reconocimiento de Refugia-
dos Extranjeros pasa a denominarse Oficina Federal para la
Migración y los Refugiados. Además de coordinar la informa-
ción sobre la migración laboral entre las oficinas de extran-
jería, la administración laboral y las misiones diplomáticas
alemanas en el extranjero, esta oficina también desarrolla y
organiza cursos de integración, dirige el registro central de
extranjeros y pone en práctica medidas para la promoción del
retorno voluntario.

Referencias de las normas vigentes

Verordnung zur Änderung der Aufenthaltsverordnung und der
AZRG-Durchführungsverordnung de 14 de octubre de 2005
(Reglamento por el que se modifica el Reglamento de permi-
so de residencia y el de ejecución).
BGBI Teil I nº 65 de 21 de octubre de 2005.

Fünftes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Festlegung
eines vorläufigen Wohnortes für Spätaussiedler.
(Quinta Ley de modificación de la Ley por la que se fija un
domicilio provisional del inmigrante de origen alemán).
BGBI Teil I nº 29 de 27 de mayo de 2005.

Gesetz zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes und weiterer
Gesetze.
(Ley de modificación de la Ley de permiso de residencia y otras
leyes).
BGBI Teil I nº 16 de 17 de marzo de 2005.

Verordnung über das Verfahren und die Zulassung von im
Inland lebenden Ausländern zur Ausübung einer Beshäftigung
de 22 de noviembre de 2004.
(Reglamento por el que se establece el procedimiento y la
autorización a los residentes extranjeros para el ejercicio de una
ocupación).
BGBL Teil I nº 62 de 2 de diciembre de 2004.

Verordnung über die Durchführung von Integrationskurse für
Ausländer und Spätaussiedler.
(Reglamento para la realización de cursos de integración para
extranjeros e inmigrantes de origen alemán).
BGBL Teil I nº 68 de 13 de diciembre de 2004.

Verordnung über die Zulassung von neueinreisenden Auslän-
dern zur Ausübung einer Beschäftigung de 22 de noviembre
de 2004.
(Reglamento por el que se autorizan a los inmigrantes extran-
jeros el ejercicio de una ocupación).
BGBL Teil I nº 62 de 2 de diciembre de 2004.

Verordnung zur Durchführung des Zuwanderungsgesetzes de
25 de noviembre de 2004.
(Reglamento de ejecución de la Ley de inmigración de 25 de
noviembre de 2004).
BGBI Teil I nº 62 de 2 de diciembre de 2004.

23 Gesetz zur Steuerung der Zuwanderung und zur Regelung des
Aufenthats und der Integration von Unionsbürger und Auslän-
derns (Zuwanderungsgesetz).
(Ley de control de la inmigración y de la residencia e integra-
ción de ciudadanos de la UE y extranjeros. Ley de Inmigración).
BGB Teil I nº 41 de 5 de agosto de 2004 (entrada en vigor el
01/01/2005).

LEY DE INMIGRACION
de 30 de julio de 2004
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Artikel 2 Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbür-
gen (Freizügigkeitsgesetz/EU FreizügG/EU)

Artikel 3 Änderung des Azylverfahrensgesetzes
Artikel 4 Änderung des AZR-Gesetzes
Artikel 5 Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes
Artikel 6 Änderung des Bundesvertriebengesetzes
Artikel 7 Änderung des Gesetzes über die Rechtsstellung heimat-

loser Ausländer im Bundesgebiet
Artikel 8 Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Artikel 9 Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
Artikel 10 Änderung sinstiger sozial- und leistungsrechtlicher Geset-

ze
Artikel 11 Änderung sonstiger Gesetze
Artikel 12 Änderung von Verordnungen
Artikel 13 Rückkehr von Verordnungen
Artikel 14 Bekanntmachungserlaubnis
Artikel 15 Inkrafttreten, Außerkrattreten

Artikel 1

Gesetz
über den Aufenthalt, die

Erwerbstätigkeit und die Integration
von Ausländern im Bundesgebiet
(Aufenthaltsgesetz – AufenthG)

Inhaltsübersicht

Kapitel 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Zweck des Gesetzes; Anwendungsbereich
§ 2 Begriffsbestimmungen

Kapitel 2
Einreise und Aufenthalt im Bundesgebiet

§ 3 Passpflicht
§ 4 Erfordernis eines Aufenthaltstitels
§ 5 Allgemeine ERteillungsvoraussetzungen
§ 6 Visum
§ 7 Aufenhaltserlaubnis
§ 8 Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis
§ 10 Aufenthaltstitel bei Asylantrag
§ 11 Einrise- und Aufenthaltsverbot
§ 12 Geltungsbereich; Nebenbestimmungen

Abschnitt 2
Einreise

§ 13 Grenzübertritt
§ 14 Unerlaubte Einreise; Ausnahme-Visum
§ 15 Zurückweisung
§ 15a Verteilung unerlaubt eingereister Ausländer

Abschnitt 3
Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung

§ 16 Studium; Sprachkurse; Schulbesuch
§ 17 Sonstige Ausbildungswecke

Abschnitt 4
Aunfenhalt zum Zweck der Erwerbstätigkeit

§ 18 Beschäftigung
§ 19 Niederlassungserlaubnis für Hochqualifizierte
§ 20 (weggenfallen)
§ 21 Selbständige Tätigkeit

Abschnitt 5
Aufenthalt aus völkerrechtlichen,

humanitären oder politischen Gründen

§ 22 Aufnahme aus dem Ausland
§ 23 Aufenthaltsgewährung durch die obersten Landesbehör-

den
§ 23a Aufenthaltsgewährung in Härtefällen
§ 24 Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz
§ 25 Aufenthalt aus humanitären Gründen
§ 26 Dauer des Aufenthalts

Abschnitt 6
Aufenhalt aus familiären Gründen

§ 27 Grundsatz des Familiennahczugs
§ 28 Familiennachzug zu Deutschen
§ 29 Familiennachzug zu Ausländern
§ 30 EhegattennachzuG
§ 31 Eigenständiges Aufenhaltsrecht der Ehegatten
§ 32 Kindernachzug
§ 33 Geburt eines Kindes im Bundesgebiet
§ 34 Aufenthaltsrecht der Kinder
§ 35 Eigenständiges, unbefristetes Aufenthaltsrech der Kinder
§ 36 Nachzug sonstiger Familienangehöriger

Abschnitt 7
Besondere Aufenthaltsrechte

§ 37 Recht auf Wiederkehr
§ 38 Aufenthaltstitel für ehemalige Deutsche

Abschnitt 8
Beteilgung der Bundesagentur für Arbeit

§ 39 Zustimmung zur Ausländerbeschäftigung
§ 40 Versagungsgründe
§ 41 Widerruf der Zustimmung
§ 42 Verordnungsermächtigung und Weisungsrecht

Kapitel 3
Förderung der Integration

§ 43 Integrationskurs
§ 44 Berechtigung zur Teilnahme an einem Integrationskurs
§ 44a Verpflichtung zur Teilnahme anb einem Integrationskurs
§ 45 Integrationsprogramm

Kapitel 4
Ordnungsrechtliche Vorschriften

§ 46 Ordnungsverfügungen
§ 47 Verbot ud Beschränkung der politischen Betätigung
§ 48 Ausweisrechtliche Pflichten
§ 49 Feststellung und Sicherung der Identität

Kapitel 5
Beendigung des Aufenthalts

Abschnitt 1
Begründung der Ausreisepflicht

§ 50 Ausreisepflicht
§ 51 Beendigung der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts; Fortgel-

tung von Beschränkungen
§ 52 Widerruf
§ 53 Zwingende Ausweisung
§ 54 Ausweisung im Regelfall
§  54a Überwachung ausgewiesener Ausländer aus Gründen der

inneren Sicherheit
§ 55 Ermessensausweisung
§ 56 Besonderer Ausweisungsschutz

Abschnitt 2
Durchsetzung der Ausreisepflicht

§ 57 Zurückschiebung
§ 58 Abschiebung
§ 58a Abschiebungsanordnung
§ 59 Andrihung der Abschiebung
§ 60 Verbot der Abschiebung
§ 60a Vorübergehende Aussetzung der Abschiebung (Duldung)
§ 61 Räumliche Beschränkung; Ausreiseeinrichtungen
§ 62 Abschiebungshaft

Kapitel 6
Haftung und Gebühren

§ 63 Pflichten der Beförderungsunternehmer
§ 64 Rückbeförderungspflicht der Berförderungsunternehmer
§ 65 Pflichten der Flughafenunternehmer
§ 66 Kostenschuldner; Sicherheitsleistung
§ 67 Umfang der Kostenhaftung
§ 68 Haftung für Lebensunterhalt
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§ 69 Gebühren
§ 70 Verjährung

Kapitel 7
Verfahrensorschriften

Abschnitt 1
Zuständigkeiten

§ 71 Zuständigkeit
§ 72 Beteilungserfordernisse
§ 73 Sonstige Beteilungserfordernisse im Visumverfahren
§ 74 Beteiligung des Bundes; Weisungsbefugnis

Abschnitt 2
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

§ 75 Aufgaben
§ 76 (weggefallen)

Abschnitt 3
Verwaltungsverfahren

§ 77 Schriftform; Ausnahme von Formerfordernissen
§ 78 Vordrucke für Aufenthaltstitel, Ausweisersatz und Be-

scheinigungen
§ 79 Entscheidung über den Aufenthalt
§ 80 Handlungsfähigkeit Minderjähriger
§ 81 Beantragung des Aufenhaltstitels
§ 82 Mitwirkung des Ausländers
§ 83 Beschränkung der Anfechbarkeit
§ 84 Wirkungen von Widerspruch und Klage
§ 85 Berechnung von Aufenthaltszeiten

Abschnitt 4
Datenübermittlung und Datenschutz

§ 86 Erhebung personenbezogener Daten
§ 87 Übermittlungen an Ausländerbehörden
§ 88 Übermittlungen bei besonderen gesetzlichen Verwen-

dungsregelungen
§ 89 Verfahren bei identitätssichernden und -feststellenden

Maßnahmen
§ 90 Übermittlungen durch Ausländerbehörden
§ 91 Speicherung und Löschung personenbezogener Daten
§ 91a Register zum vorübergehenden Schutz
§ 91b Datenübermittlung durch das Bundesamt für Migration

und Flüchtlinge als nationale Kontakstelle

Kapitel 8
Beauftragte für Migration, Flüchtliche und Integration

§ 92 Amt der Beauftragten
§ 93 Aufgaben
§ 94 Amtsbefugnisse

Kapitel 9
Straf- und Bußgeldvorschriften

§ 95 Strafvorschriften
§ 96 Einschleusen von Ausländern
§ 97 Einschleusen mit Todesfolge; gewerbs- und banden-mäs-

siges Einschleusen
§ 98 Bußgeldvorschriften

Kapitel 10
Verordnungsermächtigungen;

Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 99 Verordnungsermächtigung
§ 100 Sprachliche Anpassung
§ 101 Fortgeltung bisheriger Aufenthaltsrechte
§ 102 Fortgeltung ausländerrechtlicher Maßnahmen und Anrech-

nung
§ 103 Anwendung bisherigen Rechts
§ 104 Übergangsregelungen
§ 105 Fortgeltung von Arbeitsgenehmigungen
§ 106 Eischränkung von Grundrechten
§ 107 Stadtstaatenklausel

KAPITEL 1

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Zweck des Gesetzes; Anwendungsbereich

(1) Das Gesetz dient der Steuerung und Begrenzung des
Zuzugs von Auslandem in die Bundesrepublik Deutschland. Es
emioglicht und gestaltet Zuwanderung unterBerucksichtigung
der Aufnahme- und Integrationsfahigkeit sowie der wirtschaft-
lichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen der Bundesrepu-
blik Deutschland. Das Gesetz dient zugleich der Erfiillung der
humanitaren Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland.
Es negelt hierzu die Einreise, den Aufenthalt, die Erwerbstit-
tigkeit und die Forderung der Integration von Auslandem. Die
Regelungen in anderen Gesetzen bleiben unberührt.

(2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Auslander,
1. deren Rechtsstellung von dem Gesetz Ober die allge-

meine Freizugigkeit von Unionsburgem genegelt ist, soweit
nicht durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist,

2. die nach Maßgabe der §§ 18 bis 20 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes nicht der deutschen Gerichtsbarkeit unterüegen,

3. soweit sie nach Maßgabe volkerrechtlicher Vertrage fur
den diplomatischen und konsularischen Verkehr und fur die
Tatigkeit intemationaler Organisationen und Einrichtungen von
Einwanderungsbeschrankungen, von der Verpflichtung, ihren
Aufenthalt der Auslanderbehorde anzuzeigen und dem Erfor-
demis eines Aufenthaltstitels befreit sind und wenn Gegensei-
tigkeit besteht, sofem die Befreiungen davon abhängig gemacht
werden können.

§ 2

Begriffsbestimmungen

(1) Auslander ist jeder, der nicht Deutscher im Sinne des
Artikels 116 Abs.1 des Grundgesetzes ist.

(2) Erwerbstatigkeit ist die selbstandige Tittigkeit und die
Beschaftigung im Sinne von § 7 des Vierten Buches Sozial-
gesetzbuch.

(3) Der Lebensunterhalt eines Auslanders ist gesichert, wenn
er ihn einschließlich ausreichenden Krankenversicherungsschut-
zes ohne Inanspruchnahme offent licher Mittel bestreiten kann.
Dabei bleiben das Kindergeld und Erziehungsgeld sowie offen-
tiiche Mittel auger Betracht, die auf Beitragsleistungen beru-
hen oder die gewahrt werden, urn den Aufenthalt im Bundes-
gebiet zu ermoglichen. Bei der Erteilung oder Veriangerung
einer Aufenthaltseriaubnis zum Familiennachzug werden Bei-
trage der Familienangehorigen zum Haushaltseinkommen be-
rucksichtigt.

(4) Als ausreichender Wohnraum will nicht mehr gefordert,
als für die Unterbringung eines Wohnungssuchenden in einer
öffentlich geförderten Sozialmietwohnung genugt. Der Wohn-
raum ist nicht ausreichend, wenn er den such für Deutsche
geltenden Rechtsvorschriften hinsichtlich Beschaffenheit und
Belegung nicht genugt. Kinder bis zur Vollendung des zwei-
ten Lebensjahres werden bei der Benechnung des für die Fa-
milienunterbringung ausreichenden Wohnraumes nicht mitge-
zählt.

(5) Ein Schengen-Visum ist der einheitliche Sichtvermerk
nach Maßgabe der als Schengen-Besitzstand in das Gemein-
schaftsrecht überführten Bestimmungen (ABI. EG 2000 Nr. L
239 S.1) und der nachfolgend ergan-genen Rechtsakte.

(6) Vorübergehender Schutz im Sinne dieses Gesetzes ist
die Aufenthaltsgewährung in Anwendung der Richtlinie 2001/
55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für
die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines
Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur För-
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derung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit
der Aufnahme dieser Per-sonen und den Folgen dieser Aufnah-
me verbunden sind, auf die M itgliedstaaten (ABI. EG Nr. L
212 S. 12).

KAPITEL 2

Einreise and Aufenthalt im Bundesgebiet

Abschnitt 1

Allgemeines

§ 3

Passpflicht

(1) Ausländer dürfen nur in das Bundesgebiet einrei-sen oder
sich darin authalten, wenn sie einen anerkannten and gültigen
Pass oder Passersatz besitzen, sofem sie von der Passpflicht
nicht durch Rechtsvenxdnung befreit sind.

(2) Das Bundesministerium des Innem oder die von ihm
bestimmte Stelle kann in begründeten Einzelfällen vor der
Einreise des Ausländers für den Grenzübertritt and einen an-
schließenden Aufenthalt von bis zu sechs Monaten Ausnahmen
von der Passpflicht zulassen.

§ 4

Erfordernis eines Aufenthaltstitels

(1) Ausländer bedürfen für die Einreise and den Aufenthalt
im Bundesgebiet eines Aufenthaltstitels, sofem nicht durch
Becht der Europäischen Union oder durch Rechtsvenxdnung
etwas anderes bestimmt ist oder auf Grund des Abkommens
vom 12. September 1963 zur Gründung einer Assoziation
zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft and der
Türkei (BGBI. 1964 II S. 509) (Assoziationsabkommen EWGI/
Türkei) ein Aufent haltsnecht besteht. Die Aufenthaltstitel
werden erteilt als

1. Visum (§ 6),
2. Aufenthaltseriaubnis (§ 7) oder
3. Niederiassungseriaubnis (§ 9).
(2) En Aufenthaltstitel berechtigt zur Ausübung einer Er-

werbstätigkeit, sofem es nach diesem Gesetz bestimmt ist oder
der Aufenthaltstitel die Ausübung der Erwerbstätigkeit aus-
drücklich erlaubt. Jeder Aufenthaltstitel muss erkennen lassen,
ob die Ausübung einer Erwerbstätigkeit erlaubt ist. Einem
Ausländer, der keine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der
Beschäftigung besitzt, kann die Ausübung einer Beschäftigung
nur erlaubt werden, wenn die Bundesagentur für Arbeit zuge-
stimmt hat oder durch Rechtsverordnung bestimmt ist, dass die
Ausübung der Beschäftigung ohne Zustimmung der Bundes-
agentur für Arbeit zulässig ist. Beschränkungen bei der Ertei-
lung der Zustimmung durch die Bundesagentur für Arbeit sind
in den Aufenthaltstitel zu übernehmen.

(3) Ausländer dürfen eine Beschäftigung nur ausüben, wenn
der Aufenthaltstitel es erlaubt, und von Arbeitgebern nur be-
schäftigt werden, wenn sie über einen solchen Aufenthaltsti-
tel verfügen. Dies gilt nicht, wenn dem Ausländer auf Grund
einer zwischenstaatlichen Vereinbarung, eines Gesetzes oder
einer Rechtsvenxdnung die Erwerbstätigkeit ohne den Besitz
eines Aufenthaltstitels gestattet ist.

(4) Eines Aufenthaltstitels bedürfen such Ausländer, die als
Besatzungsmitglieder eines Seeschiffes tätig sind, das berechtigt
ist, die Bundesflagge zu führen.

(5) Ein Ausländer, dem nach dem Assoziationsabkommen
EWG/Türkei ein Aufenthaltsrecht zusteht, ist verpflichtet, das
Bestehen des Aufenthaltsrechts durch den Besitz einer Aufent-
haltserilaubnis nachzuweisen. Die Aufenthaltserlaubnis wird auf
Antrag ausgestellt.

§ 5

Allgemeine Erteilungsvoraussetzungen

(1) Die Erteilung eines Aufenthaltstitels setzt in der Regel
voraus, dass die Passpflicht nach § 3 erfüllt wird and

1. der Lebensunterhalt gesichert ist,
1a. die Identität und, falls er nicht zur Rückkehr in einen

anderen Staat berechtigt ist, die Staatsangehörigkeit des
Auslanders geklärt ist,

2. kein Ausweisungsgrund vorliegt und
3. soweit kein Anspruch auf Erteilung eines Aufenthalts-

titels besteht, der Aufenthalt des Ausländers nicht aus
einem sonstigen Grund Interessen der Bundesrepublik
Deutschland beeinträchtigt oder gefährdet.

(2) Des Weiteren setzt die Erteilung einer Aufenthaltser-
laubnis oder einer Niederlassungseriaubnis voraus, dass der
Ausländer

1. mit dem erforderlichen Visum eingereist ist und
2. die für die Erteilung maßgeblichen Angaben bereits im

Visumantrag gemacht hat.
Hiervon kann abgesehen werden, wenn die Verausset zungen
eines Anspruchs auf Erteilung erfüllt sind oder es auf Grund
besonderer Umstände des Elnzetfalls nicht zumutbarist, das
Visumverfahren nachzuholen.

(3) In den Fällen der Erteilung eines Aufenthaltstitels nach
den §§ 24, 25 Abs.1 bis 3 sowie § 26 Abs. 3 ist von der An-
wendung der Absätze 1 and 2 abzusehen; in den übrigen Fäl-
len der Erteilung eines Aufenthaltstitels nach Kapitel 2 Ab-
schnitt 5 kann hiervon abgesehen werden.

(4) Die Erteilung eines Aufenthaltstitels ist zu versagen,
wenn einer der Ausweisungsgründe nach § 54 Nr. 5 oder 5a
vorliegt. Von Satz 1 können in begründeten Einzelfällen Aus-
nahmen zugelassen werden, wenn sich der Ausländer gegen-
über den zuständigen Behörden offenbart and glaubhaft von
seinem sicherheitsgefährdenden Handeln Abstand nimmt. Das
Bundesministerium des Innern oder die von ihm bestimmte
Stelle kann in begründeten Einzetfällen vor der Einreise des
Ausländers für den Grenzübertritt und einen anschließenden
Aufenthalt von bis zu sechs Monaten Ausnahmen von Satz 1
zulassen.

§ 6

Visum

(1) Einem Ausländer kann
1. ein Schengen-Visum für die Durchreise oder
2. ein Schengen-Visum für Aufenthalte von bis zu drei

Monaten innerhalb einer Frist von sechs Monaten von
dem Tag der ersten Einreise an (kurzfristige Aufenthalte)

erteilt werden, wenn die Erteilungsvoraussetzungen des Schen-
gener Durchführungsübereinkommens and der dazu ergange-
nen Ausführungsvorschriften erfüllt sind. In Ausnahmefällen
kann das Schengen-Visum aus völker-rechtlichen oder huma-
nitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der
Bundesrepublik Deutschland erteilt werden, wenn die Ertei-
lungsvoraussetzungen des Schengener Durchführungsüberein-
kommens nicht erfüllt sind. In diesen Fällen ist die Gültigkeit
räumlich auf das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land zu beschränken.

(2) Das Visum für kurzfristige Aufenthalte kann such für
mehrere Aufenthalte mit einem Gültigkeitszeitraum von bis zu
fünf Jahren mit der Maßgabe erteilt werden, dass der Aufent-
haltszeitraum jeweils drei Monate innerhalb einer Frist von
sechs Monaten von dem Tag der ersten Einreise an nicht über-
schreiten darf.

(3) En nach Absatz 1 Satz 1 erteiltes Schengen-Visum kann
in besonderen Fällen bis zu einer Gesamtaufenthaltsdauer von
drei Monaten innerhalb einer Frist von sechs Monaten von dem
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Tag der ersten Einreise an verlangert werden. Dies gilt such
dann, wenn das Visum von einer Auslandsvertretung eines
anderen Schengen-Anwenderstaates erteilt worden ist. Für
weitere drei Monate innerhalb der betreffenden Sechsmonats-
frist kann das Visum nur unter den Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 Satz 2 verlängert werden.

(4) Für längerfristige Aufenthalte ist ein Vsum für das
Bundesgebiet (nationales Vsum) erforderlich, das vor der Ein-
reise erteilt wird. Die Erteilung richtet sich nach den für die
Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnis geltenden Vorschrif-
ten. Die Dauer des rechtmäßigen Aufenthalts mit einem na-
tionalen Visum wird auf die Zeiten des Besitzes einer Auf-
enthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis angerechnet.

§ 7

Aufenthaltserlaubnis

(1) Die Aufenthaltserlaubnis ist ein befristeter Aufenthalts-
titel. Sie wird zu den in den nachfolgenden Abschnitten genann-
ten Aufenthaltszwecken erteilt. In begründeten Fällen kann eine
Aufenthaltserlaubnis such fur einen von diesem Gesetz nicht
vorgesehenen Aufenthaltszweck erteilt werden.

(2) Die Aufenthaltseriaubnis ist unter Berücksichtigung des
beabsichtigten Aufenthaltszwecks zu befristen. Ist eine für die
Erteilung, die Verlängerung oder die Bestimmung der Geltungs-
dauer wesentliche Voraussetzung entfallen, so kann die Frist
such nachträglich verkurzt werden.

§ 8

Verlangerung der Aufenthaltserlaubnis

(1) Auf die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis finden
dieselben Vorschriften Anwendung wie auf die Erteilung.

(2) Die Aufenthaltserlaubnis kann in der Regel nicht ver-
längert werden, wenn die zuständige Behörde dies bei einem
seiner Zweckbestimmung nach nur vorübergehenden Aufent-
halt bei der Erteilung oder der zuletzt erfolgten Verlängerung
der Aufenthaltserlaubnis ausgeschlossen hat.

(3) Verletzt ein Ausländer seine Verpflichtung nach § 44a
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 zur ordnungsgemäßen Teilnahme an ei-
nem Integrationskurs, so ist dies bei der Entscheidung über
die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis zu berücksichti-
gen. Besteht kein Anspruch auf die Erteilung der Aufent-
haltserlaubnis, so kann die Verlängerung der Aufenthaltser-
laubnis abgelehnt werden. Bei den Entscheidungen nach den
Satzen 1 and 2 sind die Dauer des rechtmäßigen Aufenthalts,
schutzwürdige Bindungen des Ausländers an das Bundesge-
biet and die Folgen für die rechtmäßig im Bundesgebiet le-
benden Familienangehörigen des Ausländers zu berücksich-
tigen.

§ 9

Niederlassungserlaubnis

(1) Die Niederlassungserlaubnis ist ein unbefristeter Auf-
enthaltstitel. Sie berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätig-
keit, ist zeitlich and räumlich unbeschränkt und darf nicht mit
einer Nebenbestimmung versehen werden. § 47 bleibt unberührt.

(2) Einem Ausländer ist die Niederlassungserlaubnis zu
erteilen, wenn

1. er seit fünf Jahren die Aufenthaltserlaubnis besitzt,
2. sein Lebensunterhalt gesichert ist,
3. ermindestens 60 Monate Pflichtbeiträge oder freiwil-

lige Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung ge-
leistet hat oder Aufwendungen für einen Anspruch auf
vergleichbare Leistungen einer Versichenrngs- oder
Versorgungseinrichtung oder eines Versicherungsunter-
nehmens nachweist; berufliche Ausfallzeiten auf Grund

von Kinderbetreuung oder häuslicher Pflege werden
entsprechend angerechnet,

4. er in den letzten drei Jahren nicht wegen einer vorsätz-
lichen Straftat zu einer Jugend- oder Freiheitsstrafe von
mindestens sechs Monaten oder einer Geldstrafe von
mindestens 180 Tagessätzen verurteilt worden ist,

5. ihm die Beschäftigung erlaubt ist, sofern erArbeitneh-
mer ist,

6. er im Besitz der sonstigen für eine dauernde Ausübung
seiner Erwerbstätigkeit erforderlichen Erlaubnisse ist,

7. er über ausreichende Kenntnisse der deutschen Spra-
che verfügt,

8. er über Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschafts-
ordnung und der Lebensverhältnisse im Bun-desgebiet
verfügt und

9. er über ausreichenden Wohnraum für sich und seine mit
ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienan-
gehörigen verfügt.

Die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 7 und 8 sind nachge-
wiesen, wenn ein Integrationskurs erfolgreich abgeschlossen
wurde. Von diesen Voraussetzungen wird abgesehen, wenn der
Ausländer sie wegen einer körperlichen, geistigen oder seeli-
schen Krankheit oder Behinderung nicht erfüllen kann. Im
Übrigen kann zur Vermeidung einer Härte von den Vorausset-
zungen des Satzes 1 Nr. 7 und 8 abgesehen werden. Ferner wird
davon abgesehen, wenn der Ausländer sich auf einfache Art
in deutscher Sprache mündlich verständigen kann und er nach
§ 44 Abs. 3 Nr. 2 keinen Anspruch auf Teilnahme am Integra-
tionskurs hatte oder er nach § 44a Abs. 2 Nr. 3 nicht zur Teil-
nahme am Integrationskurs verpflichtet war. Darüber hinaus
wird von den Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 2 und 3 ab-
gesehen, wenn der Ausländer diese aus den in Satz 3 genann-
ten Gründen nicht erfüllen kann.

(3) Bei Ehegatten, die in ehelicher Lebensgemeinschaft
leben, genügt es, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 2 Satz
1 Nr. 3, 5 und 6 durch einen Ehegatten erfüllt werden. Von der
Voraussetzung nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 wird abgesehen,
wenn sich der Ausländer in einer Ausbildung befindet, die zu
einem anerkannten schulischen oder beruflichen Bildungsab-
schluss führt. Satz 1 gilt in den Fällen des § 26 Abs. 4 entspre-
chend.

(4) Bei straffälligen Ausländern beginnt die in Absatz 2
Satz 1 Nr. 4 bezeichnete Frist mit der Entlassung aus der Straf-
haft. Auf die für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis
erforderlichen Zeiten des Besitzes einer Aufent-haltserlaubnis
werden folgende Zeiten angerechnet:

1. die Zeit des früheren Besitzes einer Aufenthaltserlaubnis
oder Niederlassungserlaubnis, wenn der Ausländer zum
Zeitpunkt seiner Ausreise im Besitz einer Niederlas-
sungserlaubnis war, abzüglich der Zeit der dazwischen
liegenden Aufenthalte außerhalb des Bundesgebiets, die
zum Erlöschen der Niederlas-sungserlaubnis führten;
angerechnet werden höchstens vier Jahre,

2. höchstens sechs Monate für jeden Aufenthalt außer-halb
des Bundesgebiets, der nicht zum Erlöschen der Auf-
enthaltserlaubnis führte.

§ 10

Aufenthaltstitel bei Asylantrag

(1) Einem Ausländer, der einen Asylantrag gestellt hat, kann
vor dem bestandskräftigen Abschluss des Asylverfahrens ein
Aufenthaltstitel außer in den Fällen eines gesetzlichen An-
spruchs nur mit Zustimmung der obersten Landesbehörde und
nur dann erteilt werden, wenn wichtige Interessen der Bundes-
republik Deutschland es erfordern.

(2) Ein nach der Einreise des Ausländers von der Ausländer-
behörde erteilter oder verlängerter Aufenthaltstitel kann nach den
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Vorschriften dieses Gesetzes ungeachtet des Umstandes verlän-
gert werden, dass der Ausländer einen Asylantrag gestellt hat.

(3) Einem Ausländer, dessen Asylantrag unanfechtbar ab-
gelehnt worden ist oder der seinen Asylantrag zurückgenom-
men hat, darf vor der Ausreise ein Aufenthaltstitel nur nach
Maßgabe des Abschnitts 5 erteilt werden. Sofern der Asylan-
trag nach § 30 Abs. 3 des Asylverfahrensgesetzes abgelehnt
wurde, darf vor der Ausreise kein Aufenthaltstitel erteilt wer-
den. Die Sätze 1 und 2 finden im Falle eines Anspruchs auf
Erteilung eines Aufenthaltstitels keine Anwendung.

§ 11

Einreise- und Aufenthaltsverbot

(1) Ein Ausländer, der ausgewiesen, zurückgeschoben oder
abgeschoben worden ist, darf nicht erneut in das Bundesgebiet
einreisen und sich darin aufhalten. Ihm wird auch bei Vorliegen
der Voraussetzungen eines Anspruchs nach diesem Gesetz kein
Aufenthaltstitel erteilt. Die in den Sätzen 1 und 2 bezeichneten
Wirkungen werden auf Antrag in der Regel befristet. Die Frist
beginnt mit der Ausreise. Eine Befristung erfolgt nicht, wenn ein
Ausländer wegen eines Verbrechens gegen den Frieden, eines
Kriegsverbrechens oder eines Verbrechens gegen die Mensch-
lichkeit oder auf Grund einer Abschiebungsanordnung nach § 58a
aus dem Bundesgebiet abge-schoben wurde. Die oberste Landes-
behörde kann im Einzelfall Ausnahmen von Satz 5 zulassen.

(2) Vor Ablauf der nach Absatz 1 Satz 3 festgelegten Frist
kann außer in den Fällen des Absatzes 1 Satz 5 dem Auslän-
der ausnahmsweise erlaubt werden, das Bundesgebiet kurzfristig
zu betreten, wenn zwingende Gründe seine Anwesenheit erfor-
dern oder die Versagung der Erlaubnis eine unbillige Härte
bedeuten würde. Im Falle des Absatzes 1 Satz 5 gilt Absatz 1
Satz 6 entsprechend.

§ 12

Geltungsbereich; Nebenbestimmungen

(1) Der Aufenthaltstitel wird für das Bundesgebiet erteilt.
Seine Gültigkeit nach den Vorschriften des Schengener Durch-
führungsübereinkommens für den Aufenthalt im Hoheitsgebiet
der Vertragsparteien bleibt unberührt.

(2) Das Visum und die Aufenthaltserlaubnis können mit
Bedingungen erteilt und verlängert werden. Sie kön-nen, auch
nachträglich, mit Auflagen, insbesondere einer räumlichen
Beschränkung, verbunden werden.

(3) Ein Ausländer hat den Teil des Bundesgebiets, in dem
er sich ohne Erlaubnis der Ausländerbehörde einer räumlichen
Beschränkung zuwider aufhält, unverzüglich zu verlassen.

(4) Der Aufenthalt eines Ausländers, der keines Aufenthalts-
titels bedarf, kann zeitlich und räumlich be-schränkt sowie von
Bedingungen und Auflagen abhängig gemacht werden.

(5) Die Ausländerbehörde kann dem Ausländer das Verlas-
sen des auf der Grundlage dieses Gesetzes beschränkten Auf-
enthaltsbereichs erlauben. Die Erlaub-nis ist zu erteilen, wenn
hieran ein dringendes öffentliches Interesse besteht, zwingen-
de Gründe es erfordern oder die Versagung der Erlaubnis eine
unbillige Härte bedeu-ten würde. Der Ausländer kann Termi-
ne bei Behörden und Gerichten, bei denen sein persönliches
Erscheinen erforderlich ist, ohne Erlaubnis wahrnehmen.

Abschnitt 2

Einreise

§ 13

Grenzübertritt

(1) Die Einreise in das Bundesgebiet und die Ausreise aus
dem Bundesgebiet sind nur an den zugelassenen Grenzüber-

gangsstellen und innerhalb der festgesetzten Verkehrsstunden
zulässig, soweit nicht auf Grund ande-rer Rechtsvorschriften
oder zwischenstaatlicher Verein-barungen Ausnahmen zugelas-
sen sind. Ausländer sind verpflichtet, bei der Einreise und der
Ausreise einen aner-kannten und gültigen Pass oder Passersatz
gemäß § 3 Abs. 1 mitzuführen und sich der polizeilichen Kon-
trolle des grenzüberschreitenden Verkehrs zu unterziehen.

(2) An einer zugelassenen Grenzübergangsstelle ist ein
Ausländer erst eingereist, wenn er die Grenze überschritten und
die Grenzübergangsstelle passiert hat. Lassen die mit der po-
lizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs be-
auftragten Behörden einen Ausländer vor der Entscheidung über
die Zurückweisung (§ 15 dieses Gesetzes, §§ 18, 18a des Asyl-
verfahrensgesetzes) oder während der Vorbereitung, Sicherung
oder Durchführung dieser Maßnahme die Grenzübergangsstelle
zu einem bestimmten vorübergehenden Zweck passieren, so
liegt keine Einreise im Sinne des Satzes 1 vor, solange ihnen
eine Kontrolle des Aufenthalts des Ausländers möglich bleibt
Im Übrigen ist ein Ausländer eingereist, wenn er die Grenze
überschritten hat.

§ 14

Unerlaubte Einreise; Ausnahme-Visum

(1) Die Einreise eines Ausländers in das Bundesgebiet ist
unerlaubt, wenn er

1. einen erforderlichen Pass oder Passersatz gemäß § 3
Abs. 1 nicht besitzt,

2. den nach § 4 erforderlichen Aufenthaltstitel nicht
be-sitzt oder

3. nach § 11 Abs. 1 nicht einreisen darf, es sei denn, er
besitzt eine Betretenserlaubnis nach § 11 Abs. 2.

(2) Die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschrei-
tenden Verkehrs beauftragten Behörden können Ausnahme-Visa
und Passersatzpapiere ausstellen.

§ 15

Zurückweisung

(1) Ein Ausländer, der unerlaubt einreisen will, wird an der
Grenze zurückgewiesen.

(2) Ein Ausländer kann an der Grenze zurückgewiesen
werden, wenn

1. ein Ausweisungsgrand vorliegt,
2. der begründete Verdacht besteht, dass der Aufenthalt

nicht dem angegebenen Zweck dient oder
3. er die Voraussetzungen für die Einreise in das Hoheits-

gebiet der Vertragsparteien nach Artikel 5 des Schen-
gener Durchführungsübereinkommens nicht erfüllt.

(3) Ein Ausländer, der für einen vorübergehenden Aufent-
halt im Bundesgebiet vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels
befreit ist, kann zurückgewiesen werden, wenn er nicht die
Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 und des § 5 Abs. 1 erfüllt.

(4) § 60 Abs. 1 bis 3, 5, 8 und 9 sowie § 62 finden entspre-
chende Anwendung. Ein Ausländer, der einen Asyl-antrag
gestellt hat, darf nicht zurückgewiesen werden, solange ihm der
Aufenthalt im Bundesgebiet nach den Vorschriften des Asyl-
verfahrensgesetzes gestattet ist

§ 15a

Verteilung unerlaubt eingereister Ausländer

(1) Unerlaubt eingereiste Ausländer, die weder um Asyl
nachsuchen noch unmittelbar nach der Feststellung der unerlaub-
ten Einreise in Abschiebungshaft genommen und aus der Haft
abgeschoben oder zurückgeschoben werden können, werden vor
der Entscheidung über die Aussetzung der Abschiebung oder die
Erteilung eines Aufenthaltstitels auf die Länderverteilt. Sie haben
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keinen Anspruch darauf, in ein bestimmtes Land oder an einen
bestimmten Ort verteilt zu werden. Die Verteilung auf die Länder
erfolgt durch eine vom Bundesministerium des Innern bestimmte
zentrale Verteilungsstelle. Solange die Länderfür die Verteilung
keinen abweichenden Schlüssel vereinbart haben, gilt der für die
Verteilung von Asylbewerbern festgelegte Schlüssel. Jedes Land
bestimmt bis zu sieben Behörden, die die Verteilung durch die
nach Satz 3 bestimmte Stelle veranlassen und verteilte Ausländer
aufnehmen. Weist der Ausländer vor Veranlassung der Vertei-
lung nach, dass eine Haushaltsgemeinschaft zwischen Ehegat-
ten oder Eltern und ihren minderjährigen Kindern oder sonsti-
ge zwingende Gründe bestehen, die der Verteilung an einen
bestimmten Ort entgegenstehen, ist dem bei der Verteilung
Rechnung zu tragen.

(2) Die Ausländerbehörden können die Ausländer verpflich-
ten, sich zu der Behörde zu begeben, die die Verteilung ver-
anlasst Dies gilt nicht, wenn dem Vorbringen nach Absatz 1
Satz 6 Rechnung zu tragen ist. Gegen eine nach Satz 1 geoof-
fene Verpflichtung findet kein Wider-spruch statt. Die Klage
hat keine aufschiebende Wirkung.

(3) Die zentrale Verteilungsstelle benennt der Behörde, die
die Verteilung veranlasst hat, die nach den Sätzen 2 und 3 zur
Aufnahme verpflichtete Aufnahmeeinrichtung. Hat das Land,
dessen Behörde die Verteilung veranlasst hat, seine Aufnah-
mequote nicht erfüllt, ist die dieser Behörde nächstgelegene
aufnahmefähige Aufnahmeein-richtung des Landes aufnahme-
pflichtig. Andernfalls ist die von der zentralen Verteilungsstelle
auf Grund der Aufnahmequote nach § 45 des Asylverfahrens-
gesetzes und der vorhandenen freien Unterbringungsmöglich-
keiten bestimmte Aufnahmeeinrichtung zur Aufnahme ver-
pflichtet § 46 Abs. 4 und 5 des Asylverfahrensgesetzes sind
entsprechend anzuwenden.

(4) Die Behörde, die die Verteilung nach Absatz 3 veran-
lasst hat, ordnet an, dass der Ausländer sich zu der durch die
Verteilung festgelegten Aufnahmeeinrichtung zu begeben hat
Die Zahl der Ausländer unter Angabe der Herkunftsländer und
das Ergebnis der Anhörung durch die die Verteilung veranlas-
sende Stelle sind der zentralen Verteilungsstelle mitzuteilen.
Ehegatten sowie Eltern und ihre minderjährigen ledigen Kin-
der sind als Gruppe zu melden und zu verteilen. Der Auslän-
der hat in dieser Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, bis er in-
nerhalb des Landes weiterverteilt wird, längstens jedoch bis zur
Aussetzung der Abschiebung oder bis zur Erteilung eines
Aufenthaltstitels; die §§ 12 und 61 Abs. 1 bleiben unberührt.
Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung die Verteilung innerhalb des Landes zu regeln, soweit
dies nicht auf der Grundlage dieses Gesetzes durch Landesge-
setz geregelt wird. Die Landesregierungen können die Ermäch-
tigung auf andere Stellen des Landes übertragen. Gegen eine
nach Satz 1 oder Satz 3 getroffene Anordnung findet kein
Widerspruch statt Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung.

(5) Die zuständigen Behörden können dem Ausländer nach
der Verteilung erlauben, seine Wohnung in einem anderen Land
zu nehmen. Nach erlaubtem Wohnungswechsel wird der Aus-
länder von der Quote des abgebenden Landes abgezogen und
der des aufnehmenden Lan-des angerhnet.

(6) Die Regelungen der Absätze 1 bis 5 gelten nicht für
Personen, die nachweislich vor dem 1. Januar 2005 eingereist
sind.

Abschnitt 3

Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung

§ 16

Studium; Sprachkurse; Schulbesuch

(1) Einem Ausländer kann zum Zweck der Studienbewer-
bung und des Studiums an einer staatlichen oder staatlich an-

erkannten Hochschule oder vergleichbaren Ausbildungseinrich-
tung einschließlich der studienvorbe-reitenden Maßnahmen eine
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Die Geltungsdauer bei der
Ersterteilung der Aufenthaltserlaubnis bei studienvorbereitenden
Maßnahmen soll zwei Jahre nicht überschreiten; im Falle des
Studiums wird sie fürzwei Jahre erteilt und kann um jeweils
bis zu weiteren zwei Jahren verlängert werden, wenn der Auf-
enthaltszweck noch nicht erreicht ist und in einem angemes-
senen Zeitraum noch erreicht werden kann. Die Aufenthalts-
dauer als Studienbewerber darf höchstens neun Monate
betragen.

(2) Während des Aufenthalts nach Absatz 1 soll in der Regel
keine Aufenthaltserlaubnis für einen anderen Aufenthaltszweck
erteilt oder verlängert werden, sofern nicht ein gesetzlicher
Anspruch besteht. § 9 findet keine Anwendung.

(3) Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung ei-
ner Beschäftigung, die insgesamt 90 Tage oder 180 halbe Tage
im Jahr nicht überschreiten darf, sowie zur Ausübung studen-
tischer Nebentätigkeiten.

(4) Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums kann die
Aufenthaltserlaubnis bis zu einem Jahr zur Suche eines diesem
Abschluss angemessenen Arbeitsplatzes, sofern er nach den
Bestimmungen der §§ 18 bis 21 von Ausländern besetzt wer-
den darf, verlängert werden.

(5) Einem Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis zur
Teilnahme an Sprachkursen, die nicht der Studienvor-bereitung
dienen, und in Ausnahmefällen für den Schul-besuch erteilt
werden. Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 17

Sonstige Ausbildungszwecke

Einem Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis zum
Zweck der betrieblichen Aus- und Weiterbildung erteilt wer-
den, wenn die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 zugestimmt
hat oder durch Rechtsverordnung nach § 42 oder zwischenstaat-
liche Vereinbarung bestimmt ist, dass die Aus- und Weiterbil-
dung ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zuläs-
sig ist Beschränkungen bei der Erteilung der Zustimmung durch
die Bundesagentur für Arbeit sind in die Aufenthaltserlaubnis
zu übernehmen. § 16 Abs. 2 gilt entsprechend.

Abschnitt 4

Aufenthalt zum Zweck der Erwerbstätigkeit

§ 18

Beschäftigung

(1) Die Zulassung ausländischer Beschäftigter orientiert sich
an den Erfordernissen des Wirtschaftsstandortes Deutschland
unter Berücksichtigung der Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt
und dem Erfordernis, die Arbeitslosigkeit wirksam zu bekämp-
fen. Internationale Verträge bleiben unberührt.

(2) Einem Ausländer kann ein Aufenthaltstitel zur Ausü-
bung einer Beschäftigung erteilt werden, wenn die Bundesagen-
tur für Arbeit nach § 39 zugestimmt hat oder durch Rechtsver-
ordnung nach § 42 oder zwischenstaatliche Vereinbarung
bestimmt ist, dass die Ausübung der Beschäftigung ohne Zu-
stimmung der Bundesagentur für Arbeit zulässig ist Beschrän-
kungen bei der Erteilung der Zustimmung durch die Bundes-
agentur für Arbeit sind in den Aufenthaltstitel zu übernehmen.

(3) Eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer Beschäf-
tigung nach Absatz 2, die keine qualifizierte Berufsausbildung
voraussetzt, darf nur erteilt werden, wenn dies durch zwischen-
staatliche Vereinbarung bestimmt ist oder wenn auf Grund einer
Rechtsverordnung nach § 42 die Erteilung der Zustimmung zu
einer Aufenthaltserlaubnis für diese Beschäftigung zulässig ist.

(4) Ein Aufenthaltstitel zur Ausübung einer Beschäftigung
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nach Absatz 2, die eine qualifizierte Berufsausbildung voraus-
setzt, darf nurfüreine Beschäftigung in einer Berufsgruppe
erteilt werden, die durch Rechtsverordnung nach § 42 zugelas-
sen worden ist. Im begründeten Einzelfall kann eine Aufenthalts-
erlaubnis für eine Beschäftigung erteilt werden, wenn an der
Beschäftigung ein öffentliches, insbesondere ein regionales,
wirtschaftliches oder arbeitsmarktpolitisches Interesse besteht.

(5) Ein Aufenthaltstitel nach Absatz 2 und § 19 darf nur
erteilt werden, wenn ein konkretes Arbeitsplatzangebot vorliegt.

§ 19

Niederlassungs erlaubnis für Hochqualifizierte

(1) Einem hoch qualifizierten Ausländer kann in besonde-
ren Fällen eine Niederlassungserlaubnis erteilt werden, wenn
die Bundesagenturfür Arbeit nach § 39 zugestimmt hat oder
durch Rechtsverordnung nach § 42 oder zwischenstaatliche
Vereinbarung bestimmt ist, dass die Niederlassungserlaubnis
ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit nach § 39
erteilt werden kann und die Annahme gerechtfertigt ist, dass
die Integration in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik
Deutschland und die Sicherung des Lebensunterhalts ohne staat-
liche Hilfe gewährleistet sind. Die Landesregierung kann be-
stimmen, dass die Erteilung der Niederlassungserlaubnis nach
Satz 1 der Zustimmung der obersten Landesbehörde oder ei-
ner von ihr bestimmten Stelle bedarf.

(2) Hoch qualifiziert nach Absatz 1 sind insbesondere
1. Wissenschaftler mit besonderen fachlichen Kenntnis-

sen,
2. Lehrpersonen in herausgehobener Funktion oderwissen-

schaftliche Mitarbeiter in herausgehobener Funktion
oder

3. Spezialisten und leitende Angestellte mit besonderer
Berufserfahrung, die ein Gehalt in Höhe von mindes
tens dem Doppelten der Beitragsbemessungsgrenze der
gesetzlichen Krankenversicherung erhalten.

§ 20

(weggefallen)

§ 21

Selbständige Tätigkeit

(1) Einem Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis zur
Ausübung einer selbständigen Tätigkeit erteilt werden, wenn

1. ein übergeordnetes wirtschaftliches Interesse oderein
besonderes regionales Bedürfnis besteht,

2. die Tätigkeit positive Auswirkungen auf die Wirtschaft
erwarten lässt und

3. die Finanzierung der Umsetzung durch Eigenkapital
oder durch eine Kreditzusage gesichert ist.

Die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 1 und 2 sind in der Re-
gel gegeben, wenn mindestens 1 Million Euro investiert und
zehn Arbeitsplätze geschaffen werden. Im Übrigen richtet sich
die Beurteilung der Voraussetzungen nach Satz 1 insbesondere
nach der Tragfähigkeit der zu Grunde liegenden Geschäftsidee,
den unternehmerischen Erfahrungen des Ausländers, der Höhe
des Kapitaleinsatzes, den Auswirkungen auf die Beschäftigung-
sund Ausbildungssituation und dem Beitrag für Innovation und
Forschung. Bei der Prüfung sind die für den Ort der geplanten
Tätigkeit fachkundigen Körperschaften, die zuständigen Gewer-
bebehörden, die öffentlichrechtlichen Berufsvertretungen und
die für die Berufszulassung zuständigen Behörden zu beteiligen.

(2) Eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer selbstän-
digen Tätigkeit kann auch erteilt werden, wenn völkerrechtli-
che Vergünstigungen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit
bestehen.

(3) Ausländer, die älter sind als 45 Jahre, sollen die Auf-
enthaltserlaubnis nur erhalten, wenn sie über eine angemesse-
ne Altersversorgung verfügen.

(4) Die Aufenthaltserlaubnis wird auf längstens drei Jahre
befristet. Nach drei Jahren kann abweichend von § 9 Abs. 2
eine Niederlassungserlaubnis erteilt werden, wenn der Auslän-
der die geplante Tätigkeit erfolgreich verwirklicht hat und der
Lebensunterhalt gesichert ist.

Abschnitt 5

Aufenthalt aus völkerrechtlichen,
humanitären oder politischen Gründen

§ 22

Aufnahme aus dem Ausland

Einem Ausländer kann für die Aufnahme aus dem Ausland
aus völkerrechtlichen oder dringenden humanitären Gründen
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Eine Aufenthaltser-
laubnis ist zu erteilen, wenn das Bundesministerium des Innern
oder die von ihm bestimmte Stelle zur Wahrung politischer
Interessen der Bundesrepublik Deutschland die Aufnahme er-
klärt hat Im Falle des Sat-zes 2 berechtigt die Aufenthaltser-
laubnis zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.

§ 23

Aufenthaltsgewährung
durch die obersten Landesbehörden

(1) Die oberste Landesbehörde kann aus völkerrechtlichen
oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer In-
teressen der Bundesrepublik Deutschland anordnen, dass Aus-
ländern aus bestimmten Staaten oder in sonstiger Weise be-
stimmten Ausländergruppen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt
wird. Die Anordnung kann unter der Maßgabe erfolgen, dass
eine Verpflichtungserklärung nach § 68 abgegeben wird. Zur
Wahrung der Bundeseinheitlichkeit bedarf die Anordnung des
Einvernehmens mit dem Bundesministerium des Innern.

(2) Bei besonders gelagerten politischen Interessen der
Bundesrepublik Deutschland kann die Anordnung vorsehen,
dass den betroffenen Personen eine Niederlassungserlaubnis
erteilt wird. In diesen Fällen kann abweichend von § 9 Abs. 1
eine wohnsitzbeschränkende Auflage erteilt werden.

(3) Die Anordnung kann vorsehen, dass § 24 ganz oder-
teilweise entsprechende Anwendung findet.

§ 23a

Aufenthaltsgewährung in Härtefällen

(1) Die oberste Landesbehörde darf anordnen, dass einem
Ausländer, der vollziehbar ausreisepflichtig ist, abweichend von
den in diesem Gesetz festgelegten Erteilungs- und Verlänge-
rungsvoraussetzungen für einen Aufenthaltstitel eine Aufent-
haltserlaubnis erteilt wird, wenn eine von der Landesregierung
durch Rechtsverordnung eingerichtete Härtefallkommission
darum ersucht (Härtefallersuchen). Die Anordnung kann im
Einzelfall unter Berücksichtigung des Umstandes erfolgen, ob
der Lebensunterhalt des Ausländers gesichert ist oder eine
Verpflichtungserklärung nach § 68 abgegeben wird. Die An-
nahme eines Härtefalls ist in der Regel ausgeschlossen, wenn
der Ausländer Straftaten von erheblichem Gewicht begangen
hat Die Befugnis zur Aufenthaltsgewährung steht ausschließ-
lich im öffentlichen Interesse und begründet keine eigenen
Rechte des Ausländers.

(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch
Rechtsverordnung eine Härtefallkommission nach Absatz 1
einzurichten, das Verfahren, Ausschlussgründe und qualifizierte
Anforderungen an eine Verpflichtungserklärung nach Absatz
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1 Satz 2 einschließlich vom Verpflichtungsgeber zu erfüllen-
der Voraussetzungen zu bestimmen sowie die Anordnungsbe-
fugnis nach Absatz 1 Satz 1 auf andere Stellen zu übertragen.
Die Härtefallkommissionen werden ausschließlich im Wege der
Selbstbefassung tätig. Dritte können nicht verlangen, dass eine
Härtefallkommission sich mit einem bestimmten Einzelfall
befasst oder eine bestimmte Entscheidung trifft. Die Entschei-
dung für ein Härtefallersuchen setzt voraus, dass nach den
Feststellungen der Härtefallkommission dringende humanitä-
re oder persönliche Gründe die weitere Anwesenheit des Aus-
länders im Bundesgebiet rechtfertigen.

(3) Verzieht ein sozialhilfebedürftiger Ausländer, dem eine
Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 erteilt wurde, in den Zu-
ständigkeitsbereich eines anderen Leistungsträgers, ist der
Träger der Sozialhilfe, in dessen Zuständigkeitsbereich eine
Ausländerbehörde die Aufenthaltserlaubnis erteilt hat, längstens
für die Dauer von drei Jahren ab Erteilung der Aufenthaltser-
laubnis dem nunmehr zuständigen örtlichen Träger der Sozi-
alhilfe zur Kostenerstattung verpflichtet. Dies gilt entsprechend
für die in § 6 Nr. 2 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch ge-
nannten Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts.

§ 24

Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz

(1) Einem Ausländer, dem auf Grund eines Beschlusses des
Rates der Europäischen Union gemäß der Richtlinie 2001155/
EG vorübergehender Schutz gewährt wird und der seine Be-
reitschaft erklärt hat, im Bundesgebiet aufgenommen zu wer-
den, wird für die nach den Artikeln 4 und 6 der Richtlinie
bemessene Dauer des vorübergehenden Schutzes eine Aufent-
haltserlaubnis erteilt.

(2) Die Gewährung von vorübergehendem Schutz ist aus-
geschlossen, wenn eine der Voraussetzungen des § 60 Abs. 8
vorliegt; die Aufenthaltserlaubnis ist zu versagen.

(3) Die auf Grund eines Beschlusses nach Absatz 1 aufge-
nommen Personen werden auf die Länder verteilt. Die Länder
können Kontingente für die Aufnahme zum vorübergehenden
Schutz und die Verteilung vereinbaren. Die Verteilung auf die
Länder erfolgt durch das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge. Solange die Länderfür die Verteilung keinen abweichen-
den Schlüssel vereinbart haben, gilt der für die Verteilung von
Asylbewerbern festgelegte Schlüssel.

(4) Die oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte
Stelle erlässt eine Zuweisungsentscheidung. Die Landesregie-
rungen werden ermächtigt, die Verteilung innerhalb der Län-
der durch Rechtsverordnung zu regeln, sie können die Ermäch-
tigung durch Rechtsverordnung auf andere Stellen übertragen.
Ein Widerspruch gegen die Zuweisungsentscheidung findet
nicht statt. Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung.

(5) Der Ausländer hat keinen Anspruch darauf, sich in ei-
nem bestimmten Land oder an einem bestimmten Ort aufzu-
halten. Er hat seine Wohnung und seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt an dem Ort zu nehmen, dem er nach den Absätzen 3
und 4 zugewiesen wurde.

(6) Die Ausübung einer selbständigen Tätigkeit darf nicht
ausgeschlossen werden. Für die Ausübung einer Beschäftigung
gilt § 4 Abs. 2.

(7) Der Ausländer wird über die mit dem vorübergehenden
Schutz verbundenen Rechte und Pflichten schriftlich in einer
ihm verständlichen Sprache unterrichtet.

§ 25

Aufenthalt aus humanitären Gründen

(1) Einem Ausländer ist eine Aufenthaltserlaubnis zu ertei-
len, wenn er unanfechtbar als Asylberechtigter anerkannt ist
Dies gilt nicht, wenn der Ausländer aus schwerwiegenden

Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgewie-
sen worden ist Bis zur Erteilung der Aufenthaltserlaubnis gilt
der Aufenthalt als erlaubt Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt
zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit

(2) Einem Ausländer ist eine Aufenthaltserlaubnis zu ertei-
len, wenn das Bundesamt für Migration und Flücht-linge un-
anfechtbar das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60 Abs.
1 festgestellt hat. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

(3) Einem Ausländer soll eine Aufenthaltserlaubnis erteilt
werden, wenn die Voraussetzungen für die Aussetzung der
Abschiebung nach § 60 Abs. 2, 3, 5 oder 7 vorliegen. Die
Aufenthaltserlaubnis wird nicht erteilt, wenn die Ausreise in
einen anderen Staat möglich und zumutbar ist, der Ausländer
wiederholt odergröblich gegen entsprechende M itwirkungs-
pflichten verstößt oder schwerwiegende Gründe die Annahme
rechtfertigen, dass der Ausländer.
a) ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen

oder ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Sinne der
internationalen Vertragswerke begangen hat, die ausgear-
beitet worden sind, um Bestimmungen bezüglich dieser Ver-
brechen festzulegen,

b) eine Straftat von erheblicher Bedeutung begangen hat,
c) sich Handlungen zuschulden kommen ließ, die den Zielen

und Grundsätzen der Vereinten Nationen, wie sie in der
Präambel und den Artikeln 1 und 2 der Charta der Verein-
ten Nationen verankert sind, zuwiderlaufen, oder

d) eine Gefahr für die Allgemeinheit oder eine Gefahr für die
Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland darstellt.
(4) Einem Ausländer kann für einen vorübergehenden Auf-

enthalt eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, solange drin-
gende humanitäre oder persönliche Gründe oder erhebliche
öffentliche Interessen seine vorübergehende weitere Anwesen-
heit im Bundesgebiet erfordern. Eine Aufenthaltserlaubnis kann
abweichend von § 8 Abs. 1 und 2 verlängert werden, wenn auf
Grund besonderer Umstände des Einzelfalls das Verlassen des
Bundesgebiets für den Ausländer eine außergewöhnliche Härte
bedeuten würde.

(5) Einem Ausländer, der vollziehbar ausreisepflichtig ist,
kann abweichend von § 11 Abs. 1 eine Aufenthaltserlaubnis er-
teilt werden, wenn seine Ausreise aus rechtlichen oder tatsäch-
lichen Gründen unmöglich ist und mit dem Wegfall der Ausrei-
sehindernisse in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist Die
Aufenthaltserlaubnis soll erteilt werden, wenn die Abschiebung
seit 18 Monaten ausgesetzt ist Eine Aufenthaltserlaubnis darf nur
erteilt werden, wenn der Ausländer unverschuldet an der Ausreise
gehindert ist Ein Verschulden des Ausländers liegt insbesondere
vor, wenn er falsche Angaben macht oder über seine Identität oder
Staatsangehörigkeit täuscht oder zumutbare Anforderungen zur
Beseitigung der Ausreisehindemisse nicht erfüllt.

§ 26

Dauer des Aufenthalts

(1) Die Aufenthaltserlaubnis nach diesem Abschnitt kann
für jeweils längstens drei Jahre erteilt und verlängert werden,
in den Fällen des § 25 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 jedoch für
längstens sechs Monate, solange sich der Ausländer noch nicht
mindestens 18 Monate rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten
hat.

(2) Die Aufenthaltserlaubnis darf nicht verlängert werden,
wenn das Ausreisehindemis oder die sonstigen einer Aufent-
haltsbeendigung entgegenstehenden Gründe entfallen sind.

(3) Einem Ausländer, der seit drei Jahren eine Aufent-
haltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 oder 2 besitzt, ist eine Nie-
derlassungserlaubnis zu erteilen, wenn das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge gemäß § 73 Abs. 2a des Asylver-
fahrensgesetzes mitgeteilt hat, dass die Voraussetzungen für den
Widernd oder die Rücknahme nicht vorliegen.
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(4) Im Übrigen kann einem Ausländer, der seit sieben Jahren
eine Aufenthaltserlaubnis nach diesem Abschnitt besitzt, eine
Niederlassungserlaubnis erteilt werden, wenn die in § 9 Abs.
2 Satz 1 Nr. 2 bis 9 bezeichneten Voraussetzungen vorliegen.
§ 9 Abs. 2 Satz 2 bis 6 gilt entsprechend. Die Aufenthaltszeit
des der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis vorangegangenen
Asylverfahrens wird abweichend von § 55 Abs. 3 des Asylver-
fahrensgesetzes auf die Frist angerechnet. Für Kinder, die vor
Vollendung des 18. Lebensjahres nach Deutschland eingereist
sind, kann § 35 entsprechend angewandt werden.

Abschnitt 6

Aufenthalt aus familiären Gründen

§ 27

Grundsatz des Familiennachzugs

(1) Die Aufenthaltserlaubnis zur Herstellung und Wahrung
der familiären Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet für aus-
ländische Familienangehörige (Familiennachzug) wird zum
Schutz von Ehe und Familie gemäß Artikel 6 des Grundgesetzes
erteilt und verlängert.

(2) Für die Herstellung und Wahrung einer lebenspartner-
schaftlichen Gemeinschaft im Bundesgebiet finden Absatz 3,
§ 9 Abs. 3, §§ 28 bis 31 sowie 51 Abs. 2 ent-sprechende An-
wendung.

(3) Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des
Familiennachzugs kann versagt werden, wenn derjenige, zu dem
der Familiennachzug stattfindet, für den Unterhalt von ande-
ren ausländischen Familienangehörigen oder anderen Haushalts-
angehörigen auf Sozialhilfe angewiesen ist Von § 5 Abs. 1 Nr.
2 kann abgesehen werden.

§ 28

Familiennachzug zu Deutschen

(1) Die Aufenthaltserlaubnis ist abweichend von § 5 Abs.
1 Nr. 1 dem ausländischen

1. Ehegatten eines Deutschen,
2. minderjährigen ledigen Kind eines Deutschen,
3. Elternteil eines minderjährigen ledigen Deutschen zur

Ausübung der Personensorge
zu erteilen, wenn der Deutsche seinen gewöhnlichen Aufent-
halt im Bundesgebiet hat. Sie kann abweichend von § 5 Abs.
1 dem nichtsorgebenechtigten Elternteil eines minderjährigen
ledigen Deutschen erteilt werden, wenn die familiäre Gemein-
schaft schon im Bundesgebiet gelebt wird.

(2) Dem Ausländer ist in der Regel eine Niederlassungserlaub-
nis zu erteilen, wenn er drei Jahre im Besitz einer Aufenthalts-
erlaubnis ist, die familiäre Lebensgemeinschaft mit dem Deut-
schen im Bundesgebiet fortbesteht, kein Ausweisungsgrund
vorliegt und er sich auf einfache Art in deutscher Sprache münd-
lich verständigen kann. Im Übrigen wird die Aufenthaltserlaubnis
verlängert, solange die familiäre Lebensgemeinschaft fortbesteht.

(3) Die §§ 31 und 35 finden mit der Maßgabe Anwendung,
dass an die Stelle des Aufenthaltstitels des Ausländers der
gewöhnliche Aufenthalt des Deutschen im Bundesgebiet tritt.

(4) Auf sonstige Familienangehörige findet § 36 entspre-
chende Anwendung.

(5) Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung ei-
ner Erwerbstätigkeit.

§ 29

Familiennachzug zu Ausländern

(1) Für den Familiennachzug zu einem Ausländer muss
1. der Ausländer eine Niederlassungserlaubnis oder Auf-

enthaltserlaubnis besitzen und

2. ausreichender Wohnraum zur Verfügung stehen.
(2) Bei dem Ehegatten und dem minderjährigen ledigen

Kind eines Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis nach §
25 Abs. 1 oder 2 oder eine Niederlassungserlaubnis nach § 26
Abs. 3 besitzt, kann von den Voraussetzungen des § 5 Abs. 1
Nr. 1 und des Absatzes 1 Nr. 2 abgesehen werden.

(3) Die Aufenthaltserlaubnis darf dem Ehegatten und dem
minderjährigen Kind eines Ausländers, der eine Aufenthalts-
erlaubnis nach den §§ 22, 23 Abs. 1 oder § 25 Abs. 3 besitzt,
nur aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur
Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutsch-
land erteilt werden. Ein Familiennachzug wird in den Fällen
des § 25 Abs. 4 und 5 nicht gewährt.

(4) Die Aufenthaltserlaubnis wird dem Ehegatten und dem
minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers oder dem min-
derjährigen ledigen Kind seines Ehegatten abweichend von §
5 Abs. 1 und § 27 Abs. 3 erteilt, wenn dem Ausländer vorü-
bergehender Schutz nach § 24 Abs. 1 gewährt wurde und

1. die familiäre Lebensgemeinschaft im Herkunftsland
durch die Fluchtsituation aufgehoben wurde und

2. der Familienangehörige aus einem anderen Mitgliedstaat
der Europäischen Union übernommen wird oder sich
außerhalb der Europäischen Union befindet und schutz-
bedürftig ist.

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis an sonstige Famili-
enangehörige eines Ausländers, dem vorübergehender Schutz
nach § 24 Abs. 1 gewährt wurde, richtet sich nach § 36. Auf
die nach diesem Absatz aufgenommenen Familienangehörigen
findet § 24 Anwendung.

(5) Unbeschadet des § 4 Abs. 2 Satz 3 berechtigt die Auf-
enthaltserlaubnis zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit, soweit
der Ausländer, zu dem der Familiennachzug erfolgt, zur Aus-
übung einer Erwerbstätigkeit berechtigt ist oder wenn die ehe-
liche Lebensgemeinschaft seit mindestens zwei Jahren recht-
mäßig im Bundesgebiet bestanden hat.

§ 30

Ehegattennachzug

(1) Dem Ehegatten eines Ausländers ist eine Aufenthalts-
erlaubnis zu erteilen, wenn der Ausländer

1. eine Niederlassungserlaubnis besitzt,
2. eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 oder 2 be-

sitzt,
3. seit fünf Jahren eine Aufenthaltserlaubnis besitzt oder
4. eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, die Ehe bei deren Er-

teilung bereits bestand und die Dauer seines Aufenthalts
voraussichtlich überein Jahr betragen wird.

(2) Die Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von Absatz
1 Nr. 4 erteilt werden, wenn der Ausländer eine Aufenthalts-
erlaubnis besitzt.

(3) Die Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von § 5 Abs.
1 Nr. 1 und § 29 Abs. 1 Nr. 2 verlängert werden, solange die
eheliche Lebensgemeinschaft fortbesteht.

§ 31

Eigenständiges Aufenthaltsrecht der Ehegatten

(1) Die Aufenthaltserlaubnis des Ehegatten wird im Falle
der Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft als eigen-
ständiges, vom Zweck des Familiennachzugs unabhängiges
Aufenthaltsrecht für ein Jahr verlängert, wenn

1. die eheliche Lebensgemeinschaft seit mindestens zwei
Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet bestanden hat oder

2. der Ausländer gestorben ist, während die eheliche Le-
bensgemeinschaft im Bundesgebiet bestand
und der Ausländer bis dahin im Besitz einer Aufenthaltserlaub-
nis oder Niederlassungserlaubnis war, es sei denn, er konnte
die Verlängerung aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen
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nicht nahtzeitig beantragen. Die Aufenthaltserlaubnis berech-
tigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.

(2) Von der Voraussetzung des zweijährigen rechtmäßigen
Bestandes der ehelichen Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet
nach Absatz 1 Nr. 1 ist abzusehen, soweit es zur Vermeidung
einer besonderen Härte erforderlich ist, dem Ehegatten den
weiteren Aufenthalt zu ermöglichen, es sei denn, fürden Aus-
länder ist die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis ausge-
schlossen. Eine besondere Härte liegt insbesondere vor, wenn
dem Ehegatten wegen der aus der Auflösung der ehelichen
Lebensgemeinschaft erwachsenden Rückkehrverpflichtung eine
erhebliche Beeinträchtigung seiner schutzwürdigen Belange
droht oder wenn dem Ehegatten wegen der Beeinträchtigung
seiner schutzwürdigen Belange das weitere Festhalten an der
ehelichen Lebensgemeinschaft unzumutbar ist; zu den schutz-
würdigen Belangen zählt auch das Wohl eines mit dem Ehe-
gatten in familiärer Lebensgemeinschaft lebenden Kindes. Zur
Vermeidung von Missbrauch kann die Verlängerung der Auf-
enthaltserlaubnis versagt werden, wenn der Ehegatte aus einem
von ihm zu vertretenden Grund auf Sozialhilfe angewiesen ist.

(3) Wenn der Lebensunterhalt des Ehegatten nach Aufhe-
bung der ehelichen Lebensgemeinschaft durch Unterhaltsleis-
tungen aus eigenen Mitteln des Ausländers gesichert ist und
dieser eine Niederlassungserlaubnis besitzt, ist dem Ehegatten
abweichend von § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 5 und 6 ebenfalls eine
Niederlassungserlaubnis zu erteilen.

(4) Die Inanspruchnahme von Sozialhilfe steht der Verlän-
gerung der Aufenthaltserlaubnis unbeschadet des Absatzes 2
Satz 3 nicht entgegen. Danach kann die Aufenthaltserlaubnis
verlängert werden, solange die Voraussetzungen für die Ertei-
lung der Niederlassungserlaubnis nicht vorliegen.

§ 32

Kindernachzug

(1) Dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers ist
eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn

1. der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs.
1 oder 2 oder eine Niederlassungserlaubnis nach § 26
Abs. 3 besitzt oder

2. beide Eltern oder der allein personensorgebenhtigte
Elternteil eine Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungs-
erlaubnis besitzen und das Kind seinen Lebensmittelpunkt
zusammen mit seinen Eltern oder dem allein personensor-
gebenhtigten Elternteil in das Bundesgebiet verlegt.

(2) Einem minderjährigen ledigen Kind, welches das 16.
Lebensjahr vollendet hat, ist eine Aufenthaltserlaubnis zu er-
teilen, wenn es die deutsche Sprache beherrscht odergewähr-
leistet erscheint, dass es sich auf Grund seiner bisherigen
Ausbildung und Lebensverhältnisse in die Lebensverhältnisse
in der Bundesrepublik Deutschland einfügen kann, und beide
Eltern oderderallein personensorgeberechtigte Elternteil eine
Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis besitzen.

(3) Dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers,
welches das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist eine
Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn beide Eltern oder der
allein personensorgebenhtigte Elternteil eine Aufenthaltserlaub-
nis oder Niederlassungserlaubnis besitzen.

(4) Im Übrigen kann dem minderjährigen ledigen Kind ei-
nes Ausländers eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn
es auf Grund der Umstände des Einzelfalls zur Vermeidung
einer besonderen Härte erforderlich ist Hierbei sind das Kin-
deswohl und die familiäre Situation zu berücksichtigen.

§ 33

Geburt eines Kindes im Bundesgebiet

Einem Kind, das im Bundesgebiet geboren wird, ist abwei-
chend von den §§ 5 und 29 Abs. 1 Nr. 2 von Amts wegen eine

Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn die Mutter eine Aufent-
haltserlaubnis oder eine Niederlassungserlaubnis besitzt. Der
Aufenthalt eines im Bundesgebiet geborenen Kindes, dessen
Mutter zum Zeitpunkt der Geburt im Besitz eines Visums ist
oder sich visumfrei aufhalten darf, gilt bis zum Ablauf des
Visums oder des visumfreien Aufenthalts als erlaubt.

§ 34

Aufenthaltsrecht der Kinder

(1) Die einem Kind erteilte Aufenthaltserlaubnis ist abwei-
chend von § 5 Abs. 1 Nr. 1 und § 29 Abs. 1 Nr. 2 zu verlän-
gern, solange ein personensorgeberechtigter Elternteil eine
Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis besitzt und
das Kind mit ihm in familiärer Lebensgemeinschaft lebt oder
das Kind im Falle seiner Ausreise ein Wiederkehrrecht gemäß
§ 37 hätte.

(2) Mit Eintritt der Volljährigkeit wird die einem Kind er-
teilte Aufenthaltserlaubnis zu einem eigenständigen, vom Fa-
miliennachzug unabhängigen Aufenthaltsrecht. Das Gleiche gilt
bei Erteilung einer Niederlassungserlaubnis oder wenn die
Aufenthaltserlaubnis in entsprechenderAnwendung des § 37
verlängert wird.

(3) Die Aufenthaltserlaubnis kann verlängert werden, so-
lange die Voraussetzungen für die Erteilung der Niederlassungs-
erlaubnis noch nicht vorliegen.

§ 35

Eigenständiges, unbefristetes Aufenthaltsrecht der Kinder

(1) Einem minderjährigen Ausländer, der eine Aufenthalts-
erlaubnis nach diesem Abschnitt besitzt, ist abweichend von §
9 Abs. 2 eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn er im
Zeitpunkt der Vollendung seines 16. Lebensjahres seit fünf Jah-
ren im Besitz der Aufenthaltserlaubnis ist. Das Gleiche gilt, wenn

1. der Ausländer volljährig und seit fünf Jahren im Be-
sitz der Aufenthaltserlaubnis ist,

2. er über ausreichende Kenntnisse der deutschen Spra-che
verfügt und

3. sein Lebensunterhalt gesichert ist oder er sich in einer
Ausbildung befindet, die zu einem anerkannten schu-
lischen oder beruflichen Bildungsabschluss führt.

(2) Auf die nach Absatz 1 erforderliche Dauer des Besit-
zes der Aufenthaltserlaubnis werden in der Regel nicht die
Zeiten angerechnet, in denen der Ausländer außerhalb des
Bundesgebiets die Schule besucht hat.

(3) Ein Anspruch auf Erteilung einer Niederlassungserlaub-
nis nach Absatz 1 besteht nicht, wenn

1. ein auf dem persönlichen Verhalten des Ausländers be-
ruhender Ausweisungsgrund vorliegt,

2. der Ausländer in den letzten drei Jahren wegen einer
vorsätzlichen Straftat zu einer Jugend- oder Freiheits-
strafe von mindestens sechs Monaten oder einer Geld-
strafe von mindestens 180 Tagessätzen verurteilt wor-
den oderwenn die Verhängung einerJugendstrafe
ausgesetzt ist oder

3. der Lebensunterhalt nicht ohne Inanspruchnahme von
Sozialhilfe oder Jugendhilfe nach dem Achten Buch So-
zialgesetzbuch gesichert ist, es sei denn, der Auslän-
der befindet sich in einer Ausbildung, die zu einem
anerkannten schulischen oder beruflichen Bildungsab-
schluss führt.

In den Fällen des Satzes 1 kann die Niederlassungser-laubnis
erteilt oder die Aufenthaltserlaubnis verlängert werden. Ist im
Falle des Satzes 1 Nr. 2 die Jugend- oder Freiheitsstrafe zur
Bewährung oder die Verhängung einer Jugendstrafe ausgesetzt,
wird die Aufenthaltserlaubnis in der Regel bis zum Ablauf der
Bewährungszeit verlängert.
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(4) Von den in Absatz 1 Nr. 2 und 3 und Absatz 3 Satz 1
Nr. 3 bezeichneten Voraussetzungen ist abzusehen, wenn sie
von dem Ausländer wegen einer körperlichen, geistigen oder
seelischen Krankheit oder Behinderung nicht erfüllt werden
können.

§ 36

Nachzug sonstiger Familienangehöriger

Einem sonstigen Familienangehörigen eines Ausländers
kann zum Familiennachzug eine Aufenthaltserlaubnis erteilt
werden, wenn es zur Vermeidung einer außergewöhnlichen
Härte erforderlich ist. Auf volljährige Familienangehörige fin-
den § 30 Abs. 3 und § 31 und auf minderjährige Familienan-
gehörige § 34 entsprechende Anwendung.

Abschnitt 7

Besondere Aufenthaltsrechte

§ 37

Recht auf Wiederkehr

(1) Einem Ausländer, der als Minderjähriger rechtmäßig
seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet hatte, ist eine
Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn

1. der Ausländer sich vor seiner Ausreise acht Jahre recht-
mäßig im Bundesgebiet aufgehalten und sechs Jahre im
Bundesgebiet eine Schule besucht hat,

2. sein Lebensunterhalt aus eigener Erwerbstätigkeit oder
durch eine Unterhaltsverpflichtung gesichert ist, die ein
Dritter für die Dauer von fünf Jahren übernommen hat,
und

3. der Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach
Vollendung des 15. und vor Vollendung des 21.
Le-bensjahres sowie vor Ablauf von fünf Jahren seit der
Ausreise gestellt wird.

Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer
Erwerbstätigkeit

(2) Zur Vermeidung einer besonderen Härte kann von den
in Absatz 1 Nr. 1 und 3 bezeichneten Voraussetzun-gen abge-
wichen werden. Von den in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Vo-
raussetzungen kann abgesehen werden, wenn der Ausländer im
Bundesgebiet einen anerkannten Schulabschluss erworben hat.

(3) Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis kann versagt
werden,

1. wenn der Ausländer ausgewiesen worden war oder aus-
gewiesen werden konnte, als er das Bundesgebiet ver-
ließ,

2. wenn ein Ausweisungsgrund vorliegt oder
3. solange der Ausländer minderjährig und seine persön-

liche Betreuung im Bundesgebiet nicht gewährleistet ist
(4) Der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis steht nicht

entgegen, dass der Lebensunterhalt nicht mehr aus eigener
Erwerbstätigkeit gesichert oder die Unterhaltsverpflichtung
wegen Ablaufs derfünf Jahre entfallen ist.

(5) Einem Ausländer, der von einem Träger im Bundesge-
biet Rente bezieht, wird in der Regel eine Aufenthaltserlaub-
nis erteilt, wenn ersich vorseinerAusreise mindestens acht Jahre
rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat.

§ 38

Aufenthaltstitel für ehemalige Deutsche

(1) Einem ehemaligen Deutschen ist
1. eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn er bei

Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit seit fünf
Jahren als Deutscher seinen gewöhnlichen Aufenthalt
im Bundesgebiet hatte,

2. eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn er bei Ver-
lust der deutschen Staatsangehörigkeit seit mindestens
einem Jahr seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Bundes-
gebiet hatte.

Der Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels nach Satz 1
ist innerhalb von sechs Monaten nach Kenntnis vom Verlust
der deutschen Staatsangehörigkeit zu stellen. § 81 Abs. 3 gilt
entsprechend.

(2) Einem ehemaligen Deutschen, der seinen gewöhnlichen
Aufenthalt im Ausland hat, kann eine Aufenthaltserlaubnis
erteilt werden, wenn er über ausreichende Kenntnisse der deut-
schen Sprache verfügt.

(3) In besonderen Fällen kann der Aufenthaltstitel nach
Absatz 1 oder 2 abweichend von § 5 erteilt werden.

(4) Die Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 oder 2 berechtigt
zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit. Die Ausübung einer
Erwerbstätigkeit ist innerhalb der Antragsfrist des Absatzes 1
Satz 2 und im Falle der Antragstellung bis zur Entscheidung
der Ausländerbehörde über den Antrag erlaubt.

(5) Die Absätze 1 bis 4 finden entsprechende Anwendung
auf einen Ausländer, deraus einem nicht von ihm zu vertreten-
den Grund bisher von deutschen Stellen als Deutscher behan-
delt wurde.

Abschnitt 8

Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit

§ 39

Zustimmung zur Ausländerbeschäftigung

(1) Ein Aufenthaltstitel, der einem Ausländer die Ausübung
einer Beschäftigung erlaubt, kann nur mit Zustimmung der Bun-
desagentur für Arbeit erteilt werden, soweit durch Rechtsverord-
nung nicht etwas anderes bestimmt ist Die Zustimmung kann
erteilt werden, wenn dies in zwischenstaatlichen Vereinbarun-
gen, durch ein Gesetz oder durch Rechtsverordnung bestimmt ist

(2) Die Bundesagentur für Arbeit kann der Erteilung einer
Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung nach
§ 18 zustimmen, wenn

1. a) sich durch die Beschäftigung von Ausländern nach-
teilige Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, insbeson-
dere hinsichtlich der Beschäftigungsstruktur, der Regi-
onen und der Wirtschaftszweige, nicht ergeben und
b) für die Beschäftigung deutsche Arbeitnehmer sowie
Ausländer, die diesen hinsichtlich der Arbeitsaufnah-
me rechtlich gleichgestellt sind oder andere Ausländer,
die nach dem Recht der Europäischen Union einen
Anspruch auf vorrangigen Zugang zum Arbeitsmarkt
haben, nicht zur Verfügung stehen oder.

2. sie durch Prüfung nach Satz 1 Nr.1 Buchstabe a und b
für einzelne Berufsgruppen oder für einzelne Wirt-
schaftszweige festgestellt hat, dass die Besetzung der
offenen Stellen mit ausländischen Bewerbern arbeits-
markt- und integrationspolitisch verantwortbar ist,

und der Ausländer nicht zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen
als vergleichbare deutsche Arbeitnehmer beschäftigt wird. Für
die Beschäftigung stehen deutsche Arbeitnehmer und diesen
gleichgestellte Ausländer auch dann zur Verfügung, wenn sie
nur mit Förderung der Agentur für Arbeit vermittelt werden
können. Der Arbeitgeber, bei dem ein Ausländer beschäftigt
werden soll, der dafür eine Zustimmung benötigt, hat der Bun-
desagentur für Arbeit Auskunft über Arbeitsentgelt, Arbeits-
zeiten und sonstige Arbeitsbedingungen zu erteilen.

(3) Absatz 2 gilt auch, wenn bei Aufenthalten zu anderen
Zwecken nach den Abschnitten 3, 5, 6 oder 7 eine Zustimmung
der Bundesagentur für Arbeit zur Ausübung einer Beschäfti-
gung erforderlich ist
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(4) Die Zustimmung kann die Dauer und die berufliche
Tätigkeit festlegen sowie die Beschäftigung auf bestimmte
Betriebe oder Bezirke beschränken.

(5) Die Bundesagentur für Arbeit kann der Erteilung einer
Niederlassungserlaubnis nach § 19 zustimmen, wenn sich durch
die Beschäftigung des Ausländers nachteilige Auswirkungen
auf den Arbeitsmarkt nicht ergeben.

(6) Staatsangehörigen derjenigen Staaten, die nach dem
Vertrag vom 16. April 2003 über den Beitritt der Tschechischen
Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der
Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn,
der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowe-
nien und der Slowakischen Republik zur Europäischen Union
(BGBl. 2003 II S. 1408) der Europäischen Union beigetreten
sind, kann von der Bundesagenturfür Arbeit eine Beschäftigung,
die eine qualifizierte Berufsausbildung voraussetzt, unter den
Voraussetzungen des Absatzes 2 erlaubt werden, soweit nach
Maßgabe dieses Vertrages von den Rechtsvorschriften der
Europäischen Gemeinschaft abweichende Regelungen Anwen-
dung finden. Ihnen ist Vorrang gegenüber zum Zweck der
Beschäftigung einreisenden Staatsangehörigen aus Drittstaaten
zu gewähren.

§ 40

Versagungsgründe

(1) Die Zustimmung nach § 39 ist zu versagen, wenn
1. das Arbeitsverhältnis auf Grund einer unerlaubten Ar-

beitsvermittlung oder Anwerbung zustande gekom-men
ist oder

2. der Ausländer als Leiharbeitnehmer (§ 1 Abs. 1 des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes) tätig werden will.

(2) Die Zustimmung kann versagt werden, wenn
1. der Ausländer gegen § 404 Abs. 1 Nr. 2 oder Abs. 2

Nr. 2 bis 13, § 406 oder § 407 des Dritten Buches So-
zialgesetzbuch oder gegen die §§ 15,15a oder§ 16 Abs.
1 Nr. 2 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes schuld-
haft verstoßen hat oder

2. wichtige Gründe in der Person des Ausländers vorlie-
gen.

§ 41

Widerruf der Zustimmung

Die Zustimmung kann widerrufen werden, wenn der Aus-
länderzu ungünstigeren Arbeitsbedingungen als vergleichbare
deutsche Arbeitnehmer beschäftigt wird (§ 39 Abs. 2 Satz 1)
oder der Tatbestand des § 40 Abs. 1 oder 2 erfüllt ist.

§ 42

Verordnungs ermächtigung und Weisungsrecht

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit kann
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
Folgendes bestimmen:

1. Beschäftigungen, für die eine Zustimmung der Bundes-
agentur für Arbeit (§ 17 Satz 1, § 18 Abs. 2 Satz 1, §
19 Abs. 1) nicht erforderlich ist,

2. Berufsgruppen, bei denen nach Maßgabe des § 18 eine
Beschäftigung ausländischer Erwerbstätiger zugelassen
werden kann, und erforderlichenfalls nähere Vorausset-
zungen für deren Zulassung auf dem deutschen Arbeits-
markt,

3. Ausnahmen für Angehörige bestimmter Staaten,
4. Tätigkeiten, die für die Durchführung dieses Gesetzes

stets oder unter bestimmten Voraussetzungen nicht als
Beschäftigung anzusehen sind.

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit kann

durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates
Folgendes bestimmen:

1. die Voraussetzungen und das Verfahren zur Erteilung
der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit dabei
kann auch ein alternatives Verfahren zur Vortangprü-
fung geregelt werden,

2. Einzelheiten über die zeitliche, betriebliche, berufliche
und regionale Beschränkung der Zustimmung nach §
39 Abs. 4,

3. Ausnahmen, in denen eine Zustimmung abweichend von
§ 39 Abs. 2 erteilt werden darf,

4. Beschäftigungen, für die eine Zustimmung der Bundes-
agentur für Arbeit nach § 4 Abs. 2 Satz 3 nicht erfor-
derlich ist,

5. Fälle, in denen geduldeten Ausländern abweichend von
§ 4 Abs. 3 Satz 1 eine Beschäftigung erlaubt werden
kann.

(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit kann
der Bundesagentur für Arbeit zur Durchführung der Bestim-
mungen dieses Gesetzes und der hierzu erlassenen Rechtsver-
ordnungen sowie der von den Europäischen Gemeinschaften
erlassenen Bestimmungen über den Zugang zum Arbeitsmarkt
und der zwischenstaatlichen Vereinbarungen über die Beschäf-
tigung von Arbeitnehmern Weisungen erteilen.

KAPITEL 3

Förderung der Integration

§ 43

Integrationskurs

(1) Die Integration von rechtmäßig auf Dauer im Bundes-
gebiet lebenden Ausländern in das wirtschaftliche, kulturelle
und gesellschaftliche Leben in der Bundesrepublik Deutschland
wird gefördert.

(2) Eingliederungsbemühungen von Ausländern werden
durch ein Grundangebot zur Integration (Integrationskurs)
unterstützt. Der Integrationskurs umfasst Angebote, die Aus-
länder an die Sprache, die Rechtsordnung, die Kultur und die
Geschichte in Deutschland heranführen. Ausländer sollen
dadurch mit den Lebensverhältnissen im Bundesgebiet so weit
vertraut werden, dass sie ohne die Hilfe oder Vermittlung Dritter
in allen Angelegenheiten des täglichen Lebens selbständig
handeln können.

(3) Der Integrationskurs umfasst einen Basis- und einen
Aufbausprachkurs von jeweils gleicher Dauer zur Erlangung
ausreichender Sprachkenntnisse sowie einen Orientierungskurs
zur Vermittlung von Kenntnissen der Rechtsordnung, der Kultur
und der Geschichte in Deutschland. Die erfolgreiche Teilnah-
me wird durch eine vom Kursträger auszustellende Beschei-
nigung über den erfolgreich abgelegten Abschlusstest nachge-
wiesen. Der Integrationskurs wird vom Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge koordiniert und durchgeführt, das
sich hierzu privater oder öffentlicher Träger bedienen kann. Für
die Teilnahme am Integrationskurs sollen Kosten in angemes-
senem Umfang unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit
erhoben werden. Zur Zahlung ist auch derjenige verpflichtet,
der dem Ausländer zur Gewährung des Lebensunterhalts ver-
pflichtet ist

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, nähere
Ein-zelheiten des Integrationskurses, insbesondere die Grund-
struktur, die Dauer, die Lerninhalte und die Durchführung der
Kurse, die Vorgaben bezüglich der Auswahl und Zulassung der
Kursträger sowie die Voraussetzungen und die Rahmenbedin-
gungen für die Teilnahme und ihre Ordnungsmäßigkeit ein-
schließlich der Kostentragung sowie die erforderliche Daten-
übermittlung zwischen den beteiligten Stellen durch eine
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates zu regeln.



73Boletín de Documentación|C|E|P|C|

(5) Die Bundesregierung legt dem Deutschen Bundestag
zum 1. Juli 2007 einen Erfahrungsbericht zu Durch-führung und
Finanzierung der Integrationskurse vor.

§ 44

Berechtigung zur Teilnahme an einem Integrationskurs

(1) Einen Anspruch auf die einmalige Teilnahme an einem
Integrationskurs hat ein Ausländer, der sich dauerhaft im Bun-
desgebiet aufhält, wenn er

1. erstmals eine Aufenthaltserlaubnis erhält
a) zu Erwerbszwecken (§§ 18, 21),
b) zum Zweck des Familiennachzugs (§§ 28, 29, 30,

32, 36),
c) aus humanitären Gründen nach § 25 Abs. 1 oder 2

oder
2. eine Niederlassungserlaubnis nach § 23 Abs. 2 erhält.

Von einem dauerhaften Aufenthalt ist in der Regel auszuge-
hen, wenn der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis von mehr
als einem Jahr erhält oderseit über 18 Monaten eine Aufent-
haltserlaubnis besitzt, es sei denn, der Aufenthalt ist vorüber-
gehender Natur.

(2) Der Teilnahmeanspruch nach Absatz 1 erlischt zwei
Jahre nach Erteilung des den Anspruch begründenden Aufent-
haltstitels oder bei dessen Wegfall.

(3) Der Anspruch auf Teilnahme am Integrationskurs be-
steht nicht,

1. bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die
eine schulische Ausbildung aufnehmen oder ihre bis-
herige Schullaufbahn in der Bundesrepublik Deutsch-
land fortsetzen,

2. bei erkennbar geringem Integrationsbedarf oder
3. wenn der Ausländer bereits überausreichende Kenntnis-

se der deutschen Sprache verfügt.
Die Berechtigung zur Teilnahme am Orientierungskurs bleibt
im Falle des Satzes 1 Nr. 3 hiervon unberührt.

(4) Ein Ausländer, der einen Teilnahmeanspruch nicht oder
nicht mehr besitzt, kann im Rahmen verfügbarer Kursplätze zur
Teilnahme zugelassen werden.

§ 44a

Verpflichtung zur Teilnahme an einem Integrationskurs

(1) Ein Ausländer ist zur Teilnahme an einem Integrations-
kurs verpflichtet, wenn

1. er nach § 44 einen Anspruch auf Teilnahme hat und sich
nicht auf einfache Art in deutscher Sprache mündlich
verständigen kann oder

2. die Ausländerbehörde ihn im Rahmen verfügbarer und
zumutbar erreichbarer Kursplätze zur Teilnahme am In-
tegrationskurs auffordert und er
a) Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-

buch bezieht und die die Leistung bewilligende Stelle
die Teilnahme angeregt hat oder

b) in besonderer Weise integrationsbedürftig ist.
In den Fällen des Satzes 1 Nr.1 stellt die Ausländerbehörde bei
der Ausstellung des Aufenthaltstitels fest, ob der Ausländer zur
Teilnahme verpflichtet ist.

(2) Ibn der Teilnahmeverpflichtung ausgenommen sind
Ausländer,

1. die sich im Bundesgebiet in einer beruflichen oder sons-
tigen Ausbildung befinden,

2. die die Teilnahme an vergleichbaren Bildungsangebo-
ten im Bundesgebiet nachweisen oder

3. deren Teilnahme auf Dauer unmöglich oder unzumutbar
ist.

(3) Kommt ein Ausländer seiner Teilnahmepflicht aus von
ihm zu vertretenden Gründen nicht nach, so weist ihn die zu-

ständige Ausländerbehörde vor der Verlängerung seiner Auf-
enthaltserlaubnis auf die Auswirkungen seiner Pflichtverlet-
zung und der Nichtteilnahme am Integrationskurs (§ 8 Abs.
3, § 9 Abs. 2 Nr. 7 und 8 dieses Gesetzes, § 10 Abs. 3 des
Staatsangehörigkeitsgesetzes) hin. Solange ein Ausländer seiner
Teilnahmepflicht nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a aus
von ihm zu vertretenden Gründen nicht nachkommt, kann die
die Leistung bewilligende Stelle für die Zeit der Nichtteilnah-
me nach Hinweis der Ausländerbehörde die Leistungen bis zu
10 vom Hundert kürzen. Bei Verletzung der Teilnahmepflicht
kann der voraussichtliche Kostenbeitrag auch vorab in einer
Summe durch Gebührenbescheid erhoben werden.

§ 45

Integrationsprogramm

Der Integrationskurs kann durch weitere Integrationsange-
bote, insbesondere ein migrationsspezfisches Beratungsange-
bot, ergänzt werden. Das Bundesministerium des Innern oder
die von ihm bestimmte Stelle entwickelt ein bundesweites In-
tegrationsprogramm, in dem insbesondere die bestehenden
Integrationsangebote von Bund, Ländern, Kommunen und
privaten Trägem für Ausländer und Spätaussiedler festgestellt
und Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Integrations-
angebote vorgelegt werden. Bei der Entwicklung des bundes-
weiten Integrationsprogramms sowie der Erstellung von Infor-
mationsmaterialien über bestehende Integrationsangebote
werden die Länder, die Kommunen und die Ausländerbeauf-
tragten von Bund, Ländern und Kommunen sowie der Beauf-
tragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen beteiligt.
Darüber hinaus sollen Religionsge-meinschaften, Gewerkschaf-
ten, Arbeitgeberverbände, die Träger derfreien Wohlfahrtspfle-
ge sowie sonstige gesellschaftliche Interessenverbände betei-
ligt werden.

KAPITEL 4

Ordnungsrechtliche Vorschriften

§46

Ordnungsverfügungen

(1) Die Ausländerbehörde kann gegenüber einem vollziehbar
ausreisepflichtigen Ausländer Maßnahmen zur Förderung der
Ausreise treffen, insbesondere kann sie den Ausländer verpflich-
ten, den Wohnsitz an einem von ihr bestimmten Ort zu neh-
men.

(2) Einem Ausländer kann die Ausreise in entsprechender
Anwendung des § 10 Abs. 1 und 2 des Passgesetzes untersagt
werden. Im Übrigen kann einem Ausländer die Ausreise aus
dem Bundesgebiet nur untersagt werden, wenn er in einen
anderen Staat einreisen will, ohne im Besitz der dafür erfor-
derlichen Dokumente und Erlaubnisse zu sein. Das Ausreise-
verbot ist aufzuheben, sobald der Grund seines Erlasses ent-
fällt.

§ 47

Verbot und Beschränkung der politischen Betätigung

(1) Ausländer dürfen sich im Rahmen der allgemeinen
Rechtsvorschriften politisch betätigen. Die politische Betäti-
gung eines Ausländers kann beschränkt oder untersagt werden,
soweit sie

1. die politische Willensbildung in der Bundesrepublik
Deutschland oder das friedliche Zusammenleben von
Deutschen und Ausländern oder von verschiedenen
Ausländergruppen im Bundesgebiet, die öffentliche
Sicherheit und Ordnung oder sonstige erhebliche Inte-
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ressen der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt
oder gefährdet,

2. den außenpolitischen Interessen oder den völkerrecht-
lichen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland
zuwiderlaufen kann,

3. gegen die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutsch-
land, insbesondere unter Anwendung von Gewalt, ver-
stößt oder

4. bestimmt ist, Parteien, andere Vereinigungen, Einrich-
tungen oder Bestrebungen außerhalb des Bundesgebiets
zu fördern, deren Ziele oder Mittel mit den Grundwerten
einer die Würde des Menschen achtenden staatlichen
Ordnung unvereinbar sind.

(2) Die politische Betätigung eines Ausländers wird unter-
sagt, soweit sie

1. die freiheitliche demokratische Grundordnung oder die
Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet
oder den kodifizierten Normen des Völkerrechts wider-
spricht,

2. Gewaltanwendung als Mittel zur Durchsetzung politi-
scher, religiöser oder sonstiger Belange öffentlich un-
terstützt, befürwortet oder hervorzurufen bezweckt oder
geeignet ist oder

3. Vereinigungen, politische Bewegungen oder Gruppen
innerhalb oder außerhalb des Bundesgebiets unterstützt,
die im Bundesgebiet Anschläge gegen Personen oder
Sachen oder außerhalb des Bundesgebiets Anschläge
gegen Deutsche oder deutsche Einrichtungen veranlasst,
befürwortet oder angedroht haben.

§ 48

Ausweisrechtliche Pflichten

(1) Ein Ausländer ist verpflichtet, seinen Pass, seinen Pass-
ersatz oder seinen Ausweisersatz und seinen Aufenthalts-ti-
tel oder eine Bescheinigung über die Aussetzung der Abschie-
bung auf Verlangen den mit der Ausführung dieses Geset-
zes betrauten Behörden vorzulegen, auszuhändigen und vor-
übergehend zu überlassen, soweit dies zur Durchführung
oder Sicherung von Maßnahmen nach diesem Gesetz erfor-
derlich ist.

(2) Ein Ausländer, der einen Pass weder besitzt noch in
zumutbarer Weise erlangen kann, genügt der Ausweispflicht
mit der Bescheinigung über einen Aufenthaltstitel oder die
Aussetzung der Abschiebung, wenn sie mit den Angaben zur
Person und einem Lichtbild versehen und als Ausweisersatz
bezeichnet ist.

(3) Besitzt der Ausländer keinen gültigen Pass oder Pass-
ersatz, ist er verpflichtet, an der Beschaffung des Identitäts
papiers mitzuwirken sowie alle Urkunden und sonstigen Un-
terlagen, die für die Feststellung seiner Identität und Staats-
angehörigkeit und für die Feststellung und Geltendmachung
einer Rückführungsmöglichkeit in einen anderen Staat von Be-
deutung sein können und in deren Besitz er ist, den mit der
Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden auf Verlan-
gen vorzulegen, auszuhändigen und zu überlassen. Kommt der
Ausländer seiner Verpflichtung nach Satz 1 nicht nach und
bestehen tatsächliche Anhaltspunkte, dass er im Besitz solcher
Unterlagen ist, können er und die von ihm mitgeführten Sa-
chen durchsucht werden. Der Ausländer hat die Maßnahme zu
dulden.

§ 49

Feststellung und Sicherung der Identität

(1) Jeder Ausländer ist verpflichtet, gegenüber den mit dem
Vollzug des Ausländerrechts betrauten Behörden auf Verlan-

gen die erforderlichen Angaben zu seinem Alter, seiner Iden-
tität und Staatsangehörigkeit zu machen und die von der Ver-
tretung des Staates, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt oder
vermutlich besitzt, geforderten und mit dem deutschen Recht
in Einklang stehenden Erklärungen im Rahmen der Beschaf-
fung von Heimreisedokumenten abzugeben.

(2) Bestehen Zweifel über die Person, das Lebensalter oder
die Staatsangehörigkeit des Ausländers, so sind die zur Fest-
stellung seiner Identität, seines Lebensalters oder seiner Staats-
angehörigkeit erforderlichen Maßnahmen zu treffen, wenn

1. dem Ausländer die Einreise erlaubt oder ein Aufent-
haltstitel erteilt werden soll oder

2. es zur Durchführung anderer Maßnahmen nach diesem
Gesetz erforderlich ist

(2a) Die Identität eines Ausländers ist durch erkennungs-
dienstliche Maßnahmen zu sichern, wenn eine Verteilung ge-
mäß § 15a stattfindet.

(3) Zur Feststellung und Sicherung der Identität sollen die
erforderlichen Maßnahmen durchgeführt werden,

1. wenn der Ausländer mit einem gefälschten oder ver-
fälschten Pass oder Passersatz einreisen will oder ein-
gereist ist;

2. wenn sonstige Anhaltspunkte den Verdacht begründen,
dass der Ausländer nach einer Zurückweisung oder Be-
endigung des Aufenthalts erneut unerlaubt ins Bundes-
gebiet einreisen will;

3. bei Ausländern, die vollziehbar ausreisepflichtig sind,
sofern die Zurückschiebung oder Abschiebung in Be-
tracht kommt;

4. wenn der Ausländer in einen in § 26a Abs. 2 des Asyl-
verfahrensgesetzes genannten Drittstaat zurückgewie-
sen oderzurückgeschoben wird;

5. bei der Beantragung eines Visums für einen Aufenthalt
von mehr als drei Monaten durch Staatsangehörige von
Staaten, bei denen Rückführungsschwierigkeiten beste-
hen sowie in den nach § 73 Abs. 4 festgelegten Fällen;

6. bei der Gewährung von vorübergehendem Schutz nach
§ 24 sowie in den Fällen der §§ 23 und 29 Abs. 3;

7. wenn ein Versagungsgrund nach § 5 Abs. 4 festgestellt
worden ist.

(4) Maßnahmen im Sinne der Absätze 2 bis 3 sind die
Aufnahme von Lichtbildern und Fingerabdrücken sowie die
Vornahme von Messungen und ähnlichen Maßnahmen. Diese
sind zulässig bei Ausländern, die das 14. Lebensjahr vollen-
det haben. Zur Feststellung der Identität sind diese Maßnah-
men nur zulässig, wenn die Identität in anderer Weise,
insbesondere durch Anfragen bei anderen Behörden nicht oder
nicht rechtzeitig oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten
festgestellt werden kann.

(5) Zur Bestimmung des Herkunftsstaates oder der Her-
kunftsregion des Ausländers kann das gesprochene Wort des
Ausländers auf Ton- oder Datenträger aufgezeichnet werden.
Diese Erhebung darf nur erfolgen, wenn der Ausländer vorher
darüber in Kenntnis gesetzt wurde.

(6) Die Identität eines Ausländers, der das 14. Lebensjahr
vollendet hat und in Verbindung mit der unerlaubten Einreise
aus einem Drittstaat kommend aufgegriffen und nicht zurück-
gewiesen wird, ist durch Abnahme der Abdrücke allerzehn
Fingerzu sichern.

(7) Die Identität eines Ausländers, der das 14. Lebensjahr
vollendet hat und sich ohne erforderlichen Aufenthaltstitel im
Bundesgebiet aufhält, ist durch Abnahme der Abdrücke aller
zehn Finger zu sichern, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen,
dass er einen Asylantrag in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Gemeinschaften gestellt hat.

(8) Der Ausländer hat die Maßnahmen nach den Absätzen
2 bis 7 zu dulden.



75Boletín de Documentación|C|E|P|C|

KAPITEL 5

Beendigung des Aufenthalts

Abschnitt 1

Begründung der Ausreisepflicht

§ 50

Ausreisepflicht

(1) an Ausländer ist zur Ausreise verpflichtet, wenn er ei-
nen erforderlichen Aufenthaltstitel nicht oder nicht mehr be-
sitzt und ein Aufenthaltsrecht nach dem Assoziationsabkom-
men EWG/Türkei nicht oder nicht mehr besteht.

(2) Der Ausländer hat das Bundesgebiet unverzüglich oder,
wenn ihm eine Ausreisefrist gesetzt ist, bis zum Ablauf der Frist
zu verlassen. Die Ausreisefrist endet spätestens sechs Monate
nach dem Eintritt der Unanfechtbarkeit der Ausreisepflicht. Sie
kann in besonderen Härtefällen verlängert werden.

(3) Die Ausreisefrist wird unterbrochen, wenn die Vollzieh-
barkeit der Ausreisepflicht oder der Abschiebungsandrohung
entfällt.

(4) Durch die anreise in einen anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Gemeinschaften genügt der Ausländer seiner
Ausreisepflicht nur, wenn ihm Einreise und Aufenthalt dort
erlaubt sind.

(5) Ein ausreisepflichtiger Ausländer, der seine Wohnung
wechseln oder den Bezirk der Ausländerbehörde für mehr als
drei Tage verlassen will, hat dies der Ausländerbehörde vor-
heranzuzeigen.

(6) Der Pass oder Passersatz eines ausreisepflichtigen Aus-
länders soll bis zu dessen Ausreise in Verwahrung genommen
werden.

(7) Ein Ausländer kann zum Zweck der Aufenthaltsbeen-
digung in den Fahndungshiffsmitteln der Polizei zur Aufent-
haltsermittlung und Festnahme ausgeschrieben werden, wenn
sein Aufenthalt unbekannt ist Ein ausgewiesener, zurückgescho-
bener oder abgeschobener Ausländer kann zum Zweck der
Einreiseverweigerung zur Zurückweisung und für den Fall des
Antreffen im Bundesgebiet zur Festnahme ausgeschrieben
werden. Für Ausländer, die gemäß § 15a verteilt worden sind,
gilt § 66 des Asylverfahrensgesetzes entsprechend.

§ 51

Beendigung der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts;
Fortgeltung von Beschränkungen

(1) Der Aufenthaltstitel erlischt in folgenden Fällen:
1. Ablauf seiner Geltungsdauer,
2. antritt einerauflösenden Bedingung,
3. Rücknahme des Aufenthaltstitels,
4. Widerruf des Aufenthaltstitels,
5. Ausweisung des Ausländers,
5a. Bekanntgabe einer Abschiebungsanordnung nach § 58a,
6. wenn der Ausländer aus einem seiner Natur nach nicht

vorübergehenden Grunde ausreist,
7. wenn der Ausländer ausgereist und nicht innerhalb von

sechs Monaten oder einer von der Ausländerbe-hörde
bestimmten längeren Frist wieder eingereist ist,

8. wenn ein Ausländer nach Erteilung eines Aufenthalts-
titels gemäß der §§ 22, 23 oder§ 25 Abs. 3 bis 5 einen
Asylantrag stellt;

ein für mehrere Einreisen oder mit einer Geltungsdauer von
mehr als drei Monaten erteiltes Visum erlischt nicht nach den
Nummern 6 und 7.

(2) Die Niederlassungserlaubnis eines Ausländers, der sich
mindestens 15 Jahre rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten
hat sowie die Niederlassungserlaubnis seines mit ihm in ehe-
licher Lebensgemeinschaft lebenden Ehegatten erlöschen nicht

nach Absatz 1 Nr. 6 und 7, wenn deren Lebensunterhalt gesi-
chert ist Die Niederlassungserlaubnis eines mit einem Deut-
schen in ehelicher Lebensgemeinschaft lebenden Ausländers
erlischt nicht nach Absatz 1 Nr. 6 und 7. Zum Nachweis des
Fortbestandes der Niederlassungserlaubnis stellt die Ausländer-
behörde am Ort des letzten gewöhnlichen Aufenthalts auf
Antrag eine Bescheinigung aus.

(3) Der Aufenthaltstitel erlischt nicht nach Absatz 1 Nr. 7,
wenn die Frist lediglich wegen Erfüllung der gesetzlichen
Wehrpflicht im Heimatstaat überschritten wird und der Aus-
länder innerhalb von drei Monaten nach der Entlassung aus dem
Wehrdienst wieder einreist.

(4) Nach Absatz 1 Nr. 7 wird in der Regel eine längere Frist
bestimmt, wenn der Ausländer aus einem seiner Natur nach
vorübergehenden Grunde ausreisen will und eine Niederlas-
sungserlaubnis besitzt oder wenn der Aufenthalt außerhalb des
Bundesgebiets Interessen der Bundesrepublik Deutschland dient.

(5) Die Befreiung vom Erfordernis des Aufenthaltstitels
entfällt, wenn der Ausländer ausgewiesen oder abgeschoben
wird; § 11 Abs. 1 findet entsprechende Anwendung.

(6) Räumliche und sonstige Beschränkungen und Auflagen
nach diesem und nach anderen Gesetzen bleiben auch nach
Wegfall des Aufenthaltstitels in Kraft, bis sie aufgehoben
werden oder der Ausländer seiner Ausreisepflicht nach § 50
Abs. 1 bis 4 nachgekommen ist.

(7) Im Falle der Ausreise eines Asylberechtigten oder ei-
nes Ausländers, bei dem das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge unanfechtbar das Vorliegen der Voraussetzungen
nach § 60 Abs. 1 festgestellt hat, erlischt der Aufenthaltstitel
nicht, solange er im Besitz eines gültigen, von einer deutschen
Behörde ausgestellten Reiseausweises für Flüchtlinge ist Der
Ausländer hat auf Grund seiner Anerkennung als Asylberech-
tigter oder der unanfechtbaren Feststellung des Bundesamtes
für Migration und Flüchtlinge, dass die Voraussetzungen nach
§ 60 Abs. 1 vorliegen, keinen Anspruch auf erneute Erteilung
eines Aufenthaltstitels, wenn er das Bundesgebiet verlassen hat
und die Zuständigkeit für die Ausstellung eines Reiseauswei-
ses für Flüchtlinge auf einen anderen Staat übergegangen ist

§ 52

Widerruf

(1) Der Aufenthaltstitel des Ausländers kann außer in den
Fällen des Absatzes 2 nur widerrufen werden, wenn

1. er keinen gültigen Pass oder Passersatz mehr besitzt,
2. er seine Staatsangehörigkeit wechselt oder verlieft,
3. er noch nicht eingereist ist oder
4. seine Anerkennung als Asylberechtigter oder seine

Rechtsstellung als Flüchtling erlischt oder unwirksam
wird.

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 4 kann auch der Aufenthaltsti-
tel der mit dem Ausländer in häuslicher Gemeinschaft leben-
den Familienangehörigen widerrufen werden, wenn diesen kein
eigenständiger Anspruch auf den Aufenthaltstitel zusteht

(2) Ein Visum und eine Aufenthaltserlaubnis, die zum
Zweck der Beschäftigung erteilt wurden, sind zu widerrufen,
wenn die Bundesagentur für Arbeit nach § 41 die Zustimmung
zur Ausübung der Beschäftigung widerrufen hat. Ein Visum und
eine Aufenthaltserlaubnis, die nicht zum Zweck der Beschäf-
tigung erteilt wurden, sind im Falle des Satzes 1 in dem Um-
fang zu widerrufen, in dem sie die Beschäftigung gestatten.

§ 53

Zwingende Ausweisung

Ein Ausländer wird ausgewiesen, wenn er
1. wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten

rechtskräftig zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe von
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mindestens drei Jahren verurteilt worden ist oder we-
gen vorsätzlicher Straftaten innerhalb von fünf Jahren
zu mehreren Freiheits- oder Jugendstrafen von zusam-
men mindestens drei Jahren rechtskräftig verurteilt oder
bei der letzten rechtskräftigen Verurteilung Sicherungs-
verwahrung angeordnet worden ist,

2. wegen einer vorsätzlichen Straftat nach dem Betäu-
bungsmittelgesetz, wegen Landfriedensbruches unter
den in § 125a Satz 2 des Strafgesetzbuches genannten
Voraussetzungen oder wegen eines im Rahmen einer
verbotenen öffentlichen Versammlung oder eines ver-
botenen Aufzugs begangenen Landfriedensbruches
gemäß § 125 des Strafgesetzbuches rechtskräftig zu
einer Jugendstrafe von mindestens zwei Jahren oder zu
einer Freiheitsstrafe verurteilt und die Vollstreckung der
Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt worden ist oder

3. wegen Einschleusens von Ausländern gemäß § 96 oder
§ 97 rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe verur teilt und
die Vollstreckung der Strafe nicht zur Bewährung aus-
gesetzt worden ist.

§ 54

Ausweisung im Regelfall

Ein Ausländer wird in der Regel ausgewiesen, wenn
1. er wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten

rechtskräftig zu einer Jugendstrafe von mindestens zwei
Jahren oder zu einer Freiheitsstrafe verurteilt und die
Vollstreckung der Strafe nicht zur Bewährung ausge-
setzt worden ist,

2. er wegen Einschleusens von Ausländern gemäß § 96
oder§ 97 rechtskräftig verurteilt ist,

3. er den Vorschriften des Betäubungsmittelgesetzes
zuwider ohne Erlaubnis Betäubungsmittel anbaut, her-
stellt, einführt, durchführt oder ausführt, veräußert, an
einen anderen abgibt oder in sonstiger Weise in Ver-
kehr bringt oder mit ihnen handelt oderwenn er zu ei-
ner solchen Handlung anstiftet oder Beihilfe leistet,

4. er sich im Rahmen einer verbotenen oder aufgelösten
öffentlichen Versammlung oder eines verbotenen oder
aufgelösten Aufzugs an Gewalttätigkeiten gegen Men-
schen oder Sachen, die aus einer Menschenmenge in
einer die öffentliche Sicherheit gefährdenden Weise mit
vereinten Kräften begangen werden, als Täter oder
Teilnehmer beteiligt,

5. Tatsachen die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass er
einer Vereinigung angehört oder angehört hat, die den
Terrorismus unterstützt, oder er eine derartige Verei-
nigung unterstützt oder unterstützt hat; auf zurücklie-
gende Mitgliedschaften oder Unterstützungshandlungen
kann die Ausweisung nur gestützt werden, soweit die-
se eine gegenwärtige Gefährlichkeit begründen,

5a. er die freiheitliche demokratische Grundordnung oder
die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefähr-
det oder sich bei der Verfolgung politischer Ziele an
Gewalttätigkeiten beteiligt oder öffentlich zur Gewalt-
anwendung aufruft oder mit Gewaltanwendung droht,

6. er in einer Befragung, die der Klärung von Bedenken
gegen die Einreise oder den weiteren Aufenthalt dient,
der deutschen Auslandsvertretung oder der Ausländer-
behörde gegenüber frühere Aufenthalte in Deutschland
oder anderen Staaten verheimlicht oder in wesentlichen
Punkten falsche oder unvollständige Angaben über
Verbindungen zu Personen oder Organisationen macht,
die der Unterstützung des internationalen Terrorismus
verdächtig sind; die Ausweisung auf dieser Grundlage
ist nur zulässig, wenn der Ausländer vor der Befragung
ausdrücklich auf den sicherheitsrechtlichen Zweck der

Befragung und die Rechtsfolgen falscher oder unvoll-
ständiger Angaben hingewiesen wurde; oder

7. er zu den Leitern eines Vereins gehörte, der unanfecht-
bar verboten wurde, weil seine Zwecke oder seine
Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder er sich
gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder den Gedan-
ken der Völkerverständigung richtet.

§ 54a

Überwachung ausgewiesener Ausländer
aus Gründen der inneren Sicherheit

(1) Ein Ausländer, gegen den eine vollziehbare Auswei-
sungsverfügung nach § 54 Nr. 5, 5a oder eine vollziehbare
Abschiebungsanordnung nach § 58a besteht, unterliegt der
Verpflichtung, sich mindestens einmal wöchentlich bei der für
seinen Aufenthaltsort zuständigen polizeilichen Dienststelle zu
melden, soweit die Ausländerbehörde nichts anderes bestimmt.
Ist ein Ausländer auf Grund anderer als der in Satz 1 genann-
ten Ausweisungsgründe vollziehbar ausreisepflichtig, kann eine
Satz 1 entsprechende Meldepflicht angeordnet werden, wenn
dies zur Abwehreiner Gefahr für die öffentliche Sicherheit und
Ordnung erforderlich ist.

(2) Sein Aufenthalt ist auf den Bezirk der Ausländerbehörde
beschränkt, soweit die Ausländerbehörde keine abweichenden
Festlegungen trifft.

(3) Er kann verpflichtet werden, in einem anderen Wohn-
ort oder in bestimmten Unterkünften auch außerhalb des Be-
zirks der Ausländerbehörde zu wohnen, wenn dies geboten
erscheint, um die Fortführung von Bestrebungen, die zur Aus-
weisung geführt haben, zu erschweren oderzu unterbinden und
die Einhaltung vereinsrechtlicher odersonstigergese gesetzlicher
Auund Verpflichtungen besser überwachen zu können.

(4) Um die Fortführung von Bestrebungen, die zur Auswei-
sung geführt haben, zu erschweren oderzu unterbinden, kann
der Ausländer auch verpflichtet werden, bestimmte Kommu-
nikationsmittel oder -dienste nicht zu nutzen, soweit ihm Kom-
munikationsmittel verbleiben und die Beschränkung notwen-
dig ist, um schwere Gefahren für die innere Sicherheit oder für
Leib und Leben Dritter abzuwehren.

(5) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 4 ruhen,
wenn sich der Ausländer in Haft befindet. Eine Anordnung nach
den Absätzen 3 und 4 ist sofort vollziehbar.

§ 55

Ermessensausweisung

(1) Ein Ausländer kann ausgewiesen werden, wenn sein
Aufenthalt die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder sons-
tige erhebliche Interessen der Bundesrepublik Deutschland
beeinträchtigt.

(2) Ein Ausländer kann nach Absatz 1 insbesondere aus-
gewiesen werden, wenn er

1. in Verfahren nach diesem Gesetz oder zur Erlangung
eines einheitlichen Sichtvermerkes nach Maßgabe des
Schengener Durchführungsübereinkommens falsche
oder unvollständige Angaben zum Zweck der Erlangung
eines Aufenthaltstitels gemacht oder trotz bestehender
Rechtspflicht nicht an Maßnahmen der für die Durch-
führung dieses Gesetzes zuständigen Behörden im In-
und Ausland mitgewirkt hat, wobei die Ausweisung auf
dieser Grundlage nur zulässig ist, wenn der Ausländer
vor der Befragung ausdrücklich auf die Rechtsfolgen
falscher oder unvollständiger Angaben hingewiesen
wurde,

2. einen nicht nur vereinzelten oder geringfügigen Verstoß
gegen Rechtsvorschriften oder gerichtliche oder behörd-
liche Entscheidungen oder Verfügungen begangen oder
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außerhalb des Bundesgebiets eine Straftat begangen hat,
die im Bundesgebiet als vorsätzliche Straftat anzuse-
hen ist,

3. gegen eine für die Ausübung der Gewerbsunzucht gel-
tende Rechtsvorschrift oder behördliche Verfügung
verstößt,

4. Heroin, Cocain oder ein vergleichbar gefährliches Be-
täubungsmittel verbraucht und nicht zu einererforder-
lichen seiner Rehabilitation dienenden Behandlung
bereit ist oder sich ihr entzieht,

5. durch sein Verhaften die öffentliche Gesundheit gefähr-
det oder längerfristig obdachlos ist,

6. für sich, seine Familienangehörigen oder für sonstige
Haushaltsangehörige Sozialhilfe in Anspruch nimmt,

7. Hilfe zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie oder
Hilfe für junge Volljährige nach dem Achten Buch So-
zialgesetzbuch erhält; das gilt nicht für einen Minder-
jährigen, dessen Eltern oder dessen allein
perso-nensorgebenechtigter Elternteil sich rechtmäßig
im Bundesgebiet aufhalten, oder

8. a) öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbrei-
ten von Schriften ein Verbrechen gegen den Frieden,
ein Kriegsverbrechen, ein Verbrechen ge-gen die
Menschlichkeit oder terroristische Taten von vergleich-
barem Gewicht in einer Weise billigt oder dafür wirbt,
die geeignet ist, die öffentliche Sicherheit und Ordnung
zu stören, oder
b) in einer Weise, die geeignet ist, die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung zu stören, zum Hass gegen Tei-
le der Bevölkerung aufstachelt oder zu Gewalt- oder
Willkürmaßnahmen gegen sie auffordert oder die Men-
schenwürde anderer dadurch angreift, dass er Teile der
Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich macht
oder verleumdet.

(3) Bei der Entscheidung über die Ausweisung sind zu
berücksichtigen

1. die Dauer des rechtmäßigen Aufenthalts und die schutz-
würdigen persönlichen, wirtschaftlichen und sonstigen
Bindungen des Ausländers im Bundesgebiet,

2. die Folgen der Ausweisung für die Familienangehöri-
gen oder Lebenspartner des Ausländers, die sich recht-
mäßig im Bundesgebiet aufhalten und mit ihm in
familiärer oder lebenspartnerschaftlicher Lebensgemein-
schaft leben,

3. die in § 60a Abs. 2 genannten Voraussetzungen für die
Aussetzung der Abschiebung.

§ 56

Besonderer Ausweisungsschutz

(1) Ein Ausländer, der
1. eine Niederlassungserlaubnis besitzt und sich seit

mindestens fünf Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet
aufgehalten hat,

2. eine Aufenthaltserlaubnis besitzt und im Bundesgebiet
geboren oder als Minderjähriger in das Bundesgebiet
eingereist ist und sich mindestens fünf Jahre rechtmä-
ßig im Bundesgebiet aufgehalten hat,

3. eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, sich mindestens fünf
Jahre rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat und
mit einem der in den Nummern 1 und 2 bezeichneten
Ausländer in ehelicher oder lebenspartnerschaftlicher
Lebensgemeinschaft lebt,

4. mit einem deutschen Familienangehörigen oder Lebens-
partner in familiärer oder lebenspartnerschaftlicher Le-
bensgemeinschaft lebt,

5. als Asylberechtigter anerkannt ist, im Bundesgebiet die
Rechtsstellung eines ausländischen Flüchtlings genießt

oder einen von einer Behörde der Bundesrepublik
Deutschland ausgestellten Reiseausweis nach dem
Abkommen vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung
der Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559) besitzt,

genießt besonderen Ausweisungsschutz. Er wird nur aus
schwerwiegenden Gründen der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung ausgewiesen. Schwerwiegende Gründe der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung liegen in der Regel in den Fäl-
len der §§ 53 und 54 Nr. 5, 5a und 7 vor. Liegen die Voraus-
setzungen des § 53 vor, so wird der Ausländer in der Regel
ausgewiesen. Liegen die Voraussetzungen des § 54 vor, so wird
über seine Ausweisung nach Ermessen entschieden.

(2) Über die Ausweisung eines Heranwachsenden, der im
Bundesgebiet aufgewachsen ist und eine Niederlassungserlaub-
nis besitzt, sowie über die Ausweisung eines Minderjährigen,
der eine Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis
besitzt, wird in den Fällen der §§ 53 und 54 nach Ermessen
entschieden. Soweit die Eltern oder der allein personensorge-
benhtigte Elternteil des M inderjährigen sich nahtmäßig im
Bundesgebiet aufhalten, wird der Minderjährige nur in den
Fällen des § 53 ausgewiesen; über die Ausweisung wird nach
Ermessen entschieden.

(3) Ein Ausländer, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24
oder § 29 Abs. 4 besitzt, kann nur unter den Voraussetzungen
des § 24 Abs. 2 ausgewiesen werden.

(4) Ein Ausländer, der einen Asylantrag gestellt hat, kann
nur unter der Bedingung ausgewiesen werden, dass das Asyl-
verfahren unanfechtbar ohne Anerkennung als Asylberechtig-
ter oder ohne die Feststellung eines Abschiebungshindemisses
nach § 60 Abs. 1 abgeschlossen wird. Von der Bedingung wird
abgesehen, wenn

1. ein Sachverhalt vorliegt, der nach Absatz 1 eine Aus-
weisung nhtfertigt, oder

2. eine nach den Vorschriften des Asylverfahrensgesetzes
erlassene Abschiebungsandrohung vollziehbar gewor-
den ist.

Abschnitt 2

Durchsetzung der Ausreisepflicht

§ 57

Zurückschiebung

(1) Ein Ausländer, der unerlaubt eingereist ist, soll inner-
halb von sechs Monaten nach dem Grenzübertritt zurückgescho-
ben werden. Abweichend hiervon ist die Zurückschiebung
zulässig, solange ein anderer Staat auf Grund einer zwi-
schenstaatlichen Übernahmevereinbarung zur Ubemahme des
Ausländers verpflichtet ist.

(2) Ein ausreisepflichtiger Ausländer, der von einem anderen
Staat rückgeführt oder zurückgewiesen wird, soll unverzüglich
in einen Staat zurückgeschoben werden, in den er einreisen darf,
es sei denn, die Ausreisepflicht ist noch nicht vollziehbar.

(3) § 60 Abs. 1 bis 5, 8, 9 und § 62 finden entsprechende
Anwendung.

§ 58

Abschiebung

(1) Der Ausländer ist abzuschieben, wenn die Ausreise-
pflicht vollziehbar ist und die freiwillige Erfüllung der Aus-
reisepflicht nicht gesichert ist oder aus Gründen der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung eine Überwachung der Ausreise
erforderlich erscheint.

(2) Die Ausreisepflicht ist vollziehbar, wenn der Auslän-
der

1. unerlaubt eingereist ist,
2. noch nicht die erstmalige Erteilung des erforderlichen
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Aufenthaltstitels oder nach Ablauf der Geltungsdauer
noch nicht die Verlängerung beantragt hat und der
Aufenthalt nicht nach § 81 Abs. 3 als erlaubt oder der
Aufenthaltstitel nach § 81 Abs. 4 nicht als fortbeste-
hend gilt,

3. auf Grund einer Rückführungsentscheidung eines an-
deren Mitgliedstaates der Europäischen Union gemäß
Artikel 3 der Richtlinie 2001140/EG des Rates vom 28.
Mai 2001 über die gegenseitige Anerkennung von Ent-
scheidungen über die Rückführung von Drittstaatsan-
gehörigen (ABI. EG Nr. L 149 S. 34) ausreisepflich-
tig wird, sofern diese von der zuständigen Behörde
anerkannt wird, und eine Ausreisefrist nicht gewährt
wurde oder diese abgelaufen ist. Im Übrigen ist die Aus-
reisepflicht erst vollziehbar, wenn die Versagung des
Aufenthaltstitels oder der sonstige Verwaltungsakt,
durch den der Ausländer nach § 50 Abs. 1 ausreise-
pflichtig wird, vollziehbar ist.

(3) Die Überwachung der Ausreise ist insbesondere erfor-
derlich, wenn der Ausländer

1. sich auf richterliche Anordnung in Haft oder in sons-
tigem öffentlichen Gewahrsam befindet,

2. innerhalb der ihm gesetzten Ausreisefrist nicht ausge-
reist ist,

3. nach § 53 oder § 54 ausgewiesen worden ist,
4. mittellos ist,
5. keinen Pass oder Passersatz besitzt,
6. gegenüber der Ausländerbehörde zum Zweck der Täu-

schung unrichtige Angaben gemacht oder die Angaben
verweigert hat oder

7. zu erkennen gegeben hat, dass er seiner Ausreisepflicht
nicht nachkommen wird.

§ 58a

Abschiebungsanordnung

(1) Die oberste Landesbehörde kann gegen einen Auslän-
der auf Grund einer auf Tatsachen gestützten Prognose zur
Abwehr einer besonderen Gefahrfürdie Sicherheit der Bundes-
republik Deutschland oder einer terroristischen Gefahr ohne
vorhergehende Ausweisung eine Abschiebungsanordnung er-
lassen. Die Abschiebungsanordnung ist sofort vollziehbar, ei-
ner Abschiebungsandrohung bedarf es nicht.

(2) Das Bundesministerium des Innern kann die Über-nahme
der Zuständigkeit erklären, wenn ein besonderes Interesse des
Bundes besteht Die oberste Landesbehörde ist hierüber zu
unterrichten. Abschiebungsanordnungen des Bundes werden
vom Bundesgrenzschutz vollzogen.

(3) Eine Abschiebungsanordnung darf nicht vollzogen
werden, wenn die Voraussetzungen für ein Abschiebungsver-
bot nach § 60 Abs. 1 bis 8 gegeben sind. § 59 Abs. 2 und 3
ist entsprechend anzuwenden. Die Prüfung obliegt der über die
Abschiebungsanordnung entscheidenden Behörde, die nicht an
hierzu getroffene Feststellungen aus anderen Verfahren gebun-
den ist.

(4) Dem Ausländer ist nach Bekanntgabe der Abschiebungs-
anordnung unverzüglich Gelegenheit zu geben, mit einem
Rechtsbeistand seiner Wahl Verbindung aufzunehmen, es sei
denn, er hat sich zuvor anwaltlichen Bei-stands versichert; er
ist hierauf, auf die Rechtsfolgen der Abschiebungsanordnung
und die gegebenen Rechtsbehelfe hinzuweisen. Ein Antrag auf
Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes nach der Verwaltungs-
gerichtsordnung ist innerhalb von sieben Tagen nach Bekannt-
gabe der Abschiebungsanordnung zu stellen. Die Abschiebung
darf bis zum Ablauf der Frist nach Satz 2 und im Falle der
rechtzeitigen Antragstellung bis zur Entscheidung des Gerichts
über den Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz nicht vollzogen
werden.

§ 59

Androhung der Abschiebung

(1) Die Abschiebung soll schriftlich unter Bestimmung ei-
ner Ausreisefrist angedroht werden.

(2) In der Androhung soll der Staat bezeichnet werden, in
den der Ausländer abgeschoben werden soll, und der Auslän-
der darauf hingewiesen werden, dass er auch in einen anderen
Staat abgeschoben werden kann, in den er einreisen darf oder
der zu seiner Ubemahme verpflichtet ist.

(3) Dem Erlass der Androhung steht das Vorliegen von
Abschiebungsverboten nicht entgegen. In der Androhung ist der
Staat zu bezeichnen, in den der Ausländer nicht abgeschoben
werden darf. Stellt das Verwaltungsgericht das Vorliegen ei-
nes Abschiebungsverbots fest, so bleibt die Rechtmäßigkeit der
Androhung im Übrigen unberührt.

(4) Nach dem Eintritt der Unanfechtbarkeit der Abschie-
bungsandrohung bleiben für weitere Entscheidungen der Aus-
länderbehörde über die Abschiebung oder die Aussetzung der
Abschiebung Umstände unberücksichtigt, die einer Abschie-
bung in den in der Abschiebungsandrohung bezeichneten Staat
entgegenstehen und die vor dem Eintritt der Unanfechtbarkeit
der Abschiebungsandrohung eingetreten sind; sonstige von dem
Ausländer geltend gemachte Umstände, die der Abschiebung
oder der Abschiebung in diesen Staat entgegenstehen, können
unberücksichtigt bleiben. Die Vorschriften, nach denen der
Ausländer die im Satz 1 bezeichneten Umstände gerichtlich im
Wege der Klage oder im Verfahren des vorläufigen Rechts-
schutzes nach der Verwaltungsgerichtsordnung geltend machen
kann, bleiben unberührt.

§ 60

Verbot der Abschiebung

(1) In Anwendung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über
die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559) darf
ein Ausländer nicht in einen Staat abgeschoben werden, in dem
sein Leben oderseine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion,
Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung
bedroht ist Dies gilt auch für Ausländer, die im Bundesgebiet
die Rechtsstellung ausländischer Flüchtlinge genießen oder die
außerhalb des Bundesgebiets als ausländische Flüchtlinge im
Sinne des Abkommens überdie Rechtsstellung der Flüchtlin-
ge anerkannt sind. Eine Verfolgung wegen der Zugehörigkeit
zu einer bestimmten sozialen Gruppe kann auch dann vorlie-
gen, wenn die Bedrohung des Lebens, der körperlichen Unver-
sehrtheit oder der Freiheit allein an das Geschlecht anknüpft.
Eine Verfolgung im Sinne des Satzes 1 kann ausgehen von

a) dem Staat,
b) Parteien oder Organisationen, die den Staat oder we-

sentliche Teile des Staatsgebiets beherrschen oder
c) nichtstaatlichen Akteuren, sofern die unter den Buch-

staben a und b genannten Akteure einschließlich inter-
nationaler Organisationen erwiesenermaßen nicht in der
Lage oder nicht willens sind, Schutz vor der Verfolgung
zu bieten, und dies unabhängig davon, ob in dem Land
eine staatliche Herrschaftsmacht vorhanden ist oder
nicht, es sei denn, es besteht eine innerstaatliche
Fluchtaltemative.

Wenn der Ausländer sich auf ein Abschiebungshindemis nach
diesem Absatz beruft, stellt außer in den Fällen des Satzes 2
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in einem Asyl-
verfahren nach den Vorschriften des Asylverfahrensgesetzes
fest, ob dessen Voraussetzungen vorliegen. Die Entscheidung
des Bundesamtes kann nur nach den Vorschriften des Asylver-
fahrensgesetzes angefochten werden.

(2) Ein Ausländer darf nicht in einen Staat abgeschoben
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werden, in dem für diesen Ausländer die konkrete Gefahr be-
steht, der Folter unterworfen zu werden.

(3) Ein Ausländer darf nicht in einen Staat abgeschoben
werden, wenn dieser Staat den Ausländer wegen einer Straf-
tat sucht und die Gefahr der Todesstrafe besteht In diesen Fällen
finden die Vorschriften über die Auslieferung entsprechende
Anwendung.

(4) Liegt ein förmliches Auslieferungsersuchen oder ein mit
der Ankündigung eines Auslieferungsersuchens verbundenes
Festnahmeersuchen eines anderen Staates vor, darf der Aus-
länder bis zur Entscheidung über die Auslieferung nur mit
Zustimmung der Behörde, die nach § 74 des Gesetzes über die
internationale Rechtshilfe in Strafsachen für die Bewilligung
der Auslieferung zuständig ist, in diesen Staat abgeschoben
werden.

(5) Ein Ausländer darf nicht abgeschoben werden, soweit
sich aus der Anwendung der Konvention vom 4. November
1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
(BGBl. 1952 II S. 685) ergibt, dass die Abschiebung unzuläs-
sig ist

(6) Die allgemeine Gefahr, dass einem Ausländer in einem
anderen Staat Strafverfolgung und Bestrafung drohen können
und, soweit sich aus den Absätzen 2 bis 5 nicht etwas anderes
ergibt, die konkrete Gefahr einer nach der Rechtsordnung ei-
nes anderen Staates gesetz-mäßigen Bestrafung stehen der
Abschiebung nicht ent-gegen.

(7) Ibn der Abschiebung eines Ausländers in einen ande-
ren Staat soll abgesehen werden, wenn dort für diesen Ausländer
eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit
besteht. Gefahren in diesem Staat, denen die Bevölkerung oder
die Bevölkerungsgruppe, der der Ausländer angehört, allgemein
ausgesetzt ist, werden bei Entscheidungen nach § 60a Abs. 1
Satz 1 berücksichtigt.

(8) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Auslän-
deraus schwerwiegenden Gründen als eine Gefahrfür die Si-
cherheit der Bundesrepublik Deutschland anzusehen ist oder
eine Gefahr für die Allgemeinheit bedeutet, weil er wegen ei-
nes Verbrechens oder besonders schweren Vergehens rechts-
kräftig zu einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren
verurteilt worden ist Das Gleiche gilt, wenn aus schwerwie-
genden Gründen die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Aus-
länder ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen
oder ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Sinne der
internationalen Vertragswerke, die ausgearbeitet worden sind,
um Bestimmungen bezüglich dieser Verbrechen zu treffen,
begangen hat oder dass er vor seiner Aufnahme als Flüchtling
ein schweres nichtpolitisches Verbrechen außerhalb des Gebiets
der Bundesrepublik Deutschland begangen hat oder sich hat
Handlungen zuschulden kommen lassen, die den Zielen und
Grundsätzen der Vereinten Nationen zuwiderlaufen.

(9) In den Fällen des Absatzes 8 kann einem Ausländer, der
einen Asylantrag gestellt hat, abweichend von den Vorschrif-
ten des Asylverfahrensgesetzes die Abschiebung angedroht und
diese durchgeführt werden.

(10) Soll ein Ausländer abgeschoben werden, bei dem die
Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen, kann nicht davon
abgesehen werden, die Abschiebung anzudrohen und eine an-
gemessene Ausreisefrist zu setzen. In der Androhung sind die
Staaten zu bezeichnen, in die der Ausländer nicht abgescho-
ben werden darf.

§ 60a

Vorübergehende Aussetzung der Abschiebung
(Duldung)

(1) Die oberste Landesbehörde kann aus völkerrechtlichen
oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer In-
teressen der Bundesrepublik Deutschland anordnen, dass die

Abschiebung von Ausländern aus bestimmten Staaten oder von
in sonstiger Weise bestimmten Ausländergruppen allgemein
oder in bestimmte Staaten für längstens sechs Monate ausge-
setzt wird. Für einen Zeitraum von länger als sechs Monaten
gilt § 23 Abs. 1.

(2) Die Abschiebung eines Ausländers ist auszusetzen,
solange die Abschiebung aus tatsächlichen oder rechtlichen
Gründen unmöglich ist und keine Aufenthaltserlaubnis erteilt
wird.

(3) Die Ausreisepflicht eines Ausländers, dessen Abschie-
bung ausgesetzt ist, bleibt unberührt.

(4) Über die Aussetzung der Abschiebung ist dem Ausländer
eine Bescheinigung auszustellen.

(5) Die Aussetzung der Abschiebung erlischt mit der Aus-
reise des Ausländers. Sie wird widerrufen, wenn die der Ab-
schiebung entgegenstehenden Gründe entfallen. Der Auslän-
der wird unverzüglich nach dem Erlöschen ohne erneute
Androhung und Fristsetzung abgeschoben, es sei denn, die
Aussetzung wird erneuert. Ist die Abschiebung länger als ein
Jahr ausgesetzt, ist die für den Fall des Erlöschen durch Ab-
lauf der Geltungsdauer oder durch Widerruf vorgesehene Ab-
schiebung mindestens einen Monat vorheranzukündigen; die
Ankündigung ist zu wiederholen, wenn die Aussetzung für mehr
als ein Jahr erneuert wurde.

§ 61

Räumliche Beschränkung; Ausreiseeinrichtungen

(1) Der Aufenthalt eines vollziehbar ausreisepflichtigen
Ausländers ist räumlich auf das Gebiet des Landes be-schränkt.
Weitere Bedingungen und Auflagen können angeordnet wer-
den.

(2) Die Länder können Ausreiseeinrichtungen für vollzieh-
bar ausreisepflichtige Ausländer schaffen. In den Ausreiseein-
richtungen soll durch Betreuung und Beratung die Bereitschaft
zur freiwilligen Ausreise gefördert und die Erreichbarkeit für
Behörden und Gerichte sowie die Durchführung der Ausreise
gesichert werden.

§ 62

Abschiebungshaft

(1) Ein Ausländer ist zur Vorbereitung der Ausweisung auf
richterliche Anordnung in Haft zu nehmen, wenn über die
Ausweisung nicht sofort entschieden werden kann und die
Abschiebung ohne die Inhaftnahme wesentlich erschwert oder
vereitelt würde (Vorbereitungshaft). Die Dauer der Vorberei-
tungshaft soll sechs Wochen nicht überschreiten. Im Falle der
Ausweisung bedarf es für die Fortdauer der Haft bis zum Ab-
lauf der angeordneten Haftdauer keiner erneuten richterlichen
Anordnung.

(2) Ein Ausländer ist zur Sicherung der Abschiebung auf
richterliche Anordnung in Haft zu nehmen (Sicherungshaft),
wenn

1. der Ausländer auf Grund einer unerlaubten Einreise
vollziehbar ausreisepflichtig ist,

1a. eine Abschiebungsanordnung nach § 58a ergangen ist,
diese aber nicht unmittelbar vollzogen werden kann,

2. die Ausreisefrist abgelaufen ist und der Ausländer sei-
nen Aufenthaltsort gewechselt hat, ohne der Ausländer-
behörde eine Anschrift anzugeben, unter der er erreich-
bar ist,

3. er aus von ihm zu vertretenden Gründen zu einem für
die Abschiebung angekündigten Termin nicht an dem
von der Ausländerbehörde angegebenen Ort angetrof-
fen wurde,

4. ersich in sonstiger Weise der Abschiebung entzogen hat
oder
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5. der begründete Verdacht besteht, dass er sich der Ab-
schiebung entziehen will.

Der Ausländer kann für die Dauer von längstens zwei Wochen
in Sicherungshaft genommen werden, wenn die Ausreisefrist
abgelaufen ist und feststeht, dass die Abschiebung durchgeführt
werden kann. Ibn der Anordnung der Sicherungshaft nach Satz
1 Nr. 1 kann ausnahmsweise abgesehen werden, wenn der
Ausländer glaubhaft macht, dass ersich der Abschiebung nicht
entziehen will. Die Sicherungshaft ist unzulässig, wenn fest-
steht, dass aus Gründen, die der Ausländer nicht zu vertreten
hat, die Abschiebung nicht innerhalb der nächsten drei Mona-
te durchgeführt werden kann.

(3) Die Sicherungshaft kann bis zu sechs Monaten angeord-
net werden. Sie kann in Fällen, in denen derAusländer seine
Abschiebung verhindert, um höchstens zwölf Monate verlän-
gert werden. Eine Vorbereitungshaft ist auf die Gesamtdauer
der Sicherungshaft anzurechnen.

KAPITEL 6

Haftung und Gebühren

§ 63

Pflichten der Beförderungsunternehmer

(1) Ein Beförderungsunternehmer darf Ausländer nur in das
Bundesgebiet befördern, wenn sie im Besitz eines erforderli-
chen Passes und eines erforderlichen Aufenthaltstitels sind.

(2) Das Bundesministerium des Innern oder die von ihm
bestimmte Stelle kann im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen einem Beför-
derungsunternehmer untersagen, Ausländer entgegen Absatz 1
in das Bundesgebiet zu befördern und für den Fall der Zuwi-
derhandlung ein Zwangsgeld androhen. Widerspruch und Klage
haben keine aufschiebende Wirkung.

(3) Das Zwangsgeld gegen den Beförderungsunternehmer
beträgt für jeden Ausländer, den er einer Verfügung nach Absatz
2 zuwider befördert, mindestens 1 000 und höchstens 5 000 Euro.

(4) Das Bundesministerium des Innern oder die von ihm
beauftragte Stelle kann mit Beförderungsuntemehmem Rege-
lungen zur Umsetzung der in Absatz 1 genannten Pflicht ver-
einbaren.

§ 64

Rückbeförderungs pflicht der Beförderungsunternehmer

(1) Wird ein Ausländerzurückgewiesen, so hat ihn der
Beförderungsunternehmer, der ihn an die Grenze befördert hat,
unverzüglich außer Landes zu bringen.

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 besteht für die Dauer
von drei Jahren hinsichtlich der Ausländer, die ohne erforder-
lichen Pass oder erforderlichen Aufenthaltstitel in das Bundes-
gebiet befördert werden und die bei der Einreise nicht zurück-
gewiesen werden, weil sie sich auf politische Verfolgung oder
die in § 60 Abs. 2, 3 oder 5 bezeichneten Umstände berufen.
Sie erlischt, wenn dem Ausländer ein Aufenthaltstitel nach
diesem Gesetz erteilt wird.

(3) Der Beförderungsunternehmer hat den Ausländer auf
Verlangen der mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüber-
schreitenden Verkehrs beauftragten Behörden in den Staat, der
das Reisedokument ausgestellt hat oder aus dem er befördert
wurde, oder in einen sonstigen Staat zu bringen, in dem seine
Einreise gewährleistet ist.

§ 65

Pflichten der Flughafenunternehmer

Der Unternehmer eines Verkehrsflughafens ist verpflichtet,
auf dem Flughafengelände geeignete Unterkünfte zur Unter-

bringung von Ausländern, die nicht im Besitz eines erforder-
lichen Passes oder eines erforderlichen Visums sind, bis zum
Vollzug der grenzpolizeilichen Entscheidung über die Einrei-
se bereitzustellen.

§ 66

Kostenschuldner; Sicherheitsleistung

(1) Kosten, die durch die Durchsetzung einer räumlichen
Beschränkung, die Zurückweisung, Zurückschiebung oder
Abschiebung entstehen, hat der Ausländer zu tragen.

(2) Neben dem Ausländer haftet für die in Absatz 1 bezeich-
neten Kosten, wer sich gegenüber der Ausländerbehörde oder
der Auslandsvertretung verpflichtet hat, für die Ausreisekos-
ten des Ausländers aufzukommen.

(3) In den Fällen des § 64 Abs. 1 und 2 haftet der Beför-
derungsunternehmer neben dem Ausländer für die Kosten der
Rückbeförderung des Ausländers und für die

(1) Kosten, die von der Ankunft des Ausländers an der
Grenzübergangsstelle bis zum Vollzug der Entscheidung über
die Einreise entstehen. Ein Beförderungsuntemehmer, der
schuldhaft einer Verfügung nach § 63 Abs. 2 zuwiderhandelt,
haftet neben dem Ausländerfür sonstige Kosten, die in den
Fällen des § 64 Abs. 1 durch die Zurückweisung und in den
Fällen des § 64 Abs. 2 durch die Abschiebung entstehen.

(4) Für die Kosten der Abschiebung oder Zurückschiebung
haftet, wer den Ausländer als Arbeitnehmer beschäftigt hat,
wenn diesem die Ausübung der Erwerbstätigkeit nach den
Vorschriften dieses Gesetzes nicht erlaubt war. In gleicher
Weise haftet, wer eine nach § 96 strafbare Handlung begeht
Der Ausländer haftet für die Kosten nur, soweit sie von dem
anderen Kostenschuldner nicht beigetrieben werden können.

(5) Ibn dem Kostenschuldner kann eine Sicherheitsleistung
verlangt werden. Die Anordnung einer Sicherheitsleistung des
Ausländers oder des Kostenschuldners nach Absatz 4 Satz 1
und 2 kann von der Behörde, die sie erlassen hat, ohne vorhe-
rige Vollstreckungsanordnung und Fristsetzung vollstreckt
werden, wenn andernfalls die Erhebung gefährdet wäre. Zur
Sicherung der Ausreisekosten können Rückflugscheine und
sonstige Fahrausweise beschlagnahmt werden, die im Besitz
eines Ausländers sind, derzurückgewiesen, zurückgeschoben,
ausgewiesen oder abgeschoben werden soll oder dem Einrei-
se und Aufenthalt nur wegen der Stellung eines Asylantrages
gestattet wird.

§ 67

Umfang der Kostenhaftung

(1) Die Kosten der Abschiebung, Zurückschiebung, Zurück-
weisung und der Durchsetzung einer räumlichen Beschränkung
umfassen

1. die Beförderungs und sonstigen Reisekosten für den
Ausländer innerhalb des Bundesgebiets und bis zum
Zielort außerhalb des Bundesgebiets,

2. die bei der Vorbereitung und Durchführung der Maß-
nahme entstehenden Verwaltungskosten einschließlich
der Kosten für die Abschiebungshaft und der Überset-
zungs und Dolmetscherkosten und die Ausgaben für die
Unterbringung, Verpflegung und sonstige Versorgung
des Ausländers sowie

3. sämtliche durch eine erforderliche amtliche Begleitung
des Ausländers entstehenden Kosten einschließlich der
Personalkosten.

(2) Die Kosten, für die der Beförderungsunternehmer nach
§ 66 Abs. 3 Satz 1 haftet, umfassen

1. die in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Kosten,
2. die bis zum Vollzug der Entscheidung über die Einreise

entstehenden Verwaltungskosten und Ausgaben für die
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Unterbringung, Verpflegung und sonstige Versorgung
des Ausländers und Übersetzungs und Dolmetscherkos-
ten und

3. die in Absatz 1 Nr. 3 bezeichneten Kosten, soweit der
Beförderungsunternehmer nicht selbst die erforderliche
Begleitung des Ausländers übernimmt

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Kosten werden
von der nach § 71 zuständigen Behörde durch Leistungsbe-
scheid in Höhe dertatsächlich entstandenen Kosten erhoben.
Hinsichtlich der Berechnung der Personalkosten gelten die
allgemeinen Grundsätze zur Berechnung von Personalkosten
der öffentlichen Hand.

§ 68
Haftung für Lebensunterhalt

(1) Wer sich der Ausländerbehörde oder einer Auslandsver-
tretung gegenüber verpflichtet hat, die Kosten für den Lebens-
unterhalt eines Ausländers zu tragen, hat sämtliche öffentlichen
Mittel zu erstatten, die für den Lebensunterhalt des Ausländers
einschließlich der Versorgung mit Wohnraum und der Versor-
gung im Krankheitsfalle und bei Pflegebedürftigkeit aufgewen-
det werden, auch soweit die Aufwendungen auf einem gesetz-
lichen Anspruch des Ausländers beruhen. Aufwendungen, die
auf einer Beitragsleistung beruhen, sind nicht zu erstatten.

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 bedarf der Schrift-
form. Sie ist nach Maßgabe des Verwaltungsvollstreckungsge-
setzes vollstreckbar. Der Erstattungsanspruch steht der öffent-
lichen Stelle zu, die die öffentlichen Mittel aufgewendet hat.

(3) Die Auslandsvertretung unterrichtet unverzüglich die
Ausländerbehörde über eine Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1.

(4) Die Ausländerbehörde unterrichtet, wenn sie Kenntnis
von der Aufwendung nach Absatz 1 zu erstattender öffentli-
cher Mittel erlangt, unverzüglich die öffentliche Stelle, der der
Erstattungsanspruch zusteht, über die Verpflichtung nach Ab-
satz 1 Satz 1 und erteilt ihr alle für die Geltendmachung und
Durchsetzung des Erstattungsanspruchs erforderlichen Auskünf-
te. Der Empfänger darf die Daten nur zum Zweck der Erstat-
tung der für den Ausländer aufgewendeten öffentlichen Mit-
tel sowie der Versagung weiterer Leistungen verwenden.

§ 69
Gebühren

(1) Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz und den zur
Durchführung dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen
werden Gebühren und Auslagen erhoben. Satz 1 gilt nicht für
Amtshandlungen der Bundesagentur für Arbeit nach den §§ 39
bis 42. § 287 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch bleibt un-
berührt.

(2) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates die gebührenpflichtigen Tat-
bestände und die Gebührensätze sowie Gebührenbefreiungen
und ermäßigungen, insbesondere für Fälle der Bedürftigkeit.
Das Verwaltungskostengesetz findet Anwendung, soweit die-
ses Gesetz keine abweichenden Vorschriften enthält.

(3) Die in der Rechtsverordnung bestimmten Gebühren
dürfen folgende Höchstsätze nicht übersteigen:

1. für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis: 80 Euro,
2. für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis: 200

Euro,
3. für die Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis: 40

Euro,
4. für die Erteilung eines nationalen Visums und die Aus-

stellung eines Passersatzes und eines Ausweisersatzes:
30 Euro,

5. für die Erteilung eines SchengenVisums: 210 Euro,
6. für die Erteilung eines SchengenSammelvisums: 50

Euro und 6 Euro pro Person,

7. für sonstige Amtshandlungen: 30 Euro,
8. für Amtshandlungen zu Gunsten Minderjähriger die

Hälfte derfür die Amtshandlung bestimmten Gebühr.
(4) Für die Erteilung eines nationalen Visums und eines

Passersatzes an der Grenze darf ein Zuschlag von höchstens
25 Euro erhoben werden. Für eine auf Wunsch des Antragstel-
lers außerhalb der Dienstzeit vorgenommene Amtshandlung
darf ein Zuschlag von höchstens 30 Euro erhoben werden.
Gebührenzuschläge können auch für die Amtshandlungen ge-
genüber einem Staatsangehörigen festgesetzt werden, dessen
Heimatstaat von Deutschen für entsprechende Amtshandlun-
gen höhere als die nach Absatz 2 festgesetzten Gebühren er-
hebt. Die Sätze 2 und 3 gelten nicht für die Erteilung oder
Verlängerung eines SchengenVisums. Bei der Festsetzung von
Gebührenzuschlägen können die in Absatz 3 bestimmten
Höchstsätze überschritten werden.

(5) Die Rechtsverordnung nach Absatz 2 kann vorsehen,
dass für die Beantragung gebührenpflichtigerAmtshandlungen
eine Bearbeitungsgebühr erhoben wird. Die Bearbeitungsgebühr
für die Beantragung einer Niederlassungserlaubnis darf
höchstens die Hälfte der für die Erteilung der Niederlassungs-
erlaubnis zu erhebenden Gebühr betragen. Die Gebühr ist auf
die Gebühr für die Amtshandlung anzurechnen. Sie wird auch
im Falle der Rücknahme des Antrages und der Versagung der
beantragten Amtshandlung nicht zurückgezahlt.

(6) Die Rechtsverordnung nach Absatz 2 kann für die Ein-
legung eines Widerspruchs Gebühren vorsehen, die höchstens
betragen dürfen:

1. für den Widerspruch gegen die Ablehnung eines An-
trages auf Vornahme einer gebührenpflichtigen Amts-
handlung: die Hälfte der für diese vorgesehenen Gebühr,

2. für den Widerspruch gegen eine sonstige Amtshand-
lung: 55 Euro.

Soweit der Widerspruch Erfolg hat, ist die Gebühr auf die
Gebühr für die vorzunehmende Amtshandlung anzurechnen und
im Übrigen zurückzuzahlen.

§ 70

Verjährung

(1) Die Ansprüche auf die in § 67 Abs. 1 und 2 genannten
Kosten verjähren sechs Jahre nach Eintritt der Fälligkeit.

(2) Die Verjährung von Ansprüchen nach den §§ 66 und
69 wird neben den Fällen des § 20 Abs. 3 des Verwaltungs-
kostengesetzes auch unterbrochen, solange sich der Kosten-
schuldner nicht im Bundesgebiet aufhält oder sein Aufenthalt
im Bundesgebiet deshalb nicht festgestellt werden kann, weil
er einer gesetzlichen Meldepflicht oder Anzeigepflicht nicht
nachgekommen ist.

KAPITEL 7

Verfahrensvorschriften

Abschnitt 1

Zuständigkeiten

§ 71

Zuständigkeit

(1) Für aufenthalts und passrechtliche Maßnahmen und Ent-
scheidungen nach diesem Gesetz und nach ausländerrechtlichen
Bestimmungen in anderen Gesetzen sind die Ausländerbehörden
zuständig. Die Landesmgierung oder die von ihr bestimmte Stelle
kann bestimmen, dass für einzelne Aufgaben nur eine oder meh-
rere bestimmte Ausländerbehörden zuständig sind.

(2) Im Ausland sind für Pass und Visaangelegenheiten die
vom Auswärtigen Amt ermächtigten Auslandsvertretungen
zuständig.
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(3) Die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschrei-
tenden Verkehrs beauftragten Behörden sind zuständig für

1. die Zurückweisung, die Zurückschiebung an der Grenze,
die Rückführung von Ausländern aus und in andere
Staaten und, soweit es zur Vorbereitung und Sicherung
dieser Maßnahmen erforderlich ist, die Festnahme und
die Beantragung von Haft,

2. die Erteilung eines Visums und die Ausstellung eines
Passersatzes nach § 14 Abs. 2 sowie die Durchführung
des § 63 Abs. 3,

3. den Widerruf eines Visums
a) im Falle der Zurückweisung oder Zurückschiebung,
b) auf Ersuchen der Auslandsvertretung, die das Visum

erteilt hat, oder
c) auf Ersuchen der Ausländerbehörde, die der Ertei-

lung des Visums zugestimmt hat, sofern diese ihrer
Zustimmung bedurfte,

4. das Ausreiseverbot und die Maßnahmen nach § 66 Abs.
5 an der Grenze,

5. die Prüfung an der Grenze, ob Beförderungsuntemeh-
mer und sonstige Dritte die Vorschriften dieses Gesetzes
und die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verord-
nungen und Anordnungen beachtet haben,

6. sonstige ausländerrechtliche Maßnahmen und Entschei-
dungen, soweit sich deren Notwendigkeit an der Grenze
ergibt und sie vom Bundesministerium des Innern hierzu
allgemein oder im Einzelfall ermächtigt sind, sowie

7. die Beschaffung von Heimreisedokumenten für Auslän-
der einzelner Staaten im Wege der Amtshilfe.

(4) Für die erforderlichen Maßnahmen nach den §§ 48 und
49 sind die Ausländerbehörden, die mit der polizeilichen Kon-
trolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behör-
den und, soweit es zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach Absatz
5 erforderlich ist, die Polizeien der Länderzuständig. In den
Fällen des § 49 Abs. 3 sind auch die Behörden zuständig, die
die Verteilung nach § 15a veranlassen. In den Fällen des § 49
Abs. 3 Nr. 5 sind die vom Auswärtigen Amt ermächtigten
Auslandsvertretungen zuständig.

(5) Für die Zurückschiebung sowie die Durchsetzung der
Verlassenspflicht des § 12 Abs. 3 und die Durchführung der
Abschiebung und, soweit es zur Vorbereitung und Sicherung
dieser Maßnahmen erforderlich ist, die Festnahme und Bean-
tragung der Haft sind auch die Polizeien der Länder zuständig.

(6) Das Bundesministerium des Innern oder die von ihm
bestimmte Stelle entscheidet im Benehmen mit dem Auswär-
tigen Amt über die Anerkennung von Pässen und Passersatz-
papieren (§ 3 Abs. 1).

§ 72

Beteiligungserfordernisse

(1) Eine Betretenserlaubnis (§ 11 Abs. 2) darf nur mit Zu-
stimmung der für den vorgesehenen Aufenthaltsort zuständi-
gen Ausländerbehörde erteilt werden. Die Ausländerbehörde,
die den Ausländer ausgewiesen oder abgeschoben hat, ist in der
Regel zu beteiligen.

(2) Über das Vorliegen eines zielstaatsbezogenen Abschie-
bungsverbots des § 60 Abs. 7 entscheidet die Ausländerbehörde
nur nach vorheriger Beteiligung des Bundesamtes für Migra-
tion und Flüchtlinge.

(3) Räumliche Beschränkungen, Auflagen und Bedingun-
gen, Befristungen nach § 11 Abs. 1 Satz 3, Anordnungen nach
§ 47 und sonstige Maßnahmen gegen einen Ausländer, der nicht
im Besitz eines erforderlichen Aufenthaltstitels ist, dürfen von
einer anderen Ausländerbehörde nur im Einvernehmen mit der
Ausländerbehörde geändert oder aufgehoben werden, die die
Maßnahme angeordnet hat. Satz 1 findet keine Anwendung,
wenn der Aufenthalt des Ausländers nach den Vorschriften des

Asylverfahrensgesetzes auf den Bezirk der anderen Ausländer-
behörde beschränkt ist

(4) Ein Ausländer, gegen den öffentliche Klage erhoben oder
ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet ist, darf nur
im Einvernehmen mit der zuständigen Staatsanwaltschaft aus-
gewiesen und abgeschoben werden. Ein Ausländer, der zu schüt-
zende Person im Sinne des Zeugenschutz Harmonisierungs
gesetzes ist, darf nur im Einvernehmen mit der Zeugenschutz-
dienststelle ausgewiesen oder abgeschoben werden.

(5) § 45 des Achten Buches Sozialgesetzbuch gilt nicht für
Ausreiseeinrichtungen und Einrichtungen, die der vorüberge-
henden Unterbringung von Ausländern dienen, denen aus völ-
kerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen eine
Aufenthaltserlaubnis erteilt wird.

§ 73

Sonstige Beteiligungserfordernisse im Visumverfahren und
bei der Erteilung von Aufenthaltstiteln

(1) Die im Visumverfahren von der deutschen Auslandsver-
tretung erhobenen Daten der visumantragstellenden Person und
des Einladers können über das Auswärtige Amt zur Feststellung
von Versagungsgründen nach § 5 Abs. 4 an den Bundesnachrich-
tendienst, das Bundesamt für Verfassungsschutz, den Militäri-
schen Abschirmdienst, das Bundeskriminalamt und das Zollkri-
minalamt übermittelt werden. Die beteiligten Behörden
übermitteln Erkenntnisse über Versagungsgründe nach § 5 Abs.
4 über das Auswärtige Amt an die zuständige Auslandsvertretung.
Das Verfahren nach § 21 des Ausländerzentralregistergesetzes
bleibt unberührt. In den Fällen des § 14 Abs. 2 kann die jewei-
lige mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden
Verkehrs beauftragte Behörde die im Visumverfahren erhobenen
Daten an die in Satz 1 genannten Behörden übermitteln.

(2) Die Ausländerbehörden können zur Feststellung von
Versagungsgründen gemäß § 5 Abs. 4 oderzurPrüfung von Si-
cherheitsbedenken vor der Erteilung oder Verlängerung eines
sonstigen Aufenthaltstitels die bei ihr gespeicherten personen-
bezogenen Daten der betroffenen Person an den Bundesnachrich-
tendienst, den M ilitätischen Abschirmdienst und das Zollkrimi-
nalamt sowie an das Landesamt für Verfassungsschutz und das
Landeskriminalamt oder die zuständigen Behörden der Polizei
übermitteln. Vor Erteilung einer Niederlassungserlaubnis sind die
gespeicherten personenenbezogenen Daten den in Satz 1 genann-
ten Sicherheitsbehörden und Nachrichtendiensten zu übermitteln,
wenn dies zur Feststellung von Versagungsgründen gemäß § 5
Abs. 4 oder zur Prüfung von Sicherheitsbedenken geboten ist

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Sicherheitsbehör-
den und Nachrichtendienste teilen der anfragenden Stelle unver-
züglich mit, ob Versagungsgründe nach § 5 Abs. 4 oder Sicher-
heitsbedenken nach Absatz 2 vorliegen. Sie dürfen die mit der
Anfrage übermittelten Daten speichern und nutzen, wenn das zur
Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist. Übermitt-
lungsregelungen nach anderen Gesetzen bleiben unberührt.

(4) Das Bundesministerium des Innern bestimmt im Ein-
vernehmen mit dem Auswärtigen Amt und unter Berücksich-
tigung der aktuellen Sicherheitslage durch allgemeine Verwal-
tungsvorschrift, in welchen Fällen gegenüber Staatsangehörigen
bestimmter Staaten sowie Angehörigen von in sonstiger Wei-
se bestimmten Personengruppen von der Ermächtigung des
Absatzes 1 Gebrauch gemacht wird.

§ 74

Beteiligung des Bundes; Weisungsbefugnis

(1) Ein Visum kann zur Wahrung politischer Interessen des
Bundes mit der Maßgabe erteilt werden, dass die Verlängerung
des Visums und die Erteilung eines anderen Aufenthaltstitels
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nach Ablauf der Geltungsdauer des Visums sowie die Aufhe-
bung und Änderung von Auflagen, Bedingungen und sonsti-
gen Beschränkungen, die mit dem Visum verbunden sind, nur
im Benehmen oder Einvernehmen mit dem Bundesministeri-
um des Innern oder der von ihm bestimmten Stelle vorgenom-
men werden dürfen.

(2) Die Bundesregierung kann Einzelweisungen zur Aus-
führung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Rechtsverordnungen erteilen, wenn

1. die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder
sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepublik
Deutschland es erfordern,

2. durch ausländerrechtliche Maßnahmen eines Landes er-
hebliche Interessen eines anderen Landes beeinträch-
tigt werden,

3. eine Ausländerbehörde einen Ausländer ausweisen will,
der zu den bei konsularischen und diplomatischen Ver-
tretungen vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels be-
freiten Personen gehört.

Abschnitt 2

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

§ 75

Aufgaben

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat unbescha-
det der Aufgaben nach anderen Gesetzen folgende Aufgaben:

1. Koordinierung der Informationen über den Aufenthalt
zum Zweck der Erwerbstätigkeit zwischen den Auslän-
derbehörden, der Bundesagentur für Arbeit und der für
Pass und Vlsaangelegenheiten vom Auswärtigen Amt
ermächtigten deutschen Auslandsvertretungen;

2. a) Entwicklung von Grundstruktur und Leminhalten des
Integrationskurses nach § 43 Abs. 3,
b) deren Durchführung und
c) Maßnahmen nach § 9 Abs. 5 des Bundesvertriebe-
nengesetzes;

3. fachliche Zuarbeit für die Bundesregierung auf dem
Gebiet der Integrationsförderung und der Erstellung von
Informationsmaterial über Integrationsangebote von
Bund, Ländern und Kommunen für Ausländer und
Spätaussiedler

;
4. Betreiben wissenschaftlicher Forschungen über Migra-

tionsfragen (Begleitforschung) zur Gewinnung analy-
tischer Aussagen für die Steuerung der Zuwanderung;

5. Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbehörden der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union als Nationale Kon-
taktstelle nach der Richtlinie 2001155/EG;

6. Führung des Registers nach § 91 a;
7. Gewährung der Auszahlungen der nach den Program-

men zur Förderung der freiwilligen Rückkehr bewillig-
ten Mittel;

8. Verteilung der nach § 23 Abs. 2 aufgenommenen Per-
sonen auf die Länder.

§ 76

(weggefallen)

Abschnitt 3

Verwaltungsverfahren

§ 77

Schriftform; Ausnahme von Formerfordernissen

(1) Der Verwaltungsakt, durch den ein Passersatz, ein Aus-
weisersatz oder ein Aufenthaltstitel versagt, räumlich oder
zeitlich beschränkt oder mit Bedingungen und Auflagen ver-

sehen wird, sowie die Ausweisung und die Aussetzung der
Abschiebung bedürfen der Schriftform. Das Gleiche gilt für
Beschränkungen des Aufenthalts nach § 12 Abs. 4, die Anord-
nungen nach § 47 und den Widerruf von Verwaltungsakten nach
diesem Gesetz.

(2) Die Versagung und die Beschränkung eines Visums und
eines Passersatzes vor der Einreise bedürfen keiner Begründung
und Rechtsbeheffsbelehrung; die Versagung an der Grenze
bedarf auch nicht der Schriftform.

§ 78

Vordrucke für Aufenthaltstitel,
Ausweisersatz und Bescheinigungen

(1) Der Aufenthaltstitel wird nach einheitlichem Vordruck-
muster ausgestellt, das eine Seriennummer und eine Zone für
das automatische Lesen enthält. Das Vordruckmuster enthält
folgende Angaben:

1. Name und Vorname des Inhabers,
2. Gültigkeitsdauer,
3. Ausstellungsort und datum,
4. Art des Aufenthaltstitels,
5. Ausstellungsbehörde,
6. Seriennummer des zugehörigen Passes oder Passersatz-

papiers,
7. Anmerkungen.
(2) Wird der Aufenthaltstitel als eigenständiges Dokument

ausgestellt, werden folgende zusätzliche Informationsfelder
vorgesehen:

1. Tag und Ort der Geburt,
2. Staatsangehörigkeit,
3. Geschlecht,
4. Anmerkungen,
5. Anschrift des Inhabers.
(3) Der Aufenthaltstitel kann neben dem Lichtbild und der

eigenhändigen Unterschrift weitere biometrische Merkmale von
Fingern oder Händen oder Gesicht des Inhabers enthalten. Das
Lichtbild, die Unterschrift und die weiteren biometrischen
Merkmale dürfen auch in mit Sicherheitsverfahren verschlüs-
selter Form in den Aufenthaltstitel eingebracht werden. Auch
die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Angaben über die
Person dürfen in mit Sicherheitsverfahren verschlüsselter Form
in den Aufenthaltstitel eingebracht werden.

(4) Die Zone für das automatische Lesen enthält folgende
Angaben:

1. Familienname und Vorname,
2. Geburtsdatum,
3. Geschlecht,
4. Staatsangehörigkeit,
5. Art des Aufenthaltstitels,
6. Seriennummer des Vordrucks,
7. ausstellender Staat,
8. Gültigkeitsdauer,
9. Prüfziffern.
(5) Öffentliche Stellen können die in der Zone für das au-

tomatische Lesen enthaltenen Daten zur Erfüllung ihrer gesetz-
lichen Aufgaben speichern, übermitteln und nutzen.

(6) Der Ausweisersatz enthält eine Seriennummer und eine
Zone für das automatische Lesen. In dem Vordruckmuster
können neben der Bezeichnung von Ausstellungsbehörde,
Ausstellungsort und datum, Gültigkeitszeitraum bzw. dauer,
Name und Vorname des Inhabers, Aufenthaltsstatus sowie
Nebenbestimmungen folgende Angaben über die Person des
Inhabers vorgesehen sein:

1. Tag und Ort der Geburt,
2. Staatsangehörigkeit,
3. Geschlecht,
4. Große,
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5. Farbe der Augen,
6. Anschrift des Inhabers,
7. Lichtbild,
8. eigenhändige Unterschrift,
9. weitere biometrische Merkmale von Fingern oder Hän-

den oder Gesicht,
10. Hinweis, dass die Personalangaben auf den eigenen

Angaben des Ausländers beruhen.
Das Lichtbild, die Unterschrift und die weiteren biometrischen
Merkmale dürfen auch in mit Sicherheitsverfahren verschlüs-
selter Form in den Ausweisersatz eingebracht werden. Die
Absätze 4 und 5 gelten entsprechend.

(7) Die Bescheinigungen nach § 60a Abs. 4 und § 81 Abs.
5 werden nach einheitlichem Vordruckmuster ausgestellt, das
eine Seriennummer enthält und mit einer Zone für das auto-
matische Lesen versehen sein kann. Die Bescheinigung darf im
Übrigen nur die in Absatz 6 bezeichneten Daten enthalten so-
wie den Hinweis, dass der Ausländer mit ihr nicht der Pass-
pflicht genügt. Die Absätze 4 und 5 gelten entsprechend.

§ 79

Entscheidung über den Aufenthalt

(1) Über den Aufenthalt von Ausländern wird auf der
Grundlage der im Bundesgebiet bekannten Umstände und zu-
gänglichen Erkenntnisse entschieden. Über das Vorliegen der
Voraussetzungen des § 60 Abs. 2 bis 7 entscheidet die Aus-
länderbehörde auf der Grundlage der ihr vorliegenden und im
Bundesgebiet zugänglichen Erkenntnisse und, soweit es im
Einzelfall erforderlich ist, der den Behörden des Bundes au-
ßerhalb des Bundesgebiets zugänglichen Erkenntnisse.

(2) Wird gegen einen Ausländer, der die Erteilung oder
Verlängerung eines Aufenthaltstitels beantragt hat, wegen des
Verdachts einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit ermit-
telt, ist die Entscheidung über den Aufenthaltstitel bis zum
Abschluss des Verfahrens, im Falle der Verurteilung bis zum
Eintritt der Rechtskraft des Urteils auszusetzen, es sei denn,
über den Aufenthaltstitel kann ohne Rücksicht auf den Aus-
gang des Verfahrens entschieden werden.

§ 80

Handlungsfähigkeit Minderjähriger

(1) Fähig zur Vornahme von Verfahrenshandlungen nach
diesem Gesetz ist ein Ausländer, der das 16. Lebensjahr voll-
endet hat, sofern er nicht nach Maßgabe des Bürgerlichen
Gesetzbuchs geschäftsunfähig oder im Falle seiner Volljährig-
keit in dieser Angelegenheit zu betreuen und einem Einwilli-
gungsvorbehalt zu unterstellen wäre.

(2) Die mangelnde Handlungsfähigkeit eines Minderjähri-
gen steht seiner Zurückweisung und Zurückschiebung nicht
entgegen. Das Gleiche gilt für die Androhung und Durchfüh-
rung der Abschiebung in den Herkunftsstaat, wenn sich sein
gesetzlicher Vertreter nicht im Bundesgebiet aufhält oder dessen
Aufenthaltsort im Bundesgebiet unbekannt ist.

(3) Bei der Anwendung dieses Gesetzes sind die Vorschrif-
ten des Bürgerlichen Gesetzbuchs dafür maßgebend, ob ein
Ausländer als minderjährig oder volljährig anzusehen ist. Die
Geschäftsfähigkeit und die sonstige rechtliche Handlungsfähig-
keit eines nach dem Recht seines Heimatstaates volljährigen
Ausländers bleiben davon unberührt.

(4) Die gesetzlichen Vertreter eines Ausländers, der das 16.
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, und sonstige Personen, die
an Stelle der gesetzlichen Vertreter den Ausländer im Bundes-
gebiet betreuen, sind verpflichtet, für den Ausländer die erfor-
derlichen Anträge auf Erteilung und Verlängerung des Aufent-
haltstitels und auf Erteilung und Verlängerung des Passes, des
Passersatzes und des Ausweisersatzes zu stellen.

§ 81

Beantragung des Aufenthaltstitels

(1) Die Erteilung eines Aufenthaltstitels erfolgt nur auf
Antrag, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

(2) Ein Aufenthaltstitel, der nach Maßgabe der Rechtsver-
ordnung nach § 99 Abs. 1 Nr. 2 nach der Einreise eingeholt
werden kann, ist unverzüglich nach der Einreise oder innerhalb
der in der Rechtsverordnung bestimmten Frist zu beantragen.
Für ein im Bundesgebiet geborenes Kind, dem nicht von Amts
wegen ein Aufenthaltstitel zu erteilen ist, ist der Antrag inner-
halb von sechs Monaten nach der Geburt zu stellen.

(3) Beantragt ein Ausländer, der sich rechtmäßig im Bun-
desgebiet aufhält, ohne einen Aufenthaltstitel zu besitzen, die
Erteilung eines Aufenthaltstitels, gilt sein Aufenthalt bis zur
Entscheidung der Ausländerbehörde als erlaubt. Wird der
Antrag verspätet gestellt, gilt ab dem Zeitpunkt der Antragstel-
lung bis zur Entscheidung der Ausländerbehörde die Abschie-
bung als ausgesetzt.

(4) Beantragt ein Ausländer die Verlängerung seines Auf-
enthaltstitels oder die Erteilung eines anderen Aufenthaltstitels,
gilt der bisherige Aufenthaltstitel vom Zeitpunkt seines Ablaufs
bis zur Entscheidung der Ausländerbehörde als fortbestehend.

(5) Dem Ausländer ist eine Bescheinigung über die Wirkung
seiner Antragstellung (Fiktionsbescheinigung) auszustellen.

§ 82

Mitwirkung des Ausländers

(1) Der Ausländer ist verpflichtet, seine Belange und für
ihn günstige Umstände, soweit sie nicht offenkundig oder be-
kannt sind, unter Angabe nachprüfbarer Umstände unverzüg-
lich geltend zu machen und die erforderlichen Nachweise über
seine persönlichen Verhältnisse, sonstige erforderliche Beschei-
nigungen und Erlaubnisse sowie sonstige erforderliche Nach-
weise, die er erbringen kann, unverzüglich beizubringen. Die
Ausländerbehörde kann ihm dafür eine angemessene Frist set-
zen. Nach Ablauf der Frist geltend gemachte Umstände und
beigebrachte Nachweise können unberücksichtigt bleiben.

(2) Absatz 1 findet im Widerspruchsverfahren entsprechende
Anwendung.

(3) Der Ausländer soll auf seine Pflichten nach Absatz 1
sowie seine wesentlichen Rechte und Pflichten nach diesem
Gesetz, insbesondere die Verpflichtungen aus den §§ 44a, 48,
49 und 81 und die Möglichkeit der Antragstellung nach § 11
Abs. 1 Satz 3 hingewiesen werden. Im Falle der Fristsetzung
ist er auf die Folgen der Fristversäumung hinzuweisen.

(4) Soweit es zur Vorbereitung und Durchführung von
Maßnahmen nach diesem Gesetz und nach ausländerrechtlichen
Bestimmungen in anderen Gesetzen erforderlich ist, kann an-
geordnet werden, dass ein Ausländer bei derzuständigen Be-
hörde sowie den Vertretungen des Staates, dessen Staatsange-
hörigkeit er vermutlich besitzt, persönlich erscheint sowie eine
ärztliche Untersuchung zur Feststellung der Reisefähigkeit
durchgeführt wird. Kommt der Ausländer einer Anordnung nach
Satz 1 nicht nach, kann sie zwangsweise durchgesetzt werden.
§ 40 Abs. 1 und 2, die §§ 41, 42 Abs. 1 Satz 1 und 3 des Bun-
desgrenzschutzgesetzes finden entsprechende Anwendung.

§ 83

Beschränkung der Anfechtbarkeit

Die Versagung eines Visums zu touristischen Zwecken
sowie eines Visums und eines Passersatzes an der Grenze sind
unanfechtbar. Der Ausländer wird bei der Versagung eines
Visums und eines Passersatzes an der Grenze auf die Möglich-
keit einer Antragstellung bei der zuständigen Auslandsvertre-
tung hingewiesen.
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§ 84

Wirkungen von Widerspruch und Klage

(1) Widerspruch und Klage gegen
1. die Ablehnung eines Antrages auf Erteilung oder Ver-

längerung des Aufenthaltstitels,
2. die Auflage nach § 61 Abs. 1, in einer Ausreiseeinrich-

tung Wohnung zu nehmen und
3. die Änderung oder Aufhebung einer Nebenbestimmung,

die die Ausübung einer Beschäftigung betrifft,
haben keine aufschiebende Wirkung.

(2) Widerspruch und Klage lassen unbeschadet ihrer auf-
schiebenden Wirkung die Wirksamkeit der Ausweisung und
eines sonstigen Verwaltungsaktes, der die Rechtmäßigkeit des
Aufenthalts beendet, unberührt. Für Zwecke der Aufnahme oder
Ausübung einer Erwerbstä tigkeit gilt der Aufenthaltstitel als
fortbestehend, solange die Frist zur Erhebung des Widerspruchs
oder der Klage noch nicht abgelaufen ist, während eines ge-
richtlichen Verfahrens über einen zulässigen Antrag auf An-
ordnung oder Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung
oder solange der eingelegte Rechtsbehelf aufschiebende Wir-
kung hat. Eine Unterbrechung der Rechtmäßigkeit des Aufent-
halts tritt nicht ein, wenn der Verwaltungsakt durch eine be-
hördliche oder unanfechtbare gerichtliche Entscheidung
aufgehoben wird.

§ 85

Berechnung von Aufenthaltszeiten

Unterbrechungen der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts bis
zu einem Jahr können außer Betracht bleiben.

Abschnitt 4

Datenübermittlung und Datenschutz

§ 86

Erhebung personenbezogener Daten

Die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behör-
den dürfen zum Zweck der Ausführung dieses Gesetzes und
ausländerrechtlicher Bestimmungen in anderen Gesetzen per-
sonenbezogene Daten erheben, soweit dies zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben nach diesem Gesetz und nach ausländerrechtli-
chen Bestimmungen in anderen Gesetzen erforderlich ist. Daten
im Sinne von § 3 Abs. 9 des Bundesdatenschutzgesetzes so-
wie entsprechender Vorschriften der Datenschutzgesetze der
Länder dürfen erhoben werden, soweit dies im Einzelfall zur
Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

§ 87

Übermittlungen an Ausländerbehörden

(1) Öffentliche Stellen haben ihnen bekannt gewordene
Umstände den in § 86 Satz 1 genannten Stellen auf Ersuchen
mitzuteilen, soweit dies für die dort genannten Zwecke erfor-
derlich ist.

(2) Öffentliche Stellen haben unverzüglich die zuständige
Ausländerbehörde zu unterrichten, wenn sie Kenntnis erlangen
von

1. dem Aufenthalt eines Ausländers, der keinen erforder-
lichen Aufenthaltstitel besitzt und dessen Abschiebung
nicht ausgesetzt ist,

2. dem Verstoß gegen eine räumliche Beschränkung oder
3. einem sonstigen Ausweisungsgrund;

in den Fällen der Nummern 1 und 2 und sonstiger nach die-
sem Gesetz strafbarer Handlungen kann statt der Ausländer-

behörde die zuständige Polizeibehörde unterrichtet werden,
wenn eine der in § 71 Abs. 5 bezeichneten Maßnahmen in
Betracht kommt; die Polizeibehörde unterrichtet unverzüglich
die Ausländerbehörde.

(3) Die Beauftragte der Bundesregierung für M igration,
Flüchtlinge und Integration ist nach den Absätzen 1 und 2 zu
Mitteilungen über einen diesem Personenkreis angehörenden
Ausländer nur verpflichtet, soweit dadurch die Erfüllung der
eigenen Aufgaben nicht gefährdet wird. Die Landesregierun-
gen können durch Rechtsverordnung bestimmen, dass Auslän-
derbeauftragte des Landes und Ausländerbeauftragte von Ge-
meinden nach den Absätzen 1 und 2 zu Mitteilungen über einen
Ausländer, der sich rechtmäßig in dem Land oder der Gemeinde
aufhält oder der sich bis zum Erlass eines die Rechtmäßigkeit
des Aufenthalts beendenden Verwaltungsaktes rechtmäßig dort
aufgehalten hat, nur nach Maßgabe des Satzes 1 verpflichtet
sind.

(4) Die für die Einleitung und Durchführung eines Strafo-
der eines Bußgeldverfahrens zuständigen Stellen haben die
zuständige Ausländerbehörde unverzüglich über die Einleitung
des Verfahrens sowie die Verfahrenserledigungen bei der
Staatsanwaltschaft, bei Gericht oder bei der für die Verfolgung
und Ahndung der Ordnungswidrigkeit zuständigen Verwal-
tungsbehörde unter Angabe der gesetzlichen Vorschriften zu
unterrichten. Satz 1 gilt entsprechend für die Einleitung eines
Auslieferungsverfahrens gegen einen Ausländer. Satz 1 gilt
nicht für Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit, die nur
mit einer Geldbuße bis zu eintausend Euro geahndet werden
kann. Die Zeugenschutzdienststelle unterrichtet die zuständi-
ge Ausländerbehörde unverzüglich über Beginn und Ende des
Zeugenschutzes für einen Ausländer.

§ 88

Übermittlungen bei besonderen
gesetzlichen Verwendungsregelungen

(1) Eine Übermittlung personenbezogener Daten und sons-
tiger Angaben nach § 87 unterbleibt, soweit besondere gesetz-
liche Verwendungsregelungen entgegenstehen.

(2) Personenbezogene Daten, die von einem Arzt oder an-
deren in § 203 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 bis 6 und Abs. 3 des Straf-
gesetzbuches genannten Personen einer öffentlichen Stelle
zugänglich gemacht worden sind, dürfen von dieser übermit-
telt werden,

1. wenn der Ausländer die öffentliche Gesundheit gefähr-
det und besondere Schutzmaßnahmen zum Ausschluss
der Gefährdung nicht möglich sind oder von dem Aus-
länder nicht eingehalten werden oder

2. soweit die Daten für die Feststellung erforderlich sind,
ob die in § 55 Abs. 2 Nr. 4 bezeichneten Voraussetzun-
gen vorliegen.

(3) Personenbezogene Daten, die nach § 30 der Abgaben-
ordnung dem Steuergeheimnis unterliegen, dürfen übermittelt
werden, wenn der Ausländer gegen eine Vorschrift des Steu-
errechts einschließlich des Zollrechts und des Monopolrechts
oder des Außenwirtschaftsrechts oder gegen Einfuhr, Ausfuhr,
Durchfuhr oder Verbringungsverbote oder beschränkungen
verstoßen hat und wegen dieses Verstoßes ein strafrechtliches
Ermittlungsverfahren eingeleitet oder eine Geldbuße von
mindestens fünfhundert Euro verhängt worden ist. In den Fäl-
len des Satzes 1 dürfen auch die mit der polizeilichen Kontrolle
des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden
unterrichtet werden, wenn ein Ausreiseverbot nach § 46 Abs.
2 erlassen werden soll.

(4) Auf die Übermittlung durch die mit der Ausführung
dieses Gesetzes betrauten Behörden und durch nichtöffentli-
che Stellen finden die Absätze 1 bis 3 entsprechende Anwen-
dung.
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§ 89

Verfahren bei identitätssichernden und feststellenden
Maßnahmen

(1) Das Bundeskriminalamt leistet Amtshilfe bei der Aus-
wertung der nach § 49 gewonnenen Unterlagen. Die nach § 49
Abs. 2 bis 3 gewonnenen Unterlagen werden getrennt von
anderen erkennungsdienstlichen Unterlagen aufbewahrt. Die
Sprachaufzeichnungen nach § 49 Abs. 5 werden bei der auf-
zeichnenden Behörde aufbewahrt.

(2) Die Nutzung der nach § 49 gewonnenen Unterlagen ist
auch zulässig zur Feststellung der Identität oder der Zuordnung
von Beweismitteln im Rahmen der Strafverfolgung und der
polizeilichen Gefahrenabwehr. Sie dürfen, soweit und solan-
ge es erforderlich ist, den für diese Maßnahmen zuständigen
Behörden überlassen werden.

(3) Die nach § 49 Abs. 2, 3 oder 5 gewonnenen Unterla-
gen sind von allen Behörden, die sie aufbewahren, zu vernich-
ten, wenn

1. dem Ausländer ein gültiger Pass oder Passersatz aus-
gestellt und von der Ausländerbehörde ein Aufenthalts-
titel erteilt worden ist,

2. seit der letzten Ausreise oder versuchten unerlaubten
Einreise zehn Jahre vergangen sind,

3. in den Fällen des § 49 Abs. 3 Nr. 3 und 4 seit der Zu-
rückweisung oder Zurückschiebung drei Jahre vergan-
gen sind oder

4. im Falle des § 49 Abs. 3 Nr. 5 seit der Beantragung des
Visums sowie im Falle des § 49 Abs. 5 seit der Sprach-
aufzeichnung zehn Jahre vergangen sind.

(4) Absatz 3 gilt nicht, soweit und solange die Unterlagen
im Rahmen eines Strafverfahrens oder zur Abwehr einer Ge-
fahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung benötigt wer-
den. Über die Vernichtung ist eine Niederschrift anzufertigen.

§ 90

Übermittlungen durch Ausländerbehörden

(1) Ergeben sich im Einzelfall konkrete Anhaltspunkte für
1. eine Beschäftigung oder Tätigkeit von Ausländern ohne

erforderlichen Aufenthaltstitel nach § 4,
2. Verstöße gegen die Mitwirkungspflicht nach § 60 Abs.

1 Satz 1 Nr. 2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch ge-
genüber einer Dienststelle der Bundesagentur für Ar-
beit, einem Träger der gesetzlichen Kranken, Pflege,
Unfall oder Rentenversicherung oder einem Träger der
Sozialhilfe oder gegen die Meldepflicht nach § 8a des
Asylbewerberleistungsgesetzes,

3. die in § 308 Abs. 3 Nr.1 bis 4 des Dritten Buches So-
zialgesetzbuch bezeichneten Verstöße,

unterrichten die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten
Behörden die für die Verfolgung und Ahndung der Verstöße
nach den Nummern 1 bis 3 zuständigen Behörden, die Träger
der Sozialhilfe sowie die nach § 10 des Asylbewerberleistungs-
gesetzes zuständigen Behörden.

(2) Bei der Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen
dieses Gesetz arbeiten die mit der Ausführung dieses Geset-
zes betrauten Behörden insbesondere mit den anderen in § 304
Abs. 2 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch genannten Behör-
den zusammen.

(3) Die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Be-
hörden teilen Umstände und Maßnahmen nach diesem Gesetz,
deren Kenntnis für Leistungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz erforderlich ist, sowie die ihnen mitgeteilten
Erteilungen von Zustimmungen zur Aufnahme einer Beschäf-
tigung an Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz und Angaben über das Erlöschen, den Widerruf
oder die Rücknahme von erteilten Zustimmungen zur Aufnahme

einer Beschäftigung den nach § 10 des Asylbewerberleistungs-
gesetzes zuständigen Behörden mit.

§ 91

Speicherung und Löschung personenbezogener Daten

(1) Die Daten über die Ausweisung und die Abschiebung
sind zehn Jahre nach dem Ablauf der in § 11 Abs. 1 Satz 3
bezeichneten Frist zu löschen. Sie sind vor diesem Zeitpunkt
zu löschen, soweit sie Erkenntnisse enthalten, die nach ande-
ren gesetzlichen Bestimmungen nicht mehr gegen den Auslän-
der verwertet werden dürfen.

(2) Mitteilungen nach § 87 Abs. 1, die für eine anstehende
ausländerrechtliche Entscheidung unerheblich sind und voraus-
sichtlich auch für eine spätere ausländerrechtliche Entscheidung
nicht erheblich werden können, sind unverzüglich zu vernichten.

(3) § 20 Abs. 5 des Bundesdatenschutzgesetzes sowie ent-
sprechende Vorschriften in den Datenschutzgesetzen der Län-
derfinden keine Anwendung.

§ 91a

Register zum vorübergehenden Schutz

(1) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge führt ein
Register über die Ausländer nach § 24 Abs. 1, die ein Visum
oder eine Aufenthaltserlaubnis beantragt haben, und über de-
ren Familienangehörige im Sinne des Artikels 15 Abs. 1 der
Richtlinie 2001155/EG zum Zweck der Aufenthaltsgewährung,
der Verteilung der aufgenommenen Ausländer im Bundesge-
biet, der Wohnsitzverlegung aufgenommener Ausländer in
andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der Familien-
zusammenführung und der Förderung derfreiwilligen Rückkehr.

(2) Folgende Daten werden in dem Register gespeichert
1. zum Ausländer

a) die Personalien (Familienname, Geburtsname, Vor-
name, Geburtsdatum und Geburtsort, Geschlecht,
Staatsangehörigkeiten, letzter Wohnort im Her-
kunftsland, Herkunftsregion sowie freiwillig ge-
machte Angaben zur Religionszugehörigkeit),

b) Angaben zum Beruf und zur beruflichen Ausbildung,
c) das Eingangsdatum seines Antrages auf Erteilung ei-

nes Visums oder einer Aufenthaltserlaubnis, die für
die Bearbeitung seines Antrages zuständige Stelle
und Angaben zur Entscheidung über den Antrag
oderden Stand des Verfahrens,

d) Angaben zu seinen Identitäts und Reisedokumenten
(Art, Nummer, ausstellende Stelle, Ausstellungsda-
tum und Gültigkeitsdauer),

e) die AZR-Nummer und die Vsadatei-Nummer,
f) Zielland und Zeitpunkt der Ausreise,

2. die Personalien nach Nummer1 Buchstabe a mit Aus-
nahme der freiwillig gemachten Angaben zur Religi-
onszugehörigkeit der Familienangehörigen des Auslän-
ders nach Absatz 1,

3. Angaben zu Dokumenten zum Nachweis der Ehe, der
Lebenspartnerschaft oder der Verwandtschaft.

(3) Die Ausländerbehörden und die Auslandsvertretungen
sind verpflichtet, die in Absatz 2 bezeichneten Daten unver-
züglich an die Registerbehörde zu übermitteln, wenn

1. eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Abs. 1 oder
2. ein Visum zur Inanspruchnahme vorübergehenden

Schutzes im Bundesgebiet
beantragt wurden.

(4) Die §§ 8 und 9 des AZR-Gesetzes gelten entsprechend.
(5) Die Daten dürfen auf Ersuchen an die Ausländerbehör-

den, Auslandsvertretungen und andere Organisationseinheiten
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge einschließlich
der dort eingerichteten nationalen Kontaktstelle nach Artikel
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27 Abs. 1 der Richtlinie 2001155/EG zum Zweck der Erfül-
lung ihrer ausländerund asylrechtlichen Aufgaben im Zusam-
menhang mit der Aufenthaltsgewährung, der Verteilung
der aufgenommenen Ausländer im Bundesgebiet, der Wohn-
sitzverlegung aufgenommener Ausländer in andere Mitglied-
staaten der Europäischen Union, der Familienzusammenfüh-
rung und der Förderung der freiwilligen Rückkehr übermittelt
werden.

(6) Die Registerbehörde hat über Datenübermittlungen nach
Absatz 5 Aufzeichnungen zu fertigen. § 13 des AZRGesetzes
gilt entspnhend.

(7) Die Datenübermittlungen nach den Absätzen 3 und 5
erfolgen schriftlich, in elektronischer Form oder im automati-
sierten Verfahren. § 22 Abs. 2 bis 4 des AZRGesetzes gilt
entspnhend.

(8) Die Daten sind spätestens zwei Jahre nach Beendigung
des vorübergehenden Schutzes des Ausländers zu löschen. Für
die Auskunft an den Betroffenen und die Sperrung der Daten
gelten § 34 Abs. 1 und 2 und § 37 des AZRGesetzes entspre-
chend.

§91b

Datenübermittlung durch das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge als nationale Kontaktstelle

Das BundesamtfürMigration und Flüchtlinge als nationa-
le Kontaktstelle nach Artikel 27 Abs. 1 der Richtlinie 2001155/
EG darf die Daten des Registers nach § 91 a zum Zweck
der Verlegung des Wohnsitzes aufgenommener Ausländer
in andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder
zur Familienzusammenführung an folgende Stellen übermit-
teln:

1. nationale Kontaktstellen anderer Mitgliedstaaten der
Europäischen Union,

2. Organe und Einrichtungen der Europäischen Gemein-
schaften,

3. sonstige ausländische oder über und zwischenstaatliche
Stellen, wenn bei diesen Stellen ein angemessenes Datenschutz-
niveau nach Maßgabe des § 4b Abs. 3 des Bundesdatenschutz-
gesetzes gewährleistet ist.

KAPITEL 8

Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration

§ 92

Amt der Beauftragten

(1) Die Bundesregierung bestellt eine Beauftragte oder
einen Beauftragten für Migration, Flüchtlinge und Integra-
tion.

(2) Das Amt der Beauftragten wird beim Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend eingerichtet und
kann von einem Mitglied des Deutschen Bundestages beklei-
det werden. Ohne dass es einer Genehmigung (§ 5 Abs. 2 Satz
2 des Bundesministergesetzes, § 7 des Gesetzes über die Rechts-
verhältnisse der Parlamentarischen Staatssekretäre) bedarf, kann
die Beauftragte zugleich ein Amt nach dem Gesetz über die
Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen Staatssekretäre inne-
haben. Die Amtsführung der Beauftragten bleibt in diesem Falle
von der Rechtsstellung nach dem Gesetz über die Rechtsver-
hältnisse der Parlamentarischen Staatssekretäre unberührt.

(3) Die für die Erfüllung der Aufgaben notwendige Perso-
nal und Sachausstattung ist zur Verfügung zu stellen. Der
Ansatz ist im Einzelplan 17 des Bundesministeriums für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend in einem eigenen Kapitel
auszuweisen.

(4) Das Amt endet, außer im Falle der Entlassung, mit dem
Zusammentreten eines neuen Bundestages.

§ 93

Aufgaben

Die Beauftragte hat die Aufgaben,
1. die Integration der dauerhaft im Bundesgebiet ansäs-

sigen M igranten zu fördern und insbesondere die Bun-
desmgierung bei der Weiterentwicklung ihrer Integra-
tionspolitik auch im Hinblick auf arbeitsmarktund
sozialpolitische Aspekte zu unterstützen sowie für die
Weiterentwicklung der Integrationspolitik auch im eu-
ropäischen Rahmen Anregungen zu geben;

2. die Voraussetzungen für ein möglichst spannungsfrei-
es Zusammenleben zwischen Ausländern und Deutschen
sowie unterschiedlichen Gruppen von Ausländern wei-
terzuentwickeln, Verständnis füreinander zu fördern und
Fremdenfeindlichkeit entgegenzuwirken;

3. nicht gerechtfertigten ngleichbehandlungen, soweit sie
Ausländer betreffen, entgegenzuwirken;

4. den Belangen der im Bundesgebiet befindlichen Aus-
länder zu einer angemessenen Berücksichtigung zu ver-
helfen;

5. über die gesetzlichen Möglichkeiten der Einbürgerung
zu informieren;

6. auf die Wahrung der Freizügigkeitsrechte der im Bun-
desgebiet lebenden Unionsbürger zu achten und zu
deren weiterer Ausgestaltung Vorschläge zu machen;

7. Initiativen zur Integration der dauerhaft im Bundesge-
biet ansässigen Migranten auch bei den Ländern und
kommunalen Gebietskörperschaften sowie bei den ge-
sellschaftlichen Gruppen anzuregen und zu unterstüt-
zen;

8. die Zuwanderung ins Bundesgebiet und in die Europä-
ische Union sowie die Entwicklung der Zuwanderung
in anderen Staaten zu beobachten;

9. in den Aufgabenbereichen der Nummern 1 bis 8 mit den
Stellen der Gemeinden, der Länder, anderer Mit glied-
staaten der Europäischen Union und der Europäischen
Union selbst, die gleiche oderähnliche Aufgaben haben
wie die Beauftragte, zusammenzuarbeiten;

10. die Öffentlichkeit zu den in den Nummern 1 bis 9 ge-
nannten Aufgabenbereichen zu informieren.

§ 94

Amtsbefugnisse

(1) Die Beauftragte wird bei Rechtsetzungsvorhaben der
Bundesregierung oder einzelner Bundesministerien sowie bei
sonstigen Angelegenheiten, die ihren Aufgabenbereich betref-
fen, möglichst frühzeitig beteiligt. Sie kann der Bundesmgie-
rung Vorschläge machen und Stellungnahmen zuleiten. Die
Bundesministerien unterstützen die Beauftragte bei der Erfül-
lung ihrer Aufgaben.

(2) Die Beauftragte erstattet dem Deutschen Bundestag
mindestens alle zwei Jahre einen Bericht über die Lage der
Ausländer in Deutschland.

(3) Liegen der Beauftragten hinreichende Anhaltspunkte vor,
dass öffentliche Stellen des Bundes Verstöße im Sinne des §
93 Nr. 3 begehen oder sonst die gesetzlichen Rechte von Aus-
ländern nicht wahren, so kann sie eine Stellungnahme anfor-
dern. Sie kann diese Stellungnahme mit einer eigenen Bewer-
tung versehen und der öffentlichen und deren vorgesetzter Stelle
zuleiten. Die öffentlichen Stellen des Bundes sind verpflich-
tet, Auskunft zu erteilen und Fragen zu beantworten. Personen-
bezogene Daten übermitteln die öffentlichen Stellen nur, wenn
sich der Betroffene selbst mit der Bitte, in seiner Sache gegen-
über der öffentlichen Stelle tätig zu werden, an die Beauftragte
gewandt hat oder die Einwilligung des Ausländers anderwei-
tig nachgewiesen ist.
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KAPITEL 9

Straf und Bußgeldvorschriften

§ 95

Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
wird bestraft, wer

1. entgegen § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 48 Abs. 2 sich
im Bundesgebiet aufhält,

2. ohne erforderlichen Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 1
Satz 1 sich im Bundesgebiet aufhält, vollziehbar ausrei-
sepflichtig ist und dessen Abschiebung nicht ausgesetzt
ist,

3. entgegen § 14 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 in das Bundesge-
biet einreist,

4. einervollziehbaren Anordnung nach § 46 Abs. 2 Satz
1 oder 2 oder § 47 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 2
zuwiderhandelt,

5. entgegen § 49 Abs. 1 eine Angabe nicht, nicht richtig
oder nicht vollständig macht, sofern die Tat nicht in Ab-
satz 2 Nr. 2 mit Strafe bedroht ist,

6. entgegen § 49 Abs. 8 eine dort genannte Maßnahme
nicht duldet,

6a. entgegen § 54a wiederholt einer Meldepflicht nicht
nachkommt, wiederholt gegen räumliche Beschränkun-
gen des Aufenthalts oder sonstige Auflagen verstößt
oder trotz wiederholten Hinweises auf die rechtlichen
Folgen einer Weigerung der Verpflichtung zur Wohn-
sitznahme nicht nachkommt oder entgegen § 54a Abs.
4 bestimmte Kommunikationsmittel nutzt,

7. wiederholt einer räumlichen Beschränkung nach § 61
Abs. 1 zuwiderhandelt oder

8. im Bundesgebiet einer überwiegend aus Ausländern be-
stehenden Vereinigung oder Gruppe angehört, deren Be-
stehen, Zielsetzung oder Tätigkeit vor den Behörden
geheim gehalten wird, um ihr Verbot abzuwenden.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe
wird bestraft, wer

1. entgegen § 11 Abs.1 Satz 1
a) in das Bundesgebiet einreist oder
b) sich darin aufhält oder

2. unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder be-
nutzt, um für sich oder einen anderen einen Aufenthalts-
titel zu beschaffen oder einen so beschafften Aufent-
haltstitel wissentlich zur Täuschung im Rechtsverkehr
gebraucht.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 und des Absatzes 2
Nr. 1 Buchstabe a ist der Versuch strafbar.

(4) Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach Absatz 2
Nr. 2 bezieht, können eingezogen werden.

(5) Artikel 31 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstel-
lung der Flüchtlinge bleibt unberührt.

§ 96

Einschleusen von Ausländern

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe
wird bestraft, wer einen anderen zu einer der in § 95 Abs. 1
Nr. 1, 2 oder 3 oder Abs. 2 bezeichneten Handlungen anstif-
tet oder ihm dazu Hilfe leistet und

1. dafür einen Vermögensvorteil erhält odersich verspre-
chen lässt oder

2. wiederholt oder zu Gunsten von mehreren Ausländern
handelt.

(2) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren
wird bestraft, wer in den Fällen des Absatzes 1

1. gewerbsmäßig handelt,

2. als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Be-
gehung solcher Taten verbunden hat, handelt,

3. eine Schusswaffe bei sich führt, wenn sich die Tat auf
eine Handlung nach § 95 Abs. 1 Nr. 3 oder Abs. 2 Nr.
1 Buchstabe a bezieht,

4. eine andere Waffe bei sich führt, um diese bei der Tat
zu verwenden, wenn sich die Tat auf eine Handlung
nach § 95 Abs. 1 Nr. 3 oder Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a
bezieht, oder

5. den Geschleusten einer das Leben gefährdenden, un-
menschlichen oderemiedrigenden Behandlung oder der
Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung aussetzt.

(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Absatz 1 Nr. 1, Absatz 2 Nr.1 und Absatz 3 sind auf

Zuwiderhandlungen gegen Rechtsvorschriften über die Einreise
und den Aufenthalt von Ausländern in das europäische Hoheits-
gebiet einer der Vertragsstaaten des Schengener Durchführungs-
übereinkommens anzuwenden, wenn

1. sie den in § 95 Abs. 1 Nr. 2 oder 3 oder Abs. 2 Nr. 1
bezeichneten Handlungen entsprechen und

2. der Täter einen Ausländer unterstützt, der nicht die
Staatsangehörigkeit eines M itgliedstaates der Europä-
ischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
besitzt.

(5) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1, auch in Verbindung
mit Absatz 4, und des Absatzes 2 Nr. 2 bis 5 ist § 73d des
Strafgesetzbuches anzuwenden.

§ 97

Einschleusen mit Todesfolge;
gewerbs und bandenmäßiges Einschleusen

(1) Mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren wird bestraft,
wer in den Fällen des § 96 Abs. 1, auch in Verbindung mit §
96 Abs. 4, den Tod des Geschleusten verursacht

(2) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren
wird bestraft, wer in den Fällen des § 96 Abs. 1, auch in Ver-
bindung mit § 96 Abs. 4, als Mitglied einer Bande, die sich
zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat, ge-
werbsmäßig handelt.

(3) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist die Stra-
fe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in min-
der schweren Fällen des Absatzes 2 Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu zehn Jahren.

(4) § 73d des Strafgesetzbuches ist anzuwenden.

§ 98

Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer eine in § 95 Abs. 1 Nr. 1
oder 2 oder Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b bezeichnete Handlung
fahrlässig begeht.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer
1. entgegen § 4 Abs. 5 Satz 1 einen Nachweis nicht führt,
2. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 2 sich der polizeilichen Kon-

trolle des grenzüberschreitenden Verkehrs nicht unter-
zieht oder

3. entgegen § 48 Abs. 1 oder 3 Satz 1 eine dort genannte
Urkunde oder Unterlage nicht oder nicht rechtzeitig vor-
legt, nicht oder nicht rechtzeitig aushändigt oder nicht
oder nicht rechtzeitig überlässt.

(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig

1. einer vollziehbaren Auflage nach § 12 Abs. 2 Satz 2
oder Abs. 4 oder einer räumlichen Beschränkung nach
§ 61 Abs. 1 Satz 1 zuwiderhandelt,

2. entgegen § 13 Abs. 1 außerhalb einer zugelassenen
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Grenzübergangsstelle oder außerhalb der festgesetzten
Verkehrsstunden einreist oder ausreist oder einen Pass
oder Passersatz nicht mitführt,

3. einer vollziehbaren Anordnung nach § 46 Abs. 1 oder
§ 61 Abs. 1 Satz 2 zuwiderhandelt,

4. entgegen § 80 Abs. 4 einen der dort genannten Anträ-
ge nicht stellt oder

5. einer Rechtsverordnung nach § 99 Abs. 1 Nr. 7 oder
10 zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tat-
bestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.

(4) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 und des Absatzes 3
Nr. 2 kann der Versuch der Ordnungswidrigkeit geahndet
werden.

(5) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absat-
zes 2 Nr. 2 mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro, in den
Fällen der Absätze 1 und 2 Nr. 1 und 3 und des Absatzes 3
Nr. 2 mit einer Geldbuße bis zu dreitausend Euro und in den
übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu tausend Euro geahndet
werden.

(6) Artikel 31 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstel-
lung der Flüchtlinge bleibt unberührt.

KAPITEL 10

Verordnungsermächtigungen;
Übergangs und Schlussvorschriften

§ 99

Verordnungsermächtigung

(1) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt,
durch Rechtsvenmdnung mit Zustimmung des Bundesrates

1. zur Erleichterung des Aufenthalts von Ausländern Be-
freiungen vom Erfordernis des Aufenthaltstitels vorzu-
sehen, das Verfahren für die Erteilung von Befreiun-
gen und die Fortgeltung und weitere Erteilung von
Aufenthaltstiteln nach diesem Gesetz bei Eintritt eines
Befreiungsgrundes zu regeln sowie zur Steuerung der
Erwerbstätigkeit von Ausländern im Bundesgebiet
Befreiungen einzuschränken,

2. zu bestimmen, dass der Aufenthaltstitel vor der Einreise
bei der Ausländerbehörde oder nach der Einreise ein-
geholt werden kann,

3. zu bestimmen, in welchen Fällen die Erteilung eines
Visums der Zustimmung der Ausländerbehörde bedarf,
um die Mitwirkung anderer beteiligter Behörden zu
sichern,

4. Ausländer, die im Zusammenhang mit der Hilfeleistung
in Rettungs und Katastrophenfällen einreisen, von der
Passpflicht zu befreien,

5. andere amtliche deutsche Ausweise als Passersatz ein-
zuführen oder zuzulassen,

6. amtliche Ausweise, die nicht von deutschen Behörden
ausgestellt worden sind, allgemein als Passersatz zuzu-
lassen,

7. zu bestimmen, dass zur Wahrung von Interessen der
Bundesrepublik Deutschland Ausländer, die vom Erfor-
dernis des Aufenthaltstitels befreit sind und Ausländer,
die mit einem Visum einreisen, bei oder nach der Ein-
reise der Ausländerbehörde oder einer sonstigen Behör-
de den Aufenthalt anzuzeigen haben,

8. zur Ermöglichung oder Erleichterung des Reiseverkehrs
zu bestimmen, dass Ausländern die bereits bestehen-
de Berechtigung zur Rückkehr in das Bundesgebiet in
einem Passersatz bescheinigt werden kann,

9. zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen ein Aus-
weisersatz ausgestellt werden kann und wie lange er gül-
tig ist,

10. die ausweisrechtlichen Pflichten von Ausländern, die

sich im Bundesgebiet aufhalten, zu regeln hinsichtlich
der Ausstellung und Verlängerung, des Verlustes und
des Wiederauffindens sowie der Vorlage und der Ab-
gabe eines Passes, Passersatzes und Ausweisersatzes
sowie der Eintragungen über die Einreise, die Ausrei-
se, das Antreffen im Bundesgebiet und über Entschei-
dungen der zuständigen Behörden in solchen Papieren,

11. Näheres zum Register nach § 91a sowie zu den Vor-
aussetzungen und dem Verfahren der Datenübermittlung
zu bestimmen,

12. zu bestimmen, wie der Wohnsitz von Ausländern, de-
nen vorübergehend Schutz gemäß § 24 Abs. 1 gewährt
worden ist, in einen anderen Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union verlegt werden kann,

13. die Muster und Ausstellungsmodalitäten für die bei der
Ausführung dieses Gesetzes zu verwendenden Vordru-
cke sowie die Aufnahme und die Einbringung von
Merkmalen in verschlüsselter Form nach § 78 Abs. 3
nach Maßgabe der gemeinschaftsrechtlichen Regelun-
gen und nach § 78 Abs. 6 und 7 festzulegen,

14. zu bestimmen, dass die
a) Meldebehörden,
b) Staatsangehörigkeitsbehörden,
c) Pass und Personalausweisbehörden,
d) Sozial und Jugendämter,
e) Justiz, Polizei und Ordnungsbehörden,
f) Bundesagenturfür Arbeit,
g) Finanz und Hauptzollämter,
h) Gewerbebehörden und
i) Auslandsvertretungen

ohne Ersuchen den Ausländerbehörden personenbezogene
Daten von Ausländern, Amtshandlungen und sonstige Maßnah-
men gegenüber Ausländern und sonstige Erkenntnisse über
Ausländer mitzuteilen haben, soweit diese Angaben zur Erfül-
lung der Aufgaben der Ausländerbehörden nach diesem Gesetz
und nach ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen Ge-
setzen erforderlich sind; die Rechtsverordnung bestimmt Art
und Umfang der Daten, die Maßnahmen und die sonstigen Er-
kenntnisse, die zu übermitteln sind.

(2) Das Bundesministerium des Innern wird ferner ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesra-
tes zu bestimmen, dass

1. jede Ausländerbehörde eine Datei über Ausländer führt,
die sich in ihrem Bezirk aufhalten oder aufgehalten
haben, die bei ihr einen Antrag gestellt oder Einreise
und Aufenthalt angezeigt haben und für und gegen die
sie eine ausländerrechtliche Maßnahme oder Entschei-
dung getroffen hat,

2. die Auslandsvertretungen eine Datei über die erteilten
%Asa führen und

3. die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Be-
hörden eine sonstige zur Erfüllung ihrer Aufgaben er-
forderliche Datei führen.

Nach Satz 1 Nr. 1 und 2 werden erfasst die Personalien ein-
schließlich der Staatsangehörigkeit und der Anschrift des Aus-
länders, Angaben zum Pass, über ausländerrechtliche Maßnah-
men und über die Erfassung im Ausländerzentralregister sowie
über frühere Anschriften des Ausländers, die zuständige Aus-
länderbehörde und die Abgabe von Akten an eine andere Aus-
länderbehörde. Die Befugnis der Ausländerbehörden, weitere
personenbezogene Daten zu speichern, richtet sich nach den
datenschutrechtlichen Bestimmungen der Länder.

(3) Das Bundesministerium des Innern kann Rechtsverord-
nungen nach Absatz 1 Nr. 1 und 2, soweit es zur Erfüllung einer
zwischenstaatlichen Vereinbarung oder zur Wahrung öffentli-
cher Interessen erforderlich ist, ohne Zustimmung des Bundes-
rates erlassen und ändern. Eine Rechtsverordnung nach Satz
1 tritt spätestens drei Monate nach ihrem Inkrafttreten außer
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Kraft. Ihre Geltungsdauer kann durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates verlängert werden.

§ 100

Sprachliche Anpassung

Das Bundesministerium des Innern kann durch Rechtsver-
ordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die in diesem
Gesetz verwendeten Personenbezeichnungen, soweit dies ohne
Anderung des Regelungsinhalts möglich und sprachlich sach-
gerecht ist, durch geschlechtsneutrale oder durch maskuline und
feminine Personenbezeichnungen ersetzen und die dadurch
veranlassten sprachlichen Anpassungen vornehmen. Das Bun-
desministerium des Innern kann nach Erlass einer Verordnung
nach Satz 1 den Wortlaut dieses Gesetzes im Bundesgesetz-
blatt bekannt machen.

§ 101

Fortgeltung bisheriger Aufenthaltsrechte

(1) EIne vordem 1. Januar 2005 erteilte Aufenthaltsberech-
tigung oder unbefristete Aufenthaltserlaubnis gilt fort als
Niederlassungserlaubnis entsprechend dem ihrer Erteilung zu
Grunde liegenden Aufenthaltszweck und Sachverhalt. Eine un-
befristete Aufenthaltserlaubnis, die nach § 1 Abs. 3 des Ge-
setzes über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsak-
tionen aufgenommene Flüchtlinge vom 22. Juli 1980 (BGBl.
1 S. 1057) oder in entsprechender Anwendung des vorgenannten
Gesetzes erteilt worden ist, und eine anschließend erteilte Auf-
enthaltsberechtigung gelten fort als Niederlassungserlaubnis
nach § 23 Abs. 2.

(2) Die übrigen Aufenthaltsgenehmigungen gelten fort als
Aufenthaltserlaubnisse entsprechend dem ihrer Erteilung zu
Grunde liegenden Aufenthaltszweck und Sachvermalt.

§ 102

Fortgeltung ausländer
rechtlicher Maßnahmen und Anrechnung

(1) Die vor dem 1. Januar 2005 getroffenen sonstigen aus-
länderrechtlichen Maßnahmen, insbesondere zeitliche und räum-
liche Beschränkungen, Bedingungen und Auflagen, Verbote und
Beschränkungen der politischen Betätigung sowie Ausweisun-
gen, Abschiebungsandrohungen, Aussetzungen der Abschie-
bung und Abschiebungen einschließlich ihrer Rechtsfolgen und
der Befristung ihrer Wirkungen sowie begünstigende Maßnah-
men, die Anerkennung von Pässen und Passersatzpapieren und
Befreiungen von der Passpflicht, Entscheidungen über Kosten
und Gebühren, bleiben wirksam. Ebenso bleiben Maßnahmen
und Vereinbarungen im Zusammenhang mit Sicherheitsleistun-
gen wirksam, auch wenn sie sich ganz oderteilweise auf Zeit-
räume nach Inkrafttreten dieses Gesetzes beziehen. Entsprechen-
des gilt für die kraft Gesetzes eingetretenen Wirkungen der
Antragstellung nach § 69 des Ausländergesetzes.

(2) Auf die Frist für die Erteilung einer Niederlassungser-
laubnis nach § 26 Abs. 4 wird die Zeit des Besitzes einer
Aufenthaltsbefugnis oder einer Duldung vor dem 1. Januar 2005
angerechnet.

§ 103

Anwendung bisherigen Rechts

Für Personen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
gemäß § 1 des Gesetzes über Maßnahmen für im Rahmen
humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge vom 22.
Juli 1980 (BGBl. 1 S. 1057) die Rechtsstellung nach den Ar-
tikeln 2 bis 34 des Abkommens über die Rechtsstellung der
Flüchtlinge genießen, finden die §§ 2a und 2b des Gesetzes über

Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufge-
nommene Flüchtlinge in der bis zum 1. Januar 2005 geltenden
Fassung weiter Anwendung. In diesen Fällen gilt § 52 Abs. 1
Satz 1 Nr. 4 entsprechend.

§ 104

Übergangsregelungen

(1) Über vor dem 1. Januar 2005 gestellte Anträge auf Er-
teilung einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis oder einer
Aufenthaltsberechtigung ist nach dem bis zu diesem Zeitpunkt
geltenden Recht zu entscheiden. § 101 Abs. 1 gilt entsprechend.

(2) Bei Ausländern, die vor dem 1. Januar 2005 im Besitz
einer Aufenthaltserlaubnis oder Aufenthaltsbefugnis sind, ist
es bei der Entscheidung über die Erteilung einer Niederlassungs-
erlaubnis hinsichtlich der sprachlichen Kenntnisse nur erfor-
derlich, dass sie sich auf einfache Art in deutscher Sprache
mündlich verständigen können. § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und 8
findet keine Anwendung.

(3) Bei Ausländern, die sich vor dem 1. Januar 2005 recht-
mäßig in Deutschland aufhalten, gilt hinsichtlich der vor
diesem Zeitpunkt geborenen Kinderfür den Nachzug § 20
des Ausländergesetzes in der zuletzt gültigen Fassung, es sei
denn, das Aufenthaltsgesetz gewährt eine günstigere Rechts-
stellung.

(4) Dem volljährigen ledigen Kind eines Ausländers, bei
dem bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes unanfechtbar das
Vorliegen der Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 des Auslän-
dergesetzes festgestellt wurde, wird in entsprechender Anwen-
dung des § 25 Abs. 2 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt, wenn
das Kind zum Zeitpunkt der Asylantragstellung des Aus-
länders minderjährig war und sich mindestens seit der Unan-
fechtbarkeit der Feststellung der Voraussetzungen des § 51
Abs. 1 des Ausländergesetzes im Bundesgebiet aufhält und
seine Integration zu erwarten ist. Die Erteilung der Aufenthalts-
erlaubnis kann versagt werden, wenn das Kind in den letzten
drei Jahren wegen einer vorsätzlichen Straftat zu einer Jugend
oder Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten oder einer
Geldstrafe von mindestens 180 Tagessätzen verurteilt worden
ist.

§ 105

Fortgeltung von Arbeitsgenehmigungen

(1) Eine vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilte Arbeits-
erlaubnis behält ihre Gültigkeit bis zum Ablauf ihrer Geltungs-
dauer. Wird ein Aufenthaltstitel nach diesem Gesetz erteilt, gilt
die Arbeitserlaubnis als Zustimmung der Bundesagentur für
Arbeit zur Aufnahme einer Beschäftigung. Die in der Arbeits-
erlaubnis enthaltenen Maßgaben sind in den Aufenthaltstitel zu
übernehmen.

(2) Eine vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilte Arbeits-
berechtigung gilt als uneingeschränkte Zustimmung der Bun-
desagentur für Arbeit zur Aufnahme einer Beschäftigung.

§ 106

Einschränkung von Grundrechten

(1) Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Ar-
tikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes) und der Freiheit der
Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes) werden nach
Maßgabe dieses Gesetzes eingeschränkt

(2) Das Verfahren bei Freiheitsentziehungen richtet sich
nach dem Gesetz über das gerichtliche Verfahren bei Freiheits-
entziehungen. Ist über die Fortdauer der Abschiebungshaft zu
entscheiden, so kann das Amtsgericht das Verfahren durch
unanfechtbaren Beschluss an das Gericht abgeben, in dessen
Bezirk die Abschiebungshaft vollzogen wird.
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§ 107

Stadtstaatenklausel

Die Senate der Länder Berlin, Bremen und Hamburg wer-
den ermächtigt, die Vorschriften dieses Gesetzes über die
Zuständigkeit von Behörden dem besonderen Verwaltungsauf-
bau ihrer Länder anzupassen.

ARTIKEL 2

Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit
von Unionsbürgern

(Freizügigkeitsgesetz/ EU  FreizügG/EU)

§ 1

Anwendungsbereich

Dieses Gesetz regelt die Einreise und den Aufenthalt von
Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen
Union (Unionsbürger) und ihrer Familienangehörigen.

§ 2

Recht auf Einreise und Aufenthalt

(1) Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Fami-
lienangehörigen haben das Recht auf Einreise und Aufenthalt
nach Maßgabe dieses Gesetzes.

(2) Gemeinschaftsrechtlich freizügigkeitsberechtigt sind:
1. Unionsbürger, die sich als Arbeitnehmer, zur Arbeits-

suche oder zur Berufsausbildung aufhalten wollen,
2. Unionsbürger, wenn sie zur Ausübung einer selbstän-

digen Erwerbstätigkeit berechtigt sind (niedergelasse-
ne selbständige Erwerbstätige),

3. Unionsbürger, die, ohne sich niederzulassen, als selb-
ständige Erwerbstätige Dienstleistungen im Sinne des
Artikels 50 des Vertrages zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft erbringen wollen (Erbringer von
Dienstleistungen), wenn sie zur Erbringung der Dienst-
leistung berechtigt sind,

4. Unionsbürger als Empfänger von Dienstleistungen,
5. Verbleibebenhtigte im Sinne der Verordnung (EWG)

Nr. 1251170 der Kommission vom 29. Juni 1970 über
das Recht der Arbeitnehmer, nach Beendigung einer Be-
schäftigung im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates zu
verbleiben (ABI. EG Nr. L 142 S. 24, 1975 Nr. L 324
S. 31) und der Richtlinie 751341EWG des Rates vom
17. Dezember 1974 über das Recht der Staatsangehö-
rigen eines Mitgliedstaates, nach Beendigung der Aus-
übung einer selbständigen Tätigkeit im Hoheitsgebiet
eines anderen Mitgliedstaates zu verbleiben (ABI. EG
1975 Nr. L 14 S.10),

6. nicht erwerbstätige Unionsbürger unter den Vorausset-
zungen des § 4,

7. Familienangehörige unter den Voraussetzungen der §§
3 und 4.

(3) Vorübergehende Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit
oder Unfalls lassen das Recht nach § 2 Abs. 1 unberührt. Dies
gilt auch für die von der zuständigen Agentur für Arbeit be-
stätigten Zeiten unfreiwilliger Arbeitslosigkeit eines Arbeitneh-
mers sowie für Zeiten der Einstellung einer selbständigen Tä-
tigkeit infolge von Umständen, auf die der Selbständige keinen
Einfluss hatte.

(4) Unionsbürger bedürfen für die Einreise keines Visums
und für den Aufenthalt keines Aufenthaltstitels. Familienange-
hörige, die nicht Unionsbürger sind, bedürfen für die Einreise
eines Visums, sofern eine Rechtsvorschrift dies vorsieht.

(5) Unionsbürger, ihre Ehegatten oder Lebenspartner und
ihre unterhaltsberechtigten Kinder, die sich seit fünf Jahren
ständig rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten haben, haben

unabhängig vom weiteren Vorliegen der Freizügigkeitsvoraus-
setzungen das Recht auf Einreise und Aufenthalt. Für Kinder
unter 16 Jahren gilt dies nur, wenn ein Erziehungsberechtig-
ter sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält.

(6) Für die Ausstellung der Bescheinigung über das Auf-
enthaltsrecht, der AufenthaltserlaubnisEU und des Visums
werden keine Gebühren erhoben.

§ 3

Familienangehörige

(1) Familienangehörige der in § 2 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 ge-
nannten Personen haben das Recht nach § 2 Abs. 1, wenn sie
bei derfreizügigkeitsberechtigten Person, deren Familienange-
hörige sie sind, Wohnung nehmen. Familienangehörige der in
§ 2 Abs. 2 Nr. 4 und 5 genannten Personen haben das Recht
nach § 2 Abs. 1, letztere nach Maßgabe der Absätze 4 und 5.

(2) Familienangehörige im Sinne des Absatzes 1 sind
1. der Ehegatte und die Verwandten in absteigender Li-

nie, die noch nicht 21 Jahre alt sind,
2. die Verwandten in aufsteigender und in absteigender

Linie der in Absatz 1 genannten Personen oder ihrer
Ehegatten, denen diese Personen oder ihre Ehegatten
Unterhalt gewähren.

(3) Familienangehörige eines verstorbenen Erwerbstätigen
(§ 2 Abs. 2 Nr. 1 bis 3), die im Zeitpunkt seines Todes bei ihm
ihren ständigen Aufenthalt hatten, haben das Recht nach § 2
Abs. 1, wenn

1. der Erwerbstätige sich im Zeitpunkt seines Todes seit
mindestens zwei Jahren ständig im Geltungsbereich
dieses Gesetzes aufgehalten hat oder

2. der Erwerbstätige infolge eines Arbeitsunfalls oder einer
Berufskrankheit gestorben ist oder

3. der überlebende Ehegatte des Erwerbstätigen Deutscher
im Sinne von Artikel 116 des Grundgesetzes ist oder
diese Rechtsstellung durch Eheschließung mit dem
Erwerbstätigen bis zum 31. März 1953 verloren hat.

Der ständige Aufenthalt im Sinne von Nummer 1 wird durch
vorübergehende Abwesenheit bis zu insgesamt drei Monaten
im Jahr oder durch längere Abwesenheit zur Ableistung des
Wehrdienstes oder eines Ersatzdienstes nicht berührt.

(4) Familienangehörige eines Verbleibeberechtigten (§ 2 Abs.
2 Nr. 5) oder eines verstorbenen Verbleibeberechtigten, die
bereits bei Entstehen seines Verbleiberechts ihren ständigen
Aufenthalt bei ihm hatten, haben das Recht nach § 2 Abs. 1.

(5) Das Recht der Familienangehörigen nach den Absätzen
3 und 4 muss binnen zwei Jahren nach seinem Entstehen aus-
geübt werden. Es wird nicht beeinträchtigt, wenn sie das Bun-
desgebiet während dieser Frist verlassen.

(6) Auf die Einreise und den Aufenthalt des nichtfreizügig-
keitsberechtigten Lebenspartners einer nach § 2 Abs. 2 Nr.1
bis 5 zur Einreise und zum Aufenthalt benhtigten Person sind
die für den Lebenspartner eines Deutschen geltenden Vorschrif-
ten des Aufenthaltsgesetzes anzuwenden.

§ 4

Nicht erwerbstätige Freizügigkeitsberechtigte

Nicht erwerbstätige Unionsbürger und ihre Familienange-
hörigen, die bei dem nicht erwerbstätigen Freizügigkeitsberech-
tigten ihre Wohnung nehmen, haben das Recht nach § 2 Abs.
1, wenn sie über ausreichenden Krankenversicherungsschutz
und ausreichende Existenzmittel verfügen. Familienangehöri-
ge im Sinne dieser Vorschrift sind:

1. der Ehegatte und die Kinder, denen Unterhalt geleis-
tet wird,

2. die sonstigen Verwandten in absteigender und aufstei-
gender Linie sowie die sonstigen Verwandten des Ehe-
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gatten in aufsteigender Linie, denen Unterhalt geleis-
tet wird, sowie der Lebenspartner.

Abweichend von Satz 1 haben als Familienangehörige eines
Studenten nur der Ehegatte, der Lebenspartner und die unter-
haltsberechtigten Kinder das Recht nach § 2 Abs. 1.

§ 5

Bescheinigung über das gemeinschaftsrechtliche
Aufenthaltsrecht, Aufenthaltserlaubnis-EU

(1) Freizügigkeitsberechtigten Unionsbürgem und ihren
Familienangehörigen mit Staatsangehörigkeit eines Mitglied-
staates der Europäischen Union wird von Amts wegen eine
Bescheinigung über das Aufenthaltsrecht ausgestellt.

(2) Familienangehörigen, die nicht Unionsbürger sind, wird
von Amts wegen eine Aufenthaltserlaubnis-EU ausgestellt.

(3) Die zuständige Ausländerbehörde kann verlangen, dass
die Voraussetzungen des Rechts nach § 2 Abs. 1 innerhalb
angemessener Fristen glaubhaft gemacht werden. Für die Glaub-
haftmachung erforderliche Angaben und Nachweise können von
der zuständigen Meldebehörde bei der meldebehördlichen
Anmeldung entgegengenommen werden. Diese leitet die An-
gaben und Nachweise an die zuständige Ausländerbehörde
weiter. Eine darüber hinausgehende Verarbeitung oder Nutzung
durch die Meldebehörde erfolgt nicht.

(4) Der Fortbestand der Erteilungsvoraussetzungen kann aus
besonderem Anlass überprüft werden.

(5) Sind die Voraussetzungen des Rechts nach § 2 Abs. 1
innerhalb von fünf Jahren nach Begründung des ständigen
Aufenthalts im Bundesgebiet entfallen, kann der Verlust des
Rechts nach § 2 Abs. 1 festgestellt und die Bescheinigung über
das gemeinschaftsrechtliche Aufenthaltsrecht eingezogen und
die AufenthaltserlaubnisEU widerrufen werden. § 3 Abs. 3 Satz
2 gilt entsprechend.

§ 6

Verlust des Rechts auf Einreise und Aufenthalt

(1) Der Verlust des Rechts nach § 2 Abs. 1 kann unbescha-
det des § 5 Abs. 5 nur aus Gründen der öffentlichen Ordnung,
Sicherheit oder Gesundheit (Artikel 39 Abs. 3, Artikel 46 Abs.
1 des Vertrages über die Europäische Gemeinschaft) festgestellt
und die Bescheinigung über das gemeinschaftsrechtliche Auf-
enthaltsrecht eingezogen und die AufenthaltserlaubnisEU wi-
derrufen werden. Aus den in Satz 1 genannten Gründen kann
auch die Einreise verweigert werden.

(2) Die Tatsache einer strafrechtlichen Verurteilung genügt
für sich allein nicht, um die in Absatz 1 genannten Entschei-
dungen oder Maßnahmen zu begründen. Es dürfen nur im
Bundeszentralregister noch nicht getilgte strafrechtliche Ver-
urteilungen und diese nur insoweit berücksichtigt werden, als
die ihnen zu Grunde liegenden Umstände ein persönliches
Verhalten erkennen lassen, das eine gegenwärtige Gefährdung
der öffentlichen Ordnung darstellt. Es muss eine tatsächliche
und hinreichend schwere Gefährdung vorliegen, die ein Grund-
interesse der Gesellschaft berührt.

(3) Der Verlust des Rechts auf Einreise und Aufenthalt kann
nach ständigem rechtmäßigen Aufenthalt im Bundesgebiet von
mehr als fünf Jahren Dauer nur noch aus besonders schwer
wiegenden Gründen festgestellt werden.

(4) Die in den Absätzen 1 und 3 genannten Entscheidun-
gen oder Maßnahmen dürfen nicht zu wirtschaftlichen Zwecken
getroffen werden.

(5) Wird der Pass, Personalausweis oder sonstige Passer-
satz ungültig, so kann dies die Aufenthaltsbeendigung nicht
begründen.

(6) Vor der Feststellung nach Absatz 1 soll der Betroffene
persönlich angehört werden. Die Feststellung bedarf der Schrift-
form.

§ 7

Ausreisepflicht

(1) Unionsbürger sind ausreisepflichtig, wenn die Auslän-
derbehörde unanfechtbar festgestellt hat, dass das Recht auf
Einreise und Aufenthalt nicht besteht. Familienangehörige, die
nicht Unionsbürger sind, sind ausreisepflichtig, wenn die Aus-
länderbehörde die Aufenthaltserlaubnis-EU unanfechtbar wi-
derrufen oder zurückgenommen hat. In dem Bescheid soll die
Abschiebung angedroht und eine Ausreisefrist gesetzt werden.
Außer in dringenden Fällen muss die Frist, falls eine Aufent-
haltserlaubnis-EU oder eine Bescheinigung über das gemein-
schaftsrechtliche Aufenthaltsrecht noch nicht ausgestellt ist,
mindestens 15 Tage, in den übrigen Fällen mindestens einen
Monat betragen.

(2) Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, die ihr
Freizügigkeitsrecht nach § 6 Abs. 1 oder Abs. 3 verloren ha-
ben, dürfen nicht erneut in das Bundesgebiet einreisen und sich
darin aufhalten. Das Verbot nach Satz 1 wird befristet. Die Frist
beginnt mit der Ausreise.

§ 8

Ausweispflicht

Unionsbürger und ihre Familienangehörigen sind verpflich-
tet,

1. bei der Einreise in das Bundesgebiet einen Pass oder
anerkannten Passersatz
a) mit sich zu führen und
b) einem zuständigen Beamten auf Verlangen zur Prü-

fung auszuhändigen,
2. für die Dauer des Aufenthalts im Bundesgebiet den er-

forderlichen Pass oder Passersatz zu besitzen,
3. den Pass oder Passersatz sowie die Bescheinigung über

das gemeinschaftsrechtliche Aufenthaltsrecht und die
AufenthaltserlaubnisEU den mit der Ausführung die-
ses Gesetzes betrauten Behörden vorzulegen, auszuhän-
digen und vorübergehend zu überlassen, soweit dies zur
Durchführung oder Sicherung von Maßnahmen nach
diesem Gesetz erforderlich ist.

§ 9

Strafvorschriften

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
wird bestraft, wer entgegen § 7 Abs. 2 Satz 1 in das Bundes-
gebiet einreist oder sich darin aufhält.

§ 10

Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 8 Nr. 1 Buch-
stabe b einen Pass oder Passersatz nicht oder nicht rechtzeitig
aushändigt.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig
entgegen § 8 Nr. 2 einen Pass oder Passersatz nicht besitzt.

(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oderfahrlässig
entgegen § 8 Nr. 1 Buchstabe a einen Pass oder Passersatz nicht
mit sich führt

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen der Absät-
ze 1 und 3 mit einer Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert
Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu tausend
Euro geahndet werden.

(5) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind in den Fällen der
Absätze 1 und 3 die Grenzschutzämter.
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§ 11

Anwendung des Aufenthaltsgesetzes

(1) Auf Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, die
nach § 2 Abs. 1 oder Abs. 5 das Recht auf Einreise und Auf-
enthalt haben, finden § 3 Abs. 2, § 11 Abs. 2, die §§ 13, 14
Abs. 2, die §§ 36, 44 Abs. 4, § 46 Abs. 2, § 50 Abs. 3 bis 7,
die §§ 69, 74 Abs. 2, die §§ 77, 80, 85 bis 88, 90, 91, 96, 97
und 99 des Aufenthaltsgesetzes entsprechende Anwendung. Die
Mitteilungspflichten nach § 87 Abs. 2 Nr.1 bis 3 des Aufent-
haltsgesetzes bestehen insoweit, als die dort genannten Umstän-
de auch für die Feststellung nach § 5 Abs. 5 und § 6 Abs. 1
entscheidungserheblich sein können. Das Aufenthaltsgesetz
findet auch dann Anwendung, wenn es eine günstigere Rechts-
stellung vermittelt als dieses Gesetz.

(2) Hat die Ausländerbehörde das Nichtbestehen oder den
Verlust des Rechts nach § 2 Abs. 1 oder des Rechts nach § 2
Abs. 5 festgestellt, findet das Aufenthaltsgesetz Anwendung,
sofern dieses Gesetz keine besonderen Regelungen trifft.

(3) Zeiten des rechtmäßigen Aufenthalts nach diesem Ge-
setz unter fünf Jahren entsprechen den Zeiten des Besitzes einer
Aufenthaltserlaubnis, Zeiten überfünf Jahren dem Besitz einer
Niederlassungserlaubnis.

§ 12

Staatsangehörige der EWR-Staaten

Dieses Gesetz gilt auch für Staatsangehörige der EWR-Staa-
ten und ihre Familienangehörigen im Sinne dieses Gesetzes.

§ 13

Staatsangehörige der Beitrittsstaaten

Soweit nach Maßgabe des Vertrages vom 16. April 2003
über den Beitritt der Tschechischen Republik, der Republik
Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Re-
publik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der
Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen
Republik zur Europäischen Union (BGBl. 2003 II S. 1408)
abweichende Regelungen anwendbar sind, findet dieses Gesetz
Anwendung, wenn die Beschäftigung durch die Bundesagen-
tur für Arbeit gemäß § 284 Abs. 1 des Dritten Buches Sozial-
gesetzbuch genehmigt wurde.

ARTIKEL 3

Änderung des Asylverfahrensgesetzes

Das Asylverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 27. Juli 1993 (BGBl. 1 S. 1361), zuletzt geändert
durch Artikel 4 Abs. 14 des Gesetzes vom 5. Mai 2004 (BGBl.
I S. 718), wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
a) Im Ersten Abschnitt werden die Angabe zu § 6 durch

die Angabe „(weggefallen)“ ersetzt und nach § 11
die Angabe „§ 11a Vorübergehende Aussetzung von
Entscheidungen“ eingefügt.

b) Im Zweiten Abschnitt werden nach § 14 die Anga-
be „§ 14a Familieneinheit“ eingefügt und die An-
gabe zu § 26 durch die Angabe „Familienasyl und
Familienabschiebungsschutz“ ersetzt, nach der An-
gabe zu § 32 werden die Wörter „oder Verzicht“
angefügt und die Angaben zu den §§ 41, 43a und
43b werden jeweils durch die Angabe „(weggefal-
len)“ ersetzt.

c) Die Angaben zum %fierten Abschnitt werden wie
folgt geändert:

aa) Die Überschrift wird wie folgt gefasst

„Vierter Abschnitt
Recht des Aufenthalts

während des Asylverfahrens“.
bb) Die Angaben

„Erster Unterabschnitt
Aufenthalt

während des Asylverfahrens“
und

„Zweiter Unterabschnitt
Aufenthalt nach

Abschluss des Asylverfahrens“
werden gestrichen.

cc) Die Angaben zu den §§ 68, 69 und 70 werden
jeweils durch die Angabe „(weggefallen)“ ersetzt.

d) Nach der Angabe zu § 73 wird folgende Angabe ein-
gefügt:
„§ 73a Ausländische Anerkennung als Flüchtling“.

e) Im Neunten Abschnitt werden nach der Angabe zu
§ 87a die Angabe „§ 87b Übergangsvorschrift aus
Anlass der am ... [Einsetzen: Datum des Inkrafttre-
tens nach Artikel 15 Abs. 2] in Kraft getretenen Än-
derungen“ eingefügt und die Angabe zu § 90 durch
die Angabe „(weggefallen)“ ersetzt.

2. § 1 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 51 Abs. 1 des Aus-

ländergesetzes“ durch die Angabe „§ 60 Abs. 1 des
Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Dieses Gesetz gilt nicht für heimatlose Aus-

länder im Sinne des Gesetzes über die Rechtsstel-
lung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet in der
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer
2431, veröffentlichten bereinigten Fassung in der
jeweils geltenden Fassung.“

3. In § 3 werden nach dem Wort „Bundesamt“ die Wör-
ter „für Migration und Flüchtlinge“ eingefügt sowie die
Angabe „§ 51 Abs. 1 des Ausländergesetzes“ durch die
Angabe „§ 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

3a. § 4 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 51 Abs. 1 des Aus-

ländergesetzes“ durch die Angabe „§ 60 Abs. 1 des
Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

b) In Satz 2 werden nach dem Wort „Auslieferungsver-
fahren“ die Wörter ,,sowie das Verfahren nach § 58a
des Aufenthaltsgesetzes“ eingefügt.

4. § 5 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Über Asylanträge einschließlich der Feststellungen,
ob die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 des Auf-
enthaltsgesetzes vorliegen, entscheidet das Bundes-
amt für M igration und Flüchtlinge.“

b) Absatz 2 wird aufgehoben.
c) Die bisherigen Absätze 3, 4 und 5 werden die Ab-

sätze 2, 3 und 4.
5. § 6 wird aufgehoben.
6. Dem § 7 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:

„Daten im Sinne des § 3 Abs. 9 des Bundesdatenschutz-
gesetzes sowie entsprechender Vorschriften der Daten-
schutzgesetze der Länder dürfen erhoben werden, so-
weit dies im Einzelfall zur Aufgabenerfüllung
erforderlich ist.“

7. § 8 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Ausländergesetzes“
durch das Wort „Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

bb) In Satz 3 wird die Angabe „§ 77 Abs. 1 bis 3
des Ausländergesetzes“ durch die Angabe „§ 88
Abs. 1 bis 3 des Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.
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b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt:
„(5) Die Regelung des § 20 Abs. 5 des Bundes-

datenschutzgesetzes sowie entsprechende Vorschrif-
ten der Datenschutzgesetze der Länder finden kei-
ne Anwendung.“

8. Nach § 11 wird folgender § Il a eingefügt:
„§ 11 a

Vorübergehende
Aussetzung von Entscheidungen

Das Bundesministerium des Innern kann Entschei-
dungen des Bundesamtes nach diesem Gesetz zu be-
stimmten Herkunftsländern für die Dauer von sechs Mo-
naten vorübergehend aussetzen, wenn die Beurteilung
der asyl und abschiebungsrelevanten Lage besonderer
Aufklärung bedarf. Die Aussetzung nach Satz 1 kann
verlängert werden.“

9. § 14 wird wie folgt geändert:
a) Dem Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:

„Der Ausländer ist vor der Antragstellung schrift-
lich und gegen Empfangsbestätigung darauf hinzu-
weisen, dass nach Rücknahme oder unanfechtbarer
Ablehnung seines Asylantrages die Erteilung eines
Aufenthaltstitels gemäß § 10 Abs. 3 des Aufenthalts-
gesetzes Beschränkungen unterliegt. In Fällen des
Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 ist der Hinweis unverzüg-
lich nachzuholen.“

b) In Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 werden die Wörter ,,eine
Aufenthaltsgenehmigung“ durch die Wörter „einen
Aufenthaltstitel“ ersetzt.

c) Absatz 3 wird aufgehoben.
d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und in Satz 1

wie folgt geändert:
aa) In Nummer 3 wird die Angabe „§ 57 Abs. 1 des

Ausländergesetzes“ durch die Angabe „§ 62 Abs.
1 des Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

bb) In Nummer 4 wird die Angabe „§ 57 Abs. 2 Satz
1 Nr. 1 des Ausländergesetzes“ durch die An-
gabe „§ 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Aufenthalts-
gesetzes“ ersetzt.

cc) In Nummer 5 wird die Angabe „§ 57 Abs. 2 Satz
1 Nr. 2 bis 5 des Ausländergesetzes“ durch die
Angabe „§ 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bis 5 des
Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

10. Nach § 14 wird folgender § 14a eingefügt:
„§ 14a

Familieneinheit
(1) Mit der Asylantragstellung nach § 14 gilt ein

Asylantrag auch für jedes Kind des Ausländers als
gestellt, das ledig ist, das 16. Lebensjahr noch nicht
vollendet hat und sich zu diesem Zeitpunkt im Bundes-
gebiet aufhält, ohne im Besitz eines Aufenthaltstitels
zu sein, wenn es zuvor noch keinen Asylantrag gestellt
hatte.

(2) Reist ein lediges, unter 16 Jahre altes Kind des
Ausländers nach dessen Asylantragstellung ins Bundes-
gebiet ein oder wird es hier geboren, so ist dies dem
Bundesamt unverzüglich anzuzeigen, wenn ein Eltern-
teil eine Aufenthaltsgestattung besitzt oder sich nach
Abschluss seines Asylverfahrens ohne Aufenthaltstitel
oder mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5
Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes im Bundesgebiet auf-
hält. Die Anzeigepflicht obliegt neben dem Vertreter
des Kindes im Sinne von § 12 Abs. 3 auch der Aus-
länderbehörde. Mit Zugang der Anzeige beim Bundes-
amt gilt ein Asylantrag für das Kind als gestellt.

(3) Der Vertreter des Kindes im Sinne von § 12 Abs.
3 kann jederzeit auf die Durchführung eines Asylver-
fahrens für das Kind verzichten, indem er erklärt, dass

dem Kind keine politische Verfolgung droht.“
11. In § 15 Abs. 2 Nr. 2 werden die Wörter ,,eine Aufent-

haltsgenehmigung“ durch die Wörter „ein Aufenthalts-
titel“ ersetzt.

12. In § 19 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe „§ 61 Abs. 1
des Ausländergesetzes“ durch die Angabe „§ 57 Abs.
1 des Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

13. § 20 wird wie folgt gefasst:
,,§ 20

Weiterleitung
an eine Aufnahmeeinrichtung

(1) Der Ausländer ist verpflichtet, der Weiterleitung
nach § 18 Abs. 1 oder § 19 Abs. 1 unverzüglich oder
bis zu einem ihm von der Behörde genannten Zeitpunkt
zu folgen.

(2) Kommt der Ausländer nach Stellung eines Asyl-
gesuchs der Verpflichtung nach Absatz 1 vorsätzlich
oder grob fahrlässig nicht nach, so gilt für einen spä-
ter gestellten Asylantrag § 71 entsprechend. Abwei-
chend von § 71 Abs. 3 Satz 3 ist eine Anhörung durch-
zuführen. Auf diese Rechtsfolgen ist der Ausländer von
der Behörde, bei der er um Asyl nachsucht, schriftlich
und gegen Empfangsbestätigung hinzuweisen. Kann der
Hinweis nach Satz 3 nicht erfolgen, ist der Ausländer
zu der Aufnahmeeinrichtung zu begleiten.

(3) Die Behörde, die den Ausländer an eine Aufnah-
meeinrichtung weiterleitet, teilt dieser unverzüglich die
Weiterleitung, die Stellung des Asylgesuchs und den
erfolgten Hinweis nach Absatz 2 Satz 3 schriftlich mit
Die Aufnahmeeinrichtung unterrichtet unverzüglich,
spätestens nach Ablauf einer Woche nach Eingang der
M itteilung nach Satz 1, die ihr zugeordnete Außenstelle
des Bundesamtes darüber, ob der Ausländer in der
Aufnahmeeinrichtung aufgenommen worden ist, und lei-
tet ihr die Mitteilung nach Satz 1 zu.“

14. Dem § 22 wird folgender Absatz 3 angefügt:
„(3) Der Ausländer ist verpflichtet, der Weiterlei-

tung an die für ihn zuständige Aufnahmeeinrichtung
nach Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 2 unverzüglich oder
bis zu einem ihm von der Aufnahmeeinrichtung genann-
ten Zeitpunkt zu folgen. Kommt der Ausländer der
Verpflichtung nach Satz 1 vorsätzlich oder grob fahr-
lässig nicht nach, so gilt § 20 Abs. 2 und 3 entsprschend.
Auf diese Rechtsfolgen ist der Ausländer von der Auf-
nahmeeinrichtung schriftlich und gegen Empfangsbe-
stätigung hinzuweisen.“

15. § 23 wird wie folgt geändert:
a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.
b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt:

„(2) Kommt der Ausländer der Verpflichtung nach
Absatz 1 vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht nach,
so gilt für einen später gestellten Asylantrag § 71
entsprschend. Abweichend von § 71 Abs. 3 Satz 3
ist eine Anhörung durchzuführen. Auf diese Rechts-
folgen ist der Ausländer von der Aufnahmeeinrich-
tung schriftlich und gegen Empfangsbestätigung hin-
zuweisen. Die Aufnahmeeinrichtung unterrichtet
unverzüglich die ihr zugeordnete Außenstelle des
Bundesamtes über die Aufnahme des Ausländers in
der Aufnahmeeinrichtung und den erfolgten Hinweis
nach Satz 3.“

16. In § 24 Abs. 2 werden die Wörter „Abschiebungshin-
demisse nach § 53 des Ausländergesetzes“ durch die
Wörter „die Voraussetzungen für die Aussetzung der
Abschiebung nach § 60 Abs. 2 bis 7 des Aufenthalts-
gesetzes ersetzt

17. § 26 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
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„§ 26
Familienasyl

und Familienabschiebungsschutz“.
b) In Absatz 1 werden nach den Wörtern „Asylberech-

tigten wird“ die Wörter „auf Antrag“ eingefügt.
c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Ein zum Zeitpunkt seiner Asylantragstellung
minderjähriges lediges Kind eines Asylbe rechtig-
ten wird auf Antrag als asylberechtigt anerkannt,
wenn die Anerkennung des Ausländers als Asylbe-
rechtigter unanfechtbar ist und diese Anerkennung
nicht zu widerrufen oder zurückzunehmen ist Für im
Bundesgebiet nach der unanfechtbaren Anerkennung
des Asylberechtigten geborene Kinder ist der Antrag
innerhalb eines Jahres nach der Geburt zu stellen.“

d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt:
„(4) Ist der Ausländer nicht als Asylberschtigter

anerkannt worden, wurde für ihn aber unanfechtbar
das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60 Abs.
1 des Aufenthaltsgesetzes festgestellt, gelten die
Absätze 1 bis 3 entsprschend. An die Stelle der
Asylberschtigung tritt die Feststellung, dass für den
Ehegatten und die Kinder die Voraussetzungen des
§ 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes vorliegen.“

18. § 28 wird wie folgt geändert:
a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.
b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt:

„(2) Stellt der Ausländer nach Rücknahme oder
unanfechtbarer Ablehnung eines früheren Asylantra-
ges erneut einen Asylantrag und stützt er sein Vor-
bringen auf Umstände im Sinne des Absatzes 1, die
nach Rücknahme oder unanfechtbarer Ablehnung
seines früheren Antrages entstanden sind, und lie-
gen im Übrigen die Voraussetzungen für die Durch-
führung eines Folgeverfahrens vor, kann in diesem
in der Regel die Feststellung, dass ihm die in § 60
Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes bezeichneten Gefah-
ren drohen, nicht mehr getroffen werden.“

19. § 30 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 51 Abs. 1 des Aus-

ländergesetzes“ durch die Angabe „§ 60 Abs. 1 des
Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert
aa) In Nummer 5 wird am Ende das Wort „oder“ ge-

strichen.
bb) In Nummer 6 werden die Angabe „§ 47 des Aus-

ländergesetzes“ durch die Angabe „§§ 53, 54 des
Aufenthaltsgesetzes“ und am Ende der Punkt
durch das Wort „oder“ ersetzt.

cc) Es wird folgende Nummer 7 angefügt:
„7. er für einen nach diesem Gesetz hand-

lungsunfähigen Ausländer gestellt wird, nachdem
zuvor Asylanträge der Eltern oder des allein per-
sonensorgebenhtigten Elternteils unanfechtbar
abgelehnt worden sind.“

c) In Absatz 4 wird die Angabe „§ 51 Abs. 3 des Aus-
ländergesetzes“ durch die Angabe „§ 60 Abs. 8 des
Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

20. § 31 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 Satz 1 und 2 wird jeweils die Angabe

„§ 51 Abs. 1 des Ausländergesetzes“ durch die
Angabe „§ 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes“ er-
setzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter„ Abschiebungshin-

demisse nach § 53 des Ausländergesetzes“ durch
die Wörter ,,die Voraussetzungen des § 60 Abs.
2 bis 7 des Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

bb) In Satz 2 Nr. 2 wird die Angabe „§ 51 Abs. 1
des Ausländergesetzes“ durch die Angabe „§ 60
Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

c) In Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:
„In den Fällen des § 26 Abs. 1 bis 3 bleibt § 26

Abs. 4 unberührt.“
d) In Absatz 5 wird die Angabe „§ 51 Abs. 1 und § 53

des Ausländergesetzes“ durch die Angabe „§ 60 Abs.
1 bis 7 des Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

21. § 32 wird wie folgt gefasst:
„§ 32

Entscheidung bei
Antragsrücknahme oder Verzicht

Im Falle der Antragsrücknahme oder des Verzichts
gemäß § 14a Abs. 3 stellt das Bundesamt in seiner
Entscheidung fest, dass das Asylverfahren eingestellt
ist und ob die in § 60 Abs. 2 bis 7 des Aufenthaltsge-
setzes bezeichneten Voraussetzungen für die Ausset-
zung der Abschiebung vorliegen. In den Fällen des §
33 ist nach Aktenlage zu entscheiden.“

22. § 32a wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Das Asylverfahren eines Ausländers ruht, solange
ihm vorübergehender Schutz nach § 24 des Aufent-
haltsgesetzes gewährt wird.“

b) In Absatz 2 wird das Wort „Aufenthaltsbefugnis“
durch das Wort „Aufenthaltseriaubnis“ ersetzt.

23. In § 33 Abs. 3 Satz 3 wird die Angabe „§ 51 Abs. 1, §
53 Abs. 1, 2 und 4 sowie die §§ 57 und 60 Abs. 4 des
Ausländergesetzes“ durch die Angabe „§ 60 Abs. 1 bis
3 und 5 sowie § 62 des Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

24. In § 34 Abs. 1 Satz 1 werden die Angabe „§§ 50 und
51 Abs. 4 des Ausländergesetzes“ durch die Angabe „§§
59 und 60 Abs. 10 des Aufenthaltsgesetzes“ und die
Wörter ,,keine Aufenthaltsgenehmigung“ durch die
Wörter „keinen Aufenthaltstitel“ ersetzt.

25. In § 39 Abs. 2 werden die Wörter „Abschiebungshin-
demisse nach § 53 des Ausländergesetzes“ durch die
Wörter „die Voraussetzungen des § 60 Abs. 2 bis 7 des
Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

26. In § 40 Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „eines Ab-
schiebungshindemisses nach § 53 des Ausländergeset-
zes“ durch die Wörter „des Vorliegen der Vorausset-
zungen des § 60 Abs. 2 bis 7 des Aufenthaltsgesetzes“
ersetzt.

27. § 41 wird aufgehoben.
28. § 42 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Wörter ,,von Abschiebungs-
hindemissen nach § 53 des Ausländergesetzes“ durch
die Wörter „der Voraussetzungen des § 60 Abs. 2
bis 7 des Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt

b) In Satz 2 werden die Wörter ,,des Abschiebungshin-
demisses nach § 53 Abs. 3 des Ausländergesetzes“
durch die Wörter „der Voraussetzungen des § 60
Abs. 4 des Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

29. § 43 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden die Wörter „einer Aufenthalts-

genehmigung“ durch die Wörter ,,eines Aufenthalts-
titels“ und die Angabe „§ 42 Abs. 2 Satz 2 des Aus-
ländergesetzes“ durch die Angabe „§ 58 Abs. 2 Satz
2 des Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert
aa) In Satz 1 werden die Wörter „einer Aufenthalts-

genehmigung“ durch die Wörter ,,eines Aufent-
haltstitels“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „§ 69 des Ausländer-
gesetzes“ durch die Angabe „§ 81 des Aufent-
haltsgesetzes“ ersetzt.
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c) In Absatz 3 werden die Wörter „auch abweichend
von § 55 Abs. 4 des Ausländergesetzes“ gestrichen
und folgender Satz angefügt:
„Solange der Ausländer verpflichtet ist, in einer Auf-
nahmeeinrichtung zu wohnen, entscheidet abwei-
chend von Satz 1 das Bundesamt.“

30. Die §§ 43a und 43b werden aufgehoben.
30a.In § 45 wird Satz 2 wie folgt gefasst:

„Bis zum Zustandekommen dieser Vereinbarung oder
bei deren Wegfall richtet sich die Aufnahmequote für
das jeweilige Kalenderjahr nach dem von der Geschäfts-
stelle der BundLänderKommission für Bildungsplanung
und Forschungsförderung im Bundesanzeiger veröffent-
lichten Schlüssel, der für das vorangegangene Kalen-
derjahr entsprechend Steuereinnahmen und Bevölke-
rungszahl der Ländererrechnet worden ist (Königsteiner
Schlüssel).“

31. In § 48 Nr. 2 werden nach dem Wort „ist“ die Wörter
„oder das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge un-
anfechtbar das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60
Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes festgestellt hat“ einge-
fügt.

32. In § 48 Nr. 3 werden die Wörter „einer Aufenthaltsge-
nehmigung nach dem Ausländergesetz“ durch die
Wörter „eines Aufenthaltstitels nach dem Aufenthalts-
gesetz“ ersetzt.

33. In § 49 Abs. 1 werden die Wörter „nach § 32a Abs. 1
und 2 des Ausländergesetzes eine Aufenthaltsbefugnis“
durch die Wörter „eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24
des Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

34. § 50 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 1 wird die Angabe „Abschiebungshin-

demisse nach § 53 des Ausländergesetzes“ durch die
Angabe „die Voraussetzungen des § 60 Abs. 2 bis
7 des Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

b) In Nummer 2 wird das Wort „oder“ durch das Wort
„hat“ und einen Punkt ersetzt.

c) Nummer3 wird aufgehoben.
35. Die Überschriften des Vierten Abschnitts und seines

Ersten Unterabschnitts werden durch folgende Über-
schrift ersetzt:

„Vierter Abschnitt
Recht des Aufenthalts

während des Asylverfahrens“.
36. § 55 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Mit der Stellung eines Asylantrages erlöschen
eine Befreiung vom Erfordernis eines Aufenthalts-
titels und ein Aufenthaltstitel mit einer Gesamtgel-
tungsdauer bis zu sechs Monaten sowie die in § 81
Abs. 3 und 4 des Aufenthaltsgesetzes bezeichneten
Wirkungen eines Antrages auf Erteilung eines Auf-
enthaltstitels. § 81 Abs. 4 des Aufenthaltsgesetzes
bleibt unberührt, wenn der Ausländer einen Aufent-
haltstitel mit einer Gesamtgeltungsdauer von mehr
als sechs Monaten besessen und dessen Verlänge-
rung beantragt hat.“

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Soweit der Erwerb eines Rechtes oder die Aus-
übung eines Rechtes oder einer Vergünstigung von
der Dauer des Aufenthalts im Bundesgebiet abhän-
gig ist, wird die Zeit eines Aufenthalts nach Absatz
1 nur angerechnet, wenn der Ausländer unanfecht-
bar als Asylberechtigter anerkannt worden ist oder
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unan-
fechtbar das Vorliegen der Voraussetzungen des §
60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes festgestellt hat.“

36a. Dem § 56 wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Räumliche Beschränkungen bleiben auch nach Er-
löschen der Aufenthaltsgestattung in Kraft bis sie auf-
gehoben werden. Abweichend von Satz 1 erlöschen
räumliche Beschränkungen, wenn der Aufenthalt nach
§ 25 Abs. 1 Satz 3 oder§ 25 Abs. 2 Satz 2 des Aufent-
haltsgesetzes als erlaubt gilt oder ein Aufenthaltstitel
erteilt wird.“

37. In § 58 Abs. 1 werden nach dem Wort „aufzuhalten“
ein Punkt und die Wörter „Die Erlaubnis ist zu ertei-
len“ eingefügt.

38. § 59 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 36 des Aus-

ländergesetzes“ durch die Angabe „§ 12 Abs. 3 des
Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

b) In Absatz 2 wird nach den Wörtern „Erfüllung der
Verlassenspflicht“ die Angabe“, auch in den Fällen
des § 56 Abs. 3, eingefügt.

39. § 61 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Im Übrigen kann einem Asylbewerber, der sich seit
einem Jahr gestattet im Bundesgebiet aufhält, abwei-
chend von § 4 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes die Aus-
übung einer Beschäftigung erlaubt werden, wenn die
Bundesagentur für Arbeit zugestimmt hat oder durch
Rechtsverordnung bestimmt ist, dass die Ausübung der
Beschäftigung ohne Zustimmung der Bundesagentur für
Arbeit zulässig ist. Die §§ 39 bis 42 des Aufenthalts-
gesetzes gelten entsprechend.“

40. In § 63 Abs. 5 wird die Angabe „§ 56a des Ausländer-
gesetzes“ durch die Angabe „§ 78 Abs. 7 des Aufent-
haltsgesetzes“ ersetzt.

41. In § 65 Abs. 1 werden jeweils die Wörter „eine Auf-
enthaltsgenehmigung“ durch die Wörter „einen Aufent-
haltstitel“ ersetzt.

42. In § 67 wird Absatz 1 wie folgt geändert:
a) In Nummer4 wird die Angabe „§ 52 des Ausländer-

gesetzes“ durch die Angabe „§ 60 Abs. 9 des Auf-
enthaltsgesetzes“ ersetzt.

b) Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 5a einge-
fügt:
„5a. mit der Bekanntgabe einer Abschiebungsanord-
nung nach § 58a des Aufenthaltsgesetzes,“.

43. Im Vierten Abschnitt wird der Zweite Unterabschnitt
„Aufenthalt nach Abschluss des Asylverfahrens“ aufgehoben.

44. § 71 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Das Gleiche gilt für den Asylantrag eines Kindes,
wenn der Vertreter nach § 14a Abs. 3 auf die Durch-
führung eines Asylverfahrens verzichtet hatte.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert aa) Satz 3 wird wie
folgt geändert:
aaa) In Nummer 2 werden das Komma und das Wort

„oder“ durch einen Punkt ersetzt.
bbb) Nummer 3 wird aufgehoben. bb) Satz 4 wird

aufgehoben.
c) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „innerhalb von

zwei Jahren“ gestrichen.
d) In Absatz 6 Satz 2 wird die Angabe „§ 61 Abs. 1

des Ausländergesetzes“ durch die Angabe „§ 57 Abs.
1 des Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

45. In § 71a Abs. 4 wird die Angabe „41 bis 43a“ durch
die Angabe „42 und 43“ ersetzt.

46. § 73 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 2 wird jeweils

die Angabe „§ 51 Abs. 1 des Ausländergesetzes“
durch die Angabe „§ 60 Abs. 1 des Aufenthaltsge-
setzes“ ersetzt.

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Die Prüfung, ob die Voraussetzungen für einen
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Widerruf nach Absatz 1 oder eine Rücknahme nach
Absatz 2 vorliegen, hat spätestens nach Ablauf von
drei Jahren nach Unanfechtbarkeit der Entscheidung
zu erfolgen. Das Ergebnis ist der Ausländerbehörde
mitzuteilen. Ist nach der Prüfung ein Widernd oder
eine Rücknahme nicht erfolgt, so steht eine spätere
Entscheidung nach Absatz 1 oder Absatz 2 im Ermes-
sen. Bis zur Bestandskraft des Widerrufs oder der
Rücknahme entfällt für Einbürgerungsverfahren die
Verbindlichkeit der Entscheidung über den Asylan-
trag.“

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Die Entscheidung, ob die Voraussetzungen des
§ 60 Abs. 2, 3, 5 oder 7 des Aufenthaltsgesetzes
vorliegen, ist zurückzunehmen, wenn sie fehlerhaft
ist, und zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen
nicht mehr vorliegen.“

d) In Absatz 6 wird die Angabe „§ 51 Abs. 1 des Aus-
ländergesetzes“ durch die Angabe „§ 60 Abs. 1 des
Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

47. In § 80a Abs. 2 und 3 werden die Wörter ,,Aufenthalts-
befugnis nach § 32a des Ausländergesetzes“ jeweils
durch die Wörter Aufenthaltserlaubnis nach § 24 des
Aufenthaltsgesetzes�ersetzt.

48. Nach § 87a wird folgender§ 87b eingefügt:

„§ 87b
Übergangsvorschrift

aus Anlass der am ... [Einsetzen:
Datum des Inkrafttretens nach Artikel 15 Abs. 2]

in Kraft getretenen Änderungen
In gerichtlichen Verfahren nach diesem Gesetz, die

vor dem ... [Einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach
Artikel 15 Abs. 2] anhängig geworden sind, gilt § 6 in
der vor diesem Zeitpunkt geltenden Fassung weiter.“

49. § 88 wird wie folgt geändert:
a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

„(2) Das Bundesministerium des Innern wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates Vordruckmuster und Ausstellungsmoda-
litäten für die Bescheinigung nach § 63 festzulegen.“

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.
50. § 90 wird aufgehoben.
51. In § 13 Abs.1 und 2, § 34a Abs.1 Satz 2, § 53 Abs. 2

Satz 2, § 58 Abs. 4 Satz 1, § 72 Abs. 1, § 73a Abs. 2
Satz 1 und § 84 Abs. 1 wird die Angabe „§ 51 Abs. 1
des Ausländergesetzes“ jeweils durch die Angabe „§ 60
Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

52. In § 26a Abs. 1 Satz 3 Nr.1 und § 63 Abs.1 werden die
Wörter „einer Aufenthaltsgenehmigung“ jeweils durch
die Wörter ,,eines Aufenthaltstitels“ ersetzt.

ARTIKEL 4

Änderung des AZR-Gesetzes

Das AZR-Gesetz vom 2. September 1994 (BGBl. 1 S. 2265),
zuletzt geändert durch Artikel 35 des Gesetzes vom 23. De-
zember 2003 (BGBl. 1 S. 2848), wird wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:
a) Die Angaben zu Kapitel 2 Abschnitt 3 werden wie

folgt geändert:
aa) In der Überschrift des Abschnitts wird das Wort

„Übermittlungsempfänger“ durch die Wörter
„Dritte, an die Daten übermittelt werden“ ersetzt.

bb) In der Angabe zu § 15 werden die Wörter ,,die
Anerkennung ausländischer“ durch die Wörter
,,Migration und“ ersetzt.

cc) Nach der Angabe zu § 18 wird folgende Anga-
be eingefügt

„§ 18a Datenübermittlung an die Träger der Sozi-
alhilfe und die für die Durchführung des
Asylbewerberleistungsgesetzes zuständigen
Stellen“.

dd) In der Überschrift des Unterabschnitts 2 wird das
Wort „zwischenstaatliche“ durch die Wörter
„über oder zwischenstaatliche“ ersetzt.

ee) In der Angabe zu § 26 wird das Wort „zwischen-
staatliche“ durch die Angabe „überoder zwi-
schenstaatliche“ ersetzt.

b) In den Angaben zu Kapitel 3 wird die Angabe zu §
32 wie folgt gefasst:
„§ 32 Dritte, an die Daten übermittelt werden“.

2. § 1 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Das Ausländerzentralregister wird vom Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge geführt (Registerbehör-
de). Das Bundesverwaltungsamt verarbeitet und nutzt
die Daten im Auftrag und nach Weisung des Bundes-
amtes für Migration und Flüchtlinge. Das Ausländer-
zentralregister besteht aus einem allgemeinen Datenbe-
stand und einer gesondert geführten Visadatei.“

3. § 2 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 2 werden die Wörter Als Kriegs oder

Bürgerkriegsflüchtlinge eine Aufenthaltsbefugnis
nach § 32a des Ausländergesetzes“ durch die Wör-
ter „eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 des Auf-
enthaltsgesetzes“ ersetzt

b) çIn Nummer 3 werden die Wörter „eine Aufenthalts-
genehmigung“ durch die Wörter „einen Aufenthalts-
titel“ ersetzt

c) Nummer 4 wird wie folgt gefasst:
,,4. gegen deren Einreise Bedenken bestehen, weil

die Erteilungsvoraussetzungen nach § 5 Abs. 1
des Aufenthaltsgesetzes nicht vorliegen und
denen die Einreise und der Aufenthalt nicht er-
laubt werden sollen, es sei denn, es besteht ein
Recht zum Aufenthalt im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes,“.

d) In Nummer 7 wird die Angabe „§ 92 Abs. 1 Nr. 7
des Ausländergesetzes“ durch die Angabe „§ 95 Abs.
1 Nr. 8 des Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

e) In Nummer 11 wird die Angabe „§ 92 Abs. 1 Nr. 6
oder Abs. 2 Nr. 1 des Ausländergesetzes“ durch die
Angabe „§ 95 Abs. 1 Nr. 3 oder Abs. 2 Nr. 1 des
Aufenthaltsgesetzes“ und der abschließende Punkt
durch ein Komma ersetzt

f) Folgende Nummer 12 wird angefügt.
„12. die entsprechend § 54 Nr. 6 des Aufenthalts-
gesetzes sicherheitsrechtlich befragt wurden.“

4. § 3 wird wie folgt geändert.
a) In Nummer6 werden nach dem Wort „Status“ das

Komma sowie die Wörter „zur r htlichen Stellung
nach § 1 Abs. 1 des Gesetzes über Maßnahmen für
im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenomme-
ne Flüchtlinge vom 22. Juli 1980 (BGBl. 1 S. 1057)
in der jeweils geltenden Fassung“ gestrichen.

b) Nummer 7 wird wie folgt gefasst:
„7. Entscheidungen zu den in § 2 Abs. 2 Nr. 1 bis
3, 9 und 10 bezeichneten Anlässen, Angaben zu den
Anlässen nach § 2 Abs. 2 Nr. 4 bis 8 und 11 sowie
Hinweise auf die Durchführung einer Befragung
nach § 2 Abs. 2 Nr. 12,“.

5. § 4 wird wie folgt geändert.
a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „dem Bun-

desamt für die Anerkennung ausländischer Flücht-
linge“ durch die Wörter „der für das Asylverfah-
ren zuständigen Organisationseinheit im Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge“ ersetzt.
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b) In Absatz 4 Satz 2 wird das Wort „Empfänger“ durch
die Wörter „Dritten, an den Daten übermittelt wor-
den sind,“ ersetzt.

6. § 6 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 1 wird die Angabe „und 11“ durch die

Angabe, ,,11 und 12“ ersetzt.
b) In Nummer 4 werden die Wörter „die Anerkennung

ausländischer“ durch die Wörter ,,Migration und“
ersetzt.

7. In der Überschrift des Abschnitts 3 wird das Wort
„Übermittlungsempfänger“ durch die Wörter „Dritte, an
die Daten übermittelt werden“ ersetzt.

8. § 10 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 Satz 1 werden nach den Wörtern „vor-

handen, die“ die Wörter „AZRNummer, anderenfalls
alle verfügbaren“ eingefügt und nach dem Wort
„Betroffenen“ die Wörter „und die AZRNummer“
gestrichen.

b) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Identi-
tätsprüfung“ die Wörter „und feststellung“ sowie
nach dem Wort „Ausländerbehörden“ die Wörter
„die AZR-Nummer,“ eingefügt.

c) In Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „die Aner-
kennung ausländischer“ durch die Wörter „Migra-
tion und“ ersetzt.

9. In § 15 werden in der Überschrift und in Absatz 1 Satz
1 jeweils die Wörter „die Anerkennung ausländischer“
durch die Wörter „Migration und“ ersetzt.

10. Nach § 18 wird folgender § 18a eingefügt:

„§ 18a

Datenübermittlung an die
Träger der Sozialhilfe und die für die

Durchführung des Asylbewerber
leistungsgesetzes zuständigen Stellen

An die Träger der Sozialhilfe und die zur Durchfüh-
rung des Asylbewerberleistungsgesetzes zuständigen
Stellen werden zur Prüfung, ob die Voraussetzungen für
eine Inanspruchnahme von Leistungen vorliegen, auf
Ersuchen neben den Grunddaten folgende Daten des Be-
troffenen übermittelt:
1. abweichende Namensschreibweisen, andere Namen,

Aliaspersonalien und Angaben zum Ausweispapier,
2. Angaben zum aufenthaltsrechtlichen Status und zu

den für oder gegen den Ausländer getroffenen auf-
enthaltsrechtlichen Entscheidungen,

3. Angaben zum Asylverfahren.“
11. § 19 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:
„2. Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24
des Aufenthaltsgesetzes“.

b) Absatz 2 wird gestrichen.
c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.

12. § 22 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 2 werden die Wörter „die Anerkennung

ausländischer“ durch die Wörter ,,Migration und“
ersetzt.

b) Nach Nummer 7 wird folgende Nummer 8 einge-
fügt:
„8. die Träger der Sozialhilfe und die für die Durch-
führung des Asylbewerberleistungsgesetzes zustän-
digen Stellen,“.

c) Die bisherigen Nummern 8 und 9 werden Nummern
9 und 10.

13. In der Überschrift des Unterabschnitts 2 wird das Wort
„zwischenstaatliche“ durch die Wörter „überoderzwi-
schenstaatliche“ ersetzt.

14. § 26 wird wie folgt gefasst:

„§ 26
Datenübermittlung

an Behörden anderer Staaten und
an über oderzwischenstaatliche Stellen
An Behörden anderer Staaten und an über oder zwi-

schenstaatliche Stellen können Daten nach Maßgabe der
§§ 4b, 4c des Bundesdatenschutzgesetzes und des § 14
übermittelt werden. Für eine nach § 4b Abs. 1 des Bun-
desdatenschutzgesetzes zulässige Übermittlung an aus-
ländische Behörden findet auch § 15 entsprechende
Anwendung. Für die Datenübermittlung ist das Einver-
nehmen mit der Stelle herzustellen, die die Daten an die
Registerbehörde übermittelt hat.“

15. In § 27 Abs. 2 Satz 5 werden die Wörter „den Emp-
fänger“ durch die Wörter „die Dritten, an die Daten
übermittelt worden sind,“ ersetzt.

16. In § 29 Abs.1 Nr. 9 wird die Angabe „§ 84 Abs. 1, §
82 Abs. 2 des Ausländergesetzes“ durch die Angabe „§
68 Abs. 1, § 66 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

17. § 31 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Das Ersuchen um Übermittlung von Daten muss,
soweit vorhanden, die Visadatei-Nummer, anderen-
falls alle verfügbaren Grundpersonalien des Betrof-
fenen enthalten.“

b) In Satz 3 werden nach dem Wort „Identitätsprüfung“
die Wörter ,,und feststellung“ eingefügt.

18. § 32 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wie folgt gefasst:

„§ 32
Dritte, an die Daten übermittelt werden“.

b) In Absatz 1 Nr. 2 werden die Wörter ,,die Anerken-
nung ausländischer“ durch die Wörter ,,Migration
und“ ersetzt.

19. § 34 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Herkunft oder

Empfänger dieser Daten beziehen“ ersetzt durch die
Wörter „die Herkunft dieser Daten beziehen, den
Zweck der Speicherung und den Empfänger oder
Kategorien von Empfängern, an die Daten weiter-
gegeben werden“.

b) In Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort „Emp-
fänger“ die Wörter „oder Kategorien von Empfän-
gern“ eingefügt.

20. Dem § 37 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:
„§ 20 Abs. 5 des Bundesdatenschutzgesetzes findet
keine Anwendung.“

ARTIKEL 5
Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes

Das Staatsangehörigkeitsgesetz in der im Bundesgesetzblatt
Teil III, Gliederungsnummer 1021, veröffentlichten bereinig-
ten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom
21. August 2002 (BGBl. 1 S. 3322), wird wie folgt geändert:

1. Die Gliederung in Abschnitte wird aufgehoben und die
Überschriften der bisherigen Abschnitte werden gestri-
chen.

2. § 1 wird wie folgt gefasst:
„§ 1

Deutscher im Sinne dieses Gesetzes ist, wer die deut-
sche Staatsangehörigkeit besitzt.“

3. § 3 wird wie folgt geändert:
a) Die Wörter „in einem Bundesstaate“ werden gestri-

chen.
b) In Nummer 5 wird die Angabe „(§§ 8 bis 16 und

40b)“ durch die Angabe „(§§ 8 bis 16, 40b und 40c)“
ersetzt.
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4. § 4 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Ein Kind, das im Inland aufgefunden wird (Fin-
delkind), gilt bis zum Beweis des Gegenteils als Kind
eines Deutschen.“
b) Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst
„2. freizügigkeitsberechtigter Unionsbürger oder gleich-
gestellter Staatsangehöriger eines EWR Staates ist oder
eine AufenthaltserlaubnisEU oder eine Niederlassungs-
erlaubnis besitzt.“

5. Die Überschrift des § 5 wird gestrichen.
6. § 8 wird wie folgt gefasst:

„§ 8
(1) Ein Ausländer, der rechtmäßig seinen gewöhn-

lichen Aufenthalt im Inland hat, kann auf seinen An-
trag eingebürgert werden, wenn er
1. handlungsfähig nach Maßgabe von § 80 Abs. 1 des

Aufenthaltsgesetzes oder gesetzlich vertreten ist,
2. keinen Ausweisungsgrund nach §§ 53, 54 oder§ 55

Abs. 2 Nr.1 bis 4 des Aufenthaltsgesetzes erfüllt,
3. eine eigene Wohnung oder ein Unterkommen gefun-

den hat und
4. sich und seine Angehörigen zu ernähren imstande

ist,
Satz 1 Nr. 2 gilt entsprechend für Ausländer im Sinne
des § 1 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes.

(2) Ibn den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 4
kann aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur
Vermeidung einer besonderen Härte abgesehen wer-
den.“

7. In § 9 Abs. 1 Nr. 1 wird die Angabe „§ 87 des Aus-
ländergesetzes“ durch die Angabe „§ 12" ersetzt.

8. Nach § 9 werden folgende §§ 10 bis 12b eingefügt:

„§ 10
(1) Ein Ausländer, der seit acht Jahren rechtmäßig

seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat, ist auf
Antrag einzubürgern, wenn er
1. sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung

des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutsch-
land bekennt und erklärt, dass er keine Bestrebun-
gen verfolgt oder unterstützt oder verfolgt oder
unterstützt hat, die gegen die freiheitliche demokra-
tische Grundordnung, den Bestand oder die Sicher-
heit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder
eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsfüh-
rung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines
Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziele haben oder
die durch Anwendung von Gewalt oder darauf ge-
richtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belan-
ge der Bundesrepublik Deutschland gefährden, oder
glaubhaft macht, dass er sich von der früheren Ver-
folgung oder Unterstützung derartiger Bestrebungen
abgewandt hat,

2. freizügigkeitsberechtigter Unionsbürger oder gleich-
gestellter Staatsangehöriger eines EWRStaates ist
oder eine AufenthaltserlaubnisEU oder eine Nieder-
lassungserlaubnis oder eine Aufenthaltserlaubnis für
andere als die in den §§ 16, 17, 22, 23 Abs. 1, §§
23a, 24 und 25 Abs. 3 und 4 des Aufenthaltsgeset-
zes aufgeführten Aufenthaltszwecke besitzt,

3. den Lebensunterhalt für sich und seine unterhalts-
berechtigten Familienangehörigen ohne Inanspruch-
nahme von Leistungen nach dem Zweiten oder
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch bestreiten kann,

4. seine bisherige Staatsangehörigkeit aufgibt oder ver-
liert und

5. nicht wegen einer Straftat verurteilt worden ist.

Satz 1 Nr. 1 findet keine Anwendung, wenn ein min-
derjähriges Kind im Zeitpunkt der Einbürgerung das 16.
Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Von der in Satz
1 Nr. 3 bezeichneten Voraussetzung wird abgesehen,
wenn der Ausländer das 23. Lebensjahr noch nicht
vollendet hat oder aus einem von ihm nicht zu vertre-
tenden Grund den Lebensunterhalt nicht ohne Inan-
spruchnahme von Leistungen nach dem Zweiten oder
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch bestreiten kann.

(2) Der Ehegatte und die minderjährigen Kinder des Aus-
länders können nach Maßgabe des Absatzes 1 mit eingebür-
gert werden, auch wenn sie sich noch nicht seit acht Jahren
rechtmäßig im Inland aufhalten.

(3) Weist ein Ausländer durch eine Bescheinigung nach §
43 Abs. 3 Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes die erfolgreiche Teil-
nahme an einem Integrationskurs nach, wird die Frist nach
Absatz 1 auf sieben Jahre verkürzt.

§ 11

Ein Anspruch auf Einbürgerung nach § 10 besteht nicht,
wenn

1. der Ausländer nicht über ausreichende Kenntnisse der
deutschen Sprache verfügt,

2. tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen,
dass der Ausländer Bestrebungen verfolgt oder unter-
stützt oder verfolgt oder unterstützt hat, die gegen die
freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand
oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes ge-
richtet sind oder eine ungesetzliche Beeinträchtigung
der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes
oder eines Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziele
haben oder die durch Anwendung von Gewalt oder dar-
auf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige
Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden, es
sei denn, der Ausländer macht glaubhaft, dass er sich
von der früheren Verfolgung oder Unterstützung der-
artiger Bestrebungen abgewandt hat, oder

3. ein Ausweisungsgrund nach § 54 Nr. 5 und 5a des Auf-
enthaltsgesetzes vorliegt.

Satz 1 Nr. 3 gilt entsprechend für Ausländer im Sinne des
§ 1 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes.

§ 12

(1) Von der Voraussetzung des § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4
wird abgesehen, wenn der Ausländer seine bisherige Staatsan-
gehörigkeit nicht oder nur unter besonders schwierigen Bedin-
gungen aufgeben kann. Das ist anzunehmen, wenn

1. das Recht des ausländischen Staates das Ausscheiden
aus dessen Staatsangehörigkeit nicht vorsieht,

2. der ausländische Staat die Entlassung regelmäßig ver-
weigert und der Ausländer derzuständigen Behörde
einen Entlassungsantrag zur Weiterleitung an den aus-
ländischen Staat übergeben hat,

3. der ausländische Staat die Entlassung aus der Staats-
angehörigkeit aus Gründen versagt hat, die der Auslän-
der nicht zu vertreten hat, oder von unzumutbaren Be-
dingungen abhängig macht oder über den vollständigen
und formgerechten Entlassungsantrag nicht in angemes-
sener Zeit entschieden hat,

4. der Einbürgerung älterer Personen ausschließlich das
Hindernis eintretender Mehrstaatigkeit entgegensteht,
die Entlassung auf unverhältnismäßige Schwierigkei-
ten stößt und die Versagung der Einbürgerung eine
besondere Härte darstellen würde,

5. dem Ausländer bei Aufgabe der ausländischen Staats-
angehörigkeit erhebliche Nachteile insbesondere wirt-
schaftlicher oder vermögensrechtlicher Art entstehen



Boletín de Documentación |C|E|P|C|100

würden, die über den Verlust der staatsbürgerlichen
Rechte hinausgehen, oder

6. der Ausländer einen Reiseausweis nach Artikel 28 des
Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung
der Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559) oder eine nach
Maßgabe des § 23 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes er-
teilte Niederlassungserlaubnis besitzt.

(2) Ibn der Voraussetzung des § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 wird
ferner abgesehen, wenn der Ausländer die Staatsangehörigkeit
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzt
und Gegenseitigkeit besteht.

(3) Ibn der Voraussetzung des § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 kann
abgesehen werden, wenn der ausländische Staat die Entlassung
aus der bisherigen Staatsangehörigkeit von der Leistung des
Wehrdienstes abhängig macht und der Ausländer den überwie-
genden Teil seiner Schulausbildung in deutschen Schulen er-
halten hat und im Inland in deutsche Lebensverhältnisse und
in das wehrpflichtige Alter hineingewachsen ist.

(4) Weitere Ausnahmen von der Voraussetzung des § 10
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 können nach Maßgabe völkerrechtlicher
Verträge vorgesehen werden.

§ 12a

(1) Nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 bleiben außer Betracht
1. die Verhängung von Erziehungsmaßregeln oder Zucht-

mitteln nach dem Jugendgerichtsgesetz,
2. Verurteilungen zu Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen

und
3. Verurteilungen zu Freiheitsstrafe bis zu sechs Mona-

ten, die zur Bewährung ausgesetzt und nach Ablauf der
Bewährungszeit erlassen worden sind.

Ist der Ausländer zu einer höheren Strafe verurteilt worden, so
wird im Einzelfall entschieden, ob die Straftat außer Betracht
bleiben kann.

(2) Ausländische Verurteilungen zu Strafen sind zu berück-
sichtigen, wenn die Tat im Inland als strafbar anzusehen ist,
die Verurteilung in einem rechtsstaatlichen Verfahren ausge-
sprochen worden ist und das Strafmaß verhältnismäßig ist. Eine
solche Verurteilung kann nicht mehr berücksichtigt werden,
wenn sie nach dem Bundeszentralregistergesetz zu tilgen wäre.
Absatz 1 gilt entspnhend.

(3) Wird gegen einen Ausländer, der die Einbürgerung
beantragt hat, wegen des Verdachts einer Straftat ermittelt, ist
die Entscheidung über die Einbürgerung bis zum Abschluss des
Verfahrens, im Falle der Verurteilung bis zum Eintritt der
Rechtskraft des Urteils auszusetzen. Das Gleiche gilt, wenn die
Verhängung der Jugendstrafe nach § 27 des Jugendgerichtsge-
setzes ausgesetzt ist.

(4) Im Ausland erfolgte Verurteilungen und im Ausland
anhängige Ermittlungs und Strafverfahren sind im Einbürge-
rungsantrag aufzuführen.

§ 12b

(1) Der gewöhnliche Aufenthalt im Inland wird durch Auf-
enthalte bis zu sechs Monaten im Ausland nicht unterbrochen.
Bei längeren Auslandsaufenthalten besteht erfort, wenn der
Ausländer innerhalb der von der Ausländerbehörde bestimm-
ten Frist wieder eingereist ist. Gleiches gilt, wenn die Frist
lediglich wegen Erfüllung der gesetzlichen Wehrpflicht im
Herkunftsstaat überschritten wird und der Ausländer innerhalb
von drei Monaten nach der Entlassung aus dem Wehr oder
Ersatzdienst wieder einreist.

(2) Hat der Ausländer sich aus einem seiner Natur nach nicht
vorübergehenden Grund länger als sechs Monate im Ausland
aufgehalten, kann die frühere Aufenthaltszeit im Inland bis zu
fünf Jahren auf die für die Einbürgerung erforderliche Aufent-
haltsdauer angerechnet werden.

(3) Unterbrechungen der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts
bleiben außer Betracht, wenn sie darauf beruhen, dass der
Ausländer nicht nahtzeitig die erstmals erforderliche Erteilung
oder die Verlängerung des Aufenthaltstitels beantragt hat.“

9. § 13 wird wie folgt geändert:
a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Ein ehemaliger Deutscher, der seinen gewöhnlichen
Aufenthalt im Ausland hat, kann auf seinen Antrag
eingebürgert werden, wenn er den Erfordernissen des
§ 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 oder Satz 2 entspricht;
dem ehemaligen Deutschen steht gleich, wer von
einem solchen abstammt oder als Kind angenommen
worden ist.“

b) Satz 2 wird aufgehoben.
10. In § 14 werden die Wörter „sich nicht im Inland nie-

dergelassen“ durch die Wörter „seinen gewöhnlichen
Aufenthalt im Ausland“ ersetzt.

11. § 15 Abs. 2 wird aufgehoben.
12. In § 23 Abs. 1 werden die Wörter „des Heimatstaates“

gestrichen.
13. § 25 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter „seines Heimatstaa-

tes“ gestrichen.
bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst

„Hat ein Antragsteller seinen gewöhnlichen
Aufenthalt im Ausland, ist die deutsche Aus-
landsvertretung zu hören.“

b) Absatz 3 wird aufgehoben.
14. In § 28 Satz 1 werden die Wörter ,,nach § 8 des Wehr-

pflichtgesetzes“ durch die Wörter „des Bundesminis-
teriums der Verteidigung oder der von ihm bezeichneten
Stelle“ ersetzt.

15. In § 29 Abs. 4 wird die Angabe „§ 87 des Ausländer-
gesetzes“ durch die Angabe „§ 12" ersetzt.

16. § 37 wird wie folgt gefasst:
„§ 37

(1) § 80 Abs. 1 und 3 sowie § 82 des Aufenthalts-
gesetzes gelten entsprachend.

(2) Die Einbürgerungsbehörden übermitteln den
Verfassungsschutzbehörden zur Ermittlung der Einbür-
gerungsvoraussetzungen nach § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
und Satz 2 sowie § 11 Satz 1 Nr. 2 und 3 und Satz 2
die bei ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten
der Antragsteller, die das 16. Lebensjahr vollendet
haben. Die Verfassungsschutzbehörden unterrichten die
anfragende Stelle unverzüglich nach Maßgabe der in-
soweit bestehenden besonderen gesetzlichen Verwen-
dungsregelungen.

17. Die §§ 39 und 40 werden aufgehoben.
18. Nach § 40b wird folgender§ 40c eingefügt:

„§ 40c
Auf Einbürgerungsanträge, die bis zum 16. März

1999 gestellt worden sind, finden die §§ 85 bis 91 des
Ausländergesetzes in der vor dem 1. Januar 2000 gel-
tenden Fassung mit der Maßgabe Anwendung, dass die
Einbürgerung zu versagen ist, wenn ein Ausschluss-
grund nach § 11 Satz 1 Nr. 2 oder 3 oder Satz 2 vor-
liegt, und dass sich die Hinnahme von Mehrstaatigkeit
nach § 12 beurteilt.“

ARTIKEL 6

Änderung des Bundesvertriebenengesetzes

Das Bundesvertriebenengesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 2. Juni 1993 (BGBl. 1 S. 829), zuletzt geändert
durch Artikel 17 des Gesetzes vom 24. Dezember2003 (BGBl.
I S. 2954), wird wie folgt geändert:
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1. § 4 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Nichtdeutsche Ehegatten oder Abkömmlinge von Spät-
aussiedlern, die nach § 27 Abs. 1 Satz 2 in den Auf-
nahmebescheid einbezogen worden sind, erwerben,
sofern die Einbeziehung nicht unwirksam geworden ist,
diese Rechtsstellung mit ihrer Aufnahme im Geltungs-
bereich des Gesetzes.“

2. In § 8 Abs. 3 wird Satz 2 wie folgt gefasst
„Bis zum Zustandekommen dieser Vereinbarung oder
bei deren Wegfall richten sich die Verteilungsquoten
für das jeweilige Kalenderjahr nach dem von der Ge-
schäftsstelle der BundLänderKommission für Bildungs-
planung und Forschungsförderung im Bundesanzeiger
veröffentlichten Schlüssel, derfür das vorangegangene
Kalenderjahrentspnhend Steuereinnahmen und Bevöl-
kerungszahl derLändererrechnetworden ist (Königstei-
nerSchlüssel).“

3. § 9 wird wie folgt geändert
a) Es wird folgender neuer Absatz 1 eingefügt:

„(1) Spätaussiedler gemäß § 4 Abs. 1 oder 2 so-
wie deren Ehegatten oderAbkömmlinge, welche die
Voraussetzungen des § 7 Abs. 2 Satz 1 erfüllen,
haben Anspruch auf kostenlose Teilnahme an einem
Integrationskurs, dereinen Basis und einen Aufbau-
sprachkurs von gleicher Dauer zur Erlangung aus-
reichender Sprachkenntnisse sowie einen Orientie-
rungskurs zur Vermittlung von Kenntnissen der
Rechtsordnung, der Kultur und der Geschichte in
Deutschland umfasst. Ausgenommen sind Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene, die eine schu-
lische Ausbildung aufnehmen oder ihre bisherige
Schullaufbahn in der Bundesrepublik Deutschland
fortsetzen. Der Sprachkurs dauert bei ganztägigem
Unterricht (Regelfall) längstens sechs Monate. So-
weit erforderlich soll der Integrationskurs durch eine
sozialpädagogische Betreuung sowie durch Kinder-
betreuungsangebote ergänzt werden. Das Bundesmi-
nisterium des Innern wird ermächtigt, nähere Ein-
zelheiten des Integrationskurses, insbesondere die
Grundstruktur, die Dauer, die Lerninhalte und die
Durchführung der Kurse, die Vorgaben bezüglich der
Auswahl und Zulassung der Kursträger sowie die
Rahmenbedingungen für die Teilnahme durch
Rechtsver odnung, die nicht der Zustimmung des
Bundesrates bedarf, zu tageln.

b) Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 2 und Satz 1
wird wie folgt gefasst:
„Spätaussiedler können erhalten
1. eine einmalige Überbrückungshiffe des Bundes

und
2. einen Ausgleich für Kosten der Aussiedlung.“

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.
d) Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 4 und 5 an-

gefügt:
„(4) Weitere Integrationshilfen wie Ergänzungs-

förderung für Jugendliche und ergänzende Sprach
und sozialpädagogische Förderung können gewährt
werden.

(5) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
ist zuständig für
a) die Entwicklung von Grundstruktur und Lernin-

halten des Basissprachkurses, des Aufbaukurses
und des Orientierungskurses nach Absatz 1 und

b) die Durchführung der Maßnahmen nach den
Absätzen 1 und 4.“

4. § 15 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Das Bundesverwaltungsamt stellt Spätaussied-
lem zum Nachweis ihrer Spätaussiedlereigen-
schaft eine Bescheinigung aus.“

bb) Nach Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt:
„Eine Wiederholung des Gesprächs im Sinne von
§ 6 Abs. 2 Satz 3 findet hierbei nicht statt. In den
Aufnahmebescheid einbezogene nichtdeutsche
Ehegatten oder Abkömmlinge sind verpflichtet,
sich unmittelbar nach ihrer Einreise in den Gel-
tungsbereich des Gesetzes in einer Erstaufnah-
meeinrichtung des Bundes registrieren zu lassen.

cc) In dem neuen Satz 5 werden die Wörter „der zu-
ständigen Behörde“ durch die Wörter „des Bun-
desverwaltungsamtes“ und die Wörter „die Aus-
stellungsbehörde“ durch die Wörter „das
Bundesverwaltungsamt“ ersetzt

dd) Der letzte Satz wird aufgehoben.
b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Das Bundesverwaltungsamt stellt dem in den
Aufnahmebescheid eines Spätaussiedlers einbezoge-
nen nichtdeutschen Ehegatten oder Abkömmling
zum Nachweis des Vorliegen der Voraussetzungen
des § 7 Abs. 2 eine Bescheinigung aus. Eine Beschei-
nigung nach Absatz 1 kann nur ausgesteift werden,
wenn die Erteilung eines Aufnahmebescheides be-
antragt und nicht bestands oder rechtskräftig abge-
lehnt worden ist. Im Übrigen gilt Absatz 1 entspre-
chend.“

c) In Absatz 3 werden nach dem Wort „Widerruf“ die
Wörter „und die Ausstellung einer Zweitschrift“
eingefügt

5. Die §§ 22 bis 24 werden aufgehoben.
6. § 27 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Wörter „Verlassen dieser Ge-
biete“ durch die Wörter ,,Begründung des ständigen
Aufenthalts im Geltungsbereich des Gesetzes“ er-
setzt.

b) Die Sätze 2 und 3 werden durch die nachfolgenden
Sätze ersetzt:

„Der im Aussiedlungsgebiet lebende nichtdeutsche
Ehegatte, sofern die Ehe seit mindestens drei Jah-
ren besteht, oder nichtdeutsche Abkömmling einer
Person im Sinne des Satzes 1 (Bezugsperson) wer-
den zum Zweck der gemeinsamen Aussiedlung in
den Aufnahmebescheid der Bezugsperson nur dann
einbezogen, wenn die Bezugsperson dies ausdrück-
lich beantragt, sie Grundkenntnisse der deutschen
Sprache besitzen und in ihrer Person keine Aus-
schlussgründe im Sinne des § 5 vorliegen; Absatz
2 bleibt unberührt. Die Einbeziehung von minder-
jährigen Abkömmlingen in den Aufnahmebescheid
ist nur gemeinsam mit der Einbeziehung der Eltern
oder des sorgebenhtigten Elternteils zulässig. Die
Einbeziehung in den Aufnahmebescheid wird
insbesondere dann unwirksam, wenn die Ehe aufge-
löst wird, bevor beide Ehegatten die Aussiedlungs-
gebiete verlassen haben, oder die Bezugsperson
verstirbt, bevor die einbezogenen Personen Aufnah-
me im Sinne von § 4 Abs. 3 Satz 2 gefunden haben.“

7. Nach § 100a wird folgender § 100b eingefügt:

„§ 100b

Anwendungsvorschrift

(1) § 4 Abs. 3 Satz 2 ist in der bis zum 1. Januar
2005 geltenden Fassung auf Personen anzuwenden, die
bis zu diesem Zeitpunkt in den Aufnahmebescheid ein-
bezogen worden sind.

(2) Für die Durchführung des Bescheinigungsver-
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fahrens nach § 15 Abs. 1 oder Abs. 2 bleiben die Län-
der in allen Fällen zuständig, in denen bis zum 1. Ja-
nuar 2005 die Registrierung in den Erstaufnahmeein-
richtungen des Bundes und die Verteilung auf die
Länder erfolgt ist“

8. § 104 wird wie folgt gefasst:

„§ 104
Das Bundesministerium des Innern kann allgemei-

ne Verwaltungsvorschriften zur Ausführung dieses
Gesetzes durch das Bundesverwaltungsamt erlassen.“

ARTIKEL 7

Änderung des Gesetzes über die Rechtsstellung
heimatloser Ausländer im Bundesgebiet

Das Gesetz über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer
im Bundesgebiet in der im Bundesgesetzblatt Teil 111, Glie-
derungsnummer 2431, veröffentlichten bereinigten Fassung,
zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 3. Dezem-
ber 2001 (BGBl 1 S. 3306), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 2 werden die Wörter „im Zeitpunkt des In-
krafttretens des Gesetzes zur Neuregelung des Auslän-
derrechts“ durch die Wörter „am 1. Januar 1991“ er-
setzt.

2. In § 12 Satz 2 werden die Wörter „keiner Aufenthalts-
genehmigung“ durch die Wörter „keines Aufenthalts-
titels“ ersetzt.

3. In § 21 Abs. 2 werden die Sätze 2 und 3 aufgehoben.
4. § 23 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 47 Abs. 3
und des § 48 Abs. 1 des Ausländergesetzes“ durch
die Angabe „§ 56 des Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „§ 51 Abs. 4
des Ausländergesetzes“ durch die Angabe „§ 60 Abs.
10 des Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

5. § 27 wird aufgehoben.

ARTIKEL 8

Änderung des
Asylbewerberleistungsgesetzes

Das Asylbewerberleistungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 5. August 1997 (BGBl. 1 S. 2022), zuletzt
geändert durch Artikel 20 des Gesetzes vom 27. Dezember2003
(BGBI.1 S. 3022), wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: aa) Nummer 3

wird wie folgt gefasst:
„3. eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1, § 24
oder § 25 Abs. 4 oder 5 des Aufenthaltsgesetzes
besitzen,“.
bb) In Nummer 4 wird die Angabe „§ 55 des Aus-

ländergesetzes“ durch die Angabe „§ 60a des
Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

cc) In Nummer 5 wird nach der Angabe „vollzieh-
bar ist,“ das Wort „oder“ gestrichen.

dd) In Nummer 6 wird der abschließende Punkt
durch ein Komma ersetzt und das Wort „oder“
angefügt.

ee) Nach Nummer 6 wird folgende Nummer 7 an-
gefügt:
„7. einen Folgeantrag nach § 71 des Asylver-
fahrensgesetzes oder einen Zweitantrag nach §
71 a des Asylverfahrensgesetzes stellen“.

b) In Absatz 2 werden die Wörter „eine andere Auf-
enthaltsgenehmigung“ durch die Wörter „ein ande-
rer Aufenthaltstitel“ und die Wörter „bezeichneten

Aufenthaltsgenehmigungen“ durch die Wörter „be-
zeichnete Aufenthaltserlaubnis“ ersetzt.

c) In Absatz 3 Nr. 2 werden die Wörter „die Anerken-
nung ausländischer“ durch die Wörter „Migration
und“ ersetzt.

2. (weggefallen)
3. § 2 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Abweichend von den §§ 3 bis 7 ist das Zwölfte
Buch Sozialgesetzbuch auf diejenigen Leistungsberech-
tigten entsprechend anzuwenden, die über eine Dauer
von insgesamt 36 Monaten Leistungen nach § 3 erhal-
ten haben und die Dauer des Aufenthalts nicht rechts-
missbräuchlich selbst beeinflusst haben.“

4. In § 5 Abs. 2 wird die Angabe „2 Deutsche Mark“ durch
die Angabe „1,05 Euro“ ersetzt.

5. In § 8 wird die Angabe „§ 84 Abs. 1 Satz 1 des Aus-
ländergesetzes“ jeweils durch die Angabe „§ 68 Abs.
1 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

6. In § 11 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „§ 84 des Aus-
ländergesetzes“ durch die Angabe „§ 68 des Aufent-
haltsgesetzes“ ersetzt.

7. § 12 wird wie folgt geändert
a) Absatz 1 Nr. 1 wird wie folgt gefasst:
„1. die Empfänger
a) von Leistungen in besonderen Fällen (§ 2),
b) von Grundleistungen (§ 3),
c) von ausschließlich anderen Leistungen (§§ 4 bis 6),“.
b) Absatz 2 Nr. 2a wird aufgehoben.

8. In § 13 Abs. 2 wird die Angabe „zehntausend Deutsche
Mark“ durch die Angabe „fünftausend Euro“ ersetzt.

ARTIKEL 9

Änderung des
Dritten Buches Sozialgesetzbuch

Das Dritte Buch Sozialgesetzbuch – Arbeitsförderung – (Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 24. März 1997, BGBl. 1 S. 594, 595),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. April
2004 (BGBl. 1 S. 602), wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
a) In der Angabe zu § 284 wird das Wort „Genehmi-

gungspflicht“ durch die Wörter „Arbeitsgenehmi-
gung-EU für Staatsangehörige der neuen EU-Mit-
gliedstaaten“ und werden die Angaben zu §§ 285 und
286 jeweils durch die Angabe „(weggefallen)“ er-
setzt.

b) In der Angabe zu § 406 wird das Wort „Genehmi-
gung“ durch das Wort „Aufenthaltstitel“ ersetzt.

c) In der Angabe zu § 407 werden nach dem Wort „Be-
schäftigung“ die Wörter „oder Erwerbstätigkeit“
eingefügt.

d) Im Zweiten Abschnitt des Dreizehnten Kapitels wer-
den die Angaben zu den §§ 419, 420a durch die
Angaben „(weggefallen)“ ersetzt.

e) Im Fünften Abschnitt des Dreizehnten Kapitels wird
nach der Angabe zu § 434g die Angabe „§ 434h Zu-
wanderungsgesetz“ eingefügt.

2. § 63 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 3 werden nach dem Wort „sind“ die

Wörter „oder bei denen das Vorliegen der Voraus-
setzungen des § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes
festgestellt wurde“ eingefügt.

b) Nummer4 wird wie folgt gefasst:
„4. Ausländer, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im
Inland haben und eine Niederlassungserlaubnis nach
§ 23 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes besitzen,“.

c) Nummer 6 wird aufgehoben.
d) Die bisherigen Nummern 7 und 8 werden Nummern
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6 und 7 und in der neuen Nummer 7 wird das Wort
„Aufenthaltsgesetz/EWG“ durch das Wort „Freizü-
gigkeitsgesetz/EU“ ersetzt.

2a. § 284 wird wie folgt gefasst:

„§ 284
Arbeitsgenehmigung-EU für

Staatsangehörige der neuen EUM itgliedstaaten
(1) Staatsangehörige der Staaten, die nach dem Ver-

trag vom 16. April 2003 über den Beitritt der Tschechi-
schen Republik, der Republik Estland, der Republik
Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der
Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik
Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen
Republik zur Europäischen Union (BGBl. 2003 II S.
1408) der Europäischen Union beigetreten sind, und de-
ren freizügigkeitsberechtigte Familienangehörige dürfen
eine Beschäftigung nur mit Genehmigung der Bundes-
agentur für Arbeit ausüben und von Arbeitgebern nur
beschäftigt werden, wenn sie eine solche Genehmigung
besitzen, soweit nach Maßgabe des EU-Beitrittsvertra-
ges abweichende Regelungen als Übergangsmgelungen
der Arbeitnehmerfreizügigkeit Anwendung finden.

(2) Die Genehmigung wird befristet als Arbeitser-
laubnis-EU erteilt, wenn nicht Anspruch auf eine un-
befristete Erteilung als Arbeitsberechtigung-EU besteht.

(3) Die Arbeitserlaubnis-EU kann nach Maßgabe des
§ 39 Abs. 2 bis 4 und 6 des Aufenthaltsgesetzes erteilt
werden.

(4) Ausländern nach Absatz 1, die ihren Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben und
eine Beschäftigung im Bundesgebiet aufnehmen
wollen, darf eine Arbeitserlaubnis-EU für eine Beschäf-
tigung, die keine qualifizierte Berufsausbildung voraus-
setzt, nur erteilt werden, wenn dies durch zwischen-
staatliche Vereinbarung bestimmt ist oder aufgrund
einer Rechtsverordnung zulässig ist Für die Beschäf-
tigungen, die durch Rechtsverordnung zugelassen wer-
den, ist Staatsangehörigen aus den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union nach Absatz 1 gegenüber Staats-
angehörigen aus Drittstaaten vorrangig eine Arbeitser-
laubnis-EU zu erteilen, soweit dies der EU-Beitrittsver-
trag vorsieht.

(5) Die Erteilung der Arbeitsberechtigung-EU be-
stimmt sich nach § 12a Arbeitsgenehmigungsverord-
nung.

(6) Das Aufenthaltsgesetz und die aufgrund des §
42 des Aufenthaltsgesetzes erlassenen Rechtsverordnun-
gen zum Arbeitsmarktzugang gelten entsprechend, so-
weit sie für die Ausländer nach Absatz 1 günstigere
Regelungen enthalten. Bei Anwendung der Vorschrif-
ten steht die Arbeitsgenehmigung-EU der Zustimmung
zu einem Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 3 des Aufent-
haltsgesetzes gleich.“

3. Die §§ 285 und 286 werden aufgehoben.
4. § 287 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

„3. Zusicherung, Erteilung und Aufhebung der Zustim-
mung der Bundesagentur für Arbeit zur Erteilung
einer Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Be-
schäftigung,“.

5. (weggefallen)
6. Im Siebten Kapitel, Zweiter Abschnitt, Zweiter Unter-

abschnitt wird die Überschrift „Vierter Titel Anwerbung
aus dem Ausland“ gestrichen.

7. § 304 wird wie folgt geändert
a) Absatz 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst
„2. ausländische Arbeitnehmer den erforderlichen Auf-

enthaltstitel, eine Aufenthaltsgestattung oder eine

Duldung, die sie zur Ausübung ihrer Beschäftigung
benhtigen, oder die erforderliche Genehmigung nach
§ 284 Abs. 1 besitzen und nicht zu ungünstigeren
Arbeitsbedingungen als vergleichbare deutsche
Arbeitnehmer beschäftigt werden oderwurden,“.

b) In Absatz 2 Satz 1 Nr. 6 werden die Wörter „in §
63 des Ausländergesetzes“ durch die Wörter „in §
71 des Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

8. § 306 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 werden die Wörter ,,mit einer erforderli-

chen Genehmigung“ durch die Wörter „den erfor-
derlichen Aufenthaltstitel, eine Aufenthaltsgestaltung
oder eine Duldung, die sie zur Ausübung ihrer Be-
schäftigung berechtigen, oder die erforderliche Ge-
nehmigung nach § 284 Abs. 1 besitzen“ ersetzt.

b) In Satz 4 werden die Wörter „ihre Aufenthaltsgeneh-
migung oder Duldung“ durch die Wörter „ihren Auf-
enthaltstitel, ihre Duldung oder ihre Aufenthaltsge-
staltung (§ 55 des Asylverfahrensgesetzes)“ ersetzt.

9. In § 308 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 wind das Wort „Auslän-
dergesetz“ durch das Wort „Aufenthaltsgesetz“ ersetzt.

10. In § 336a Satz 1 wird die Nummer 2 gestrichen und
die bisherigen Nummern 3 bis 5 werden die Nummern 2
bis 4.

11. § 394 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert
a) Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

„5. die Zustimmung zur Zulassung der Beschäftigung
nach dem Aufenthaltsgesetz sowie die Zustimmung
zur Anwerbung aus dem Ausland,“.

b) In Nummer 7 wird das Wort „Ausländergesetz“
durch das Wort „Aufenthaltsgesetz“ ersetzt

12. § 404 wird wie folgt geändert
a) In Absatz 1 Nr. 2 werden die Buchstaben a und b

wie folgt gefasst
„a) Ausländer entgegen § 4 Abs. 3 des Aufenthalts-

gesetzes ohne den erforderlichen Aufenthalts-
titel oder ohne eine Aufenthaltsgestaltung oder
eine Duldung, die sie zur Ausübung ihrer Be-
schäftigung berechtigen, oder entgegen § 284
Abs. 1 ohne erforderliche Genehmigung be-
schäftigt oder

b) einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt,
dass ein Nachunternehmer tätig wird, der Aus-
länder entgegen § 4 Abs. 3 des Aufenthaltsgeset-
zes ohne den erforderlichen Aufenthaltstitel oder
ohne eine Aufenthaltsgestattung oder eine Dul-
dung, die sie zur Ausübung ihrer Beschäftigung
berechtigen, oder entgegen § 284 Abs. 1 Auslän-
der ohne erforderliche Genehmigung beschäf-
tigt.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Die Nummern 3 und 4 werden wie folgt

gefasst:
„3. einen Ausländer entgegen § 4 Abs. 3

des Aufenthaltsgesetzes ohne den erfor-
derlichen Aufenthaltstitel oder ohne eine
Aufenthaltsgestattung oder eine Dul-
dung, die zur Ausübung ihrer Beschäf-
tigung berechtigen, oder entgegen § 284
Abs. 1 Ausländer ohne erforderliche Ge-
nehmigung beschäftigt,

4. eine Beschäftigung ohne den nach § 4
Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes erforder-
lichen Aufenthaltstitel oder ohne eine
Aufenthaltsgestattung oder eine Dul-
dung, die zur Ausübung ihrer Beschäf-
tigung berechtigen, oder ohne Genehmi-
gung nach § 284 Abs. 1 ausübt,“.
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bb) In Nummer 5 wird die Angabe „§ 284 Abs. 3“
durch die Angabe „§ 39 Abs. 2 Satz 3 des Auf-
enthaltsgesetzes“ ersetzt.

13. In § 405 Abs. 4 werden die Wörter „erforderliche Ge-
nehmigung nach § 284 Abs. 1 Satz 1“ durch die Wör-
ter „erforderlichen Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 3 des
Aufenthaltsgesetzes oder ohne eine Aufenthaltsgestat-
tung oder eine Duldung, die sie zur Ausübung ihrer
Beschäftigung berechtigen, oder ohne eine Genehmi-
gung nach § 284 Abs. 1“ ersetzt.

14. In § 406 Abs. 1 wird die Angabe „eine Genehmigung
nach § 284 Abs. 1 Satz 1“ durch die Angabe „einen
Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 3 des Aufenthaltsgeset-
zes, eine Aufenthaltsgestattung oder eine Duldung, die
zur Ausübung der Beschäftigung berechtigen, oder eine
Genehmigung nach § 284 Abs. 1“ ersetzt.

15. § 407 wird wie folgt geändert:
a) (weggefallen)
b) In Absatz 1 Nr. 1 wird die Angabe „eine Genehmi-

gung nach § 284 Abs. 1 Satz 1“ durch die Angabe
„einen Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 3 des Aufent-
haltsgesetzes, eine Aufenthaltsgestattung oder eine
Duldung, die zur Ausübung der Beschäftigung be-
rechtigen, oder eine Genehmigung nach § 284 Abs.
1“ ersetzt.

c) In Absatz 1 wird Nummer 2 wie folgt gefasst:
„2. eine in
a) § 404 Abs. 2 Nr. 3 oder
b) § 404 Abs. 2 Nr. 4

bezeichnete vorsätzliche Handlung beharrlich
wiederholt,“.

d) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes

1 Nr. 1 oder Nr. 2 Buchstabe a aus grobem Ei-
gennutz, ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren oder Geldstrafe.“

16. (weggefallen)
17. § 419 wird aufgehoben.
18. (weggefallen)
19. § 420a wird aufgehoben.
20. (weggefallen)
21. § 434h wird wie folgt gefasst:

„§ 434h

Zuwanderungsgesetz

Die §§ 419 und 421 Abs. 3 sind in der bis zum 31.
Dezember 2004 geltenden Fassung bis zum Ende des
DeutschSprachlehrgangs weiterhin anzuwenden, wenn
der Anspruch vor dem 1. Januar 2005 entstanden ist und
der DeutschSprachlehrgang begonnen hat. In diesen
Fällen trägt der Bund die Ausgaben der Sprachförde-
rung; Verwaltungskosten der Bundesagentur für Arbeit
werden nicht erstattet.“

22. § 434k wird wie folgt gefasst:

„§ 434k

Mertes Gesetz für
moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt

Die §§ 419, 420 Abs. 3 und § 421 Abs. 3 sind in
der bis zum 31. Dezember 2004 geltenden Fassung bis
zum Ende des DeutschSprachlehrgangs weiterhin an-
zuwenden, wenn vor dem 1. Januar 2005 der Anspruch
entstanden ist und der DeutschSprachlehrgang begon-
nen hat In diesen Fällen trägt der Bund die Ausgaben
der Sprachförderung; Verwaltungskosten der Bundes-
agentur für Arbeit werden nicht erstattet“

ARTIKEL 10

Änderungen sonstiger
sozial und leistungsrechtlicher Gesetze

1. § 1 Abs. 2a des Unterhaltsvorschussgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBI.1
S. 2, 615) wird wie folgt gefasst:
„(2a) Ein Ausländer hat einen Anspruch nach diesem
Gesetz nur, wenn er oder der in Absatz 1 Nr. 2 bezeich-
nete Elternteil im Besitz
1. einer Niederlassungserlaubnis,
2. einer Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Erwerbs-

tätigkeit,
3. einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 und 2,

den §§ 31, 37, 38 des Aufenthaltsgesetzes oder
4. einer Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke des Fami-

liennachzugs zu einem Deutschen oder zu einer von
den Nummern 1 bis 3 erfassten Person ist

Abweichend von Satz 1 besteht der Anspruch für Ange-
hörige eines M itgliedstaates der Europäischen Union
oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum mit Beginn des Auf-
enthaltsrechts. Auch bei Besitz einer Aufenthaltserlaub-
nis hat ein Ausländer keinen Anspruch auf Unterhalts-
leistung nach diesem Gesetz, wenn der in Absatz 1 Nr.
2 bezeichnete Elternteil ein Saisonarbeitnehmer, ein
Werkvertragsarbeit nehmer oder ein Arbeitnehmer ist,
der zur vorübergehenden Dienstleistung nach Deutsch-
land entsandt ist“

2. (weggefallen)
3. Das Bundesausbildungsförderungsgesetz in der Fassung

der Bekanntmachung vom 6. Juni 1983 (BGBl. 1 S. 645,
1680), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes
vom 27. Dezember2003 (BGBI.1 S. 3022), wird wie
folgt geändert:
1. § 5 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 8 Abs. 1 Nr.

1, 7 und 8" durch die Angabe „§ 8 Abs. 1" ersetzt.
b) Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst

„Satz 1 Nr. 3 gilt nicht für die in § 8 Abs. 2 bezeich-
neten Auszubildenden.“

2. § 8 Abs. 1 wird wie folgt geändert
a) Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

,,4. Ausländern, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt
im Inland haben und eine Niederlassungserlaub-
nis nach § 23 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes
besitzen,“.

b) In Nummer 6 wird die Angabe „§ 51 Abs. 1 des Aus-
ländergesetzes“ durch die Angabe „§ 60 Abs. 1 des
Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt

c) In Nummer 8 wird das Wort „Aufenthaltsgesetz/
EWG“ durch das Wort „Freizügigkeitsgesetz/EU“
ersetzt.

d) In Nummer 9 wird das Wort „EG-Mitgliedstaates“
durch die Wörter „Mitgliedstaates der Europäischen
Union“ ersetzt.

4. § 1 des Bundeserziehungsgeldgesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 9. Februar 2004 (BGBI.1 S.
206) wird wie folgt geändert:
1. Absatz 6 wird wie folgt geändert

a) Satz 2 wird wie folgt gefasst
„Ein anderer Ausländer ist anspruchsberechtigt,
wenn er im Besitz
1. einer Niederlassungserlaubnis,
2. einer Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der

Erwerbstätigkeit,
3. einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1

und 2, den §§ 31, 37, 38 des Aufenthaltsge-
setzes oder
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4. einer Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke des Fa-
miliennachzugs zu einem Deutschen oder zu
einer von den Nummern 1 bis 3 erfassten Per-
son ist.“

b) Satz 4 wird gestrichen.
2. In Absatz 9 Satz 1 werden nach dem Wort „wer“ die

Wörter „Saisonarbeitnehmer oder Werkvertragsar-
beitnehmer ist oder“ eingefügt.

5. § 1 Abs. 3 des Bundeskindergeldgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl.
1 S. 6), das durch Artikel 21 des Gesetzes vom 29.
Dezember 2003 (BGBl. 1 S. 3076) geändert worden ist,
wird wie folgt gefasst
„(3) Ein Ausländer erhält Kindergeld nur, wenn er im
Besitz
1. einer Niederlassungserlaubnis,
2. einer Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Erwerbs-

tätigkeit,
3. einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 und 2,

den §§ 31, 37, 38 des Aufenthaltsgesetzes oder
4. einer Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke des Fami-

liennachzugs zu einem Deutschen oder zu einer von
den Nummern 1 bis 3 erfassten Person ist.
Ein Saisonarbeitnehmer, ein Werkvertragsarbeit neh-
mer und ein Arbeitnehmer, der zur vorübergehen-
den Dienstleistung nach Deutschland entsandt ist, er-
hält kein Kindergeld.“

6. Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch  Gesetzliche Kran-
kenversicherung  (Artikel 1 des Gesetzes vom 20.
Dezember 1988, BGBl. 1 S. 2477, 2482), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Dezem-
ber 2003 (BGBl. 1 S. 3022), wird wie folgt geändert:
1. In § 27 Abs. 2 werden die Wörter, ,,zur Ausreise ver-

pflichtete Ausländer, deren Aufenthalt aus völker-
rechtlichen, politischen oder humanitären Gründen
geduldet wird“ durch die Wörter „Ausländer, denen
eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4 und 5
des Aufenthaltsgesetzes erteilt wurde“ ersetzt.

2. § 306 wird wie folgt geändert:
a) In den Sätzen 1 und 2 wird die Angabe „§ 63 des

Ausländergesetzes“ jeweils durch die Angabe „§
71 des Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

b) In Satz 1 Nr. 2 werden die Wörter „die erforder-
liche Genehmigung nach § 284 Abs. 1 Satz 1 des
Dritten Buches“ durch die Wörter „den erforder-
lichen Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 3 des Auf-
enthaltsgesetzes, eine Aufenthaltsgestattung oder
eine Duldung, die zur Ausübung der Beschäfti-
gung berechtigen, oder eine Genehmigung nach
§ 284 Abs. 1 des Dritten Buches Sozialgesetz-
buch“ ersetzt.

c) In Satz 1 Nr. 7 wird das Wort „Ausländergesetz“
durch das Wort „Aufenthaltsgesetz“ ersetzt.

7. § 321 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch – Gesetz-
liche Rentenversicherung – in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. Februar 2002 (BGBl. 1 S. 754, 1404,
3384), das zuletzt durch das Gesetz vom 29. April 2004
(BGBl. I S. 678) geändert worden ist, wird wie folgt
geändert.
1. In den Sätzen 1 und 2 wird die Angabe „§ 63 des

Ausländergesetzes“ jeweils durch die Angabe „§ 71
des Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

2. In Satz 1 Nr. 2 werden die Wörter „die erforderli-
che Genehmigung nach § 284 Abs. 1 Satz 1 des
Dritten Buches“ durch die Wörter „den erforderli-
chen Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 3 des Aufent-
haltsgesetzes, eine Aufenthaltsgestattung oder eine
Duldung, die zur Ausübung der Beschäftigung be-

rechtigen, oder eine Genehmigung nach § 284 Abs.
1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch“ ersetzt.

3. In Satz 1 Nr. 7 wird das Wort „Ausländergesetz“
durch das Wort „Aufenthaltsgesetz“ ersetzt.

8. § 211 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzli-
che Unfallversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom
7. August 1996, BGBl. I S.1254), das zuletzt durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 23. April 2004 (BGBl. 1
S. 606) geändert worden ist, wird wie folgt geändert
1. In den Sätzen 1 und 2 wird die Angabe „§ 63 des

Ausländergesetzes“ jeweils durch die Angabe „§ 71
des Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

2. In Satz 1 Nr. 2 werden die Wörter „erforderliche Ge-
nehmigung nach § 284 Abs. 1 Satz 1 des Dritten Bu-
ches“ durch die Wörter „erforderlichen Aufenthalts-
titel nach § 4 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes, eine
Aufenthaltsgestattung oder eine Duldung, die zur
Ausübung der Beschäftigung berechtigen, oder eine
Genehmigung nach § 284 Abs. 1 des Dritten Buches
Sozialgesetzbuch“ ersetzt.

3. In Satz 1 Nr. 7 wird das Wort „Ausländergesetz“
durch das Wort „Aufenthaltsgesetz“ ersetzt.

9. (weggefallen)
10. § 71 Abs. 2 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch –

Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz  –
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar
2001 (BGBl. 1 S. 130), das zuletzt durch Artikel 4 Abs.
72 des Gesetzes vom 5. Mai 2004 (BGBl. 1 S. 718)
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 wird wie folgt geändert:
aa) Im einleitenden Satzteil wird die Angabe „§

76 Abs. 1 des Ausländergesetzes“ durch die
Angabe „§ 87 Abs. 1 des Aufenthaltsgeset-
zes“ ersetzt.

bb) In Buchstabe c wird die Angabe „§ 46 Nr. 4
des Ausländergesetzes“ durch die Angabe „§
55 Abs. 2 Nr. 4 des Aufenthaltsgesetzes“
ersetzt.

cc) In Buchstabe d wird die Angabe „§§ 45 bis
48 des Ausländergesetzes“ durch die Anga-
be „§§ 53 bis 56 des Aufenthaltsgesetzes“
ersetzt.

b) In Nummer 2 wird die Angabe „§ 76 Abs. 2 des
Ausländergesetzes“ durch die Angabe „§ 87 Abs.
2 des Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

c) In Nummer 3 wird die Angabe „§ 76 Abs. 5 Nr.
4 und 6 des Ausländergesetzes“ durch die Angabe
„§ 99 Abs. 1 Nr.14 Buchstabe d und f des Auf-
enthaltsgesetzes“ ersetzt.

2. In Satz 2 Nr. 2 wird die Angabe „§ 46 Nr. 4 des Aus-
ländergesetzes“ durch die Angabe „§ 55 Abs. 2 Nr.
4 des Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

10a.§ 23 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch – Sozial-
hilfe – (Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezember 2003,
BGBl. 1 S. 3022, 3023) wird wie folgt geändert:
1. Absatz 1 Satz 4 wird wird wie folgt gefasst:

„Die Einschränkungen nach Satz 1 gelten nicht für
Ausländer, die im Besitz einer Niederlassungserlaub-
nis oder eines befristeten Aufenthaltstitels sind und
sich voraussichtlich dauerhaft im Bundesgebiet auf-
halten.“

2. Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Das Gleiche gilt für Ausländer, die einen räumlich
nicht beschränkten Aufenthaltstitel nach den §§ 23,
23a, 24 Abs. 1 oder§ 25 Abs. 3 bis 5 des Aufent-
haltsgesetzes besitzen, wenn sie sich außerhalb des
Landes aufhalten, in dem der Aufenthaltstitel
erstmals erteilt worden ist.“
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11. § 1 des Opferentschädigungsgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 7. Januar 1985 (BGBl. 1 S.1),
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 6. Dezem-
ber 2000 (BGBl. 1 S. 1676) geändert worden ist, wird
wie folgt geändert
1. Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Ein rechtmäßiger Aufenthalt im Sinne dieses Ge-
setzes ist auch gegeben, wenn die Abschiebung aus
[schtlichen oder tatsächlichen Gründen oder auf
Grund erheblicher öffentlicher Interessen ausgesetzt
ist.“

2. Absatz 7 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 Nr. 2 wird das Wort „Aufenthaltsge-

nehmigung“ durch das Wort „Aufenthaltstitel“
ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Angabe „§ 46 Nr. 1 bis 4 oder
§ 47 des Ausländergesetzes“ durch die Angabe
„den §§ 53, 54 oder 55 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 des
Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

ARTIKEL 11

Änderungen sonstiger Gesetze

1. In § 2 Abs.1 Satz 3 des Gesetzes über die Wahl des
Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung in
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer
11001, veröffentlichten bereinigten Fassung, das durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Juni 1975
(BGBl.15.1593) geändert worden ist, wird die Anga-
be „§ 1 Abs. 2 des Ausländergesetzes“ durch die An-
gabe „§ 2 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

2. In § 3 Abs. 1 Satz 2 des Bundeswahlgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl.
1 S. 1288, 1594), das zuletzt durch Artikel 2 der Ver-
ordnung vom 25. November 2003 (BGBl. 1 S. 2304)
geändert worden ist, wird die Angabe „§ 1 Abs. 2 des
Ausländergesetzes“ durch die Angabe „§ 2 Abs. 1 des
Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

3. Das Bundesgrenzschutzgesetz vom 19. Oktober 1994
(BGBI.1 S. 2978, 2979), zuletzt geändert durch Arti-
kel 4 Abs. 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2004 (BGBl.1
S. 718), wird wie folgt geändert
1. In § 12 Abs.1 Satz 1 Nr. 2 wird das Wort „Auslän-

dergesetzes“ durch das Wort ,,Aufenthaltsgesetzes“
ersetzt.

2. In § 45 Abs. 3 Nr. 3 werden die Wörter „erforderli-
che Aufenthaltsgenehmigung“ durch die Wörter
„erforderlichen Aufenthaltstitel“ ersetzt.

4. Artikel 6a des Gesetzes zu dem Schengener Überein-
kommen vom 19. Juni 1990 betreffend den schrittwei-
sen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Gren-
zen vom 15. Juli 1993 (BGBl. 1993 II S. 1010, 1994
11 S. 631), das zuletzt durch Artikel 28 des Gesetzes
vom 3. Dezember 2001 (BGBl. 1 S. 3306) geändert
worden ist, wird aufgehoben.

5. In § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 des Artikel 10Gesetzes vom
26. Juni 2001 (BGBl. 1 S. 1254, 2298), das zuletzt durch
§ 151 Abs. 2 des Gesetzes vom 22. Juni 2004 (BGBl.
I S. 1190) geändert worden ist, wird die Angabe „§ 92
Abs. 1 Nr. 7 des Ausländergesetzes“ durch die Anga-
be „§ 95 Abs. 1 Nr. 8 des Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

6. Anlage 1 (Bundesbesoldungsordnungen A und B) des
Bundesbesoldungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 6. August 2002 (BGBl. 1 S. 3020), das
zuletzt durch Artikel 3 § 1 des Gesetzes vom 22. Juni
2004 (BGBl. 1 S. 1248) geändert worden ist, wird wie
folgt geändert:
1. In der Besoldungsgruppe B 3 wird die Amtsbezeich-

nung „Bundesbeauftragter für Asylangelegenheiten“
gestrichen.

2. In der Besoldungsgruppe B 8 wird die Amtsbezeich-
nung „Präsident des Bundesamtes für die Anerken-
nung ausländischer Flüchtlinge“ durch die Amtsbe-
zeichnung „Präsident des Bundesamtes für M
igration und Flüchtlinge“ ersetzt.

7.  § 11 Abs. 3 Nr. 2 der BundesApothekerordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juli 1989 (BGBl.
15.1478,1842), die zuletzt durch Artikel 16 der Verord-
nung vom 25. November 2003 (BGBl. 1 S. 2304) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt gefasst
„2. eine Niederlassungserlaubnis nach § 23 Abs. 2 des
Aufenthaltsgesetzes besitzt,“.

8. § 10 Abs. 3 Nr. 2 der Bundesärzteordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16. April 1987 (BGBl.
1 S. 1218), die zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom
27. April 2002 (BGBI.1 S. 1467) geändert worden ist,
wird wie folgt gefasst
„2. eine Niederlassungserlaubnis nach § 23 Abs. 2 des
Aufenthaltsgesetzes besitzt,“.

9. § 4 Abs. 2 Satz 4 Nr. 2 des Psychotherapeutengeset-
zes vom 16. Juni 1998 (BGBl. 1 S. 1311), das zuletzt
durch Artikel 22 der Verordnung vom 25. November
2003 (BGBI.1 S. 2304) geändert worden ist, wird wie
folgt gefasst:

„2. eine Niederlassungserlaubnis nach § 23 Abs. 2 des
Aufenthaltsgesetzes besitzen,“.

10. § 13 Abs. 3 Nr. 2 des Gesetzes über die Ausübung der
Zahnheilkunde in der Fassung der Bekanntmachung
vom 16. April 1987 (BGBl. 1 S. 1225), das zuletzt durch
Artikel 13 des Gesetzes vom 27. April 2002 (BGBl. I
S. 1467) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:
„2. eine Niederlassungserlaubnis nach § 23 Abs. 2 des
Aufenthaltsgesetzes besitzt,“.

11. § 8 Abs. 1 Nr. 4 des Aufstiegsfortbildungsförde-
rungsgesetzes vom 23. April 1996 (BGBl. 1 S. 623),
das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 29. De-
zember 2003 (BGBl. 1 S. 3076) geändert worden ist,
wird wie folgt gefasst:
,,4. Ausländern, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im
Inland haben und eine Niederlassungserlaubnis nach §
23 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes besitzen,“.

12. Die Strafprozessordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 7. April 1987 (BGBl. 1 S. 1074, 1319),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24.
Juni 2004 (BGBl. 1 S. 1354), wird wie folgt geändert:
1. § 100a Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 Buchstabe c wird die Angabe „§
92 Abs. 1 Nr. 7 des Ausländergesetzes“ durch die
Angabe „§ 95 Abs. 1 Nr. 8 des Aufenthaltsgeset-
zes“ ersetzt.

b) In Nummer 5 wird die Angabe „§ 92a Abs. 2
oder§ 92b des Ausländergesetzes“ durch die
Angabe „§ 96 Abs. 2 oder § 97 des Aufenthalts-
gesetzes“ ersetzt.

2. In § 100c Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe f wird die Anga-
be „§ 92a Abs. 2 oder § 92b des Ausländergesetzes“
durch die Angabe „§ 96 Abs. 2 oder § 97 des Auf-
enthaltsgesetzes“ ersetzt.

12a. In § 8 Abs. 2 des Gesetzes über das gerichtliche Ver-
fahren bei Freiheitsentziehungen in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 3161, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel
8 Abs. 6 des Gesetzes vom 27. April 2001 (BGBl. 1
S. 751) geändert worden ist, wird die Angabe „§ 57 des
Ausländergesetzes“ durch die Angabe „§ 62 des Auf-
enthaltsgesetzes“ ersetzt.
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13. § 6 des AdoptionsübereinkommensAusführungsgesetzes
vom 5. November 2001 (BGBl. 1 S. 2950), das durch
Artikel 4 Abs. 38 des Gesetzes vom 5. Mai 2004 (BGBl.
1 S. 718) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In Absatz 1 wird das Wort „Ausländergesetzes“ durch

das Wort „Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.
2. Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Wörter „unbefristete Ver-
längerung“ durch die Wörter „Erteilung einer Nie-
derlassungserlaubnis“ ersetzt.

b) Satz 2 wird aufgehoben.
14. Das Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 13. November 1998 (BGBI.1 S. 3322),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27.
Dezember 2003 (BGBl. 1 S. 3007), wird wie folgt ge-
ändert:
1. In § 261 Abs.1 Satz 2 Nr. 4 Buchstabe b wird die

Angabe „§ 92a des Ausländergesetzes“ durch die
Angabe „§ 96 des Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

2. In § 276a wird das Wort „Aufenthaltsgenehmigun-
gen“ durch das Wort „Aufenthaltstitel“ ersetzt.

15. § 3 des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit in
der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Februar 1995
(BGBl. 1 S. 165), das zuletzt durch Artikel 45 des
Gesetzes vom 23. Dezember 2003 (BGBl. 1 S. 2848)
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In Absatz 1 Nr. 3 und Absatz 2 wird die Angabe „§

63 des Ausländergesetzes“ jeweils durch die Angabe
„§ 71 des Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

2. Absatz 2 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 2 werden die Wörter „erforderliche

Genehmigung nach § 284 Abs. 1 Satz 1 des Drit-
ten Buches Sozialgesetzbuch.“ durch die Wörter
„erforderlichen Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 3
des Aufenthaltsgesetzes, eine Aufenthaltsgestal-
tung oder eine Duldung, die zur Ausübung der
Beschäftigung berechtigen, oder eine Genehmi-
gung nach § 284 Abs. 1 des Dritten Buches So-
zialgesetzbuch“ ersetzt.

b) In Nummer 6 wird das Wort „Ausländergesetz“
durch das Wort „Aufenthaltsgesetz“ ersetzt.

16. In Artikel 2 § 2 Abs. 6 Satz 3 des Streitkräfteaufent-
haltsgesetzes vom 20. Juli 1995 (BGBl. 1995 II S. 554),
das zuletzt durch Artikel 80 der Verordnung vom 25.
November 2003 (BGBI.1 S. 2304) geändert worden ist,
wird das Wort „Ausländergesetzes“ durch das Wort
„Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

17. Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. Oktober 2002 (BGBl. 1 S. 4210,
2003 I S. 179), zuletzt geändert durch Artikel 9 des
Gesetzes vom 29. Dezember2003 (BGBI.1 S. 3076),
wird wie folgt geändert
1. In § 52 wird nach Absatz 61 folgender Absatz ein-

gefügt:
„(61 a) § 62 Abs. 2 in der Fassung des Gesetzes vom
... [Einsetzen: Datum der Verkündung des Zuwan-
derungsgesetzes] (BGBl. 1 S.... [Einsetzen: Ausfer-
tigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung des
vorliegenden Anderungesetzes]) ist erstmals für den
Veranlagungszeitraum 2005 anzuwenden.“

2. § 62 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Ein Ausländer erhält Kindergeld nur, wenn er
im Besitz
1. einer Niederlassungserlaubnis,
2. einer Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Er-

werbstätigkeit,
3. einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 und

2, den §§ 31, 37, 38 des Aufenthaltsgesetzes oder
4. einer Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke des Fa-

miliennachzugs zu einem Deutschen oder zu ei-
ner von den Nummern 1 bis 3 erfassten Person
ist.

Ein Saisonarbeitnehmer, ein Werkvertragsarbeit
nehmer und ein Arbeitnehmer, der zur vorüberge-
henden Dienstleistung nach Deutschland entsandt ist,
erhält kein Kindergeld.“

18. Die Gewerbeordnung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 22. Februar 1999 (BGBl. 1 S. 202), zuletzt geändert
durch Artikel 35a des Gesetzes vom 24. Dezember 2003
(BGBl. 1 S. 2954), wird wie folgt geändert:
1. § 139b wird wie folgt geändert:

a) Absatz 7 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 1 wird die Angabe „erforderliche

Genehmigung nach § 284 Abs. 1 Satz 1 des
Dritten Buches Sozialgesetzbuch“ durch die
Angabe „erforderlichen Aufenthaltstitel nach
§ 4 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes, eine
Aufenthaltsgestattung oder eine Duldung, die
zur Ausübung der Beschäftigung berechtigen,
oder eine Genehmigung nach § 284 Abs. 1
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch“ ersetzt.

bb) In Nummer 6 wird das Wort „Ausländerge-
setz“ durch das Wort „Aufenthaltsgesetz“
ersetzt.

cc) Im letzten Satzteil wird die Angabe „§ 63 des
Ausländergesetzes“ durch die Angabe „§ 71
des Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

b) In Absatz 8 Nr. 5 wird die Angabe „§ 63 des Aus-
ländergesetzes“ durch die Angabe „§ 71 des Auf-
enthaltsgesetzes“ ersetzt.

2. In § 150a Abs. 2 Nr. 1 wird die Angabe „§ 92 Abs.
1 Nr. 4 des Ausländergesetzes“ durch die Angabe
„§ 95 Abs. 1 Nr. 4 des Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

19. In § 1 Nr. 3 des Gesetzes über eine Wiedereingliede-
rungshilfe im Wohnungsbau für rückkehrende Auslän-
der vom 18. Februar 1986 (BGBl. 1 S. 280), das durch
Artikel 72 des Gesetzes vom 23. Dezember 2003
(BGBl. 1 S. 2848) geändert worden ist, werden die
Wörter „Aufenthaltserlaubnis oder Aufenthaltsberech-
tigung“ durch die Wörter ,,Niederlassungserlaubnis oder
Aufenthaltserlaubnis zu Erwerbszwecken, zum Zweck
des Familiennachzugs oder ohne Bindung an einen
Aufenthaltszweck“ ersetzt.

20. § 23 Abs. 3 des Arbeitsschutzgesetzes vom 7. August
1996 (BGBl. 1 S. 1246), das zuletzt durch Artikel 2b
des Gesetzes vom 23. April 2004 (BGBl. 1 S. 602)
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 wird die Angabe „die erforderli-
che Genehmigung nach § 284 Abs. 1 Satz 1 des
Dritten Buches Sozialgesetzbuch“ durch die An-
gabe „den erforderlichen Aufenthaltstitel nach §
4 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes, eine Aufent-
haltsgestattung oder eine Duldung, die zur Aus-
übung der Beschäftigung berechtigen, oder eine
Genehmigung nach § 284 Abs. 1 des Dritten
Buches Sozialgesetzbuch“ ersetzt.

b) In Nummer 6 wird das Wort „Ausländergesetz“
durch das Wort „Aufenthaltsgesetz“ ersetzt.

c) Im letzten Satzteil wird die Angabe „§ 63 des Aus-
ländergesetzes“ durch die Angabe „§ 71 des Auf-
enthaltsgesetzes“ ersetzt.

2. In Satz 2 wird die Angabe „§ 63 des Ausländerge-
setzes“ durch die Angabe „§ 71 des Aufenthaltsge-
setzes“ ersetzt.
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21. Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 3. Februar 1995 (BGBl. 1 S.
158), zuletzt geändert durch Artikel 2c des Gesetzes
vom 23. April 2004 (BGBl. 1 S. 602), wird wie folgt
geändert:
1. In § 15 Abs. 1, § 15a Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1

und § 16 Abs. 1 Nr. 2 werden jeweils die Wörter
„eine erforderliche Genehmigung nach § 284 Abs.
1 Satz 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch“ durch
die Wörter „einen erforderlichen Aufenthaltstitel
nach § 4 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes, eine Auf-
enthaltsgestattung oder eine Duldung, die zur Aus-
übung der Beschäftigung berechtigen, oder eine
Genehmigung nach § 284 Abs. 1 des Dritten Buches
Sozialgesetzbuch“ ersetzt.

2. § 18 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Nr. 2 wird die Angabe „§ 63 des Aus-

ländergesetzes“ durch die Angabe „§ 71 des Auf-
enthaltsgesetzes“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 2 wird die Angabe „erforderliche

Genehmigung nach § 284 Abs. 1 Satz 1"
durch die Angabe „erforderlichen Aufent-
haltstitel nach § 4 Abs. 3 des Aufenthaltsge-
setzes, eine Aufenthaltsgestattung oder eine
Duldung, die zur Ausübung der Beschäfti-
gung berechtigen, oder eine Genehmigung
nach § 284 Abs. 1 des Dritten Buches Sozi-
algesetzbuch“ ersetzt.

bb) In Nummer 6 wird das Wort „Ausländerge-
setz“ durch das Wort „Aufenthaltsgesetz“
ersetzt.

cc) Im letzten Satzteil wird die Angabe „§ 63 des
Ausländergesetzes“ durch die Angabe „§ 71
des Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

22. In § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des Rückkehrhitfegesetzes
vom 28. November 1983 (BGBl. 1 S. 1377), das zuletzt
durch Artikel 120 des Gesetzes vom 23. Dezember 2003
(BGBl. 1 S. 2848) geändert worden ist, werden die
Wörter „Aufenthaltserlaubnis oder Aufenthaltsberech-
tigung“ durch die Wörter„Niederiassungseriaubnis oder
Aufenthaltserlaubnis zu Erwerbszwecken, zum Zweck
des Familiennachzugs oder ohne Bindung an einen
Aufenthaltszweck“ ersetzt.

23. In § 50 Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991
(BGBI.1 S. 686), die zuletzt durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 24. Juni 2004 (BGBI.15.1359) geändert
worden ist, wird Nummer 3 wie folgt gefasst
„3. über Streitigkeiten gegen Abschiebungsanordnun-
gen nach § 58a des Aufenthaltsgesetzes und ihre Voll-
ziehung“.

ARTIKEL 12

Änderungen von Verordnungen

1. In § 6 Nr. 2 der Verordnung über die Zuständigkeit der
Bundesgrenzschutzbehörden vom 17. Dezember 1997
(BGBl. 1 S. 3133) wird die Angabe „§ 63 Abs. 4 Nr.
1 des Ausländergesetzes“ durch die Angabe „§ 71 Abs.
3 Nr.1 des Aufenthaltsgesetzes“ ersetzt.

2. Die Verordnung zur Ausführung des Personenstands-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.
Februar 1977 (BGBl. 1 S. 377), zuletzt geändert durch
Artikel 18 des Gesetzes vom 21. August 2002 (BGBI.1
S. 3322), wird wie folgt geändert:
1. § 26 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Wörter „eine Aufenthalts-

berechtigung oder seit drei Jahren eine unbefris-
tete Aufenthaltserlaubnis besitzt“ durch die Wör-
ter „freizügigkeitsberechtigter Unionsbürger oder-
gleichgestellter Staatsangehöriger eines
EWRStaates ist oder eine AufenthaltserlaubnisEU
oder eine Niederlassungserlaubnis besitzt“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden nach dem Wort ,,hinsicht-

lich“ die Wörter „der Rechtsstellung oder“
eingefügt

bb) In Satz 3 werden die Wörter „ihre Aufent-
haltsberechtigung oder erlaubnis“ durch die
Wörter „ihre Rechtsstellung oder ihren Auf-
enthaltstitel (Absatz 1)“ ersetzt.

2. Der amtliche Vordruck Anlage „K“ Anlage 28  (zu
§ 26) wird wie folgt geändert
a) Bei den Angaben über die Eltem („Vater“, ,,Mut-

ter“) sind jeweils die Angabenfelder„❑ Aufent-
haltsberechtigung“ und „❑Aufenthaltserlaubnis,
seit 3 Jahren unbefristet“ durch die Angabenfel-
der „❑ freizügigkeitsbenhtigter Unionsbürger
oder gleichgestellter Staatsangehöriger eines
EWRStaates“, „❑ Aufenthaltserlaubnis-EU“ und
„❑ Niederlassungserlaubnis“ zu ersetzen.

b) Im Text der Prüfbitte an die Ausländerbehörde
werden die Wörter „eine Aufenthaltsberechtigung
oder seit drei Jahren eine unbefristete Aufenthalts-
erlaubnis“ durch die Wörter „freizügigkeitsbe-
rechtigter Unionsbürger oder gleichgestellter
Staatsangehöriger eines EWR-Staates war oder
eine AufenthaltserlaubnisEU oder eine Niederlas-
sungserlaubnis“ ersetzt.

c) Die Bestätigung der Ausländerbehörde zur
Rechtsstellung oder zum Aufenthaltstitel wird wie
folgt gefasst
„Bestätigung: Zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes
war/ hatte

          die Mutter       der Vater
– freizügigkeitsberech-

tigter Unionsbürger
odergleichgestellter
Staatsangehöriger
eines EWR-Staates     ❑ ja ❑ nein    ❑ ja ❑ nein

– eine Aufenthalts-
erlaubnisEU         ❑ ja ❑ nein    ❑ ja ❑ nein

– eine Niederiassungs-
erlaubnis         ❑ ja ❑ nein   ❑ ja ❑ nein“.

3. In § 1 Abs. 1 Satz 1 der Asylzuständigkeitsbestim-
mungsverordnung vom 4. Dezember 1997 (BGBl. 1
S. 2852), die zuletzt durch die Verordnung vom

26. Februar 2003 (BGBI.1 S. 302) geändert worden ist,
werden die Wörter „Bundesamt für die Anerkennung
ausländischer Flüchtlinge“ durch die Wörter „Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge (Bundesamt)“ ersetzt.
4. In § 6 Abs. 5 der Schwerbehindertenausweisverord-

nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.
Juli 1991 (BGBl. 1 S. 1739), die zuletzt durch Ar-
tikel 4a des Gesetzes vom 23. April 2004 (BGBl. 1
S. 606) geändert worden ist, wird das Wort ,,Auf-
enthaltsgenehmigung“ durch das Wort „Aufenthalts-
titel“ ersetzt.

5. § 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b der Seemannsamtsver-
ordnung vom 21. Oktober 1981 (BGBl. 1 S. 1146),
die durch Artikel 8 des Gesetzes vom 23. März 2002
(BGBl. 1 S. 1163) geändert worden ist, wird wie
folgt gefasst:
„b) einen Aufenthaltstitel, soweit dieser nach § 4
Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes erforderlich ist,“.
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6. In § 6 Abs. 1 der Ausländergebührenverordnung vom
19. Dezember1990 (BGBl. I S. 3002), die zuletzt
durch Artikel 49 des Gesetzes vom 24. Dezember
2003 (BGBl. 1 S. 2954) geändert worden ist, wird
die Angabe „2, 2a,“ gestrichen und nach der Anga-
be „§ 4 Abs. 1 Nr. 1" die Angabe „sowie in voller
Höhe der in den §§ 2 und 2a“ eingefügt

ARTIKEL 13

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

Die auf Artikel 12 beruhenden Teile der dort geänderten
Rechtsverordnungen können auf Grund der jeweils einschlä-
gigen Ermächtigungen durch Rechtsverordnung geändert wer-
den.

ARTIKEL 14

Bekanntmachungserlaubnis

Das Bundesministerium des Innern kann den Wortlaut des
Asylverfahrensgesetzes, des AZRGesetzes und des Staatsan-
gehörigkeitsgesetzes und das Bundesministerium für Bildung
und Forschung den Wortlaut des Bundesausbildungsförderungs-
gesetzes in der vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an geltenden
Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt machen.

ARTIKEL 15

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Artikel 1 §§ 42, 43 Abs. 4, § 69 Abs. 2 bis 6, § 99,
Artikel 2 § 11 Satz 1, soweit er auf §§ 69 und 99 des Aufent-
haltsgesetzes verweist, Artikel 3 Nr. 39 hinsichtlich des § 61
Abs. 2 Satz 2 des Asylverfahrensgesetzes, soweit dieser auf §
42 des Aufenthaltsgesetzes verweist, und Nr. 49, Artikel 6 Nr.
3 Buchstabe a hinsichtlich des § 9 Abs. 1 Satz 5 des Bundes-
vertriebenengesetzes und Artikel 12 Nr. 6 treten am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Auf Grund der genannten Vorschrif-
ten erlassene Rechtsverordnungen dürfen frühestens an dem in
Absatz 3 genannten Zeitpunkt in Kraft treten.

(2) Artikel 1 § 75 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a, Artikel 3 Nr.
4 Buchstabe b und c, Nr. 5 und 48 und Artikel 6 Nr. 3 Buch-
stabe d hinsichtlich des § 9 Abs. 5 Buchstabe a des Bundes-

vertriebenengesetzes treten am ersten Tage des auf die Verkün-
dung folgenden Monats in Kraft.

(3) Im Übrigen tritt dieses Gesetz am 1. Januar 2005 in
Kraft; gleichzeitig treten

1. das Ausländergesetz vom 9. Juli 1990 (BGBI.1 S. 1354,
1356), zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes
vom 24. Dezember2003 (BGBl.1 S. 2954),

2. das Aufenthaltsgesetz/EWG in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 31. Januar 1980 (BGBl. 1 S. 116),
zuletzt geändert durch Artikel 34 des Gesetzes vom 23.
Dezember 2003 (BGBI.1 S. 2848),

3. das Gesetz über Maßnahmen für im Rahmen humanitä-
rer Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge vom 22.
Juli 1980 (BGBl.15.1057), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 29. Oktober 1997 (BGBl. 1
S. 2584),

4. das Gesetz zur Änderung des Reichs und Staatsangehö-
rigkeitsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnummer 102111, veröffentlichten bereinig-
ten Fassung,

5. das Gesetz zur Änderung des Reichs und Staatsangehö-
rigkeitsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnummer 102112, veröffentlichten bereinig-
ten Fassung,

6. die Verordnung zur Durchführung einer Zusatzstatistik
auf dem Gebiet der Sozialhilfe über Hilfe zum Lebens-
unterhalt vom 2. Juli 1981 (BGBl. I S. 610),

7. die Arbeitsaufenthalteverordnung vom 18. Dezember
1990 (BGBI.1 S. 2994), zuletzt geändert durch Artikel
4 des Gesetzes vom 23. April 2004 (BGBI.1 S. 602),

8. die Freizügigkeitsverordnung/EG vom 17. Juli 1997
(BGBl. I S.1810), zuletzt geändert durch Artikel 29 des
Gesetzes vom 27. Dezember 2003 (BGBI.1 S. 3022),

außer Kraft.
(4) Artikel 1 § 23a sowie die hierauf beruhenden lan-

desnmhtlichen Verordnungen treten am 31. Dezember 2009
außer Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertig. Es ist im
Bundesgesetzblatt zu verkünden.

Berlin, den 30. Juli 2004.

La ley vigente de 30 de julio de 2004 deroga las siguientes
disposiciones:

• das Ausländergesetz de 9 de julio de 1990 (BGBl. I S. 1354,
1356), últimamente modificada por el art. 13 de la ley de 23
de julio de 2004 2004 (BGBl. I S. 1842) (AuslG), (ley de
extranjería).

• die Verordnung zur Durchführung des Ausländergesetzes de
18 de diciembre de 1990 (BGBl. I S. 2983), últimamente
modificado por el art. 32 de la ley de 23 de diciembre de 2003
(BGBl. I S. 2848) (DVAuslG), (Reglamento de ejecución de
la Ley de extranjería).

• die Ausländergebührenverordnung de 19 de diciembre de
1990 (BGBl. I S. 3002), últimamente modificado por el art.
12 nº 6 de la ley de 30 de julio de 2004 (BGBl. I S. 1950)
(AuslGebV), (Decreto sobre las tasas por derecho de extran-
jería).

• die Ausländerdatenübermittlungsverordnung de 18 de diciem-
bre de 1990 (BGBl. I S. 2997, 1991 I S. 1216), últimamen-
te modificado por el art. 33 de la ley de 23 de diciembre de
2003 (BGBl. I S. 2848) (AuslDÜV), (Decreto sobre la trans-
misión de datos de los extranjeros).

• die Ausländerdateienverordnung de 18 de diciembre de 1990

(BGBl. I S. 2999), modificado por el artículo 15 de la ley de
de 9 de enero de 2002 (BGBl. I S. 361) (AuslDatV) (Decre-
to sobre los datos de los extranjeros).

• die Verordnung über Aufenthaltserlaubnisse für hoch quali-
fizierte ausländische Fachkräfte der Informations- und Kom-
munikationstechnologie de 25 de julio 2000 (BGBl. I S. 1176),
modificado por el art. 30 de la ley de 3 de diciembre de
2001 (BGBl. I S. 3306) (IT-AV),(Reglamento para la ob-
tención del permiso de residencia para trabajadores extran-
jeros muy cualificados en temas de tecnologías de la informa-
ción).

• das Aufenthaltsgesetz/EWG en la versión de 31 de enero de
1980 (BGBl. I S. 116), últimamente modificado por el art.34
de la ley de 23 de diciembre de 2003 (BGBl. I S. 2848) (Au-
fenthaltG/EWG), (ley de permiso de residencia).

• das Gesetz über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer
Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge de 22 de julio de
1980 (BGBl. I S. 1057), últimamente modificado por el art
3 de la ley de 29 de octubre de 1997 (BGBl. I S. 2584)
(HumHiG), (Ley de medidas para refugiados para adoptar-
las en el marco de ayuda humanitaria).

• die Arbeitsaufenthalteverordnung de 18 de diciembre de 1990
(BGBl. I S. 2994), últimamente modificado por el art 4 d la
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ley de 23 de abril de 2004 (BGBl. I S. 602) (AAV), (regla-
mento del permiso de trabajo).

• die Freizügigkeitsverordnung/EG de 17 de julio de 1997
(BGBl. I S. 1810), últimamente modificado por el art  29 de
la ley de 27 de diciembre de 2003 (BGBl. I S. 3022)
(FreizügEGV)(Reglamento sobre la libre circulación de per-
sonas).

II.1.2. Legislación de los Länder 24

BAVIERA

• Verordnung über die Zuständigkeiten auf Ausführung des
Aufenthaltsgesetzes und ausländerrechtlicher Bestimmungen
in anderer Gesetzen de 14 de julio de 200 (Reglamento de
las competencias de desarrollo de la Ley del permiso de re-
sidencia y otras normas de extranjería)

• Gesetz über die Zuständigkeiten zur Ausführung des Aus-
ländergesetzes und ausländerrechtlicher Bestimmungen in
anderer Gesetzen de 24 de agosto de 1990 (Ley de compe-
tencias de desarrollo de la Ley de extranjería y otras normas
de extranjería)

RENANIA DEL NORTE-WESTFALIA

• Gesetz über die Aufnahme von Aussiedlern, Flüchtlingen
und Zuwanderern de 28 de febrero de 2003 (Ley de admi-
sión de los inmigrantes de origen alemán, refugiados e in-
migrantes).

HESSEN

• Gesetz über die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge und
andere Personen de 23 de abril de 2003 modificada el
15.12.2004 (Ley de admisión de refugiados extranjeros y otras
personas).

• Gesetz über die vorläufige Unterbringung in Gemeinschaft-
sunterkünften de 27 de marzo de 1996 modificada 20 de
diciembre de 2004 (Ley de alojamiento provisional en resi-
dencias comunes).

• Verordnung über die Verteilung ausländischer Flüchtlinge de
10 de mayo de 1994 (Reglamento sobre la distribución de
refugiados extranjeros).

• Verordnung über die Zuständigkeiten der Ausländerbehör-
den de 21 de junio de 1993 (Reglamento sobre las compe-
tencias de las autoridades en materia de extranjería).

• Gesetz zur Bestimmung der zuständigen Behörden in Sta-
atsangehörigkeitsangelegenheiten de 21 de marzo de 2005
(Ley por la que se nombran las autoridades en asuntos de na-
cionalidad).

SARRE

• Verordnung über Zuständigkeiten für Ausländer, Asylbewer-
ber, Flüchtlinge und Spaätaussiedler und über Aufnahme,
Verteilung und Unterbringung de 24 de octubre de 2000,
modificada el 14 de diciembre de 2004 (Reglamento sobre
las competencias para extranjeros, solicitantes de asilo, re-
fugiados e inmigrantes de origen alemán y de la admisión,
distribución y alojamiento).

II.2. Jurisprudencia del Tribunal
Constitucional

Sentencia de 18 de diciembre de 2002- 2 BvF 1/02 –por la
que se declara nula la ley de inmigración ya que es incompa-
tible con el art. 78 de la LF y con ello no puede entrar en vi-
gor el 1 de enero de 2003. Como consecuencia de la nulidad
de la ley se deja sin efecto la legislación de desarrollo publi-
cada entre el 26 de junio y 1 de julio de 2002.

Karlsruhe, a 18 de diciembre de 2002.

II.3. Estadísticas en materia de
extranjería25

24 Se han seleccionado algunos de los Länder más representativos

25 Información seleccionada y traducida de la página de internet:
 http://www.zuwanderung.de/ http://www.zuwanderung.de/

1_statistik.html

Datos orientativos de la población extranjera en Alemania
2005

Fuente: Ausländerzenmtralregister.
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Población y territorio – Población extranjera

Tiempo de permanencia de la población extranjera
en Alemania a 31.12.2003 en %

Número de extranjeros apátridas en la República federal
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II.4. La educación como factor de
integración26

26 Datos y cuadros obtenidos de la página web Bundesamt fûr Mi-
gration und Flüchtline.
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Cursos de integración 27

“La política de integración del gobierno Federal sigue el
principio de “promoción y “fomento”. El conocimiento del
idioma es requisito indispensable para una integración con éxito
en la sociedad alemana. Por ello la Federación ha financiado
con 200 millones de Euros anuales la celebración de cursos de
idiomas con este fin. La sociedad alemana está obligada a
garantizar la entrada de inmigrantes con igualdad de oportu-
nidades en todos los ámbitos de la sociedad, donde hasta aho-
ra han existido barreras.

La integración no consiste sólo en ofrecer trabajos socia-
les como en el pasado, sino también en un control de las mi-
graciones.

La regulación de la política de integración se desarrolla en
el Reglamento que a continuación incluimos.

Esta norma supone un avance definitivo al fomento del
idioma por parte de la Federación.

Las principales condiciones base de los cursos de integra-
ción son:

• Se ofrecen los mismos cursos a extranjeros, ciudadanos
provenientes de la UE y desplazados

• Los cursos comprenden: un curso básico de 300 horas de
estudio y uno de carácter orientador de 30 horas.

• Los cursos se adaptan a la velocidad de aprendizaje in-
dividual dividido en 6 módulos dependiendo del nivel.

• El objetivo del curso de idiomas es la obtención de co-
nocimientos idiomáticos suficientes para vivir en sociedad y
se valoran con una escala de notas.

• El curso de orientación deber despertar la comprensión
del espíritu del Estado alemán sobre todo el significado del
ordenamiento democrático social y libre, del sistema de parti-
dos, de la estructura federal de Alemania, de la tolerancia,
igualdad y libertad religiosa.

• La participación en los cursos de integración se certifi-
ca con un exámen “Zertifikat Deutsch”

A continuación incluimos el Reglamento de ejecución de
los cursos de integración para extranjeros y desplazados de
origen alemán.

Verordnung über die Durchführung von Integratio-
nskursen für Ausländer und Spätaussiedler (Inte-

grationskursverordnung – IntV) de 13 de diciembre
2004

Es verordnen – auf Grund des § 43 Abs. 4 des Aufenthalts-
gesetzes vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S. 1950) die Bundesre-
gierung und – auf Grund des § 9 Abs. 1 Satz 5 des Bundes-
vertriebenengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
2. Juni 1993 (BGBl. I S. 829), der durch Artikel 6 Nr. 3 Buch-
stabe a des Gesetzes vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S. 1950) ein-
gefügt worden ist, das Bundesministerium des Innern:

Abschnitt 1

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Durchführung der Integrationskurse

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bundesamt)
führt die Integrationskurse in Zusammenarbeit mit Ausländer-
behörden, dem Bundesverwaltungsamt, Kommunen, Migra-
tionsdiensten und Trägern der Grundsicherung für Arbeitsu-

chende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch durch und
gewährleistet ein ausreichendes Kursangebot. Das Bundesamt
lässt die Kurse in der Regel von privaten oder öffentlichen Trä-
gern durchführen.

§ 2

Anwendungsbereich der Verordnung

Die Verordnung findet auch Anwendung auf Ausländer,
deren Rechtsstellung sich nach dem reizügigkeitsgesetz/ EU
bestimmt.

§ 3

Inhalt des Integrationskurses

(1) Der Kurs dient
1. dem Erwerb ausreichender Kenntnisse der deutschen

Sprache nach § 43 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes und § 9 Abs.
1 Satz 1 des Bundesvertriebenengesetzes und

2. der Vermittlung von Alltagswissen sowie von Kenntnis-
sen der Rechtsordnung, der Kultur und der Geschichte in
Deutschland, insbesondere auch der Werte des demokratischen
Staatswesens der Bundesrepublik Deutschland und der Prinzi-
pien der Rechtsstaatlichkeit, Gleichberechtigung, Toleranz und
Religionsfreiheit.

(2) Das Kursziel, ausreichende Kenntnisse der deutschen
Sprache nach Absatz 1 Nr. 1 zu erwerben, ist erreicht, wenn
sich ein Kursteilnehmer im täglichen Leben in seiner Umge-
bung selbständig sprachlich zurechtfinden und entsprechend
seinem Alter und Bildungsstand ein Gespräch führen und sich
schriftlich ausdrücken kann.

Abschnitt 2

Rahmenbedingungen für die Teilnahme, Datenverarbei-
tung und Kursgebühren

§ 4

Teilnahmeberechtigung

(1) Teilnahmeberechtigte im Sinne dieser Verordnung sind
1. Ausländer, die einen gesetzlichen Teilnahmeanspruch

nach § 44 des Aufenthaltsgesetzes haben,
2. Spätaussiedler nach § 4 Abs. 1 oder 2 des Bundesver-

triebenengesetzes sowie deren Familienangehörige nach § 7
Abs. 2 Satz 1 des Bundesvertriebenengesetzes, die einen ge-
setzlichen Teilnahmeanspruch nach

§ 9 Abs. 1 Satz 1 des Bundesvertriebenengesetzes haben,
3. Ausländer, die nach § 44 Abs. 4 des Aufenthaltsgeset-

zes zur Teilnahme zugelassen worden sind, und
4. Ausländer, die nach § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Auf-

enthaltsgesetzes zur Teilnahme verpflichtet worden sind.
Teilnahmeberechtigte sind zur einmaligen Teilnahme am

Integrationskurs berechtigt. Ausländer nach Satz 1 Nr. 1,die
über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen,
sind nur zur Teilnahme am Orientierungskurs und am Ab-
schlusstest berechtigt. Kann sich der Ausländer bei der persön-
lichen Vorsprache nicht ohnedie Hilfe Dritter verständlich
machen, ist auch ohne Durchführung eines Sprachtests davon
auszugehen, dass er nicht in der Lage ist, sich auf einfache Art
mündlich in deutscher Sprache zu verständigen. Zur Feststel-
lung der Sprachkenntnisse stellt das Bundesamt den Auslän-
derbehörden kostenlos einen Test zur Verfügung. Wenn die
Ausländerbehörde einen Sprachtest durchführt und ausreichende
Sprachkenntnisse feststellt, bescheinigt sie diese dem Ausländer.

(2) Ein Teilnahmeanspruch nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1
besteht nicht bei erkennbar geringem Integrationsbedarf. Ein
solcher ist in der Regel anzunehmen, wenn

1. ein Ausländer27 Fuente: www.zuwanderung.de
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a) einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss oder eine
entsprechende Qualifikation besitzt, es sei denn, er kann wegen
mangelnder Sprach- Verordnung über die Durchführung von
Integrationskursen für Ausländer und Spätaussiedler (Integra-
tionskursverordnung – IntV) kenntnisse innerhalb eines ange-
messenen Zeitraums nicht eine seiner Qualifikation entsprechen-
de Erwerbstätigkeit im Bundesgebiet erlaubt aufnehmen, oder

b) eine Erwerbstätigkeit ausübt, die regelmäßig eine Qua-
lifikation nach Buchstabe a erfordert, und

2. die Annahme gerechtfertigt ist, dass sich der Ausländer
ohne staatliche Hilfe in das wirtschaftliche, gesellschaftliche
und kulturelle Leben der Bundesrepublik Deutschland integrie-
ren wird.

(3) Ausländerbehörden dürfen eine Teilnahmeberechtigung
nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 nur begründen, wenn ein Kursplatz
verfügbar und für den Ausländer zumutbar erreichbar ist. Das
Bundesamt unterrichtet die Ausländerbehörden regelmäßig über
verfügbare Kursplätze in ihrem Zuständigkeitsbereich. Ein Kurs
ist in der Regel zumutbar erreichbar, wenn der Kurs am Wohnort
des Ausländers oder in angemessener Entfernung von seinem
Wohnort stattfindet. Die Angemessenheit bestimmt sich nach den
örtlichen Gegebenheiten und den persönlichen Umständen des
Ausländers. Eine Teilnahmeberechtigung kann bei einem feh-
lenden ortsnahen Kursangebot begründet werden, wenn durch
einen Fahrtkostenzuschuss der Kurs zumutbar erreichbar wird.
Ein Fahrtkostenzuschuss kann vom Bundesamt gewährt werden.

(4) Von einer besonderen Integrationsbedürftigkeit im Sinne
von § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b des Aufenthalts-
gesetzes kann insbesondere dann ausgegangen werden, wenn
sich der Ausländer als Inhaber der Personensorge für ein in
Deutschland lebendes minderjähriges Kind nicht auf einfache
Art in deutscher Sprache mündlich verständigen kann. Dies gilt
nicht, wenn die Integration des Kindes in sein deutsches Um-
feld voraussichtlich auch ohne Teilnahme des Ausländers an
einem Integrationskurs gewährleistet ist oder durch seine Teil-
nahme voraussichtlich nicht erheblich gefördert werden kann.

(5) Eine Teilnahmeberechtigung nach Absatz 3 darf nicht
begründet werden oder ist zu widerrufen, wenn einem Ausländer
neben seiner Erwerbstätigkeit eine Teilnahme auch an einem
Teilzeitkurs nicht zugemutet werden kann.

§ 5

Zulassung zum Integrationskurs

(1) Das Bundesamt kann Ausländer zur Teilnahme am In-
tegrationskurs zulassen, wenn Kursplätze verfügbar sind. Die
Zulassung ist schriftlich zu beantragen. Der Antrag kann über
einen zugelassenen Kursträger gestellt werden. Ein Antrag auf
Kostenbefreiung nach § 9 Abs. 2 kann mit dem Antrag auf
Zulassung gestellt werden.

(2) Die Zulassung ist auf ein Jahr zu befristen. Sie ergeht
schriftlich und gilt als Bestätigung der eilnahmeberechtigung.

(3) Bei der Entscheidung über die Zulassung ist die Integra-
tionsbedürftigkeit des Ausländers zu berücksichtigen. Auslän-
der, die an einem Integrationskurs teilnehmen möchten, um die
erforderlichen Sprachkenntnisse für die Erteilung einer Nieder-
lassungserlaubnis oder für eine Einbürgerung zu erwerben, so-
wie Ausländer, die einen gesetzlichen Anspruch auf Teilnahme
an einem Integrationskurs hatten, aber aus von ihnen nicht zu
vertretenden Gründen an einer Teilnahme gehindert waren, sind
bei der Zulassung vorrangig zu berücksichtigen.

§ 6

Bestätigung der Teilnahmeberechtigung

(1) Die Ausländerbehörde bestätigt Teilnahmeberechtigten
nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 4 das Recht auf Teilnahme.
In der Bestätigung sind der Zeitpunkt des Erlöschens der Teil-

nahmeberechtigung sowie eine Verpflichtung nach § 44a des
Aufenthaltsgesetzes zu vermerken.

(2) Das Bundesverwaltungsamt bestätigt Spätaussiedlern und
ihren Familienangehörigen nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 die
Teilnahmeberechtigung. Die Bestätigung soll bereits vor Aus-
stellung der Bescheinigung nach § 15 Abs. 1 oder Abs. 2 des
Bundesvertriebenengesetzes zusammen mit dem Registrier-
schein erteilt werden. Soweit das Bundesverwaltungsamt nicht
für die Bescheinigung nach § 15 Abs. 1 oder Abs. 2 des Bun-
desvertriebenengesetzes zuständig ist, darf die Bestätigung nur
mit der Auflage erteilt werden, unverzüglich die Bescheinigung
bei der zuständigen Behörde zu beantragen und dies dem Bun-
desamt nachzuweisen.

(3) Das Bundesamt legt einen einheitlichen Vordruck für
die Bestätigung fest, in dem Angaben zu Namen, Vornamen,
Geburtsdatum und Anschrift des Teilnahmeberechtigten sowie
die Angaben nach Absatz 1 vorgesehen sind.

(4) Mit der Bestätigung sollen die Teilnahmeberechtigten
in einem Merkblatt in einer für sie verständlichen Sprache über
die Ziele und Inhalte des Integrationskurses, die sich aus der
Teilnahmeberechtigung ergebenden Rechte und Pflichten so-
wie auf mögliche Folgen der Nichtteilnahme, das Kursange-
bot der zugelassenen Träger sowie die Modalitäten der Anmel-
dung und Teilnahme informiert werden. Das Bundesamt stellt
das Merkblatt sowie weiteres Informationsmaterial bereit.

§ 7

Anmeldung zum Integrationskurs

(1) Teilnahmeberechtigte können sich bei jedem zugelas-
senen Kursträger zu einem Integrationskurs anmelden.

Bei der Anmeldung haben sie ihre Bestätigung der Teilnah-
meberechtigung vorzulegen. Mit der Anmeldung kann ein
Antrag auf Kostenbefreiung nach § 9 Abs. 2 beim Bundesamt
gestellt werden. Der Antrag auf Kostenbefreiung ist im Anmel-
deformular zu vermerken. Das Anmeldeformular enthält darüber
hinaus folgende Angaben zum Teilnahmeberechtigten: Namen,
Vornamen, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, Staatsange-
hörigkeiten, Geschlecht, Angaben zur Schreibkundigkeit, zum
Bildungsstand sowie zu den Kenntnissen der deutschen Spra-
che. Das Bundesamt legt einen einheitlichen Vordruck für das
Anmeldeformular fest.

(2) Ausländer, die zur Teilnahme an einem Integrationskurs
verpflichtet sind, haben sich unverzüglich zu einem Integrati-
onskurs anzumelden.

§ 8

Datenverarbeitung

(1) Die Ausländerbehörden teilen eine Teilnahmeberechti-
gung nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 der Stelle mit, die nach §
44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a des Aufenthaltsgesetzes
die Teilnahme eines Ausländers angeregt hat.

(2) Die Ausländerbehörden und das Bundesverwaltungsamt
übermitteln dem Bundesamt zur Erfüllung seiner gesetzlichen
Koordinierungs- und Durchführungsfunktion die Daten der nach
§ 6 Abs. 1 oder Abs. 2 ausgestellten Bestätigungen.

(3) Der Kursträger übermittelt dem Bundesamt zur Erfül-
lung seiner gesetzlichen Koordinierungs- und Durchführungs-
funktion unverzüglich nach Anmeldung die im Anmeldeformu-
lar angegebenen Daten. Zum Zweck der Abrechnung informiert
der Kursträger das Bundesamt über den Beginn eines Kurses
und übermittelt am Ende eines jeden Kursabschnitts Namen,
Vornamen und Geburtsdatum der Teilnahmeberechtigten nach
§ 4 Abs. 1 Satz 1 sowie den Umfang ihrer Teilnahme. Vier-
teljährlich sind zusätzlich folgende Angaben ohne Personen-
bezug an das Bundesamt zu machen:

1. die Art und Anzahl der begonnenen Kurse einschließlich
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der Anzahl der Kursteilnehmer differenziert nach Kursabschnit-
ten,

2. die Art und Anzahl der beendeten Kurse einschließlich
der Anzahl der Kursteilnehmer differenziert nach Kursabschnit-
ten,

3. die Anzahl der abgebrochenen Teilnahmen an Kursen und
4. die Ergebnisse der Testverfahren (§ 17).
(4) Für teilnahmeverpflichtete Ausländer teilt der Kursträ-

ger der zuständigen Ausländerbehörde den Beginn eines Kur-
ses mit und unterrichtet sie am Ende eines jeden Kursabschnitts
(§ 10 Abs. 1), welche Ausländer wann ihrer Teilnahmepflicht
nicht nachgekommen sind. Die Ausländerbehörde teilt Verlet-
zungen der Teilnahmepflicht nach § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
Buchstabe a des Aufenthaltsgesetzes den zuständigen Trägern
der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch mit.

(5) Das Bundesamt darf die personenbezogenen Daten der
Teilnahmeberechtigten nur für die Durchführung und Abrech-
nung der Kurse verarbeiten. Daten zu Namen und Geburtsda-
tum der Teilnahmeberechtigten sind nach spätestens zehn Jah-
ren, die übrigen personenbezogenen Daten nach zwei Jahren
zu löschen.

§ 9

Kostenbeitrag

(1) Für die Teilnahme am Integrationskurs haben Auslän-
der einen Kostenbeitrag in Höhe von 1 Euro pro Unterrichts-
stunde an das Bundesamt zu leisten. Zur Zahlung ist nach §
43 Abs. 3 Satz 5 des Aufenthaltsgesetzes auch derjenige ver-
pflichtet, der dem Ausländer zur Gewährung des Lebensunter-
halts verpflichtet ist.

(2) Das Bundesamt befreit auf Antrag Ausländer, die Leis-
tungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch oder Hilfe
zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetz-
buch beziehen, gegen Vorlage eines aktuellen Nachweises von
der Pflicht, einen Kostenbeitrag zu leisten. Ausländer, die von
der Kostenbeitragspflicht befreit wurden, sind verpflichtet, dem
Bundesamt unverzüglich mitzuteilen, wenn ihnen die Leistun-
gen oder Hilfen nach Satz 1 nicht mehr gewährt werden.

(3) Der Kostenbeitrag für einen Kursabschnitt ist über die
Träger des Integrationskurses zum Beginn des Kursabschnitts
zu entrichten.

(4) Ausländer, die einen Kurs innerhalb eines Kursabschnitts
abbrechen oder an Unterrichtsterminen nicht teilnehmen, blei-
ben zur Leistung des Kostenbeitrags für den gesamten Kurs-
abschnitt verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn Ausländer aus
Gründen, die sie nicht zu vertreten haben, am Kurs nicht teil-
nehmen können oder den Kurs nach § 14 Abs. 2 Satz 2 wech-
seln.

(5) Eine Kostenbeitragspflicht besteht nicht für die auslän-
dischen Familienangehörigen von Spätaussiedlern nach § 7 Abs.
2 Satz 1 des Bundesvertriebenengesetzes.

Abschnitt 3

Struktur, Dauer und Inhalt des Integrationskurses

§ 10

Grundstruktur des Integrationskurses

(1) Der Integrationskurs umfasst 630 Unterrichtsstunden und
findet in Deutsch statt. Er ist in einen Basis- und Aufbausprach-
kurs (Sprachkurs) sowie einen Orientierungskurs unterteilt.
Basis- und Aufbausprachkurs, die 600 Unterrichtsstunden
umfassen, bestehen aus jeweils drei Kursabschnitten mit un-
terschiedlichen Leistungsstufen. Auf den Orientierungskurs, der
im Anschluss an den Sprachkurs stattfindet, entfallen 30 Un-
terrichtsstunden.

(2) Das Bundesamt legt die Lerninhalte und Lernziele für
die einzelnen Kursabschnitte des Sprachkurses und für den
Orientierungskurs fest unter Berücksichtigung der methodisch-
didaktischen Erkenntnisse und Erfahrungen bei der Vermittlung
von Deutsch als Zweitsprache.

§ 11

Grundstruktur des Sprachkurses

(1) Der Sprachkurs wird als ganztägiger Unterricht mit
höchstens 25 Wochenunterrichtsstunden oder als Teilzeitunter-
richt mit mindestens fünf Wochenunterrichtsstunden angebo-
ten. Der Kurs soll bei ganztägigem

Unterricht nicht länger als sechs Monate dauern.
(2) Die Teilnahme am Aufbausprachkurs setzt in der Re-

gel eine Teilnahme am Basissprachkurs voraus. Das gilt nicht,
wenn das Sprachniveau eines Teilnahmeberechtigten durch die
Teilnahme am Basissprachkurs nicht

mehr wesentlich gefördert werden kann. Teilnehmer kön-
nen mit Zustimmung des Kursträgers die Leistungsstufen bei
Neubeginn eines Kursabschnitts wechseln, überspringen oder
wiederholen.

(3) Vor Beginn des Sprachkurses führt der Kursträger ei-
nen Test durch, um die Teilnehmer für den Sprachkurs einzu-
stufen; die Kosten übernimmt das Bundesamt. Dies ist nicht
erforderlich, wenn sich der Teilnehmer nicht auf einfache Art
in deutscher Sprache mündlich verständigen kann. Hat der
Teilnehmer bereits einen Test zum Nachweis der Sprachkennt-
nisse abgelegt, soll dieser den Einstufungstest ersetzen. Der
Kursträger ermittelt am Ende des Basis- und des Aufbausprach-
kurses den erreichten Leistungsstand des Teilnehmers.

 (4) Während des Aufbausprachkurses kann der Teilnehmer
auf Anregung des Kursträgers und in Abstimmung mit dem
Bundesamt an einem Praktikum zum interaktiven Sprachge-
brauch teilnehmen. Hierzu kann der Sprachunterricht unterbro-
chen werden. Für den Zeitraum der Unterbrechung wird kein
Kostenbeitrag erhoben.

§ 12

Grundstruktur des Orientierungskurses

(1) Der Orientierungskurs wird grundsätzlich vom für den
Integrationskurs zugelassenen Kursträger durchgeführt. In
Ausnahmefällen kann der Kursträger mit Zustimmung des
Bundesamtes einen anderen zugelassenen Träger beauftragen,
den Orientierungskurs durchzuführen.

(2) Für Teilnahmeberechtigte nach § 4 Abs. 1 Satz 3 kön-
nen gesonderte Orientierungskurse vorgesehen werden.

§ 13

Integrationskurse für spezielle Zielgruppen

Bei Bedarf können Integrationskurse für spezielle Zielgrup-
pen vorgesehen werden, wenn ein besonderer Unterricht oder
ein erhöhter Betreuungsaufwand erforderlich ist. Integrations-
kurse für spezielle Zielgruppen können insbesondere eingerich-
tet werden für Teilnahmeberechtigte, die

1. nicht mehr schulpflichtig sind und das 27. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben, zur Vorbereitung auf den Besuch
weiterführender Schulen oder Hochschulen oder auf eine an-
dere Ausbildung (Jugendintegrationskurs),

2. aus familiären oder kulturellen Gründen keinen allgemei-
nen Integrationskurs besuchen können (Elternbeziehungswei-
se Frauenintegrationskurse) und

3. nicht oder nicht ausreichend lesen oder schreiben kön-
nen (Integrationskurs mit Alphabetisierung).

Das Bundesamt stellt in Abstimmung mit den Kommunen,
dem Bundesverwaltungsamt, anderen nach Bundes- oder Lan-
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desrecht zuständigen Stellen, den Migrationsdiensten sowie mit
den zugelassenen Kursträgern den örtlichen Bedarf für spezi-
elle Integrationskurse fest.

§ 14

Organisation der Integrationskurse,
Ordnungsmäßigkeit der Teilnahme

(1) Die Zahl der Kursteilnehmer darf in einer Kursgruppe
25 Personen nicht überschreiten. Das Bundesamt kann Ausnah-
men von Satz 1 zulassen. Es ist eine den Lernerfolg fördern-
de Zusammensetzung der Kursgruppe anzustreben, die
möglichst Teilnehmer mit unterschiedlichen Muttersprachen
umfasst.

(2) Der Kursträger darf grundsätzlich nur nach Abschluss
eines Kursabschnitts gewechselt werden. Das Bundesamt kann
insbesondere im Falle des Umzugs, des Übergangs in Teilzeit-
oder Vollzeitkurse, zur Ermöglichung der Kinderbetreuung und
der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit einen Wechsel vor Ab-
schluss eines Kursabschnitts gestatten, ohne Anrechnung der
nicht mehr besuchten Unterrichtsstunden des Kursabschnitts auf
die Förderdauer.

(3) Der Teilnehmer kann einzelne Kursabschnitte des
Sprachkurses auf eigene Kosten wiederholen oder den Kurs auf
eigene Kosten fortsetzen, auch nachdem er die Höchstförder-
dauer von 600 Unterrichtsstunden erreicht hat.

(4) Der Kursträger hat jedem Teilnehmer eine Bescheini-
gung über die Ordnungsmäßige Teilnahme am Ende eines
Kursabschnitts auszustellen. Ordnungsmäßig ist die Teilnah-
me, wenn ein Teilnehmer so regelmäßig am

Kurs teilnimmt, dass ein Kurserfolg möglich ist und der
Lernerfolg insbesondere nicht durch Kursabbruch oder häufi-
ge Nichtteilnahme gefährdet ist.

§ 15

Lehrkräfte

(1) Lehrkräfte, die im Integrationskurs Deutsch als Zweit-
sprache unterrichten, müssen ein erfolgreich abgeschlossenes-
Studium Deutsch als Fremdsprache oder Deutsch als Zweitspra-
che vorweisen.

(2) Soweit diese fachlichen Qualifikationen nicht vorliegen,
ist eine Zulassung zur Lehrtätigkeit nur möglich, wenn die
Lehrkraft an einer vom Bundesamt vorgegebenen Qualifizie-
rung teilgenommen hat.

(3) Bis zum 31. Dezember 2009 kann das Bundesamt auf
Antrag des Kursträgers Lehrkräfte zulassen, die die Vorausset-
zungen der Absätze 1 und 2 nicht erfüllen.

§ 16

Zulassung der Lehr- und Lernmittel

Lehr- und Lernmittel für den Integrationskurs werden vom
Bundesamt zugelassen.

§ 17

Abschlusstest

(1) Am Ende des Integrationskurses findet ein Abschluss-
test statt. Der Abschlusstest besteht aus den Prüfteilen:

1. Sprachprüfung zum Zertifikat Deutsch (B 1), welche die
Kenntnisse nach § 3 Abs. 2 nachweist, und

2. Test zum Orientierungskurs, der dem jeweiligen Kurs-
inhalt angepasst ist.

(2) Das Ergebnis des Abschlusstests wird durch eine Be-
scheinigung bestätigt. Wurde in der Sprachprüfung nicht die
Mindestpunktzahl für das Zertifikat Deutsch erreicht, ist das
nachgewiesene Sprachniveau zu bescheinigen. Für die Beschei-

nigung des Abschlusstasts ist ein vom Bundesamt zur Verfü-
gung gestellter einheitlicher Vordruck zu verwenden.

(3) Das Bundesamt trägt die Kosten für die einmalige Teil-
nahme am Abschlusstest für Teilnahmeberechtigte nach § 4
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 und 4. Das Bundesamt kann auf Antrag
einmalig die Kosten eines Abschlusstests für Teilnahmeberech-
tigte nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 übernehmen.

Abschnitt 4

Zulassung der Kursträger

§ 18

Zulassung der Kursträger

(1) Das Bundesamt kann auf Antrag zur Durchführung der
Integrationskurse private oder öffentliche Kursträger zulassen,
wenn sie 1. zuverlässig sind,

2. Integrationskurse ordnungsgemäß durchführen können
(Leistungsfähigkeit) und

3. ein Verfahren zur Qualitätssicherung des Kursangebots
anwenden.

(2) Ein Antrag auf Zulassung kann auch von Trägergemein-
schaften eingereicht werden. Im Antrag ist anzugeben, ob eine
Zulassung für einen Standort oder für mehrere Standorte be-
antragt wird. Die Angaben nach § 19 sind für jeden Standort
zu machen. Die Zulassung als Träger für gesonderte Orientie-
rungskurse (§ 12 Abs. 2) oderals Träger von Integrationskur-
sen für spezielle Zielgruppen (§ 13) ist gesondert zu beantra-
gen.

(3) Durch das Zulassungsverfahren ist vom Bundesamt ein
flächendeckendes und am Bedarf orientiertes Angebot an In-
tegrationskursen im gesamten Bundesgebiet sicherzustellen.

§ 19

Anforderungen an den Zulassungsantrag

(1) Zur Beurteilung der Zuverlässigkeit des Antragstellers
oder den zur Führung seiner Geschäfte bestellten Personen muss
der Antrag folgende Angaben enthalten:

1. bei natürlichen Personen Angaben zu Namen, Vornamen,
Geburtsdatum, Geburtsort, zustellungsfähiger Anschrift, An-
schrift des Geschäftssitzes und der Zweigstellen, von denen aus
der Integrationskurs angeboten werden soll, sowie bei juristi-
schen Personen und Personengesellschaften zu Namen, Vor-
namen, Geburtsdatum, Geburtsort der Vertreter nach Gesetz,
Satzung oder Gesellschaftsvertrag, Anschrift des Geschäftssitzes
und der Zweigstellen, von denen aus der Integrationskurs an-
geboten werden soll; soweit eine Eintragung in das Vereins-
oder Handelsregister erfolgt ist, ist ein entsprechender Auszug
vorzulegen,

2. eine Erklärung des Antragstellers oder des gesetzlichen
Vertreters oder bei juristischen Personen oder nicht rechtsfä-
higen Personenvereinigungen der nach Gesetz, Satzung oder
Gesellschaftsvertrag zur Vertretung oder Geschäftsführung
Berechtigten über Insolvenzverfahren, Vorstrafen, anhängige
Strafverfahren, staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren,
Gewerbeuntersagungen innerhalb der letzten fünf Jahre oder
eine Erklärung dieser Personen zu entsprechenden ausländi-
schen Verfahren und Strafen, wenn sie ihren Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt während dieser Zeit überwiegend im
Ausland hatten, und

3. eine Übersicht über das aktuelle Angebot an weiteren
Aktivitäten.

(2) Zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Antragstellers
muss der Antrag insbesondere folgende Angaben enthalten:

1. zur Lehrorganisation sowie zu den Lehrkräften, ihrer
allgemeinen fachlichen und pädagogischen Eignung sowie ihrer
Berufserfahrung,
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2. zur Einrichtung und Gestaltung der Unterrichtsräume
sowie zur technischen Ausstattung,

3. zu Lehrplänen für die Durchführung des Sprach- und
Orientierungskurses,

4. zur Zusammenarbeit mit anderen Integrationsträgern vor
Ort,

5. zu den Methoden und den Materialien bei der Vermitt-
lung von Kenntnissen,

6. zum Einsatz von für das Zertifikat Deutsch lizenzierten
Prüfern sowie zur Entwicklung und Durchführung des Tests
zum Orientierungskurs sowie

7. zu den Ergebnissen der Abschlusstests abgeschlossener
Integrationskurse.

Der Antrag muss überdies Nachweise über die Ausbildung
und den beruflichen Werdegang der Lehrkräfte enthalten.

(3) Zur Beurteilung der vom Antragsteller eingesetzten
Instrumente zur Qualitätssicherung muss der Antrag
insbesondere eine Dokumentation enthalten zu:

1.den Methoden zur Förderung der individuellen Lernpro-
zesse,

2.zur regelmäßigen Evaluierung der angebotenen Maßnah-
men mittels anerkannter Methoden,

3. zur Durchführung von eigenen Prüfungen im Hinblick
auf die Teilnahme am Integrationskurs und

4. zur Zusammenarbeit mit externen Fachkräften.
(4) Für die Zulassung als Träger von Integrationskursen für

spezielle Zielgruppen (§ 13) sind Angaben über die Erfüllung
besonderer vom Bundesamt vorgegebener Qualitätsmerkmale
und Rahmenbedingungen zu machen.

§ 20

Prüfung und Entscheidung des Bundesamtes

(1) Das Bundesamt entscheidet über den Antrag auf Zulas-
sung nach Prüfung der eingereichten Unterlagen und im Re-
gelfall nach örtlicher Prüfung. Bei der Entscheidung ist zu
berücksichtigen, ob ein Träger bereits von staatlichen oder
zertifizierten Stellen als Kursträger für vergleichbare Bildungs-
maßnahmen zugelassen ist. Personen, die im Rahmen des Zu-
lassungsverfahrens gutachterliche oder beratende Funktionen
ausgeübt haben, dürfen nicht über den Antrag entscheiden.

(2) Die Zulassung wird durch ein Zertifikat „Zugelassener
Träger zur Durchführung von Integrationskursen nach dem
Zuwanderungsgesetz“ bescheinigt.

(3) Die Zulassung als Träger für gesonderte Orientierungs-
kurse (§ 12 Abs. 2) oder von Integrationskursen für spezielle
Zielgruppen (§ 13) ist im Zertifikat für die Zulassung geson-
dert zu bescheinigen.

 (4) Die Zulassung wird für längstens drei Jahre erteilt. Zur
Erfüllung seiner Pflichten ist das Bundesamt berechtigt, vor Ort
bei den Kursträgern Prüfungen durchzuführen, Unterlagen ein-
zusehen und auch unangemeldet Kurse zu besuchen. Der Kurs-
träger ist verpflichtet, dem Bundesamt auf Verlangen Auskünfte
zu erteilen. Der Kursträger hat dem Bundesamt Änderungen,
die Auswirkungen auf die Zulassung haben können, unverzüg-
lich anzuzeigen. Bei Wegfall von Voraussetzungen ist das
Bundesamt verpflichtet, die Zulassung zu widerrufen. Die
Zulassung ist unverzüglich zu widerrufen, wenn der Träger die
Tätigkeit auf Dauer einstellt.

§ 21

Bewertungskommission

Zur Bewertung von Lehrplänen, Lehr- und Lernmitteln und
der Inhalte der Tests, zur Entwicklung von Verfahren der
Qualitätskontrolle sowie zur Fortentwicklung des Integrations-
kurskonzepts wird eine Bewertungskommission beim Bundes-
amt eingerichtet.

Abschnitt 5

Übergangsregelung, Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 22

Übergangsregelung

(1)Die vom Bundesamt bis zum 31. Dezember 2004 erteilten
Zulassungen zur Durchführung von Integrationskursen auf der
Grundlage des im Jahr 2002 durchgeführten Zulassungsverfah-
rens gelten bis zum 31. Dezember 2005 als Zulassung nach
dieser Verordnung fort.

(2) Eine Kostenbeitragspflicht nach § 9 Abs. 1 besteht nicht
für Ausländer, die nach § 104 Abs. 5 des Aufenthaltsgesetzes
einen Anspruch auf Teilnahme am Integrationskurs haben.

§ 23

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2005 in Kraft. § 15 Abs.
3 tritt am 31. Dezember 2009 außer Kraft.

Berlin, den 13. Dezember 2004

—————

Cursos de integración celebrados en el año 2005 7

Según los datos del informe anual de 2005 publicado por
el Bundesamt für Migration und Flüchtlinge a partir de la ley
de inmigración que entró en vigor el 1 de enero de 2005 y las
normas de desarrollo, se ha convocado en el año 2005 un to-
tal de 8.196 cursos. De ellos una cuarta parte (23,4 %) se han
celebrado en el Land de Renania del Norte–Westfalia, segui-
dos de Baviera con una participación del 12,2 % y Baden-
Wurtemberga con el 11,8 %.

Solicitantes

De las 215.651 solicitudes a los cursos en el año 2005 sólo
han participado 115.158 personas en los 8.196 cursos. 24.651
son nuevos inmigrantes 69.696 son extranjeros que llevan largo
tiempo viviendo en Alemania y 21.811 asilados.
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Participantes según tipos de cursos

El 91 % de los cursos convocados son de carácter general
mientras que el resto se distribuye en cursos para analfabetos
2,0%, para jóvenes 1,7% y para la integración de mujeres un
5,3%.

Participantes según sexos

“Es positivo evaluar que el 63% de los participantes en los
cursos fueron mujeres, especialmente madres de familia, que
pueden colaborar así en la educación y en la ayuda escolar a
sus hijos. Existen cursos de integración para mujeres inmi-
grantes, que por su situación familiar o por motivos cultura-
les no pueden o no deben intervenir en cursos generales. En
los cursos para mujeres es posible atender el cuidado de los
hijos. En total se cuidieron 1.276 niños.”

Participantes según los Estados federados

“La distribución de los participantes en los distintos Esta-
dos se debe a la distribución de la población de inmigrantes
en Alemania. Más de una quinta parte de los participantes vive
en Renanina del Norte-Westfalia, seguido de Baviera y Baden-

Würtemberga. Sólo alrededor de un 12% viven en los nuevos
Länder (sin contar Berlin).“

Participantes según nacionalidad

En la distribución de los participantes extranjeros según
nacionalidad, los turcos son la mayoría, con un 20,8%, segui-
dos de los rusos con un 17,7% y los ucranianos con un 8,3%.

En el diagrama se representan nueve Estados con una alta
participación y un 32,6% pertenece a otros Estados, incluso eu-
ropeos.

Participantes según tipo de solicitantes

El 21,4% son nuevos inmigrantes; el 52,8% son extranje-
ros que llevan largo tiempo viviendo en Alemania, un 6,9% son
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participantes a los que el Gobierno obliga por llevar mucho
tiempo viviendo en Alemania y un 18,9% son immigrantes que
vienen del Este.

Participación en los exámenes finales

En el año 2005 17.482 personas han tomado parte en los
exámenes finales para la obtención del certificado, de los cu-
ales 12.151 personas (69%) han aprobado y de ellos un 41%
han obtenido notable y sobresaliente.
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II.6. Páginas web

Gobierno e instituciones públicas

Germany´s official web site
- http://www.bundesregierung.de

Auswärtiges Amt
http://www.auswaertiges-amt.de/www/es/willkommen/ zuwan-
derung auslaenderrecht/ _html

Bundesministerium der Justiz (Federal Ministry of Justice)
BMJ - http://www.bmj.bund.de

Bundesministerium des Inneren - Forum gegen Rassimus (Fe-
deral Ministry of the Interior)
BMI - http://www.bmi.bund.de/
http://www.zuwanderung.de/

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Federal
Ministry of Labour and Social Affairs)
BMA - http://www.bma.bund.de
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Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(Federal Ministry for Family, Elderly, Women and Youth)
BMFSFJ - http://www.bmfsfj.de

Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften
BPjS - http://www.bmfsfj.de/inhalte/bundespruefstelle.htm

Bundeszentrale für politische Bildung (Federal Head Office for
Political Education)
BpB - http://www.bpb.de

Die Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen
BMA - http://www.good-practice.de

Auswärtiges Amt
http://www.auswaertiges-amt.de/www/es/willkommen/ zuwan-
derung auslaenderrecht/ _html

Statistisches Bundesamt
http://www.destat.de/

Bayern
http://www.innenministerium.bayern.de/buerger/auslaender/

HAMBURG

http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden /soziales-familie/
zuwanderung/start.html

Centros de documentación y universidades

Informations- und Dokumentationsstelle gegen Gewalt, Rechts-
extremismus und Ausländerfeindlichkeit in Nordrhein-Westfalen
(Information and documentation against violence, extremism
and xenophobia in North Rhine-Westphalia)
IDA NRW - http://www.IDA-NRW.de

Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismus-
arbeit e.V.
IDA - http://www.IDAeV.de

Institut für berufliche Bildung und Weiterbildung e.V.
IBBW - http://www.ibbw.de

Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung,

Universität Bielefeld (Institute for interdisciplinary Conflict-
and Violence Studies at the University of Bielefeld)
IKG - http://www.uni-bielefeld.de/institute/ikg

Institut für Migrations- und Rassismus- forschung (Institute for
Migration and Racism Studies)
iMiR - http://www.imir.de

Zentrum für Türkeistudien
- http://www.zft-online.de/

Organizaciones no gubernamentales

Bundesarbeitsgemeinschaft der Migrantenverbände in Deutsch-
land e.V.(Federal Association of Migrations’ Organisations)
BAGIV - http://www.bagiv.de

Bundesverband Türkischer Studierendenvereine e.V.
BTS - http://www.btsonline.de

Bündnis für Demokratie und Toleranz (Alliance for Democracy
and Tolerance)
- http://www.buendnis-toleranz.de

Flüchtlingsrat Berlin e.V. (Refugee Council of the Federal State
of Berlin)
FR Berlin - http://www.fluechtlingsrat-berlin.de

Föderation der ImmigrantInnenvereine aus der Türkei e.V.
GDF - http://www.gdf.de

Föderation der Volksvereine türkischer Sozialdemokraten e.V.
HDF - http://www.hdf-online.de

Koordinierungsstelle Ausbildung in ausländischen Unterneh-
men
KAUSA - http://www.kausa.de

Koordinierungsstelle Pro Qualifizierung (Coordination Cen-
tre Pro Qualfication)
ProQua - http://www.proqua.de

Verband für interkulturelle Arbeit Bayern (Association for
Intercultural Activities Bavaria)
VIA Bayern e.V. - http://www.via-bayern.de/

III. BÉLGICA

III.1. CONSTITUCIÓN COORDINADA.
1994

(última modificación 26 de marzo de 2005)

a) La condición de ciudadano  y de extranjero

TÍTULO II

DE LOS BELGAS Y SUS DERECHOS

Art. 8 28

La qualité de Belge s’acquiert, se conserve et se perd d’après
les règles déterminées par la loi civile.

La Constitution et les autres lois relatives aux droits poli-
tiques, déterminent quelles sont, outre cette qualité, les con-
ditions nécessaires pour l’exercice de ces droits.

Par dérogation à l’alinéa 2, la loi peut organiser le droit de
vote des citoyens de l’Union européenne n’ayant pas la natio-
nalité belge, conformément aux obligations internationales et
supranationales de la Belgique.

Le droit de vote visé à l’alinéa précédent peut être étendu
par la loi aux résidents en Belgique qui ne sont pas des res-
sortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, dans les
conditions et selon les modalités déterminées par ladite loi.

Disposition transitoire

La loi visée à l’alinéa 4 ne peut pas être adoptée avant le
1er janvier 2001.

28 Texto correspondiente a la modificación del 11 de diciembre de
1998; publicado en el M.B. el 15 de diciembre de 1998.




